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VORWORT 
 

Seit 1990 erfolgten auf Kreis- (1994, 1999 und 2008) sowie auf Gemeindeebene (1999) mehrfach 

gesetzliche Regelungen, um die Gebietszuschnitte an die jeweils aktuellen Anforderungen anzu-

passen. Parallel dazu liefen über den gesamten Zeitraum Initiativen zu freiwilligen Gemeindezusam-

menschlüssen. Im Ergebnis dieser Entwicklungen sowie infolge der Herauslösung des Landkreises 

Döbeln aus der Region mit Neuzuordnung zum Landkreis Mittelsachsen verringerte sich die Zahl 

der Landkreise im Verbandsgebiet von 11 (1992) auf 2 (seit 2008); hinzu kommt die kreisfreie Stadt 

Leipzig. Die Anzahl der Gemeinden nahm parallel dazu von 363 (1990) auf 69 (01.01.2012) ab. 
 

Angesichts der aktuellen und absehbaren Herausforderungen für die kommunale Ebene, die sich 

zwischen den fortschreitenden Auswirkungen des demografischen Wandels mit Schrumpfung und 

Überalterung gerade in den Ländlichen Räumen sowie der bekannten Situation bei den Finanzen 

auf Gemeindeebene bewegen, ist bei vielen Verantwortungsträgern das Problembewusstsein dahin-

gehend gewachsen, eine „Bündelung der Kräfte“ durch weitere Zusammenschlüsse zu befördern. 

Herangehensweisen und angestrebte Zeitvorstellungen für ein Zusammengehen bewegen sich 

dabei zwischen zügigen Fusionen, einem mittelfristigen Zusammenwachsen, der aktiven Sondie-

rung von Optionen und dem Abwarten bis zu einer gesetzlichen Regelung durch den Freistaat. Der 

Freistaat Sachsen unterstützt mit seinen Grundsätzen zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 

vom 26.10.2010 alle entsprechenden Initiativen, beabsichtigt aber auf absehbare Zeit keine erneute 

gesetzliche Regelung im Sinne einer Gemeindeneuordnung. 
 

Vor dem Hintergrund der laufenden Debatten und Prozesse wurde seit dem Jahr 2008 zunehmend 

deutlich, dass für die kommunale Ebene, und dies betrifft Gemeinden und Kommunalaufsicht glei-

chermaßen, eine objektive, nicht durch das „politische Tagesgeschäft“ oder handelnde Personen 

geprägte Analyse zu den raumstrukturellen Gegebenheiten als Informations- und Beurteilungs-

grundlage wichtig ist. Nach einem intensiven Meinungsbildungsprozess fasste die Verbandsver-

sammlung in ihrer Sitzung am 30.10.2009 einstimmig den Beschluss, eine solche Analyse in Auftrag 

zu geben und diese Aufgabe auf die Regionale Planungsstelle zu übertragen. Diese verfügt über 

den entsprechenden Sachverstand und ist frei von Eigeninteressen zum Thema. Zudem war auf 

diese Weise eine Bearbeitung ausschließlich mit den vorhandenen Ressourcen des Planungsver-

bands möglich. 
 

In der Folgezeit erfolgten umfassende Untersuchungen, die die Auswertung der amtlichen Statisti-

ken, eine Gemeindebefragung und Gespräche mit allen Bürgermeistern einschlossen. Als Beiträge 

zur Transparenz erfolgten mehrfach Präsentationen der Arbeitsstände, Informationsveranstaltungen, 

Offenlegungen von Zwischenergebnissen und individuelle Gespräche. Zudem begleitete ein Fach-

beirat die Analysen. Mit der „Raumstrukturellen Analyse“ liegt nunmehr ein umfassendes gemeinde-

konkretes Gesamtwerk für die Planungsregion Leipzig-Westsachsen vor, das insbesondere eine Be-

standsaufnahme in Text- und Kartenform sowie Handlungsempfehlungen für die Kommunen für 

Zusammenschlüsse enthält. Dabei erfolgen die Empfehlungen ausschließlich aus regionalplaneri-

scher Sicht. Sie können und wollen den Kommunen eine Entscheidung über die Erforderlichkeit von 

Gemeindefusionen und, sofern diese erkannt wurde, die Wahl von geeigneten Partnern nicht ab-

nehmen. 
 

Nach der Offenlegung der Erstausgabe der Raumstrukturellen Analyse vom 08.04.2012, die bei den 

Kommunen und in Fachkreisen auf eine positive Resonanz stieß, freuen wir uns, nunmehr die erste 

Fortschreibung der Studie im Sinne einer Laufendhaltung zur Anpassung an die Entwicklung vor-

legen zu können. Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitwirkenden, wünschen dem Material eine 

gute Aufnahme und stehen für Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung. 
 

Leipzig, den 13.07.2012 
 
 
 
 

Prof. Dr. habil. Andreas Berkner    Dr. Gerhard Gey 
Leiter Regionale Planungsstelle    Verbandsvorsitzender 
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1 EINLEITUNG 
 

1.1 HAUPTINHALTE DER 1. FORTSCHREIBUNG 
 

Gegenüber der Ausgangsfassung der Raumstrukturellen Analyse gemäß der am 08.04.2011 durch 

die Verbandsversammlung erfolgten Freigabe erfolgte mit der nunmehr vorliegenden 1. Fortschrei-

bung eine grundhafte Überarbeitung. Dabei erfolgten 
 

 eine Einarbeitung der 2011 und 2012 vollzogenen Gemeindezusammenschlüsse, 
 

 die dadurch bedingten Auswirkungen auf die jeweiligen Nachbargemeinden, 
 

 die Aktualisierung der zugrunde gelegten statistischen Daten, 
 

 die Berücksichtigung neuer Organisationsstrukturen in der öffentlichen Verwaltung, 
 

 die Aktualisierung der durch Statistiken und Strukturveränderungen tangierten Karten sowie 
 

 die Neubewertung der Eingemeindung von „erfüllenden“ Gemeinden mit Übergang der Funktio-
nen anstelle einer Auflösung der berührten Verwaltungsgemeinschaft. 

 

Die vorliegende Fassung der Raumstrukturellen Analyse ersetzt die Fassung vom 08.04.2011, wird 

an die beschließenden und beratenden Mitglieder des Regionalen Planungsverbands Leipzig-West-

sachsen auf CD ausgegeben und steht für alle Interessenten als Download auf unserer Homepage 

( www.rpv-westsachsen.de) zur Verfügung. 
 

Die nächste Aktualisierung wird für das Jahr 2014 angestrebt. 
 

Seit 2010 erfolgten nachfolgende Gemeindezusammenschlüsse: 
 

 Vereinigung der Gemeinde Großtreben-Zwethau und der Gemeinde Beilrode zur Gemeinde Beil-

rode zum 01.01.2011 
 

 Vereinigung der Gemeinde Sornzig-Ablaß und der Stadt Mügeln zur Stadt Mügeln zum 

01.01.2011 
 

 Eingliederung der Stadt Nerchau, der Gemeinde Thümmlitzwalde und der Ortsteile Großbothen, 

Förstgen, Kleinbothen, Kössern und Schaddel der Gemeinde Großbothen in die Stadt Grimma 

zum 01.01.2011 
 

 Vereinigung der Stadt Colditz, der Gemeinde Zschadraß und der Ortsteile Sermuth, Schönbach, 

Leisenau und Zschetzsch der Gemeinde Großbothen zur Stadt Colditz zum 01.01.2011 
 

 Eingliederung der Gemeinde Kitzen in die Stadt Pegau zum 01.01.2012 
 

 Eingliederung der Stadt Mutzschen in die Stadt Grimma zum 01.01.2012 
 

 Vereinigung der Gemeinden Falkenhain und Hohburg zur Gemeinde Lossatal zum 01.01.2012 
 

Auch derzeit laufen in mehreren Gemeinden Überlegungen zu möglichen Zusammenschlüssen. 

 
 

1.2 HERANGEHENSWEISE BEI DER ERSTBEARBEITUNG 
 

Bereits im Kontext zur seit 2006 fachlich und politisch intensiv debattierten und zum 01.08.2008 voll-

zogenen Kreisneuordnung im Freistaat Sachsen sowie vor dem Hintergrund der Entwicklung von 

demografischer Situation und kommunalen Finanzen ist auf der Ebene der Kommunen seit Länge-

rem ein Problembewusstsein dahingehend gewachsen, konstruktive Überlegungen zu zukunftsfähi-

gen Gebietszuschnitten anzustellen. Einen ersten teilregionalen Impuls bildete dazu die AG Inter-

kommunale Zusammenarbeit im Zuge der Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzepts 

(REK Südraum Leipzig) am 08.11.2007 in Neukieritzsch, in deren Rahmen die anwesenden Bürger-

meister einen entsprechenden Handlungsbedarf eindeutig artikulierten und zugleich eine belastbare 

http://www.rpv-westsachsen.de/
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fachliche Beurteilungsgrundlage dazu anregten. Zugleich wurde der Regionale Planungsverband 

Westsachsen (seit 07/2010 Leipzig-Westsachsen) mit seiner Regionalen Planungsstelle angesichts 

der im Jahr 2006 bei der im Auftrag des Regionalkonvents Leipzig vorgenommenen Ausarbeitung 

eines Variantenvergleichs zu möglichen neuen Kreiszuschnitten in der Planungsregion gesammel-

ten Erfahrungen häufig als geeignete Plattform für eine derartige Untersuchung genannt. 
 

Ausgehend von weiteren öffentlichen Impulsen erfolgte in der Sitzung der Verbandsversammlung 

am 07.07.2009 ein eingehender Meinungsaustausch dahingehend, ob und ggf. in welcher Form sich 

der Verband dem Anliegen der Erarbeitung einer „Raumstrukturellen Analyse“ zu freiwilligen Ge-

meindezusammenschlüssen stellen sollte. Vor dem Hintergrund bereits laufender Fusionsaktivitäten 

fand diese Intention bei den Verbandsräten breite Zustimmung. Die Verbandsverwaltung wurde be-

auftragt, bis zur nächsten Verbandsversammlung eine Aufgabenstellung vorzulegen. Zugleich wurde 

eine Integration in das Fachförderprogramm FR-Regio mit Beantragung durch die Mitgliedskörper-

schaften des Verbands angeregt, um damit die Einwerbung von Drittmitteln zu befördern. Weiter 

wurde klar herausgearbeitet, dass es nicht um die Präjudizierung einer möglichen Gemeindeneu-

ordnung, sondern um ein Aufzeigen von Möglichkeiten und Handlungsalternativen für die Gesamt-

region aus fachlicher Sicht auch unter Einstellung der Belange kleinerer Kommunen in die Betrach-

tungen gehen sollte. 
 

In den Folgemonaten wurde auch angesichts der zunehmenden Medienberichte zum Thema deut-

lich, dass die weitere Entwicklung nicht dem Selbstlauf überlassen werden sollte. Dem erteilten Auf-

trag entsprechend legte die Regionale Planungsstelle der Verbandsversammlung am 30.10.2009 

ein umfassendes Konzeptpapier zur möglichen Herangehensweise vor. Mit ihrer einstimmigen Be-

schlussfassung bestätigte die Verbandsversammlung die vorgeschlagene fachliche Herangehens-

weise, beauftragte die Verbandsverwaltung mit der Bearbeitung in Eigenleistung und priorisierte die 

Maßnahme im Rahmen der FR-Regio auf Position 1 in der regionalen Liste. Zugleich regte die Ver-

bandsversammlung ein Moratorium bezüglich freiwilliger Gemeindezusammenschlüsse bis zur Vor-

lage der raumstrukturellen Analyse an, um das Entstehen „vollendeter Tatsachen“ bis dahin einzu-

dämmen. Da die FR-Regio-Förderung als Grundlage für die Vergabe von Drittleistungen letztlich 

nicht zustande kam, wurde schließlich die gesamte Untersuchung aus eigenen Kräften durchgeführt. 
 

Von Anfang an wurde die Wichtigkeit des Aufbaus einer transparenten Kommunikationsstruktur 

unter Einbeziehung des Sächsischen Städte- und Gemeindetags (SSG) sowie in Abstimmung mit 

dem Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) betont. Zugleich war es ein Anliegen, Sach-

verstand und Problemsichten aus der Gemeindeperspektive qualifiziert in die Analyse einzubinden. 

Maßgebliche Elemente dazu bildeten 
 

 das Informationsschreiben an alle Landkreise und Kommunen im Untersuchungsgebiet vom 

24.11.2009, 
 

 die Berufung eines Fachbeirats aus Vertretern der Mitgliedskörperschaften des Regionalen 

Planungsverbands und des Sächsischen Städte- und Gemeindetags (SSG) durch die Verbands-

versammlung am 18.12.2009, 
 

 eine Gemeindebefragung zu Strukturangaben und zum Sachstand bei der interkommunalen 

Zusammenarbeit im Zeitraum 11/2009 bis 02/2010 (Rücklauf 75 von 78 Kommunen), 
 

 vertiefende Bürgermeistergespräche in allen Gemeinden des Untersuchungsraums im Zeitraum 

01/2010-06/2010, 
 

 Informationen auf Landkreis- und SSG-Ebene (18.12.2009 und 03.12.2010 Landkreis Leipzig, 

23.03.2010 Landkreis Nordsachsen), 
 

 die öffentliche Vorstellung von Zwischen- und Endergebnissen (Informationsveranstaltung für 

Bürgermeister am 17.06.2010, SSG Landkreise Leipzig/Nordsachen am 11./12.04.2011) sowie 
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 die Offenlegung der Analyseergebnisse in Kartenform gegenüber den Kommunen in 09-10/2010 

mit Rückäußerungsangebot. 
 

Im Fachbeirat wirkten folgende Vertreter konstruktiv mit: 
 

 Herr Verbandsrat Ehme (Bürgermeister im Ruhestand) 

 Herr Bürgermeister Graichen (Neukieritzsch) (Vertreter Herr Bürgermeister Herrmann [Naunhof]) 

(SSG Landkreis Leipzig) 

 Herr Klinger (2. Beigeordneter Landkreis Leipzig; Einbeziehung Frau Kabitzsch, Leiterin Kommu-

nalamt, nach eigenem Ermessen) 

 Herr Oberbürgermeister Kretschmar (Oschatz) (Vertreter Herr Oberbürgermeister Dr. habil. Wilde 

[Delitzsch]) (SSG Landkreis Nordsachsen) 

 Herr Winkler (Landkreis Nordsachsen, Dezernent Hauptverwaltung) 

 Herr Wölpert (kreisfreie Stadt Leipzig, Abteilungsleiter Generelle Planung/Projekte) 

 Herr Dr. Pfeil (SMI, Abteilungsleiter Landesentwicklung, Vermessungswesen) mit ständigem 

Gaststatus 
 

Das Beratungsgremium tagte viermal (am 10.06., 16.09. und am 09.12.2010 sowie am 24.02.2011), 

um maßgebliche Zwischenstände der Analyse zeitnah zu ihrem Vorliegen zu evaluieren und Emp-

fehlungen für die Verbandsgremien gemeinsam mit der Verbandsverwaltung zu erarbeiten. 
 

In den Verbandsgremien erfolgten im Zeitraum 12/2009-04/2011 regelmäßig Berichterstattungen zu 

den jeweiligen Arbeitsständen. Die Freigabe der Analyse erfolgte durch die Verbandsversammlung 

am 08.04.2011 als Grundlage für deren Offenlegung gegenüber allen beteiligten bzw. berührten 

Partnern. 
 

Hinzu kamen zahlreiche Termine und Beratungsaktivitäten in Abstimmung mit den Kommunalauf-

sichten in den Landkreisverwaltungen zur Beratung von Kommunen auf deren Anforderung (z. B. 

Stellungnahmen zu Fusionsabsichten, Bereitstellung von Informationen, weitere Gespräche mit Bür-

germeistern, Vorstellung des Untersuchungsansatzes in Stadt- bzw. Gemeinderäten). 
 

Im Rahmen der laufenden Untersuchungen wurden die maßgeblichen und in den Folgekapiteln 

näher zu erläuternden Rahmensetzungen durch den Freistaat Sachsen konsequent zugrunde ge-

legt. Diese bestanden von Anfang an in der Verfassung des Freistaats Sachsen, den Grundsätzen 

für die kommunale Zielplanung im Freistaat Sachsen vom 17.12.1993, gesetzlichen Regelungen zur 

Gemeindegebietsreform und zur Eingliederung von Gemeinden und Gemeindeteilen in die kreis-

freien Städte 1998 sowie der Verwaltungsvorschrift des SMI über die Genehmigung von Gebiets-

änderungen. Hinzu kamen im Verlauf der Bearbeitung 
 

 die Verwaltungsvorschrift des SMI über die Genehmigung von Gebietsänderungen von Gemein-

den (Anlage 1) und die Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Frei-

staat Sachsen vom 26.10.2010 (Anlage 2) sowie 

 die Ergebnisse der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 

2025 und der SMI-Erlass vom 23.02.2011 zur Datenbereitstellung. 
 

Bei der Bearbeitung der raumstrukturellen Analyse wurde größter Wert auf eine unabhängige, ver-

gleichbare und Subjektivitäten ausschließende Herangehensweise gelegt. Insofern wurden beste-

hende Orientierungen oder auch Vorbehalte zur Kenntnis genommen, ohne diesen eine Relevanz 

im Rahmen der vorgenommenen regionalplanerischen Eignungsempfehlungen beizumessen. Bei 

diesen standen aufbauend auf die Grundsätze zu freiwilligen Zusammenschlüssen von Gemeinden 

und die fachlichen Kernkompetenzen der Regionalplanung raumordnungsplanerische Belange wie 

 das Aufzeigen markanter Verflechtungen mit allen Nachbargemeinden, 

 die Stärkung Zentraler Orte durch Erhöhung der Einwohnerzahlen, 

 die Beachtung bzw. Berücksichtigung bestehender Mittel- und Nahbereiche, 
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 die Berücksichtigung der Pendlerbeziehungen, 

 infrastrukturelle Aspekte, 

 lokale und regionale Identitäten, 

 Lage und Erreichbarkeiten sowie 

 raum- und siedlungsstrukturelle Gegebenheiten und Besonderheiten 
 

ganz eindeutig im Vordergrund. Aspekte wie die kommunalen Finanzen wurden ausgehend von der 

Landesstatistik des Freistaats Sachsen in die Analysen maßgeblich in Kartenform, nicht aber in die 

Eignungsüberlegungen einbezogen. Festzuhalten ist weiter der Stellenwert der raumstrukturellen 

Analyse, der darin besteht, einerseits den Kommunen selbst qualifizierte Denkanstöße für die Aus-

einandersetzung mit eigenen Entwicklungsanforderungen zu vermitteln. Andererseits erhalten die 

Genehmigungsbehörden für kommunale Zusammenschlüsse (Landratsämter als Kommunalaufsich-

ten sowie Sächsisches Staatsministerium des Innern als Rechtsaufsicht) eine fundierte Informa-

tionsbasis für ihre Entscheidungen ausdrücklich in Form von Eignungseinschätzungen. Dem Emp-

fehlungscharakter der Analyse wurde schließlich dahingehend Rechnung getragen, keine „Ergebnis-

karte“ für die Planungsregion Leipzig-Westsachsen quasi als Vorgabe für vorzunehmende Zusam-

menschlüsse beizugeben. Aufgrund der gegebenen Fusionsalternativen ist eine eindeutige Karten-

darstellung für die Gesamtregion in seriöser, fachlich belastbarer Form schlichtweg nicht möglich. 
 

Da der laufende Prozess freiwilliger Zusammenschlüsse hinsichtlich seiner zeitlichen Reichweite 

derzeit unbestimmt ist, zumal eine gesetzliche Regelung bis zum Ende der laufenden Legislatur-

periode des Sächsischen Landtags ausgeschlossen wird, besteht der Bedarf für die Kommunen und 

Genehmigungsbehörden, über eine belastbare fachliche Beurteilungsbasis zu verfügen, auch nach 

Ausreichung der Endfassung der Analyse fort. Der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsach-

sen wird davon ausgehend regelmäßige Updates zu den Untersuchungsergebnissen erstellen und 

ausliefern, die insbesondere neue Daten der Landesstatistik und jeweils neue Gebietsstände be-

rücksichtigen. 
 

In der Praxis ist seit 2010 deutlich geworden, dass einerseits zügig vollzogene Fusionen auf frei-

williger Basis (Fallbeispiele Großtreben-Zwethau–Beilrode, Colditz-Zschadraß-Teile Großbothens, 

Grimma-Thümmlitzwalde-Teile Großbothens) nach wie vor möglich sind. Andererseits erfordert ein 

Zusammengehen an vielen Stellen eine tiefgründige Vorbereitung, insbesondere dann, wenn raum-

strukturelle Besonderheiten, Besitzstände oder auch Identitätsfragen in Erscheinung treten. Davon 

ausgehend wird weiter dringend empfohlen, beabsichtigte Fusionen frühzeitig einer öffentlichen 

Debatte in den berührten Gebietskörperschaften zuzuführen, zugleich aber einen realistischen Zeit-

rahmen für die Klärung aller anstehenden Sachfragen einzuplanen. Dabei sollte auch beachtet wer-

den, dass sich mitunter „historische Chancen“ für bemessene Zeitfenster (z. B. Bürgermeisterwah-

len, gemeinsam besser zu bewältigende Sachprobleme, gleiche „Betroffenheitslagen“ durch über-

geordnete Rahmensetzungen) bestehen, um sinnvolle Gemeindefusionen zu vollziehen. Aus Prakti-

kabilitätsgründen (z. B. Haushalt und Wirtschaftsführung) sollten Zusammenschlüsse zudem in aller 

Regel zum 01.01. eines Kalenderjahres erfolgen, wovon nur in besonders begründeten Einzelfällen 

abzuweichen wäre. 
 

Letztendlich bildet jeder Zusammenschluss von Gemeinden ein Unikat, für das Erfahrungen an 

anderer Stelle im Sinne von „best practice“ zwar hilfreich und inspirierend, aber nur selten im Sinne 

einer „Schablone“ unmittelbar übertragbar sind. Davon ausgehend bietet die Regionalplanung in Ab-

stimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium des Innern und mit den Kommunalaufsichten bei 

den Landratsämtern auch weiterhin ihre Beratung zu freiwilligen Fusionsüberlegungen niemals in 

Eigeninitiative, sondern stets auf Anforderung an, die insbesondere in Form von Gesprächen mit 

den „handelnden Akteuren vor Ort“, regionalplanerischen Stellungnahmen auch im Vorfeld konkreter 

Schritte oder der Teilnahme an öffentlichen Foren (Gemeinderats-, Ausschusssitzungen, Bürgerver-

sammlungen) erfolgen können. 
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2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 
 

Für Gebietsänderungen von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsverbänden 

gelten im Freistaat Sachsen und insbesondere in der Planungsregion Leipzig-Westsachsen folgen-

de rechtliche Rahmenbedingungen: 

 Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1992 
SächsGVBl.    Jg. 1992    Bl.-Nr. 20    S. 243 

 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) vom 19. August 1993  
SächsGVBl.    Jg. 1993    Bl.-Nr. 39    S. 815, ber. S. 1103, zuletzt geändert durch Art. 24 des  
Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates 
Sachsen (Sächsisches Standortegesetz – SächsStOG)  
SächsGVBl.    Jg. 2012    Bl.-Nr. 4    S. 130    Fsn-Nr.: 20-20A  

 Gesetz zur Eingliederung von Gemeinden und Gemeindeteilen in die Stadt Leipzig 
(Eingliederungsgesetz Leipzig) vom 24. August 1998 
SächsGVBl.    Jg. 1998    Bl.-Nr. 17    S. 475, geändert durch  
Gesetz zur Änderung des Eingliederungsgesetzes Leipzig vom 14.11.2000 
SächsGVBl.    Jg. 2000    Bl.-Nr. 15    S. 494 

 Gesetz zur Gemeindegebietsreform in der Planungsregion Westsachsen 
(Gemeindegebietsreformgesetz Westsachsen) vom 28. Oktober 1998 
SächsGVBl.    Jg. 1998    Bl.-Nr. 20    S. 575, geändert durch Art. 31 des  
Gesetzes zur Modernisierung der Sächsischen Verwaltung und zur Vereinfachung von 
Verwaltungsgesetzen (Sächsisches Verwaltungsmodernisierungsgesetz – SächsVwModG) vom 
5. Mai 2004 (SächsGVBl.    Jg. 2004    Bl.-Nr. 7    S. 148, 159) 

 Gesetz zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen (Sächsisches 
Kreisgebietsneugliederungsgesetz – SächsKrGebNG) vom 29. Januar 2008 
SächsGVBl.    Jg. 2008    Bl.-Nr. 2    S. 102 

 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 18. März 2003 
SächsGVBl.    Jg. 2003    Bl.-Nr. 4    S. 55, ber. S. 159, zuletzt geändert durch Art. 14 des  
Gesetzes zur Neuordnung von Standorten der Verwaltung und der Justiz des Freistaates 
Sachsen (Sächsisches Standortegesetz – SächsStOG)  
SächsGVBl.    Jg. 2012    Bl.-Nr. 4    S. 130     

 
Gegenwärtig gibt es kein Gesetz für eine neue Gemeindegebietsreform. 
 

Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP über die Bildung der Staatsregierung für die 5. Legislatur-

periode des Sächsischen Landtags vom September 2009 heißt es: „Wir unterstützen weiterhin frei-

willige Zusammenschlüsse von Kommunen. Um den Kommunen dabei fachliche und rechtliche 

Orientierung zu geben, werden Rahmenbedingungen erarbeitet.“ Diese Rahmenbedingungen 

wurden nach Zustimmung durch das Kabinett am 26.10.2010 bekannt gegeben. 

 

Näheres zum Verfahren regelt die 

 Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Genehmigung 
von Gebietsänderungen von Gemeinden (VwVGebÄ) vom 26. Oktober 2010 
SächsABl. Nr. 45 vom 11. November 2010, S. 1619 (Anlage 1). 

 

Maßstab für die Genehmigung von Gemeindezusammenschlüssen oder Gebietsänderungen bei 

Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsverbänden ist die Schaffung leitbildgerechter Verwal-

tungsstrukturen gemäß den 

 Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen 
vom 26. Oktober 2010  
SächsABl. Nr. 45 vom 11. November 2010, S. 1620 ff. (Anlage 2). 

(Auszüge aus den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen erfolgen im nachfolgenden Text jeweils indigoblau kursiv.) 
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Gemäß den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen 

können künftig grundsätzlich nur solche Einheitsgemeinden gebildet werden, die den räumlichen 

und organisatorischen Aspekten der nachstehenden Kriterien Rechnung tragen. In der Einzelfallent-

scheidung können einzelne Gesichtspunkte, je nach der spezifischen Situation im Neugliederungs-

raum, ein unterschiedliches Gewicht erlangen. 

 

Für die örtlichen Verwaltungseinheiten in Form von 

 Gemeinden mit umfassender Verwaltungskompetenz, im Folgenden als Einheitsgemeinden be-

zeichnet, 

 Verwaltungsverbänden und 

 Verwaltungsgemeinschaften 

werden folgende Aussagen getroffen: 
 
Leitbildgerecht ist künftig bei gebietsstrukturellen Neugliederungen allein die Bildung von Einheits-

gemeinden. Die Neubildung von Verwaltungsverbänden oder Verwaltungsgemeinschaften bezie-

hungsweise deren Erweiterung um weitere Mitgliedsgemeinden kommt künftig nicht mehr in Be-

tracht. Der Zusammenschluss von Gemeinden innerhalb bestehender örtlicher Verwaltungsein-

heiten ist als Regelfall anzustreben. Nur in besonderen Ausnahmenfällen und bei Vorliegen einer 

dem Leitbild entsprechenden Neugliederungsalternative soll das Ausscheiden einer Gemeinde aus 

einem Verwaltungsverband oder einer Verwaltungsgemeinschaft möglich sein. Entsprechendes gilt 

für die Aufgliederung von gebildeten Einheitsgemeinden. 

 
Für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden gelten folgende Maßstäbe: 
 

1.1 Schaffung moderner, nachhaltig leistungsfähiger Gebiets- und Verwaltungsstrukturen auf ge-
meindlicher Ebene 

1.2 Gewährleistung dauerhafter Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden 

1.3 Stärkung des Systems der Zentralen Orte unter Wahrung der Belange des ländlichen Raumes 

1.4 Gesamträumliche Entwicklung 

 
Grundsätzlich sollen die Gemeinden dabei folgenden Kriterien Rechnung tragen: 
 

3.1 Quantitative Kriterien 

a. Mindesteinwohnerzahl – bezogen auf das Jahr 2025 – 

b. ausnahmsweise Unterschreitung 

c. Flächengröße 

3.2 Räumliche Abgrenzungskriterien 

a. raumordnerische Erfordernisse, ausgewogene Siedlungs- und Raumstruktur 

b. Verkehrsverbindungen und Erreichbarkeitsverhältnisse 

c. landschaftliche und topografische Situation 

d. historische und religiöse Bindungen und Beziehungen, örtliche Traditionen und landsmann-
schaftliche Faktoren 

e. Landkreisgrenzen überschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall 

 
Die Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen wurden bei 

der Erarbeitung der nachfolgenden Analyse und der regionalplanerischen Empfehlungen für Ge-

meindezusammenschlüsse berücksichtigt. 
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3 RAUMSTRUKTURELLE ANALYSE FÜR DIE PLANUNGSREGION 
 

3.1 VERWALTUNGSSTRUKTUR 
 
Karte 1 - Örtliche Verwaltungseinheiten zeigt die Verwaltungsstruktur in der Planungsregion Leipzig-
Westsachsen mit Stand 01.01.2012. 
 
Zu diesem Zeitpunkt gab es 69 Gemeinden, davon 
 

 41 Einheitsgemeinden, darunter 1 kreisfreie Stadt, 

 23 Gemeinden in 10 Verwaltungsgemeinschaften sowie 

 5 Gemeinden in 2 Verwaltungsverbänden. 

 
Diese Struktur ist das Ergebnis einer Vielzahl von Zusammenschlüssen, die seit 1990 aus ehemals 

323 selbstständigen Gemeinden auf dem heutigen Gebiet der Planungsregion Leipzig-Westsachsen 

entstanden (vgl. Anlage 3). 

 
Insbesondere 1999 erfolgten mit dem Inkrafttreten des Eingliederungsgesetzes Leipzig und des Ge-

meindegebietsreformgesetzes Westsachsen zahlreiche Eingliederungen oder Vereinigungen von 

Gemeinden. Bestehende Gemeindezusammenschlüsse wurden hinsichtlich ihres gebietlichen Um-

fangs per Gesetz bestätigt. Auch Verwaltungsgemeinschaften und Verwaltungsverbände in der Pla-

nungsregion wurden mit dem Gemeindegebietsreformgesetz Westsachsen gebildet. 

 
Gegenüber diesen gesetzlichen Regelungen verfügt der Regionale Planungsverband Leipzig-West-

sachsen nicht über eine Verwerfungskompetenz. Der Zusammenschluss von Gemeinden innerhalb 

bestehender örtlicher Verwaltungseinheiten ist gemäß den Grundsätzen für freiwillige Zusammen-

schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen als Regelfall anzusehen. Nur in besonderen Aus-

nahmenfällen und bei Vorliegen einer dem Leitbild entsprechenden Neugliederungsalternative soll 

das Ausscheiden einer Gemeinde aus einem Verwaltungsverband oder einer Verwaltungsgemein-

schaft möglich sein. 

 
In den gemeindekonkreten Bewertungen (Kapitel 4) werden unabhängig davon markante Verflech-

tungen mit allen Nachbargemeinden aufgezeigt. Im begründeten Einzelfall kann somit auch eine 

regionalplanerische Empfehlung zum Wechsel in eine Gemeinde außerhalb der Verwaltungsge-

meinschaft bzw. des Verwaltungsverbands erfolgen. 

 
Im Rahmen der Freiwilligkeitsphase sollte in begründeten Einzelfällen und im Einklang mit dem 

Bürgerwillen auch die Teilung von Gemeinden ermöglicht werden. In den 1990er Jahren entstanden 

in einigen Fällen Gemeindegebilde, die disperse Orientierungen besitzen und durch neuerliche 

Fusionen nicht zwingend sinnvoller werden. Sofern hier einvernehmliche Lösungen für die Gesamt-

gemeinde gefunden werden, sollten diese zugelassen werden. 

 
Wo bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen, wird 

im Ausnahmefall auch die Möglichkeit eines landkreisgrenzenüberschreitenden Gemeindezusam-

menschlusses geprüft. Unter Berücksichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets 

der Landkreise des Freistaats Sachsen verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass insbeson-

dere der Landkreis Nordsachsen aufgrund seiner demografischen Situation keine Schwächung 

durch Gebietsabtretungen verkraften könnte. 

 
Ländergrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse werden dagegen nicht in Betracht ge-

zogen, da von den Gemeinden der Planungsregion Leipzig-Westsachsen keine derart bedeutsamen 

Verflechtungen vorgebracht wurden, die einen solchen Eingriff in das bestehende Ländergefüge 

rechtfertigen würden. Kurz- oder mittelfristig wäre eine solche Variante auch nicht realistisch. 
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3.2 GEMEINDESTRUKTUR 
 

3.2.1 EINWOHNERZAHL UND -ENTWICKLUNG 
 

Die Planungsregion Leipzig-Westsachsen zählte zum 31.12.2011 nach vorläufigen Angaben 
1 000 516 Einwohner. 
 

In den Karten 2 und 3 werden die Gemeinden nach Einwohner-Größengruppen 2011 bzw. Verwal-

tungseinheiten nach Einwohner-Größengruppen 2011 dargestellt. 

 

Die 69 Gemeinden der Planungsregion (Gebietsstand 01.01.2012) ordnen sich wie folgt: 
 

Einwohner-Größengruppe 
Anzahl der Gemeinden 

in der Größengruppe kumulativ 

        0 -   1 000 - - 

  1 001 -   2 000 8 8 

  2 001 -   3 000 11 19 

  3 001 -   4 000 9 28 

  4 001 -   5 000 7 35 

  5 001 -   6 000 8 43 

  6 001 -   7 000 5 48 

  7 001 -   8 000 1 49 

  8 001 -   9 000 5 54 

  9 001 - 10 000 2 56 

10 001 - 12 000 1 57 

12 001 - 15 000 2 59 

15 001- 20 000 5 64 

20 001 - 30 000 4 68 

> 500 000 1 69 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen Stand 31.12.2011 und eigene Berechnungen 
 

Karte 4 – Demografische Entwicklung 2006-2011 zeigt sehr deutlich die Bevölkerungsentwicklung 

der Gemeinden in den vergangenen 5 Jahren. Zwar verlief die Entwicklung der Gesamtregion mit 

einem leichten Zuwachs von 0,06 % deutlich positiver als die sächsische Gesamtentwicklung  

(-2,7 %), allerdings konnten nur die Städte Leipzig und Markkleeberg in den vergangenen Jahren 

einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. In allen anderen Gemeinden waren Einwohnerrückgänge 

zu verzeichnen, im Landkreis Leipzig durchschnittlich um 4,9 % (ohne Markkleeberg), im Landkreis 

Nordsachsen um 5,9 %. Auch künftig wird die weitaus überwiegende Zahl der Gemeinden mit 

sinkenden Einwohnerzahlen konfrontiert sein. 

 

Gemäß den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen 

werden folgende quantitative Kriterien für die Gemeinden angestrebt: 
 

3.1 a. Mindesteinwohnerzahl für die Gemeinden – bezogen auf das Jahr 2025 – 
 

 im Ländlichen Raum: > 5 000 Einwohner 
 im Verdichtungsraum unmittelbar um die Oberzentren: > 8 000 Einwohner 
 

3.1. b. Unterschreitung um bis zu 15 % im Ausnahmefall 
 

Maßgeblich für die gemäß den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 

Freistaat Sachsen angestrebte Mindesteinwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde ist die Zuordnung zu 

den Raumkategorien Verdichtungsraum oder Ländlicher Raum (vgl. Karte 9). 
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Bereits mit den Einwohnerzahlen 2011 liegen 34 Gemeinden im Ländlichen Raum (58 %) unter der 

angestrebten Mindestgröße von 5 000 Einwohnern, die in den Grundsätzen für freiwillige Zusam-

menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen benannt ist. 3 Gemeinden im Verdichtungsraum 

um das Oberzentrum Leipzig (33 %) liegen unter der angestrebten Mindestgröße von 8 000 Einwoh-

nern. Dabei ist zu beachten, dass das Kriterium bezogen auf die voraussichtliche Einwohnerzahl im 

Jahr 2025 gelten soll. 

 

Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2025 wurde nach 

Kabinettsbefassung im November 2010 im Internet veröffentlicht. Den Vorausberechnungen des 

Statistischen Landesamts des Freistaats Sachsen liegen Annahmen zum Geburtenverhalten, der 

Sterblichkeit sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde. Diese basieren auf den Analysen der de-

mografischen Trends der vorangegangenen 5 Jahre. Es wurden zwei Prognosevarianten berechnet. 

Diese markieren die Grenzen eines Korridors, in dem sich die Bevölkerungszahl voraussichtlich 

entwickeln wird (www.statistik.sachsen.de/bevprog). 

 

Gemäß der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2025 zählt die 

Planungsregion Leipzig-Westsachsen im Jahr 2025 in der Variante 1 (optimistische Variante) 

962 400 Einwohner, in der Variante 2 (pessimistische Variante) 922 600 Einwohner. Mit einem 

Rückgang um 3,5 % bzw. 7,5 % stellt sich die Situation zwar positiver dar als im Freistaat Sachsen 

insgesamt (-9,4 % bzw. -12,5 %), allerdings wird nur für die Stadt Leipzig und die Gemeinde Bors-

dorf jeweils in Variante 1 eine positive Entwicklung prognostiziert. Die Landkreise Leipzig (-10,3 % 

bzw. -13,2 %) und Nordsachsen (-12,8 % bzw. -15,4 %) finden sich unterhalb des sächsischen 

Durchschnitts. 

 

Gemeinde- bzw. verwaltungseinheitskonkrete Prognosedaten innerhalb der Planungsregion Leipzig-

Westsachsen wurden 2010 bekannt gegeben für 

 alle Gemeinden über 5 000 Einwohner (Stand 2009) und 

 die Verwaltungsgemeinschaften/-verbände Beilrode, Dommitzsch, Naunhof, Pegau, Torgau und 

Wiedemar. 

 

Für die im Rahmen von Gemeindezusammenschlüssen vergrößerten Städte Colditz, Grimma und 

Mügeln sowie die Gemeinde Lossatal wurden 2011 bzw. 2012 vom Statistischen Landesamt die 

Daten aktualisiert. 

 

Für Gemeinden unter 5 000 Einwohner wurden keine Einzeldaten veröffentlicht. Da sich die Ent-

wicklung innerhalb der Landkreise je nach Lage sehr deutlich unterscheidet, wurden vom Regio-

nalen Planungsverband 2010 zusätzlich folgende Gemeindegruppen beim Statistischen Landesamt 

abgefragt: 

 Deutzen/Kohren-Sahlis/Narsdorf/Regis-Breitingen 

 Espenhain/Otterwisch/Rötha 

 Lossatal (Falkenhain/Hohburg)/Thallwitz 

 Doberschütz/Laußig/Löbnitz 

 Jesewitz/Krostitz/Schönwölkau/Zschepplin 

 Belgern/Dahlen/Schildau 

 Cavertitz/Liebschützberg/Naundorf 
 

Aus den Werten der Gemeindegruppen einschließlich der Verwaltungsgemeinschaften/-verbände 

wurden die Einwohnerzahlen berechnet, die entsprechend dem Einwohneranteil 2009 der Gemein-

den an der betreffenden Gruppe im Jahr 2025 zu erwarten sind. Diese Aussagen sind mit Un-

sicherheiten behaftet. Da die raumstrukturellen Unterschiede in der jeweiligen Gruppe jedoch nicht 

gravierend sind, sind die mit dieser Verfahrensweise gewonnenen Prognosewerte als Orientierungs-

werte geeignet. Für die Berechnungen wurden vom Statistischen Landesamt ungerundete Zahlen 
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zur Verfügung gestellt mit der Forderung, die Darstellung der Ergebnisse gerundet vorzunehmen 

(Gesamtdarstellung siehe Anlage 4). 

 

Die Prognosewerte des Statistischen Landesamts bzw. die daraus berechneten Werte werden in 

Karte 5 – Gemeinden nach Einwohner-Größengruppen 2025 und Karte 6 – Verwaltungseinheiten 

nach Einwohner-Größengruppen 2025 dargestellt. 

 

Entsprechend den mit dem o. g. Vorgehen gewonnenen Daten ordnen sich die 69 Gemeinden der 

Planungsregion (Gebietsstand 01.01.2012) im Jahr 2025 wie folgt: 
 

Einwohner-
Größengruppe 

Anzahl der Gemeinden 

in der Größengruppe kumulativ 

 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2 

        0 -   1 000 1 1 1 1 

  1 001 -   2 000 11 12 12 13 

  2 001 -   3 000 11 11 23 24 

  3 001 -   4 000 11 11 34 35 

  4 001 -   5 000 6 7 40 42 

  5 001 -   6 000 7 5 47 47 

  6 001 -   7 000 1 3 48 50 

  7 001 -   8 000 3 5 51 55 

  8 001 -   9 000 5 2 56 57 

  9 001 - 10 000 1 - 57 57 

10 001 - 12 000 - - 57 57 

12 001 - 15 000 4 5 61 62 

15 001 - 20 000 4 3 65 65 

20 001 - 30 000 3 3 68 68 

> 500 000 1 1 69 69 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaats Sachsen: 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen 
bis 2025 und eigene Berechnungen 
 

Die Erreichung der benannten Zielgrößen in einem Anlauf ist zur Vermeidung wiederholter Änderun-

gen der Gebietsstrukturen in kurzer zeitlicher Abfolge sicher erstrebenswert. Innerhalb der Freiwillig-

keitsphase kann jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass sich alle zur Erreichung der gesetzlichen 

Zielgröße erforderlichen Gemeinden freiwillig zusammenschließen. Sofern das Potenzial zur Errei-

chung der gesetzlichen Zielgröße vorhanden ist, sollten auch Zwischenschritte zugelassen werden. 

 
 

3.2.2 FLÄCHENGRÖSSE UND GEMEINDETEILE 
 
Für die Flächengröße einer Gemeinde ist in den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von 

Gemeinden im Freistaat Sachsen als Kriterium benannt: 

 
3.1. c. Überschaubarkeit des Verwaltungsraums, Funktionsfähigkeit der Gemeinde, Auswirkungen 

auf das kreisliche Gefüge unter Beachtung siedlungsstruktureller Besonderheiten 
 
Raum- und siedlungsstrukturelle Gegebenheiten (räumliche Lage, Bevölkerungsdichte, Siedlungs-

struktur, Topografie) sowie Erreichbarkeitsaspekte können sich auf die Gemeindegröße auswirken. 

Auch in Anbetracht der demografischen Entwicklung sind in einigen Gebieten der Planungsregion 

zur Erfüllung der Mindesteinwohnerzahl relativ große Gemeindeflächen erforderlich. 
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In der Planungsregion bestehen zum 01.01.2012 neben der Stadt Leipzig bereits sechs Gemeinden 

(vier davon ohne zentralörtliche Funktion) mit Flächen über 100 km² (Grimma, Mockrehna, Lossatal, 

Frohburg, Wermsdorf, Laußig), ohne dass dort größere flächenbedingte Probleme bekannt wären. 

Die Stadt Grimma umfasst im Ergebnis der Eingemeindungen bereits 218 km². 

 

In Karte 7 – Einwohnerdichte und Gemeindefläche werden die gegenwärtigen Flächengrößen der 

Gemeinden und die flächenabhängige Einwohnerdichte gezeigt. 

 

Laut Verzeichnis des Statistischen Landesamts 2012 gibt es in den Landkreisen Leipzig und Nord-

sachsen 689 Gemeindeteile (einschließlich der Gemeinden, die nur aus einem Ort bestehen) sowie 

weitere 63 Ortsteile in der Stadt Leipzig. Diese werden in Karte 8 – Gemeindeteile nach Einwohner-

Größengruppen dargestellt. Die Einwohnerdaten beruhen auf den Angaben der Gemeinden zum 

31.12.2009 im Rahmen der Gemeindebefragung. 

 

In der Planungsregion ist eine regional differenzierte Siedlungsstruktur anzutreffen; so unterscheidet 

sich z. B. das slawische Altsiedelgebiet mit einer Vielzahl an Kleinstsiedlungen stark von den Gebie-

ten mit verhältnismäßig großen Heidedörfern. In einem Gemeindeteil lebten 2009 zwischen 4 und 

22 000 Einwohner. Die Anzahl der Gemeindeteile in den Gemeinden variierte zum 01.01.2012 

zwischen 1 und 64. 

 

Das Gebiet einer örtlichen Verwaltungseinheit sollte bezüglich der sachlichen und örtlichen Gege-

benheiten überschaubar bleiben. Das Kriterium „Überschaubarkeit“ entzieht sich indes einer Quanti-

fizierung. Zudem bedeutet Bürgernähe nicht in erster Linie eine geringe räumliche Distanz zwischen 

Bürger und Verwaltung, sondern ist zunehmend unter qualitativen Gesichtspunkten zu sehen (spe-

zialisierte leistungsfähige Verwaltung mit sachkundigen Ansprechpartnern). 

 

Dem wachsenden Bedürfnis der Bürger, Behördengänge »online« erledigen zu können, werden die 

Kommunen mit dem Ausbau von E-Government in öffentlichen Verwaltungen weiter entgegenkom-

men. Für Gemeinden mit einer Vielzahl an Gemeindeteilen bedarf es einer an die spezifische Situa-

tion angepassten Verwaltungslösung, die die Belange des Ländlichen Raums berücksichtigt. 

 
 

3.3 RAUMORDNERISCHE ERFORDERNISSE 
 

In den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen heißt 

es: 
 

1.3 Stärkung des Systems der Zentralen Orte unter Wahrung der Belange des ländlichen Raumes 
 

Das funktionsteilige System der Zentralen Orte und ihrer Verflechtungsbereiche stellt auch weiterhin 
ein Leitprinzip bei gebietsstrukturellen Veränderungen auf der gemeindlichen Ebene dar. Es ist nach 
den Maßgaben des Landesentwicklungsplanes und der Regionalpläne, in der jeweils geltenden Fas-
sung, als wichtiges Grundgerüst zur effizienten räumlichen Bündelung von Einrichtungen und 
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge für die Zukunft zu stabilisieren. Dazu sind insbesondere 

-  durch die gemeindlichen Zusammenschlüsse die Leistungskraft der Zentralen Orte zu stärken, 
um die Wahrnehmung der zentralörtlichen Funktionen nachhaltig zu gewährleisten und 

-  in den Regionalplänen zur Konzentration der Siedlungstätigkeit Versorgungs- und Siedlungs-
kerne sowie Schwerpunktbereiche für Siedlungsentwicklungen auszuweisen. 

Neben der Stärkung der zentralörtlichen Funktionen sind bei gemeindlichen Zusammenschlüssen 
auch die Belange des ländlichen Raumes hinreichend zu beachten, so dass ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Stadt- und Landgemeinden aufrechterhalten wird. Damit soll auch eine wesentliche 
Voraussetzung für die dauerhafte Gewährleistung der Grundfunktionen der Daseinsvorsorge in den 
Gemeinden erfüllt werden. 
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Raumordnerische Ziele und Grundsätze für die Planungsregion Leipzig-Westsachsen enthalten 

 der Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2003), verbindlich seit 01.01.2004, und 

 der Regionalplan Westsachsen 2008, verbindlich seit 25.07.2008. 
 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf folgende Plansätze verwiesen: 

 Die Gemeinden sind im Interesse einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung in ihrer kulturel-

len, sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung zu stabilisieren (LEP Z 2.4.1). 

 Die dezentrale Siedlungsstruktur des Ländlichen Raums ist durch die funktionale Stärkung seiner 

Zentralen Orte und die Verbesserung ihrer Erreichbarkeit zu festigen (LEP Z 2.5.9). 

 Der Verdichtungsraum ist als leistungsfähiger Siedlungs-, Wirtschafts-, Kultur- und Dienstleis-

tungsraum insbesondere durch die Stärkung seiner Zentralen Orte weiterzuentwickeln (LEP 

G 2.5.1). 

 Zentrale Orte sind für ihren jeweiligen räumlichen Verflechtungsbereich als Versorgungs- und 

Arbeitsplatzzentren, als Wohnstandorte sowie als Standorte für Bildung und Kultur zu sichern 

und zu stärken (Regionalplan Westsachsen Z 2.3.1). 

 Die Mittel- und Grundzentren im Ländlichen Raum sind so zu entwickeln, dass sie die vom Ober-

zentrum Leipzig ausgehenden Entwicklungsimpulse in schwächer strukturierte Räume vermitteln 

können (Regionalplan Westsachsen G 2.3.6). 

 
„Das Zentrale-Orte-Konzept im LEP 2003 hat das Ziel, die dezentrale Siedlungsstruktur und damit 

auch die Vorteile des Ländlichen Raums zu erhalten, indem die Ausstrahlungseffekte der Zentren in 

den Regionen erhöht werden sollen. Durch eine Zunahme der Verflechtungen zwischen städtisch 

und ländlich geprägten Räumen soll unter Wahrung der jeweiligen Funktionsausrichtung erreicht 

werden, dass der Schrumpfungsprozess nicht zulasten einer dieser Räume abläuft. Gleichzeitig soll 

mit der Stärkung der Leistungsfähigkeit von Zentralen Orten deren Bedeutung als Arbeitsplatzzen-

tren aufgewertet und somit dem anhaltenden Abwanderungsprozess aus Sachsen entgegengewirkt 

werden (Begründung zu 2.3 LEP).“ 

 
Im LEP Sachsen 2003 werden den Zentralen Orten gemäß ihrer jeweiligen Stufe Versorgungs- und 

Entwicklungsaufgaben für ihre räumlichen Verflechtungsbereiche zugewiesen. Unter den Rahmen-

bedingungen des demografischen Wandels und sich verknappender finanzieller Ressourcen ist zur 

dauerhaften Erfüllung dieser Aufgaben eine Stärkung der Zentralen Orte als Konzentrationspunkte 

von Wirtschaft, Wohnen und Daseinsvorsorge erforderlich. 

 
Zur Stärkung der Zentralen Orte sind die Verflechtungsbereiche bei der Schaffung leistungsfähiger 

und effizienter Gebiets- und Verwaltungsstrukturen zu berücksichtigen (Begründung zu Ziel 2.3.1 

Regionalplan Westsachsen). 

 
Dem funktionsteiligen System der Zentralen Orte und ihrer Verflechtungsbereiche als Leitprinzip 

bei Gemeindezusammenschlüssen kommt somit eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere die 

Mittel- und Grundzentren im Ländlichen Raum sind als wichtiges Grundgerüst zur effizienten räum-

lichen Bündelung von Einrichtungen und Dienstleistungen zu stabilisieren und entsprechend der 

regionalspezifischen Erfordernisse fortzuentwickeln, zumal vielen Zentralen Orten im Rahmen der 

bevorstehenden Strukturreform wichtige Funktionen entzogen werden. 

 
Für die Planungsregion Leipzig-Westsachsen ist hierzu festzustellen, dass mit der Stadt Leipzig 

einerseits ein leistungsfähiges Oberzentrum als Bestandteil der Metropolregion Mitteldeutschland 

besteht, das für eine Reihe von Kommunen in seinem Umland zugleich mittel- (Mittelbereich) und 

grundzentrale Funktionen („Nahbereich“) übernimmt. Andererseits weist die Mehrzahl der Mittel-

zentren in der Region deutliche und in der Folge von demografischer Entwicklung und Haushalts-



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

 18 

situation weiter anwachsende „Ausstrahlungsdefizite“ in ihren Verflechtungsbereichen auf. Auch 

wenn im Zuge der laufenden Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsplans Sachsen 2003 

nicht zu erwarten ist, dass bestehende Mittelzentren zur Disposition gestellt werden, hätten weitere 

Funktionsverluste bis hin zu einer Perforierung mittelzentraler Funktionen in den jeweiligen Verflech-

tungsräumen bei gegebener Einwohner- und Strukturschwäche dramatische Folgen, was insbeson-

dere für den Ländlichen Raum zutrifft. Daraus leitet sich ein dringender Bedarf, die Mittelzentren in 

der Planungsregion zu stärken, ab. Die gleichen Entwicklungstendenzen treffen auch für die Grund-

zentren zu, wo im Ländlichen Raum „schleichende Auszehrungen“ zu verzeichnen sind. Der trag-

fähigkeitsbedingte Verlust zentralörtlicher Funktionen bzw. der Wegfall Zentraler Orte an sich würde 

eindeutig zulasten der Daseinsvorsorge und damit verbunden auch der Lebensqualität und der 

Zukunftsperspektiven in den betroffenen Teilräumen führen. Deshalb bildet die Stabilisierung der 

zentralörtlichen Strukturen im Sinne ihrer weiteren Handlungsfähigkeit ein erstrangiges landes- und 

regionalplanerisches Anliegen. 

 
Da in Sachsen mit der Funktionszuweisung an einen Zentralen Ort keine finanziellen Zuwendungen 

verbunden sind, kann die Stärkung der Leistungskraft Zentraler Orte zur Gewährleistung ihrer 

zentralörtlichen Funktionen nur über eine stärkere Erhöhung der Einwohnerzahlen gegenüber nicht-

zentralen Orten erfolgen. Gleichzeitig werden angestrebte Zusammenschlüsse von Gemeinden, die 

eindeutig zulasten Zentraler Orte gehen, auch bei gegebener Freiwilligkeit kritisch zu prüfen sein. 

Die Beachtung bzw. Berücksichtigung bestehender Mittel- und Nahbereiche bildet dabei ein maß-

gebliches Prüfkriterium. 

 
Karte 9 – Raumstruktur stellt die im Landesentwicklungsplan 2003 und im Regionalplan Westsach-

sen 2008 für die Planungsregion Leipzig-Westsachsen ausgewiesenen Zentralen Orte (Ober-, 

Mittel- und Grundzentren) sowie Raumkategorien dar. 

 
Die Zuordnung zu den Raumkategorien Verdichtungsraum oder Ländlicher Raum bestimmt, ob für 

die jeweilige Gemeinde die Mindesteinwohnerzahl von 5 000 oder 8 000 Einwohnern – bezogen auf 

das Jahr 2025 – gemäß den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 

Freistaat Sachsen erreicht werden soll. Die im Landesentwicklungsplan 2003 ausgewiesenen 

Raumkategorien wurden im Regionalplan 2008 in Anpassung an die zu diesem Zeitpunkt aktuelle 

Gemeindegliederung dargestellt. 

 
Der Entwurf des Landesentwicklungsplans 2012 enthält bezüglich der Raumkategorien Änderungen. 

Die Stadt Zwenkau und die Gemeinde Großpösna werden dort dem Ländlichen Raum zugeordnet, 

die Städte Brandis und Naunhof dem Verdichtungsraum. Diese Ausweisungen sind bis zum Inkraft-

treten des Landesentwicklungsplans 2012 nicht verbindlich. 

 
In Karte 10 werden die Mittelbereiche der im LEP 2003 ausgewiesenen Ober- und Mittelzentren dar-

gestellt. Im Entwurf des Landesentwicklungsplans 2012 sind in der Karte „Mittelbereiche“ die Über-

schneidungsbereiche mit dem Mittelbereich des Oberzentrums Leipzig, dort Überlagerungsbereiche 

genannt, nicht dargestellt. Ansonsten stimmen die Zuordnungen zu den Mittelbereichen der Mittel-

zentren in Karte 10 überein. Bis zum Inkrafttreten des novellierten Landesentwicklungsplans 2012 

sind hier noch Änderungen möglich. 

 
In Karte 11 werden die im Regionalplan 2008 abgegrenzten Nahbereiche der Grundzentren dar-

gestellt. 
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3.4 RAUMSTRUKTURELLE VERFLECHTUNGEN 
 

3.4.1 PENDLERBEZIEHUNGEN 
 

Das aussagekräftigste Kriterium für Verflechtungen stellen die Pendlerbeziehungen dar. Darin 

spiegeln sich zum einen wichtige wirtschaftsstrukturelle Aspekte wider, zum anderen werden am 

täglichen Arbeitsort vielfach infrastrukturelle Angebote in Anspruch genommen. 
 

Für die vorliegende Untersuchung wurde die Pendlerstatistik 2011 der Bundesagentur für Arbeit 

ausgewertet. Sie enthält die Angaben zu Wohn- und Arbeitsort aller sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten zum 30.06.2010, sofern sie gruppiert eine Mindestgröße von 10 Personen erreichen. 

Für die erfolgten Gemeindefusionen wurden die Daten umgerechnet. 
 

Von den 351 796 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Wohnort im Bereich der Planungs-

region Leipzig-Westsachsen waren 176 788 Beschäftigte (50,3 %) Auspendler, d. h., ihr Arbeitsplatz 

lag außerhalb ihrer Wohngemeinde. 36,5 % der Auspendler hatten ihren Arbeitsplatz in einer Nach-

bargemeinde. 
 

Die Verteilung der Auspendleranteile wird insbesondere von Anzahl und Erreichbarkeit der Arbeits-

plätze in anderen Gemeinden beeinflusst; die Einpendleranteile sind insbesondere von der Anzahl 

der erwerbstätigen Bevölkerung in den Wohnortgemeinden und der Erreichbarkeit aus den Wohn-

ortgemeinden beeinflusst. Die prozentualen Angaben eignen sich somit gut für Vergleiche innerhalb 

einer Gemeinde. Sie sind nur bedingt im Vergleich zwischen verschiedenen Gemeinden aussage-

kräftig. Zentrale Orte besitzen aufgrund ihrer Größe und Zentralität regelmäßig eine höhere Aus-

strahlung als andere Umlandgemeinden. Hier müssen die Daten entsprechend gewichtet werden. 
 

In Karte 12 werden die Auspendler in Nachbargemeinden dargestellt, um die entsprechenden struk-

turellen Verflechtungen zu verdeutlichen. 

 

3.4.2 INFRASTRUKTURELLE ASPEKTE 
 
Auf infrastrukturellem Gebiet gibt es eine Vielzahl von Kooperationen und Verflechtungen, die im 

Einzelnen zwar nicht gewichtig sind, aber in ihrem Gesamtbild bei strukturellen Veränderungen aus 

regionalplanerischer Sicht ebenfalls in die Bewertung einbezogen werden sollten. 

 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
 

Nach Sächsischem Wassergesetz haben die Gemeinden die Pflicht zur öffentlichen Wasserversor-

gung und Abwasserbeseitigung. In diesen Bereichen bestehen zahlreiche Zweckverbände, in denen 

die Gemeinden sachorientiert zusammenarbeiten. Karte 13 – Öffentliche Wasserversorgung zeigt 

neun gemeindliche Zweckverbände und drei kommunale Versorger. Karte 14 – Abwasserentsor-

gung zeigt 19 gemeindliche Zweckverbände und 9 kommunale Entsorger. 

 
Flächenentwicklung 

 

Darüber hinaus bestehen in verschiedenen Gebieten gemeinsame Zweckverbände für die Planung 

und Erschließung von Flächen oder für Landschaftspflege und Erholung. Sie werden in Karte 15 – 

Zweckverbände Flächenentwicklung dargestellt. 
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Schulen 
 

Im Bereich der sozialen Infrastruktur sind bei Verflechtungen insbesondere die Schulen zu benen-

nen. 

 

Im Schuljahr 2011/2012 besuchten 29 555 Grundschüler eine der 186 Grundschulen in der Pla-

nungsregion. Gemäß § 25 SchulG sind den Grundschulen Schulbezirke zugeordnet. Der Schul-

bezirk ist das Gebiet des Schulträgers (in der Regel die Gemeinde). Wenn in dessen Gebiet mehre-

re Grundschulen bestehen, kann der Schulträger Einzelschulbezirke oder gemeinsame Schulbezirke 

bestimmen. 

 

Für die 168 öffentlichen Grundschulen werden die Schulbezirke in Karte 16 – Grundschulen darge-

stellt. 8 % der Schüler besuchen eine Grundschule in freier Trägerschaft, die nicht an Grundschul-

bezirke gebunden ist. Es gibt in der Planungsregion 5 Gemeinden ohne öffentliche Grundschule, die 

ihre Kinder in Nachbargemeinden zur Schule schicken, sowie 5 Gemeinden, die ihre Grundschüler 

teilweise in Nachbargemeinden beschulen lassen. In weiteren Fällen wurden Vereinbarungen getrof-

fen, um künftig mit gemeinsamen Grundschulbezirken auf den Bedarf reagieren zu können. 

 

Karte 17 – Mittelschulen zeigt die Einzugsbereiche der öffentlichen Mittelschulen in der Planungs-

region, die im Ergebnis der Schulschließungen der vergangenen Jahre weiter vergrößert wurden. Im 

Schuljahr 2011/2012 besuchten 19 248 Schüler die 66 Mittelschulen der Region, von denen sich 10 

in freier Trägerschaft befinden (6 % der Schüler). In die Darstellung sind die Fünftklässler aus den 3 

Jahrgängen 2009/10 bis 2011/12, die in der Planungsregion wohnen und eine öffentliche Mittel-

schule in Sachsen besuchen, eingegangen (9 754). 

 

Karte 18 – Gymnasien zeigt die Einzugsbereiche der öffentlichen Gymnasien in der Planungsregion. 

Im Schuljahr 2011/2012 besuchten 21 066 Schüler die 38 Gymnasien der Region, von denen sich 

10 in freier Trägerschaft befinden (10 % der Schüler). In die Darstellung sind die Fünftklässler in den 

3 Jahrgängen 2009/10 bis 2011/12, die in der Planungsregion wohnen und ein öffentliches Gymna-

sium in Sachsen besuchen, eingegangen (8 511). 

 
Ausgewählte Landesbehörden 
 

Räumliche Zuständigkeitsbereiche von Behörden und Einrichtungen orientierten sich bislang oft 

noch an den Grenzen der Altkreise, die bis 1994 bzw. 2008 bestanden, z. B.: 
 

 Amtsgerichte (siehe Karte 20 – Amtsgerichte) 
 Finanzämter (siehe Karte 21 – Finanzämter) 

 

Mit dem Sächsischen Standortegesetz vom 27. Januar 2012 und nachfolgenden Verordnungen wur-

den umfangreiche Änderungen in der künftigen Standortverteilung der Landesbehörden beschlos-

sen. Die begonnene Strukturreform wird in den kommenden Jahren zu weiteren Veränderungen in 

der Organisationsstruktur (u. a. Amtsgerichte, Finanzämter) mit deutlich großräumigeren Zuständig-

keitsbereichen führen. 

 

Die neue Struktur der Polizeidienststellen und ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche tritt bereits 

2013 in Kraft. Künftig ist der Dienstbezirk der Polizeidirektion Leipzig identisch mit der Planungs-

region Leipzig-Westsachsen und umfasst die Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie die Stadt 

Leipzig. Es wird dann 10 Polizeireviere mit 42 Standorten von Bürgerpolizisten in 34 Betreuungsbe-

reichen geben. In Karte 23 – Polizei wird diese neue Struktur dargestellt (Planungsstand 06/2012). 

 

Die Agentur für Arbeit erweitert den Agenturbezirk Oschatz 2013 auf die kompletten Landkreise der 
Planungsregion, der Agenturbezirk Leipzig wird dann nur noch die Stadt Leipzig umfassen. Auch in 
Karte 22 – Agentur für Arbeit wird bereits die neue Struktur dargestellt. 
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3.4.3 LOKALE UND REGIONALE IDENTITÄT 
 
Aspekte der gewachsenen lokalen und regionalen Identität erleichtern das Zusammenwachsen in 

neuen Gemeinden. Religiöse Bindungen und Beziehungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Unter-

schiedliche kirchgemeindliche Zugehörigkeiten in einer Gemeinde sind auch oft mit unterschied-

licher räumlicher Identität verbunden. 

 

Karte 24 – Katholische Kirche zeigt die Zugehörigkeit der ca. 35 000 Mitglieder zu den katholischen 

Pfarreien bzw. Gemeindeverbünden. 

 

Karte 25 – Evangelische Kirche zeigt die Zugehörigkeit der ca. 150 000 Mitglieder zu den evange-

lischen Kirchgemeinden bzw. Gemeindeverbünden (Pfarrbereiche, Kirchspiele oder Schwesterkirch-

verhältnisse). 

 

Karte 26 – Wahlkreise Sächsischer Landtag zeigt die politischen „Einzugsbereiche“ der 2009 ge-

wählten Abgeordneten im Sächsischen Landtag. Es gibt Überlegungen, die Wahlkreise künftig even-

tuell zu vergrößern. 

 

Die Kooperation von Kommunen ist ein Handlungsfeld, das in den vergangenen Jahren zunehmend 

an Bedeutung gewonnen hat, um die kommunalpolitischen Ziele in einen überörtlichen, interkommu-

nalen Kontext einzubinden. 

 

Für die Entwicklung des Ländlichen Raums steht in Sachsen bis 2013 die Förderrichtlinie „Inte-

grierte Ländliche Entwicklung" zur Verfügung. In der Planungsregion Leipzig-Westsachsen sind drei 

LEADER- und fünf ILE-Regionen benannt, die mit einer eigenen Budgetorientierung an der Umset-

zung ihrer Projekte arbeiten. 

 

Bereits seit vielen Jahren arbeiten die Städte und Gemeinden auch in den Aktionsräumen für Maß-

nahmen der Regionalentwicklung zusammen, die sich teilweise mit den LEADER- und ILE-Gebieten 

überschneiden. 

 
Alle Gebiete sind in Karte 27 – Interkommunale Kooperationsräume dargestellt. In ihnen wird eine 

intensive Zusammenarbeit gepflegt, um die Entwicklung durch Erfahrungs- und Informationsaus-

tausch sowie gemeinsames Handeln zu befördern. 

 
 

3.5 LAGE UND ERREICHBARKEIT 
 
Günstige Verkehrsanbindungen und Erreichbarkeitsverhältnisse, insbesondere die Erreichbarkeit 

des Kernortes, sind wichtige Faktoren für die Entwicklung innerhalb einer Verwaltungseinheit. 

 
Karte 28 – Verkehrsverbindungen zeigt wichtige Straßenverbindungen und die Eisenbahnstrecken 

mit Personenverkehr in der Planungsregion Leipzig-Westsachsen. Dabei wird deutlich, dass es auch 

benachbarte Gemeinden gibt, die nicht über eine direkte Verkehrsanbindung verfügen. Damit wer-

den engere raumstrukturelle Verflechtungen in der Regel verhindert. 

 
Zum Thema ÖPNV-Erreichbarkeit konnten bisher keine umfassenden Untersuchungen erfolgen. Im 

Rahmen der gemeindekonkreten Bewertungen wird bei gegebener Relevanz auf die Erreichbar-

keitsverhältnisse eingegangen. 

 
Im Gegensatz zu anderen raumstrukturellen Aspekten sind beim ÖPNV in einzelnen Fällen auch 

kurzfristige Änderungen möglich, um Erreichbarkeiten zu verbessern, da die Nahverkehrsplanung in 

der Zuständigkeit der Landkreise liegt. 
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Auch die landschaftliche und topografische Situation hat Auswirkungen auf nachbargemeindliche 

Beziehungen und ist zu beachten. Landschaftliche und topografische Barrieren, z. B. Flüsse, 

Höhenzüge, große Waldgebiete, neue Seenlandschaften und aktive und ehemalige Bergbauflächen 

können eine trennende Wirkung entfalten. Solche möglichen Barrieren sind in Karte 29 – Land-

schaftliche Situation dargestellt. 

 
 

3.6 FINANZIELLE ASPEKTE 
 
Finanzielle Aspekte stellen keinen raumstrukturellen Belang dar. 

 

Gemäß den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen 

sollen durch gemeindliche Zusammenschlüsse leistungsfähige, einräumige kommunale Einheiten 

gebildet werden, u. a. mit dem Effekt, 

 das wirtschaftliche Leistungsvermögen effizient zu nutzen und 

 neue finanzielle Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. 
 
Im Einzelfall können somit auch außerhalb raumstruktureller Belange finanzielle Aspekte Gewicht 

entfalten. 

 

Auf eine Aktualisierung der Karten zu den finanziellen Aspekten wurde an dieser Stelle verzichtet, 

da zwischenzeitlich das Frühwarnsystem „Kommunale Haushalte“ freigeschaltet wurde (unter 

http://www.statistik.sachsen.de/appsl1/fws/index.jsp). 

 

 

3.7 BÜRGERMEISTERGESPRÄCHE 
 
Im Rahmen der Raumstrukturellen Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen wurden 

mit den Ober-/Bürgermeistern aller damals 77 kreisangehörigen Kommunen der Planungsregion 

Leipzig-Westsachsen zwischen dem 04.01.2010 und 01.06.2010 Gespräche geführt. An diesen 

Gesprächen waren seitens der Kommunen zuweilen auch Vertreter der Stadt- bzw. Gemeinderäte 

oder der Verwaltung zugegen. Gleichfalls wurde ein solches Gespräch mit dem Abteilungsleiter 

Generelle Planung/Projekte der kreisfreien Stadt Leipzig geführt. 

 

Die Gespräche waren durch eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre gekennzeichnet. Den Ge-

sprächspartnern wurde seitens der Vertreter der Regionalen Planungsstelle zugesichert, die Ge-

sprächsinhalte nur anonymisiert zu verwenden. 

 

Die seitens der kommunalen Vertreter vorgetragenen Hinweise, Anregungen und Bedenken wurden 

der Erstellung der raumstrukturellen Analyse mit zugrunde gelegt. Zudem waren sie auch Grundlage 

für die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbands vom 24.06.2010 zu den Entwürfen der 

Verwaltungsvorschrift des SMI über die Genehmigung von Gebietsänderungen von Gemeinden und 

den Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen vom 

26.10.2010. 

 

Zur Vergleichbarkeit der Aussagen erfolgten die Gespräche auf der Grundlage eines Leitfadens und 

einer im Dezember 2009 durchgeführten schriftlichen Befragung aller Gemeinden zu Aktivitäten hin-

sichtlich möglicher Gemeindezusammenschlüsse und zu sozialräumlichen Verflechtungen (Anla-

ge 5). Weiterhin wurden spezifische Sachverhalte angesprochen. In diesem Zusammenhang ist 

auch darauf hinzuweisen, dass die Gespräche zum Teil vor dem Vorliegen des Entwurfs der „Grund-

sätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ und teilweise bei 

Vorliegen dieses Entwurfs geführt wurden. Dies hat zweifelsohne auch die Gesprächsinhalte beein-

flusst. Teilweise sind vorgetragene Auffassungen nicht mehr konform mit den mittlerweile vom Kabi-
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nett am 26.10.2010 verabschiedeten Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemein-

den im Freistaat Sachsen. Dennoch werden auch diese Auffassungen aufgeführt. 

 

Im Folgenden werden die geäußerten Meinungen und Auffassungen nicht vollständig und ohne 

Wertung der Gesprächsführer nach Schwerpunkten zusammengefasst wiedergegeben. 

 

A Aktivitäten der Gemeinden zu Gemeindezusammenschlüssen sowie Orientierungen 

Die Spannbreite der Aktivitäten in den Gemeinden ist sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinden ohne 

(offizielle) Aktivitäten, andere Gemeinden haben Kontakte zu Nachbargemeinden hergestellt, befas-

sen sich damit bereits in den Gremien, in Einzelfällen sind auch Bürgerbefragungen erfolgt oder vor-

gesehen bzw. Verträge mit Nachbargemeinden abgeschlossen. Demgegenüber wurde von weiteren 

Gemeinden verdeutlicht, dass man auch auf eine gesetzliche Regelung warten könne, statt einen 

freiwilligen Zusammenschluss zu forcieren. 

 

Als Kernaussage in diesem Prozess wurde die kommunalpolitische Selbstständigkeit als hohes Gut 

bezeichnet, das es grundsätzlich zu bewahren gilt. Damit verbunden waren die Positionen, dass die 

Eigenständigkeit zu sichern sei, Eingemeindungen und Zusammenschlüsse zumindest nicht um 

jeden Preis erfolgen sollen. 

 

Als frühester Termin für einen Zusammenschluss wurde oft der Termin der nächsten Bürgermeister-

wahl (i. d. R. 2015) genannt. Es sei denn, wirtschaftliche Erwägungen sind geboten oder die Nut-

zung der „Hochzeitsprämie“ wird angestrebt. Sofern die Selbstständigkeit über einen längeren Zeit-

raum nicht gefährdet erscheint, wurde in der Regel kein Termin benannt. 

 
B Notwendigkeit der Gemeindegebietsreform 

Die Notwendigkeit von Gemeindezusammenschlüssen wurde unterschiedlich bewertet. Dabei wurde 

auch zum Ausdruck gebracht, dass aus Identitätsgründen langfristig eine Selbstständigkeit zwar an-

gebracht/wünschenswert wäre, aber durch die finanzielle Situation in den Gemeinden der Druck zu 

Zusammenschlüssen wächst. Entscheidend für einen Zusammenschluss ist daher die wirtschaft-

liche Entwicklung in der Gemeinde sowie Wirtschaftlichkeit der Gemeinde selbst. Eine Fusion hat 

nur Sinn, wenn finanzielle Einsparungen erfolgen können. 

 
Folgende Aspekte für Zusammenschlüsse wurden vorrangig benannt: 

 demografische Entwicklung 

 finanzielle Situation der Gemeinden 

 wirtschaftliche Aspekte und Effizienzgründe (Synergieeffekte) 

 steigende Anforderungen an Gemeinden 

 zunehmende erforderliche Verwaltungsspezialisierung (Fachkräftebedarf) 

 Aufrechterhaltung der Verwaltungsqualität mangels Personal (Fachkräftebedarf) 

 höheres Gewicht der Gemeinde im Kreis 

 Stärkung Zentraler Orte 
 
Folgende Aspekte gegen Zusammenschlüsse wurden vorrangig benannt: 

 Ein Zusammengehen bringt keine Einsparungen, keine Verbesserungen für den Bürger und eine 

schwindende Präsenz des Bürgermeisters in den Ortsteilen. 

 Größere Gemeinden sind nicht erforderlich, sofern man Verwaltung marktwirtschaftlich organi-

siert und/oder notwendige Leistungen einkauft. 

 Größere Einheiten sichern nicht ohne Weiteres die notwendige finanzielle Ausstattung der Ge-

meinden ab. („Wenn zwei Arme zusammengehen, kommt noch kein Reicher raus!“) 
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C Ziel der Gemeindegebietsreform und Verfahrensweise 

Zum grundlegenden Ziel der Gemeindegebietsreform bestand prinzipiell eine einheitliche Auffas-

sung. Sofern eine solche Reform erfolgt, sind unabhängig von Personen einwohnerstarke Gemein-

den zu schaffen, die langfristig (mindestens eine Generation) tragfähig sind, funktionierende Einhei-

ten bilden und Einsparungen mit sich bringen. Die Gemeinden können so verstärkt nach betriebs-

wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden. Besonders für den Ländlichen Raum sind Struk-

turen mit effizienter Verwaltung bedeutsam. 

 
Weiterhin wurden folgende, zum Teil divergierende, Positionen vertreten: 

 Die Zusammenschlüsse von Gemeinden sind sorgsam abzuwägen („Akzeptanz der Partner“, 

„Zusammenschluss auf Augenhöhe“ „Miteinander muss passen“, „keine Schnellschüsse“). 

 Über Gemeindezusammenschlüsse sollte prinzipiell ein Bürgerreferendum entscheiden. 

 Grundsätzlich sollen Gemeindevereinigungen (und nicht -eingliederungen) erfolgen, da diese mit 

der Neuwahl des Bürgermeisters verbunden sind. 

 Die nächste Gemeindegebietsreform sollte die letzte sein; Zwischenschritte sollte man ver-

meiden. 

 Zwischenlösungen bei der Schaffung langfristig tragfähiger Strukturen sind notwendig; ein 

„großer Schritt“ käme zu früh. 

 Die Bildung von Regionalstädten in den Grenzen der bis 1994 bestehenden Kreise ist sinnvoll, 

um so auch frühere Fusionen von nicht zueinanderpassenden Gemeinden „reparieren“ zu kön-

nen. 

 Im Vordergrund sollte der Zusammenschluss gleichrangiger Partner stehen. 
 
Gemeindeteilungen 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Teilung bestehender Gemeinden thematisiert. Dabei 

wurden unterschiedliche Positionen vorgetragen. Einerseits wurden Gemeindeteilungen grundsätz-

lich nicht für erforderlich gehalten; andererseits wurde sich dafür ausgesprochen, im Einzelfall in 

peripheren Gebieten Umgliederungen zu ermöglichen. Gründe dafür sind insbesondere nicht immer 

raumstrukturell sinnvolle frühere Zusammenschlüsse. Dabei sollen Regelungen zu Gemeindeteilun-

gen nur im Einvernehmen und verbunden mit einer Bürgerbefragung erfolgen. 

 
D Landeszuweisung bei Gemeindezusammenschlüssen („Hochzeitsprämie“) 

Die avisierte Landeszuweisung bei Gemeindezusammenschlüssen wird sehr unterschiedlich beur-

teilt. So sind mit dieser Zuweisung sowie weiteren Fördermitteln Investitionen in den berührten Ge-

meinden prinzipiell möglich. Jedoch wird diese Zuweisung eher als zu gering eingestuft. Die Mitnah-

me dieser Zuweisung wird auch unter dem Aspekt „Freiwilligkeitsphase nutzen, um handlungsfähig 

zu bleiben“ als Mitnahmeeffekt angesehen. Andererseits wird betont, dass die Zuweisung eher dazu 

dient, landespolitische Interessen umzusetzen („Hochzeitsprämie ist versteckte Erpressung“). 

 
E Gemeindegröße 

In den Gesprächen zur Gemeindegröße wurden insbesondere die Aspekte Größe, Überschaubar-

keit und Ausgewogenheit in Bezug auf Einwohnerzahl und Flächengröße betont, wobei die Gemein-

den aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen zum Teil auch unterschiedliche Auffassungen 

haben. 

 
Gemeindegröße 

 Größere Gemeinden sind erforderlich (künftige Gemeinden mit mindestens 8 000 Einwohnern). 

 Strukturen müssen bezahlbar sein. 

 Große Kreisstädte bedürfen einer höheren Einwohnerzahl. 

 Es sollten sich keine größeren Landgemeinden im Umland der Städte bilden können. 
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Überschaubare Strukturen 

 Die Überschaubarkeit der Gemeinde muss gegeben sein. („Riesenterritorien führen zu langen 

Wegen und kosten Geld.“) 

 In ländlichen Gebieten sind kleine überschaubare Strukturen erforderlich. 
 

Ausgewogenheit der Gemeindegrößen 

 Ein ausgewogenes Kräfteverhältnis zwischen Mittelzentren und umliegenden Gemeinden ist an-

zustreben. 

 Es ist problematisch, wenn Umlandkommunen die gleiche Einwohnergröße erreichen wie das 

Mittelzentrum und dann gleiche Finanzzuweisungen erhalten, ohne jedoch die Infrastruktur eines 

Mittelzentrums vorhalten zu müssen. 

 Die Proportion zwischen Kernstadt und Umland innerhalb eines Mittelzentrums ist zu beachten. 
 
 
F Organisationsformen auf kommunaler Ebene 

Allgemein wird eingeschätzt, dass effiziente Verwaltungseinheiten erforderlich sind. Dazu wird auch 

eher die Auffassung vertreten, dass große zentrale Verwaltungseinheiten erforderlich sind. („Den 

Bürger interessiert nicht, wo der Verwaltungsakt stattfindet.“) Auch die in diesem Zusammenhang 

nachgefragte Rolle von Kooperationen wird sehr unterschiedlich beurteilt. („Kooperation bringt nicht 

viel.“ „Kooperationen oder Städtebünde statt Eingemeindungen durchaus geeignet.“) 

 

Betont wurde auch, dass die Kreisneugliederung mit dem Wegfall von Kreisgrenzen auch eine „neue 

Sicht“ auf die vorhandenen Strukturen ermöglicht. Zur Organisationsform „Einheitsgemeinde“ wurde 

angemerkt: 

 Die Einheitsgemeinde ist besser als die Verwaltungsgemeinschaft oder der -verband. 

 Gemeinden benötigen einen „Kernort“ (Konzentrations- und Entwicklungsaspekt). 

 Ein hauptamtlicher Bürgermeister soll erst in Gemeinden ab 5 000 Einwohner zugelassen wer-

den. 

 

Sehr kontrovers wurde sich zur Organisationsform der „Verwaltungsgemeinschaft“ (VG) geäußert. 

Hierzu wird sich sowohl zur Beibehaltung („Ich bin ein Fan von Verwaltungsgemeinschaften!“ „Hilft 

sehr, keine Probleme!)“ und gegen eine Abschaffung („Streit liegt an Personen, nicht am Modell“) 

als auch für eine Abschaffung („Konstrukt funktioniert nicht.“ „Konstrukte, die Bürokratie und Wege 

erzeugen“) ausgesprochen. In diesem Zusammenhang wird auch angeregt, neue VG oder den 

Beitritt neuer Mitglieder zu VG zuzulassen. Bei Auflösung von VG sind Entschädigungsregelungen 

und ein Nachteilsausgleich erforderlich. Für die Auflösung sollte die Zustimmung aller Mitglieder der 

VG beibehalten werden. 

 

Zur Organisationsform „Verwaltungsverband“ (VV) haben sich insbesondere die Bürgermeister der 

Mitgliedsgemeinden von VV mit nachfolgendem Tenor geäußert. 

 VV beste Lösung für größere Verwaltungseinheiten bei Beibehaltung kleinerer politischer Ein-

heiten im Ländlichen Raum; auch um Identität und Ehrenamt zu stützen 

 evtl. Mindestgröße 10 000 Einwohner 

 ermöglichen und erfordern fachlich kompetente Ämter 

 besser als Verwaltungsgemeinschaften 
 
G Orientierung/Verhältnis Stadt-Land/Dorf 

Im Ergebnis der Gemeindezusammenschlüsse ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Gebietskör-

perschaften „Dorf“ gegenüber den Gebietskörperschaften „Stadt“ erheblich verringern wird. Insofern 

ergab sich das Verhältnis von „Stadtgemeinden“ zu „Dorfgemeinden“ als ein bemerkenswerter, 

wenn auch nicht von vornherein so geplanter, Gesprächsinhalt. Dabei waren durchaus Befindlich-
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keiten zu entnehmen, die nicht aus der Größe der Stadt, sondern vielmehr aus den unterschied-

lichen Aufgaben und Funktionen von Dorf und Stadt resultierten und in der Hauptsorge des Verlusts 

der Identität des Ländlichen Raums begründet sind. Vor allem ist dieser Prozess unvoreinge-

nommen zu führen. 

 

Aus Sicht des Dorfs sollten städtische Bürgermeister mehr für Eingemeindungen werben und ins-

besondere aufzeigen, dass die Dörfer bei einem solchen Prozess „nicht in der Anonymität versin-

ken“ (Bürgermeister Dorf). Aus Sicht der Stadt an das Dorf sollte nicht jedes Gesprächsangebot als 

„Angriff“ nach dem Motto „Man will uns haben, um uns zu vernachlässigen!“ gewertet werden 

(Bürgermeister Stadt). 

 

Dennoch wird auch von kleineren Gemeinden eingeschätzt, dass genug positive Beispiele von Ein-

gemeindungen in die Stadt vorliegen. („Aus den Erkenntnissen der vergangenen 20 Jahre heraus ist 

es Quatsch, sich gegen die Stadt zu verbünden, sondern es ist das Zusammengehen zu gestalten!“ 

– Bürgermeister Dorf, „… wenn, dann Richtung Stadt.“ – Bürgermeister Dorf) 

 

Als Vorbehalte von Landgemeinden bei einer Fusion mit Stadtgemeinden werden angeführt: 

 Stadt und Landgemeinden haben verschiedene Intentionen. 

 Misstrauen der Landgemeinden gegenüber größeren Städten („… werden dort untergebuttert!“) 

 Eingemeindungen in Städte nachteilig und Befürchtungen, in der „Masse der Ortsteile“ unterzu-

gehen („13. Rad am Wagen“, „Dorf wird Anhängsel der Stadt, wo nichts mehr passiert.“) 

 höhere und zusätzliche Gebühren in Städten 

 größerer Bekanntheitsgrad der Mitglieder in den Gemeinderäten (Städte wählen Parteien, Dörfer 

wählen Personen) 

 Selbstständigkeit erhalten, solange Gestaltungsspielräume bestehen. 

 Auch funktionierende ländliche Einheiten sind erforderlich. 
 
H Zentrale Orte 

Die Stärkung der zentralen Orte als grundlegendes landesentwicklungspolitisches Ziel und die Kom-

petenz insbesondere der Mittelzentren wird auch von Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion an-

erkannt („Zentrale Orte brauchen genügend Fleisch!“ „Wir haben keine Abneigung gegen das Mittel-

zentrum, aber der Stadtrat ist abschreckend!“), auch wenn teilweise gegenteilig gehandelt wird. 

(„Wir haben ein schwaches Mittelzentrum und tun alles, dass es so bleibt!“.) 

 

Mehrfach wurde zum Ausdruck gebracht, dass das Prinzip der Zentralen Orte viel tiefer verwurzelt 

ist, als man sich vorstellen kann. Es ist daher Sorge dafür zu tragen, dass sich die Mittelzentren 

unter Beachtung des Verhältnisses zu den Gemeinden im Umfeld auch flächenmäßig ausdehnen 

können. Analog sind die Grundzentren zu sichern und zu stärken. 

 
I Identität 

Als ein Kernpunkt von Gemeindezusammenschlüssen wird mehrheitlich die Identität betrachtet. 

Grundsätzlich ist in diesem Prozess die Bevölkerung mitzunehmen. Als Manko wird gegenwärtig 

empfunden, dass die Identitätsfindung infolge der letzten Gemeindegebietsreform noch nicht abge-

schlossen ist. Dieser Auffassung wird entgegengehalten, dass 

 der „Verlust der Identität“ nur politisches Kalkül ist, 

 der Bürger nur sein Dorf sieht und ein Ortsteildenken stark ausgeprägt ist („In jedem Dorf wird 

eigene Suppe gekocht!“), so dass die Gemeindezugehörigkeit relativ unwichtig ist, 

 die Identifikation sich mit der Entfernung zu seinem Heimatort ändert (je weiter entfernt, umso 

mehr Identifikation mit der nächst größeren Einheit), 

 vielmehr entscheidend ist, inwieweit die Mitspracherechte der Ortsteile gesichert sind, und 

 öffentliche Einrichtungen wie Feuerwehren oder Grundschulen erhalten bleiben. 
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J Bürgernähe und Verwaltung 

Die Bürgernähe wird allgemein als ein hohes Gut bezeichnet. Dennoch resultieren auch daraus 

unterschiedliche Sichtweisen. So wird eingeschätzt, dass mit zunehmender Größe der Verwaltung 

diese „träger“ und anonymer wird und die kommunale Nähe bei Fusionen verloren geht. Demgegen-

über besteht die Auffassung, dass der Verwaltungssitz für den Bürger nicht ausschlaggebend ist 

und dieser keinen Nachteil durch Konzentration der Verwaltung hat. Als nachteilig wird eher ange-

sehen, dass der Bürgermeister nicht mehr in allen Ortsteilen präsent sein kann. 

 
K Personalübergang 

Eine Kernfrage bei Gemeindezusammenschlüssen ist der Personalübergang. Die Bürgermeister be-

tonen in diesem Zusammenhang ausdrücklich ihre Verantwortung für das Personal und die Absicht, 

Vereinbarungen im Sinne der Beschäftigten zu regeln. Ansonsten wird eingeschätzt, dass freiwillige 

Fusionen nur gehen, wenn der Bürgermeister in Rente geht oder eine Anstellung in der neuen Ge-

meinde erhält. 
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4 GEMEINDEKONKRETE BEWERTUNGEN 
 
Für jede kreisangehörige Gemeinde erfolgte eine konkrete Bewertung der Situation und der 

möglichen Optionen für einen Gemeindezusammenschluss. 

 
Auf einem Übersichtsblatt werden wichtige Gemeindedaten und eine Karte mit den entsprechenden 

Nachbargemeinden zusammengestellt. Außerdem werden folgende Aspekte dargestellt: 

 Verwaltungsstruktur 

In diesem Abschnitt werden alle erfolgten Zusammenschlüsse der Gemeinde seit 1990 sowie die 

derzeit bestehenden Verwaltungsgemeinschaften und -verbände benannt. 

 Bevölkerungsentwicklung 

Hier werden die Ergebnisse der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat 

Sachsen bis 2025 aufgezeigt. Für Gemeinden unter 5 000 Einwohnern, für die vom Statistischen 

Landesamt keine Einzeldaten veröffentlicht werden, wurden aus den bereitgestellten Werten für 

Gemeindegruppen die Einwohnerzahlen berechnet, die entsprechend dem Einwohneranteil 2009 

der Gemeinde an der betreffenden Gruppe im Jahr 2025 zu erwarten sind (vgl. Abschnitt 3.2.1). 

 Raumordnerische Verflechtungsbereiche 

Für alle Gemeinden wird ihre Zugehörigkeit zu den Mittelbereichen der Ober- und Mittelzentren, 

die im LEP 2003 ausgewiesen wurden, und die Nahbereiche der Grundzentren, die im Regional-

plan 2008 ausgewiesen wurden, benannt. Für die ausgewiesenen Zentralen Orte wird ihr jeweili-

ger Verflechtungsbereich angegeben (vgl. Karten 10 und 11). 

 Pendlereinzugsbereiche 2008 

Pendlerbeziehungen stellen das aussagekräftigste Kriterium für Verflechtungen dar, in dem sich 

auch wirtschaftsstrukturelle Aspekte widerspiegeln. Aus der Pendlerstatistik 2008 der Bundes-

agentur für Arbeit werden für jede Gemeinde die Anteile der Auspendler in die Nachbar-

gemeinden und die Anteile der Einpendler aus den Nachbargemeinden gegenübergestellt (vgl. 

Abschnitt 3.4.1). 

 Markante räumliche Verflechtungen 

Hier werden weitere Verflechtungen mit den Nachbargemeinden aufgezeigt, insbesondere beste-

hende Zweckverbände, Schuleinzugsbereiche und interkommunale Kooperationsräume (vgl. Ab-

schnitte 3.4.2 und 3.4.3). 

 Raumstrukturelle Besonderheiten 

Landschaftliche und topografische Barrieren, z. B. Flüsse, Höhenzüge, große Waldgebiete, neue 

Seenlandschaften und Bergbauflächen, die eine trennende Wirkung auf nachbargemeindliche 

Beziehungen entfalten können, werden angegeben (vgl. Karte 29). 

 Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 

In diesem Punkt werden Empfehlungen für künftige freiwillige Gemeindezusammenschlüsse 

gegeben. Dabei geht es um ein Aufzeigen von Möglichkeiten und Handlungsalternativen für die 

einzelnen Gemeinden unter Beachtung der Folgen für die Gesamtregion aus fachlicher Sicht. 

 
Eignungseinschätzungen entsprechend der nachfolgenden verbalen Skalierung: 

 besonders geeignet  (entspricht raumstrukturellen Erfordernissen uneingeschränkt) 

 geeignet   (entspricht raumstrukturellen Erfordernisses weitgehend) 

 bedingt geeignet  (entspricht raumstrukturellen Erfordernissen teilweise) 

 wenig geeignet  (entspricht raumstrukturellen Erfordernissen in Ansätzen) 

 nicht geeignet  (entspricht nicht raumstrukturellen Erfordernissen) 

 ausgeschlossen  (entgegenstehendes Kreisgebietsneugliederungsgesetz) 
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Mitunter bestehen zudem für einzelne Gemeinden annähernd gleichwertige Fusionsalternativen, die 

etwa einerseits in der Stärkung eines benachbarten Mittelzentrums und andererseits in der Schaf-

fung einer längerfristig tragfähigen ländlichen Kommunalstruktur liegen können. Entsprechend dem 

Empfehlungscharakter der Eignungseinschätzungen sind im Einzelfall nach dem Prinzip der Freiwil-

ligkeit auch Zusammenschlüsse nicht ausgeschlossen, die bei gegebener Rechtskonformität außer-

halb der „regionalplanerischen Vorzugsvariante“ liegen. 

 
Die Empfehlungen erfolgen ausschließlich aus regionalplanerischer Sicht. Sie können und 

wollen den Kommunen eine Entscheidung über die Erforderlichkeit einer Gemeindefusion 

und, sofern diese erkannt wurde, die Wahl von geeigneten Partnern nicht abnehmen. 

Sie sollen als eine Diskussionsgrundlage den Meinungsbildungsprozess in den Gemeinden 

unterstützen. 

 
Von Empfehlungen für die Stadt Leipzig wurde abgesehen, auch wenn aus raumstrukturellen Grün-

den Zusammenschlüsse mit der Stadt Leipzig im Einzelfall sinnvoll sein können. Unter Berücksich-

tigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 

verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass die Landkreise aufgrund der demografischen Situa-

tion keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnten. Fusionen mit der 

Stadt Leipzig sind unter den gegebenen Rahmenbedingungen somit ausgeschlossen. 
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4.1 LANDKREIS LEIPZIG 
4.1.1 GEMEINDEÜBERSICHTEN 
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Stadt Bad Lausick

Colditz (LK Leipzig)

Frohburg (LK Leipzig)

Geithain (LK Leipzig)

Grimma (LK Leipzig)

Kitzscher (LK Leipzig)

Otterwisch (LK Leipzig)

Königsfeld (LK Mittelsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Grimma

Fremdenverkehr

erfüllende Gemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

12

69,79

8 364

120

7 300 / 7 100

- 5,6

- 14,4 / - 17,0

Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick
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Gemeinde Belgershain

Espenhain (LK Leipzig)

Großpösna (LK Leipzig)

Naunhof (LK Leipzig)

Otterwisch (LK Leipzig)

Parthenstein (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Leipzig

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

4

22,77

3 388

149

3 000 / 3 000

- 3,8

- 10,7 / - 13,2 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Naunhof
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Gemeinde Bennewitz

Brandis (LK Leipzig)

Machern (LK Leipzig)

Thallwitz (LK Leipzig)

Trebsen (LK Leipzig)

Wurzen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Leipzig/Wurzen

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2013

12

46,66

5 024

108

4 400 / 4 300

- 4,2

- 14,4 / - 16,0
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Stadt Böhlen

Großpösna (LK Leipzig)

Markkleeberg (LK Leipzig)

Neukieritzsch (LK Leipzig)

Rötha (LK Leipzig)

Zwenkau (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Verdichtungsraum

Grundzentrum

Leipzig

Gewerbe

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

3

24,53

6 904

281

5 800 / 5 600

- 0,6

- 16,1 / - 18,5
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Stadt Borna

Deutzen (LK Leipzig)

Espenhain (LK Leipzig)

Frohburg (LK Leipzig)

Kitzscher (LK Leipzig)

Neukieritzsch (LK Leipzig)

Regis-Breitingen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Mittelzentrum

Borna

-

Einheitsgemeinde

Oberbürgermeister / 2015

9

62,36

20 405

327

17 900 / 17 100

- 7,6

- 14,7 / - 18,3

37



Gemeinde Borsdorf

Brandis (LK Leipzig)

Leipzig

Machern (LK Leipzig)

Taucha (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Verdichtungsraum

-

Leipzig

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2013

4

15,58

8 202

526

8 300 / 7 900

- 2,1

+ 0,6 /  - 3,3
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Stadt Brandis

Bennewitz (LK Leipzig)

Borsdorf (LK Leipzig)

Großpösna (LK Leipzig)

Leipzig

Machern (LK Leipzig)

Naunhof (LK Leipzig)

Trebsen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Grundzentrum

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2013

4

34,81

9 482

272

8 900 / 8 600

- 2,6

- 7,0 /  - 9,8
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Stadt Colditz

Bad Lausick (LK Leipzig)

Grimma (LK Leipzig)

Geringswalde (LK Mittelsachsen)

Hartha (LK Mittelsachsen)

Königsfeld (LK Mittelsachsen)

Leisnig (LK Mittelsachsen)

Zettlitz (LK Mittelsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Grimma

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2018

26

83,75

9 283

111

8 300 / 8 100

- 5,9

- 12,8 / - 14,5

40



Gemeinde Deutzen

Borna (LK Leipzig)

Neukieritzsch (LK Leipzig)

Regis-Breitingen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Borna

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2016

1

6,62

1 807

273

1 700 / 1 600

- 10,5

- 13,2 / - 15,5 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Regis-Breitingen

41



Gemeinde Elstertrebnitz

Groitzsch (LK Leipzig)

Pegau (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Leipzig/Borna

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

1

11,66

1 379

118

1 300 / 1 200

- 6,3

- 9,7 / - 12,0 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Pegau
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Gemeinde Espenhain

Belgershain (LK Leipzig)

Borna (LK Leipzig)

Großpösna (LK Leipzig)

Kitzscher (LK Leipzig)

Neukieritzsch (LK Leipzig)

Otterwisch (LK Leipzig)

Rötha (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Leipzig/Borna

Gewerbe

Mitgliedsgemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

4

28,16

2 453

87

2 200 / 2 200

- 8,5

- 12,4 / - 14,8 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Rötha
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Stadt Frohburg

Bad Lausick (LK Leipzig)

Borna (LK Leipzig)

Geithain (LK Leipzig)

Kitzscher (LK Leipzig)

Kohren-Sahlis (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Borna

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

19

108,06

10 732

99

9 300 / 8 900

- 5,4

- 15,5 / - 19,2
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Stadt Geithain

Bad Lausick (LK Leipzig)

Frohburg (LK Leipzig)

Kohren-Sahlis (LK Leipzig)

Narsdorf (LK Leipzig)

Königsfeld (LK Mittelsachsen)

Rochlitz (LK Mittelsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Borna

-

erfüllende Gemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

6

30,18

5 657

187

5 100 / 5 000

- 8,8

- 13,8 / - 15,6

Verwaltungsgemeinschaft Geithain
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Stadt Grimma

Bad Lausick (LK Leipzig)

Colditz (LK Leipzig)

Mügeln (LK Nordsachsen)

Naunhof (LK Leipzig)

Otterwisch (LK Leipzig)

Parthenstein (LK Leipzig)

Trebsen (LK Leipzig)

Wermsdorf (LK Nordsachsen)

Wurzen (LK Leipzig)

Leisnig (LK Mittelsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Mittelzentrum

Grimma

-

Einheitsgemeinde

Oberbürgermeister / 2015

64

217,69

29 779

137

26 100 / 25 500

- 5,1

- 14,0 / - 16,1
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Stadt Groitzsch

Elstertrebnitz (LK Leipzig)

Neukieritzsch (LK Leipzig)

Pegau (LK Leipzig)

Regis-Breitingen (LK Leipzig)

Zwenkau (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Borna

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

30

70,07

7 967

114

7 100 / 6 900

- 5,4

- 12,8 / - 15,1
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Gemeinde Großpösna

Belgershain (LK Leipzig)

Böhlen (LK Leipzig)

Brandis (LK Leipzig)

Espenhain (LK Leipzig)

Leipzig

Markkleeberg (LK Leipzig)

Naunhof (LK Leipzig)

Rötha (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Verdichtungsraum

-

Leipzig

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

6

41,42

5 447

132

5 300 / 5 100

- 1,7

- 2,6 /  - 6,4
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Stadt Kitzscher

Bad Lausick (LK Leipzig)

Borna (LK Leipzig)

Espenhain (LK Leipzig)

Frohburg (LK Leipzig)

Otterwisch (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Borna

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

6

28,99

5 466

189

4 800 / 4 700

- 7,4

- 14,4 / - 16,8
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Stadt Kohren-Sahlis

Frohburg (LK Leipzig)

Geithain (LK Leipzig)

Narsdorf (LK Leipzig)

Penig (LK Mittelsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Borna

Fremdenverkehr

Einheitsgemeinde

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

14

36,72

2 789

76

2 500 / 2 400

- 8,9

- 13,2 / - 15,5 (Gemeindegruppe)
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Gemeinde Lossatal

Dahlen (LK Nordsachsen)

Mockrehna (LK Nordsachsen)

Schildau  (LK Nordsachsen)

Thallwitz (LK Leipzig)

Wermsdorf (LK Nordsachsen)

Wurzen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Wurzen

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2019

17

110,81

6 434

58

5 700 / 5 600

- 6,2

- 14,0 / - 15,7
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Gemeinde Machern

Bennewitz (LK Leipzig)

Borsdorf (LK Leipzig)

Brandis (LK Leipzig)

Jesewitz (LK Nordsachsen)

Taucha (LK Nordsachsen)

Thallwitz (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Leipzig

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2013

7

38,9

6 643

171

6 300 /  6 100

- 1,5

- 6,3 / -  9,1
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Stadt Markkleeberg

Böhlen (LK Leipzig)

Großpösna (LK Leipzig)

Leipzig

Zwenkau (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Verdichtungsraum

Mittelzentrum

Leipzig Markkleeberg

-

Einheitsgemeinde

Oberbürgermeister / 2015

4

31,35

24 402

778

23 800 / 22 800

+ 2,0

- 2,1 /  - 6,1
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Stadt Markranstädt

Leipzig

Pegau (LK Leipzig)

Schkeuditz (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Verdichtungsraum

Grundzentrum

Leipzig

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2012

18

58,27

14 941

256

14 900 / 14 300

- 2,9

- 1,1 /  - 5,0
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Gemeinde Narsdorf

Geithain (LK Leipzig)

Kohren-Sahlis (LK Leipzig)

Penig (LK Mittelsachsen)

Rochlitz (LK Mittelsachsen)

Wechselburg (LK Mittelsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Borna

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2016

9

24,49

1 757

72

1 600 / 1 500

- 5,3

- 13,2 / - 15,5 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Geithain
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Stadt Naunhof

Belgershain (LK Leipzig)

Brandis (LK Leipzig)

Grimma (LK Leipzig)

Großpösna (LK Leipzig)

Parthenstein (LK Leipzig)

Trebsen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Leipzig/Grimma

Fremdenverkehr

erfüllende Gemeinde der

Amtsverweser / 2012

7

39,49

8 486

215

8 000 / 7 800

- 2,0

- 6,3 /  - 9,2

Verwaltungsgemeinschaft Naunhof
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Gemeinde Neukieritzsch

Böhlen (LK Leipzig)

Borna (LK Leipzig)

Deutzen (LK Leipzig)

Espenhain (LK Leipzig)

Groitzsch (LK Leipzig)

Regis-Breitingen (LK Leipzig)

Rötha (LK Leipzig)

Zwenkau (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Leipzig/Borna

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

7

50,33

5 514

110

5 100 / 5 000

- 7,7

- 11,0 / - 13,5
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Gemeinde Otterwisch

Bad Lausick (LK Leipzig)

Belgershain (LK Leipzig)

Espenhain (LK Leipzig)

Grimma (LK Leipzig)

Kitzscher (LK Leipzig)

Parthenstein (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Leipzig/Grimma

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

2

22,74

1 464

64

1 300 / 1 300

- 3,6

- 12,4 / - 14,8 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick

58



Gemeinde Parthenstein

Belgershain (LK Leipzig)

Grimma (LK Leipzig)

Naunhof (LK Leipzig)

Otterwisch (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Leipzig/Grimma

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2013

4

34,96

3 606

103

3 300 / 3 200

- 4,5

- 10,7 / - 13,2 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Naunhof
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Stadt Pegau

Elstertrebnitz (LK Leipzig)

Groitzsch (LK Leipzig)

Leipzig

Markranstädt (LK Leipzig)

Zwenkau (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Leipzig/Borna

-

erfüllende Gemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

15

48,62

6 432

132

5 800 / 5 600

- 4,6

- 11,6 / - 14,1

Verwaltungsgemeinschaft Pegau

60



Stadt Regis-Breitingen

Borna (LK Leipzig)

Deutzen (LK Leipzig)

Groitzsch (LK Leipzig)

Neukieritzsch (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Borna

-

erfüllende Gemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2013

4

26,35

4 014

152

3 600 / 3 500

- 6,0

- 13,2 / - 15,5 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Regis-Breitingen
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Stadt Rötha

Böhlen (LK Leipzig)

Espenhain (LK Leipzig)

Großpösna (LK Leipzig)

Neukieritzsch (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Verdichtungsraum

-

Leipzig/Borna

-

erfüllende Gemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

1

17,88

3 911

219

3 400 / 3 400

- 3,8

- 12,4 / - 14,8 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Rötha
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Gemeinde Thallwitz

Bennewitz (LK Leipzig)

Doberschütz (LK Nordsachsen)

Eilenburg (LK Nordsachsen)

Jesewitz (LK Nordsachsen)

Lossatal (LK Leipzig)

Machern (LK Leipzig)

Mockrehna (LK Nordsachsen)

Wurzen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Wurzen

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

9

53,03

3 683

69

3 500 / 3 400

- 4,0

- 5,2 / - 7,9 (Gemeindegruppe)
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Stadt Trebsen/Mulde

Bennewitz (LK Leipzig)

Brandis (LK Leipzig)

Grimma (LK Leipzig)

Naunhof (LK Leipzig)

Wurzen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

-

Grimma

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

4

35,03

4 034

115

3 600 / 3 500

- 5,8

- 14,7 / - 16,4 (Gemeindegruppe)
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Stadt Wurzen

Bennewitz (LK Leipzig)

Grimma (LK Leipzig)

Lossatal (LK Leipzig)

Thallwitz (LK Leipzig)

Trebsen (LK Leipzig)

Wermsdorf (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Ländlicher Raum

Mittelzentrum

Wurzen

-

Einheitsgemeinde

Oberbürgermeister / 2015

16

68,79

16 680

242

14 500 / 14 100

- 5,3

- 14,6 / - 17,1
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Stadt Zwenkau

Böhlen (LK Leipzig)

Groitzsch (LK Leipzig)

Leipzig

Markkleeberg (LK Leipzig)

Neukieritzsch (LK Leipzig)

Pegau (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Leipzig

Verdichtungsraum

Grundzentrum

Leipzig

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

7

46,22

8 721

189

8 100 / 7 900

- 2,3

- 7,2 / - 10,0
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4.1.2 BEWERTUNGEN 
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Stadt Bad Lausick 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Bad Lausick schloss sich 1994 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden Ballendorf, 
Buchheim, Ebersbach, Etzoldshain, Glasten, Lauterbach und dem Ortsteil Thierbaum (Gemeinde 
Nauenhain) zusammen. 1999 erfolgte die Eingliederung der Gemeinde Steinbach. 
 
Die Stadt Bad Lausick gehört mit der Gemeinde Otterwisch zur Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick, 
deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Bad Lausick wahrgenommen werden. 
 
Die Stadt Bad Lausick ist als Kurort staatlich anerkannt. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Bad Lausick 
im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 7 300 Einwohner, in der Variante 2 ca. 7 100 Einwohner erwarten. 
Damit liegt die Stadt Bad Lausick deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Bad Lausick ist als Grundzentrum ausgewiesen. Der grundzentrale Einzugsbereich umfasst 
die Stadt Bad Lausick selbst und teilweise die Gemeinde Otterwisch. Ursprünglich umfasste er auch 
teilweise die Gemeinde Eulatal, die zwischenzeitlich nach Frohburg eingemeindet wurde. 

Die Stadt Bad Lausick gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Grimma. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Bad Lausick ist die 
Stadt selbst. 
 
Aus der Stadt Bad Lausick pendelten insgesamt 2 242 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 281 
in die Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 12,5 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Bad Lausick. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Bad Lausick: 
3,1 % nach Geithain (5. Position) 
2,9 % nach Frohburg (6.) 
2,3 % nach Colditz (7.) 
2,2 % nach Kitzscher (8.) 
0,8 % nach Otterwisch (19.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 1 437 Beschäftigte in die Stadt Bad Lausick, davon kamen 242 aus 
der Stadt Frohburg. Das entspricht mit einem Anteil von 16,8 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Bad Lausick. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Bad Lausick: 
10,8 % aus Grimma (2. Position) 
6,0 % aus Geithain (5.) 
5,8 % aus Kitzscher (6.) 
5,5 % aus Colditz (7.) 
3,3 % aus Otterwisch (8.) 
1,5 % Königsfeld, Landkreis Mittelsachsen (10.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Grimma aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zur Stadt Frohburg. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 

Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg 
(teilweise), Kitzscher und Rötha. 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg (nur OT Frauendorf), Geithain (teil-
weise), Grimma und Trebsen. 
 
In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 
Grund- und Mittelschule für die Stadt Bad Lausick befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen das Gymnasium teilweise in Rochlitz, teilweise in Grimma. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Bad Lausicker Kirchgemeinden Bad 
Lausick-Etzoldshain und Ballendorf-Buchheim ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
Die Bad Lausicker Kirchgemeinde Glasten, die Colditzer Kirchgemeinde Schönbach (Leisenau, Schön-
bach, Sermuth, Zschetzsch) und die Grimmaer Kirchgemeinde Großbothen (Förstgen, Großbothen, 
Kleinbothen, Kössern, Schaddel) sind ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 

Die Kirchgemeinden Steinbach (Bad Lausicker Ortsteile Beucha, Kleinbeucha, Lauterbach, Steinbach, 
Kitzscherer Ortsteil Hainichen) und Kitzscher (Bornaer Ortsteile Eula, Gestewitz, Haubitz, Kesselshain, 
Kitzscherer Ortsteile Braußwig, Dittmansdorf, Kitzscher) sind ein Schwesterkirchverhältnis einge-
gangen. 

Ein weiteres Schwesterkirchverhältnis besteht zwischen der Kirchgemeinde Tautenhain-Ebersbach-
Nauenhain (Bad Lausicker Ortsteil Ebersbach, Frohburger Ortsteile Altottenhain, Ottenhain, Tauten-
hain, Geithainer Ortsteil Nauenhain) und den Frohburger Kirchgemeinden Frauendorf, Hopfgarten und 
Oberfrankenhain. 
 
Die Kirchgemeinde Schwarzbach-Thierbaum (Bad Lausicker Ortsteil Thierbaum, Colditzer Ortsteile 
Hohnbach, Möseln), die Colditzer Kirchgemeinden Collmen-Zschadraß (Collmen, Commichau, Erlln, 
Maaschwitz, Podelwitz, Skoplau, Tanndorf, Zschadraß), Zschirla-Erlbach (Bockwitz, Erlbach, Kalten-
born, Meuselwitz, Raschütz, Zschirla) und Colditz-Lastau (Colditz, Hausdorf, Koltzschen, Lastau, 
Terpitzsch, Zollwitz) sind ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Die Kirchgemeinde Otterwisch (Otterwisch, Bad Lausicker Ortsteil Stockheim), die Otterwischer Kirch-
gemeinde Großbuch und die Grimmaer Kirchgemeinde Großbardau-Kleinbardau-Bernbruch (Bern-
bruch, Großbardau, Kleinbardau, Waldbardau) sind ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Bad Lausick und Colditz befindet sich der Colditzer Forst. 
Die direkte Verbindung von Bad Lausick nach Geithain führt über Frohburger Ortsteile. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Bad Lausick kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
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Die Stadt Bad Lausick besteht aus ursprünglich 4 Gemeinden des Altkreises Geithain, 1 Gemeinde des 
Altkreises Borna und 3 Gemeinden des Altkreises Grimma, die 1994 dem neu gebildeten Muldental-
kreis zugeordnet wurden. Es bestehen daher funktionsräumliche Nachbarschaftsbeziehungen sowohl 
nach Grimma als auch Richtung Frohburg/Geithain. 
 

Als Grundzentrum im Ländlichen Raum, das bereits durch die Eingemeindung des anteiligen grund-
zentralen Verflechtungsbereichs Eulatal nach Frohburg geschwächt wurde, sollte Bad Lausick jedoch in 
seiner Leistungskraft gestärkt werden. 
Die Stadt Bad Lausick bildet mit der Gemeinde Otterwisch, die die angestrebte Mindesteinwohnerzahl 
für Gemeinden im Ländlichen Raum nicht erreicht, die Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick. Der 
Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 

Ein Zusammenschluss der Stadt Bad Lausick mit der Gemeinde Otterwisch wäre durch nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Otterwisch ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich 
des Grundzentrums Bad Lausick zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums 
Bad Lausick beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Bad Lausick mit der Gemeinde Otterwisch wird 
daher als besonders geeignet eingeschätzt. 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Otterwisch mit der Stadt Grimma würde für das Grundzentrum 
Bad Lausick durch den Verlust des Verflechtungsbereichs Otterwisch zu einer weiteren Schwächung 
führen. 
 
Zwischen der Stadt Bad Lausick und den Städten Frohburg, Geithain und Colditz bestehen ebenfalls 
funktionsräumliche Verflechtungen. Alle vier Städte sind als Grundzentren ausgewiesen. Raumstruktu-
rell werden diese Fusionsvarianten als bedingt geeignet eingeschätzt, da die Grundzentren im Ländli-
chen Raum zu sichern und zu stärken sind und sie die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum erreichen. 
 
Zum Mittelzentrum Grimma bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Hier wird ein Zu-
sammenschluss raumstrukturell als wenig geeignet eingeschätzt, da die Stadt Bad Lausick als Grund-
zentrum im Ländlichen Raum zu sichern und zu stärken ist. Eine Eingemeindung würde zum Verlust 
des Grundzentrums Bad Lausick für den Verflechtungsbereich führen. Zudem wird die angestrebte 
Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum erreicht. 
 
Zur Stadt Kitzscher bestehen ebenso funktionsräumliche Verflechtungen. Beide Städte sind unter-
schiedlichen Mittelbereichen zugeordnet. Eine solche Fusion würde auch zulasten der Stadt Borna 
gehen, die als Mittelzentrum auf Stärkung angewiesen ist. Diese Option wird als wenig geeignet einge-
schätzt. 
 
Zur Gemeinde Königsfeld (Landkreis Mittelsachsen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen 
Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird als nicht geeignet ein-
geschätzt. 
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Gemeinde Belgershain 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Belgershain gliederte im Jahr 1995 die ehemals selbstständige Gemeinde Threna ein. 
 
Die Gemeinde Belgershain gehört mit der Gemeinde Parthenstein und der Stadt Naunhof zur Verwal-
tungsgemeinschaft Naunhof, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Naunhof wahrgenommen 
werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Naunhof im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 14 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 
14 000 Einwohner erwarten. Nach Abzug der Werte für die Stadt Naunhof entspricht das für die 
Gemeinde Belgershain entsprechend dem Einwohneranteil 2009 im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 
3 000 Einwohnern. 
Damit liegt die Gemeinde Belgershain deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Belgershain ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen 
Verflechtungsbereich der Stadt Leipzig. 

Die Gemeinde Belgershain ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Naunhof (Grundzen-
traler Verbund Brandis/Naunhof) zugeordnet, da Naunhof Teile der Grundversorgung für die Gemeinde 
Belgershain wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Belgershain ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Belgershain pendelten insgesamt 1 279 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
58 in die Stadt Naunhof. Das entspricht mit einem Anteil von 4,5 % dem drittstärksten Auspendlerstrom 
aus der Gemeinde Belgershain. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Belgershain: 
3,9 % nach Großpösna (4. Position) 
1,1 % nach Parthenstein (10.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 310 Beschäftigte in die Gemeinde Belgershain, davon kamen 36 
aus der Stadt Naunhof. Das entspricht mit einem Anteil von 11,6 % dem drittstärksten Einpendlerstrom 
der Gemeinde Belgershain. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Belgershain: 
4,8 % aus Parthenstein (4. Position) 
3,5 % aus Otterwisch (6.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität natur-
gemäß eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Belgershain und der Stadt Naunhof. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden 
Belgershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere länd-
liche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), 
Zwenkau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
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In der ILE-Region Südraum Leipzig arbeiten die Gemeinden Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, 
Espenhain, Großpösna, Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau 
zusammen. Träger ist der Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig. 

Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Belgershain befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Naunhof, die Gymnasiasten das Gymnasium in Grimma. 
 
In örtlichen Vereinen wird sowohl mit der Stadt Naunhof und den Gemeinden Parthenstein und Belgers-
hain zusammengearbeitet als auch mit der Gemeinde Großpösna. Daneben gibt es eine Kooperations-
vereinbarung mit dem Soziokulturellen Zentrum Kuhstall e. V Großpösna. 
Mit den Gemeinden Großpösna und Espenhain wird an einer gemeinsamen touristischen Entwicklung 
gearbeitet (Entwicklung Störmthaler See, Weiterentwicklung Naherholungsgebiet Oberholz, Radwege-
konzeption zur Anbindung des Leipziger Neuseenlands an das Muldental und die Parthenaue). 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Kirchgemeinden Belgershain-Rohr-
bach, Köhra (Belgershainer Ortsteil Köhra, Naunhofer Ortsteil Lindhardt) und Threna ein Schwester-
kirchverhältnis mit der Parthensteiner Kirchgemeinde Pomßen-Großsteinberg eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Belgershain bildet mit der Stadt Naunhof und der Gemeinde Parthenstein die Verwal-
tungsgemeinschaft Naunhof. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemein-
schaft ist als Regelfall anzusehen. 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Belgershain sind hauptsächlich 
auf die Stadt Naunhof orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Belgershain mit der Stadt Naunhof wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Belgershain ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich 
der Stadt Naunhof (Grundzentraler Verbund Brandis/Naunhof) zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer 
Stärkung von Naunhof als Teil des Grundzentralen Verbunds beitragen. Ein Zusammenschluss der 
Gemeinde Belgershain mit der Stadt Naunhof wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Parthenstein, die auch zur Verwaltungsgemeinschaft Naunhof gehört, bestehen eben-
falls funktionsräumliche Verflechtungen. Der alleinige Zusammenschluss mit der Gemeinde Parthen-
stein bei einem Verbleib in der Verwaltungsgemeinschaft Naunhof wird aus Gründen der Zweckmäßig-
keit als wenig geeignet eingeschätzt. 
 

Zwischen der Gemeinde Belgershain und der Gemeinde Großpösna entwickeln sich ebenfalls funk-
tionsräumliche Verflechtungen, insbesondere seit der Kreisfusion. Eine Gemeindefusion würde jedoch 
das Herauslösen der Gemeinde Belgershain aus der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Naunhof 
erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. Ansätze dazu liefern im vorliegenden Fall die 
neue räumliche Orientierung nach Wegfall der Kreisgrenze, die bereits in der Zugehörigkeit zum ILE-
Gebiet Südraum Leipzig Ausdruck findet, und die langfristig gesicherte SPNV-Verbindung. Ein Zusam-
menschluss der Gemeinde Belgershain mit der Gemeinde Großpösna wird daher als bedingt geeignet 
eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Belgershain und der Gemeinde Otterwisch bestehen keine derart engen funk-
tionsräumlichen Verflechtungen, die ein Herauslösen aus den bestehenden Verwaltungsgemeinschaf-
ten Naunhof oder Bad Lausick begründen würden. Diese Option wird als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Auch die funktionsräumlichen Verflechtungen zwischen der Gemeinde Belgershain und der Gemeinde 
Espenhain würden ein Herauslösen aus den bestehenden Verwaltungsgemeinschaften Naunhof oder 
Rötha nicht begründen. Diese Option wird als wenig geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Bennewitz 
 

Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Bennewitz gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständige Gemeinde Altenbach ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Bennewitz Verwal-
tungsaufgaben für Nachbarkommunen übernommen (Straßenverkehrsaufgaben für Brandis, Lossatal, 
Machern, Trebsen), einzelne Verwaltungsaufgaben an Nachbarkommunen übertragen (z. B. Gewerbe-
ordnung an die Stadt Trebsen, Personenstandswesen an die Stadt Grimma). 
Auf Verwaltungsebene besteht eine Zusammenarbeit mit der Stadt Trebsen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Gemeinde Benne-
witz im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 4 300 Einwohner er-
warten. 
Damit liegt die Gemeinde Bennewitz leicht unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Bennewitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen 
Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Wurzen als auch des Oberzentrums Leipzig. 

Die Gemeinde Bennewitz ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Wurzen 
zugeordnet, da Wurzen Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Bennewitz wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Bennewitz ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Bennewitz pendelten insgesamt 1 665 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
356 in die Stadt Wurzen. Das entspricht mit einem Anteil von 21,4 % dem zweitstärksten Auspendler-
strom aus der Gemeinde Bennewitz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Bennewitz: 
5,8 % nach Machern (3. Position) 
3,9 % nach Brandis (4.) 
1,6 % nach Trebsen (9.) 
1,5 % nach Thallwitz (10.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 1 454 Beschäftigte in die Gemeinde Bennewitz, davon kamen 273 
aus der Stadt Wurzen. Das entspricht mit einem Anteil von 18,8 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Bennewitz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Bennewitz: 
7,8 % aus Machern (3. Position) 
4,1 % aus Brandis (7.) 
3,0 % aus Thallwitz (8.) 
1,4 % aus Trebsen (12.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Wurzen aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeinden Bennewitz und Machern. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Bennewitz wird durch die Gemeinde selbst wahrgenommen. 
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In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 

In der Gebietsinitiative Wurzener Land arbeiten Bennewitz, Lossatal, Thallwitz und Wurzen zusammen. 
 

Die Grundschule für die Gemeinde Bennewitz befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Trebsen, die Gymnasiasten das Gymnasium in Wurzen. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen besteht zwischen der Kirchgemeinde Machern 
(Ortsteil Machern und Bennewitzer Ortsteile Altenbach, Leulitz, Zeititz) und der Kirchgemeinde Püchau-
Bennewitz (Macherner Ortsteile Dögnitz, Püchau, Bennewitzer Ortsteile Bennewitz, Deuben, Grubnitz, 
Nepperwitz, Pausitz, Schmölen, Jesewitzer Ortsteil Kossen) ein Schwesterkirchverhältnis. 

Die Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinden Altenhain, Ammelshain und Seelingstädt sind ein 
Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Trebsen-Neichen (Bennewitzer Ortsteile Bach, Neu-
weißenborn, Rothersdorf und Trebsener Ortsteile Neichen, Trebsen) eingegangen. 
 

Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Ortslagen Bennewitz und Wurzen sind nur durch die Muldenaue getrennt. Die Erreichbarkeit der 
benachbarten Stadt Wurzen erfolgt über die Brücken (Straße, Schiene) Wurzen-Bennewitz und 
Wurzen-Grubnitz. 

Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinde Thallwitz ist durch die Mulde eingeschränkt, da eine 
Querung nur über die Brücken Wurzen-Bennewitz und Wurzen-Grubnitz erfolgt. 
 

Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Bennewitz liegt 2025 knapp unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen“), könnte eventuell die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen. Deshalb wird diesbezüglich 
kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion gesehen. 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Bennewitz sind hauptsächlich auf 
die Stadt Wurzen, daneben auch auf die Gemeinde Machern orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Bennewitz mit der Stadt Wurzen wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen, die räumliche Nähe und eine langfristig gesicherte SPNV-Verbindung zwischen beiden 
Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die 
Gemeinde Bennewitz ist dem mittel- und grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Wurzen zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Wurzen beitragen. 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Bennewitz mit der Stadt Wurzen wird daher als besonders 
geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Machern bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen, die durch die SPNV-
Verbindung zwischen beiden Gemeinden befördert werden. Für die Gemeinde Machern besteht jedoch 
einwohnerbedingt kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion, da die angestrebte Mindest-
einwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von 
Gemeinden im Freistaat Sachsen“) auch allein erreicht wird. Zudem wird eine tragfähige Lösung für das 
Mittelzentrum Wurzen, das als Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum besonders auf Stärkung ange-
wiesen ist, höher gewichtet. Auch sind die Gemeinden Bennewitz und Machern unterschiedlichen 
mittelzentralen Verflechtungsbereichen zugeordnet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Bennewitz 
mit der Gemeinde Machern wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Zwischen der Gemeinde Bennewitz und der Stadt Trebsen bestehen geringere funktionsräumliche Ver-
flechtungen. Die Stadt Trebsen und die Gemeinde Bennewitz sind unterschiedlichen mittelzentralen 
Verflechtungsbereichen zugeordnet. Zudem wird eine tragfähige Lösung für das Mittelzentrum Wurzen, 
das als Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum besonders auf Stärkung angewiesen ist, höher ge-
wichtet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Bennewitz mit der Stadt Trebsen wird als bedingt geeig-
net eingeschätzt. 
 

Auch eine Fusionsvariante mit der Stadt Brandis wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Bezie-
hungen als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Thallwitz bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Böhlen 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Böhlen gliederte im Jahr 1997 die ehemals selbstständige Gemeinde Großdeuben ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Stadt Böhlen diese voll-
ständig wahr. Es gibt ein gemeinsames Amtsblatt von Böhlen, Rötha und Espenhain. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Böhlen im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 800 Einwohner, in der Variante 2 ca. 5 600 Einwohner erwarten. 
Damit liegt die Stadt Böhlen deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Böhlen ist Teil des Grundzentralen Verbunds Böhlen/Zwenkau. Dessen Einzugsbereich 
umfasst für Böhlen die Stadt Böhlen selbst, die Stadt Rötha und teilweise die Gemeinde Espenhain, für 
Zwenkau die Stadt Zwenkau selbst. 

Die Stadt Böhlen gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Böhlen ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Aus der Stadt Böhlen pendelten insgesamt 2 013 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 156 in die 
Stadt Markkleeberg. Das entspricht mit einem Anteil von 7,7 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Böhlen. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Böhlen: 
4,5 % nach Zwenkau (4. Position) 
3,6 % nach Rötha (5.) 
1,5 % nach Neukieritzsch (6.) 
0,7 % nach Großpösna (15.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 2 078 Beschäftigte in die Stadt Böhlen, davon kamen 156 aus der 
Gemeinde Neukieritzsch. Das entspricht mit einem Anteil von 7,5 % dem drittstärksten Einpendler-
strom der Stadt Böhlen. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Böhlen: 
5,9 % aus Rötha (4. Position) 
5,7 % aus Zwenkau (6.) 
5,3 % aus Markkleeberg (7.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen der Stadt Böhlen zu den Städten Markkleeberg, Zwenkau 
und Rötha. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 

Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden 
Belgershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere länd-
liche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), 
Zwenkau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (OT Güldengossa, Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die Städte Leipzig 
(mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz (ohne 
OT Wolteritz) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbands für Planung und Erschließung Industriestandort Böhlen-
Lippendorf umfasst die Städte Böhlen und Zwenkau und die Gemeinde Neukieritzsch. 
 
Im Zweckverband Planung und Erschließung Witznitzer Seen sind die Gemeinden Espenhain und Neu-
kieritzsch sowie die Städte Borna, Böhlen und Rötha Mitglied. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Im Rahmen des 2009 vereinbarten Städteverbunds Zwenkau-Böhlen erfolgt eine Kooperation zwischen 
beiden Städten (u. a. Radweg, Sportvereine). 
 
Grund- und Mittelschule für die Stadt Böhlen befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen das Gymnasium teilweise in Groitzsch, teilweise in Borna. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist die Kirchgemeinde Großstädteln-Groß-
deuben (Böhlener Ortsteil Großdeuben, Markkleeberger Ortsteil Gaschwitz) ein Schwesterkirchver-
hältnis mit der Kirchgemeinde Markkleeberg-West im Kirchenbezirk Leipzig eingegangen. 

Die Kirchgemeinde Böhlen ist ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Rötha (Rötha, 
Böhlener Ortsteil Gaulis) im Kirchenbezirk Leipziger Land eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Böhlen und Großpösna befindet sich der Störmthaler See. Es besteht keine direkte Straßen-
verbindung, beide Gemeinden sind gegenseitig nur über Markkleeberg oder Espenhain erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Böhlen sind auf die Städte Markklee-
berg, Rötha, Zwenkau und die Gemeinde Neukieritzsch gestreut. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Böhlen mit der Stadt Rötha wäre durch enge funktionsräumliche Ver-
flechtungen und die räumliche Nähe zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Rötha ist dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich der Stadt Böhlen (Grundzentraler Verbund Böhlen/Zwenkau) zugeordnet. Eine Fusion würde zu 
einer Stärkung von Böhlen im Grundzentralen Verbund beitragen. 
 
Eine Fusion der Stadt Böhlen mit der Stadt Rötha sollte möglichst gemeinsam mit der Gemeinde 
Espenhain erfolgen, die Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Rötha und teilweise dem grundzentra-
len Verflechtungsbereich der Stadt Böhlen (Grundzentraler Verbund Böhlen/ Zwenkau) zugeordnet ist. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Böhlen allein mit der Stadt Rötha würde eine Änderung der beste-
henden Verwaltungsgemeinschaft Rötha erfordern, bei der die Rolle der erfüllenden Gemeinde auf die 
Stadt Böhlen übergeht. Ein solcher Zusammenschluss der Stadt Böhlen mit der Stadt Rötha wird als 
geeignet eingeschätzt. 
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Für eine Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft bedürfte es dagegen einer besonderen Begründung, 
die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein solcher Zusammenschluss der Stadt Böhlen mit der 
Stadt Rötha wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Stadt Böhlen und der Stadt Zwenkau bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. 
Beide Städte sind als Grundzentraler Verbund Böhlen/Zwenkau ausgewiesen und erreichen jeweils die 
angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum bzw. können sie durch Fusio-
nen mit Nachbargemeinden erreichen. 
 
Aufgrund der räumlichen Nähe und der engen Verflechtungen wird eine verstärkte Kooperation von 
Zwenkau und Böhlen empfohlen. Grundsätzlich wäre auch eine Fusion geeignet, die grundzentrale 
Struktur im Verdichtungsraum zu sichern und zu stärken. 
 
Auch zur Gemeinde Neukieritzsch bestehen funktionsräumliche Verflechtungen, die in starkem Maße 
aus dem gemeinsamen Industriestandort resultieren. Aufgrund der unterschiedlichen grundzentralen 
Orientierungen (Neukieritzsch in Richtung Borna, Böhlen im grundzentralen Verbund mit Zwenkau) wird 
ein Zusammenschluss der Stadt Böhlen mit der Gemeinde Neukieritzsch als bedingt geeignet einge-
schätzt. 
 
Zur Stadt Markkleeberg bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Raumstrukturell wird 
eine Fusion der Stadt Böhlen mit der Stadt Markkleeberg als wenig geeignet eingeschätzt, da die 
Zentralen Orte zu sichern und zu stärken sind. Eine Eingemeindung würde zum Verlust der Stadt 
Böhlen im Grundzentralen Verbund Böhlen/Zwenkau für den Verflechtungsbereich führen. Die ange-
strebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum kann durch Fusionen mit Nachbar-
gemeinden erreicht werden. 
 
Eine Fusion der Stadt Böhlen mit der Gemeinde Großpösna wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen 
Beziehungen und des entstehenden Gemeindezuschnitts als nicht geeignet eingeschätzt. 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

80 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

81 

Stadt Borna 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Borna gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständige Gemeinde Eula ein. Im Jahr 2004 
erfolgte die Eingliederung der Gemeinde Wyhratal, die im Jahr 1993 aus der Vereinigung der Gemein-
den Neukirchen-Wyhra und Zedtlitz entstanden war und sich 1997 mit der Gemeinde Thräna zusam-
mengeschlossen hatte. 
 
Als Große Kreisstadt hat die Stadt Borna einzelne Verwaltungsaufgaben (Straßenverkehrsaufgaben) 
für die Gemeinde Deutzen und die Stadt Regis-Breitingen übernommen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Borna im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 17 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 17 100 Einwohner erwarten. 
Damit liegt die Stadt Borna sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Borna ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Zum mittelzentralen Einzugsbereich gehören die 
Stadt Borna selbst, die Städte Frohburg, Geithain, Kitzscher, Kohren-Sahlis und Regis-Breitingen, die 
Gemeinden Deutzen und Narsdorf sowie teilweise die Städte Groitzsch, Pegau und Rötha und die 
Gemeinden Elstertrebnitz, Espenhain und Neukieritzsch. 

Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Borna wurden die Stadt Borna selbst 
und die Gemeinde Deutzen, teilweise die Gemeinde Espenhain sowie formal auch die Gemeinde Neu-
kieritzsch und die Städte Kitzscher und Regis-Breitingen als Selbstversorger zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Borna ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Borna pendelten insgesamt 4 165 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 158 in die 
Gemeinde Espenhain. Das entspricht mit einem Anteil von 3,8 % dem drittstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Borna. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Borna: 
3,6 % nach Frohburg (4. Position) 
2,2 % nach Neukieritzsch (8.) 
1,6 % nach Kitzscher (12.) 
1,1 % nach Regis-Breitingen (18.) 
0,3 % nach Deutzen (35.) 
0,3 % nach Treben, Thüringen (41.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 5 140 Beschäftigte in die Stadt Borna, davon kamen 487 aus der 
Stadt Frohburg. Das entspricht mit einem Anteil von 9,5 % dem zweitstärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Borna. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Borna: 
6,0 % aus Neukieritzsch (3. Position) 
5,4 % aus Kitzscher (4.) 
4,9 % aus Regis-Breitingen (5.) 
2,5 % aus Deutzen (11.) 
1,5 % aus Espenhain (18.) 
0,6 % aus Fockendorf, Thüringen (28.) 
0,5 % aus Treben, Thüringen (36.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna aufgrund seiner Größe und Zentralität eine 
hohe Ausstrahlung auf seinen Verflechtungsbereich besitzt, die in den prozentualen Anteilen nicht ohne 
Weiteres erkennbar ist. Dennoch lassen sich Unterschiede in den Pendlerverflechtungen der Umland-
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gemeinden erkennen. Die genannten Daten belegen engere Pendlerverflechtungen der Stadt Borna mit 
Frohburg, Neukieritzsch, Kitzscher, Regis-Breitingen und Espenhain. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Städte Borna (teil-
weise) und Regis-Breitingen sowie die Gemeinde Deutzen. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
 
Im Zweckverband Planung und Erschließung Witznitzer Seen sind die Gemeinden Espenhain und 
Neukieritzsch sowie die Städte Borna, Böhlen und Rötha Mitglied. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Zur Erschließung und Vermarktung der Industriestandorte Espenhain und Thierbach erfolgt eine 
Zusammenarbeit mit der Stadt Kitzscher und der Gemeinde Espenhain. 
 
Im Rahmen eines ländergrenzenübergreifenden REK arbeiten die Kommunen Borna, Frohburg, 
Groitzsch, Kohren-Sahlis und Regis-Breitingen mit den Kommunen Altenburg, Fockendorf, Gersten-
berg, Haselbach, Kriebitzsch, Lödla, Lucka, Meuselwitz, Monstab, Nobitz, Rositz, Treben und Windisch-
leuba (Landkreis Altenburger Land, Freistaat Thüringen) seit 2010 zusammen. 
 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium für die Stadt Borna befinden sich in der Stadt selbst. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist die Kirchgemeinde Kitzscher (Bornaer Orts-
teile Eula, Gestewitz, Haubitz, Kesselshain, Kitzscherer Ortsteile Braußwig, Dittmannsdorf, Kitzscher) 
ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Steinbach (Bad Lausicker Ortsteile Beucha, Klein-
beucha, Lauterbach, Steinbach, Kitzscherer Ortsteil Hainichen) eingegangen. 

Die Kirchgemeinde Borna stellt eine selbstständige Kirchgemeinde dar. 

Die Bornaer Ortsteile Neukirchen, Wyhra und Zedlitz gehören mit dem Frohburger Ortsteil Bubendorf 
zur selbstständigen Kirchgemeinde Wyhratal. 

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat den Ortsteil Thräna der Kirchgemeinde Treben im 
Altenburger Land zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die südliche Bornaer Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Freistaat Thüringen (Land-
kreis Altenburger Land: Gemeinden Treben und Fockendorf). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Borna kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
Als Mittelzentrum sollte die Stadt Borna jedoch gestärkt werden. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Borna sind auf die Umlandgemeinden 
gestreut. 
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Ein Zusammenschluss der Stadt Borna mit der Stadt Kitzscher wäre durch enge nahräumliche Ver-
flechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen. Die Stadt Kitzscher ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna beitragen. Ein Zu-
sammenschluss der Stadt Borna und Stadt Kitzscher wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Neukieritzsch bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Borna mit der Gemeinde Neukieritzsch würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Neukieritzsch ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des 
Mittelzentrums Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna bei-
tragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Borna mit der Gemeinde Neukieritzsch wird daher als geeignet 
eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Deutzen bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Gemeinde Deutzen mit der Stadt Borna würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen. Die Gemeinde Deutzen ist dem grund- und mittelzentralen Verflechtungsbereich 
des Mittelzentrums Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna 
beitragen. 
 
Eine Eingliederung allein der Gemeinde Deutzen würde eine Auflösung der bestehenden Verwaltungs-
gemeinschaft Regis-Breitingen erfordern, wodurch eine nachhaltige Lösung für die Stadt Regis-
Breitingen ausgeschlossen wäre. Ein Zusammenschluss der Stadt Borna allein mit der Gemeinde 
Deutzen wird daher als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Regis-Breitingen bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusam-
menschluss der Stadt Regis-Breitingen mit der Stadt Borna würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Stadt Regis-Breitingen ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des 
Mittelzentrums Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna 
beitragen. 
 
Eine Eingliederung allein der Stadt Regis-Breitingen würde eine Auflösung der bestehenden Verwal-
tungsgemeinschaft Regis-Breitingen erfordern, wozu es einer besonderen Begründung und einer nach-
haltigen Lösung für die Gemeinde Deutzen bedarf. Ein Zusammenschluss der Stadt Borna mit der 
Stadt Regis-Breitingen wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Durch die engen funktionsräumlichen Verflechtungen wäre auch ein Zusammenschluss der Gemeinde 
Deutzen und der Stadt Regis-Breitingen mit der Stadt Borna gestützt und würde insofern raumstruk-
turell sinnvollen Strukturen entsprechen. Deutzen und Regis-Breitingen sind dem grund- und mittel-
zentralen Verflechtungsbereich der Stadt Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des 
Mittelzentrums Borna beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Borna mit der Gemeinde Deutzen 
und der Stadt Regis-Breitingen wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Espenhain bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Borna mit der Gemeinde Espenhain würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna beitragen. Eine Ein-
gliederung der Gemeinde Espenhain würde eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft 
Rötha erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht er-
kennbar ist. Ein Zusammenschluss der Stadt Borna mit der Gemeinde Espenhain wird daher als 
bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Stadt Borna und der Stadt Frohburg bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen. Raumstrukturell wird ein Zusammenschluss der Stadt Borna mit der Stadt Frohburg als wenig 
geeignet eingeschätzt, da die Stadt Frohburg als Grundzentrum im Ländlichen Raum zu sichern und zu 
stärken ist. Eine Eingemeindung würde zum Verlust des Grundzentrums Frohburg für den Verflech-
tungsbereich führen. Zudem wird die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen 
Raum erreicht. 
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Gemeinde Borsdorf 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Borsdorf vereinigte sich 1999 mit der ehemals selbstständigen Gemeinde Panitzsch. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Gemeinde Borsdorf diese 
vollständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Gemeinde Bors-
dorf im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 8 300 Einwohner, in der Variante 2 ca. 7 900 Einwohner 
erwarten. 
 
Damit erreicht die Gemeinde Borsdorf in etwa die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Borsdorf ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Die Gemeinde Borsdorf ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig 
zugeordnet, da Leipzig auch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Borsdorf wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Borsdorf ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Von den insgesamt 2 950 Auspendlern aus der Gemeinde Borsdorf arbeiteten 1 858 in der Stadt 
Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 63,0 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Ge-
meinde Borsdorf. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Borsdorf: 
3,1 % nach Machern (2. Position) 
3,1 % nach Taucha (3.) 
2,1 % nach Brandis (4.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 799 Beschäftigte in die Gemeinde Borsdorf, davon kamen 363 aus 
der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 45,4 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Borsdorf. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Borsdorf: 
7,6 % aus Taucha (2. Position) 
7,1 % aus Brandis (3.) 
4,5 % aus Machern (4.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Borsdorf und der Stadt Taucha. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Bel-
gershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere ländliche 
Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), 
Zwenkau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Reinhaltung der Parthe umfasst die Gemein-
den Borsdorf, Großpösna (teilweise), Parthenstein sowie die Städte Leipzig (Ortsteile Althen, Baalsdorf, 
Kleinpösna, Hirschfeld, Holzhausen), Brandis und Naunhof. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (Ortsteile Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die 
Städte Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, 
Schkeuditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
 
In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbands Parthenaue umfasst die Gemeinde Borsdorf sowie die Städte 
Leipzig und Taucha. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Borsdorf befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Brandis, teilweise in Taucha, die Gymnasiasten (an öffent-
lichen Schulen) besuchen überwiegend das Gymnasium in Taucha. In Borsdorf gibt es seit 2008 ein 
freies Gymnasium, für das jedoch keine Angaben zum Einzugsbereich vorliegen. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist die Kirchgemeinde Borsdorf-Zweenfurth 
(Ortsteile Borsdorf und Zweenfurth) ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Gerichshain-
Althen (Macherner Ortsteile Gerichshain, Lübschütz, Plagwitz, Posthausen, Leipziger Ortsteil Althen) 
eingegangen. 
 
Die Kirchgemeinde Panitzsch (Ortsteile Cunnersdorf und Panitzsch) ist ein Schwesterkirchverhältnis mit 
den Leipziger Kirchgemeinden Engelsdorf-Hirschfeld und Sommerfeld eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Gemeinde Borsdorf kein kurzfristiger Handlungsbedarf für 
eine Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Borsdorf sind hauptsächlich auf 
die Stadt Leipzig orientiert. 
 
Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Gemeinde Borsdorf mit der kreisfreien Stadt Leipzig 
durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern 
raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Borsdorf ist dem grund- und mittel-
zentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Leipzig aufgrund der demografischen 
Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine Fusion mit 
der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
 
Zur Stadt Brandis bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Für die Stadt Brandis besteht 
ebenfalls einwohnerbedingt kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion, da die angestrebte Min-
desteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse 
von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung 
von Brandis im grundzentralen Verbund Brandis/Naunhof beitragen. Ein Zusammenschluss der Ge-
meinde Borsdorf mit der Stadt Brandis wird daher als geeignet eingeschätzt. 
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Zwischen der Gemeinde Borsdorf und der Gemeinde Machern bestehen ebenfalls funktionsräumliche 
Verflechtungen. Für die Gemeinde Machern besteht ebenfalls einwohnerbedingt kein kurzfristiger 
Handlungsbedarf für eine Fusion, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Länd-
lichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) 
erreicht wird. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Borsdorf mit der Gemeinde Machern wird als geeig-
net eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Borsdorf mit der Stadt Brandis und der Gemeinde Machern 
würde zu einer auch langfristig einwohnerstarken Gemeinde in Nachbarschaft zum Oberzentrum 
Leipzig führen. Alle drei Gemeinden sind dem mittelzentralen Verflechtungsbereich Leipzig zugeordnet. 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Borsdorf mit der Stadt Brandis und der Gemeinde Machern wird 
daher als geeignet eingeschätzt. Kurzfristig wäre mit einem derartigen Zusammenschluss eine Dispa-
rität zum Mittelzentrum Wurzen verbunden, die sich längerfristig durch Fusionen zugunsten der Stadt 
Wurzen ausgleichen könnten. 
 
Zur Stadt Taucha (Landkreis Nordsachsen) bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass aufgrund der demografischen Situation weder der Land-
kreis Leipzig noch der Landkreis Nordsachsen eine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung 
verkraften könnte. Eine Fusion mit der Stadt Taucha ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
daher ausgeschlossen. 
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Stadt Brandis 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Brandis schloss sich im Jahr 1992 mit der ehemals selbstständigen Gemeinde Polenz und im 
Jahr 1999 mit der ehemals selbstständigen Gemeinde Beucha zusammen. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Stadt Brandis einzelne Verwal-
tungsaufgaben an die Gemeinde Bennewitz übertragen (Straßenverkehrsaufgaben). 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Brandis im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 8 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 8 600 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Brandis sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Brandis ist Teil des Grundzentralen Verbunds Brandis/Naunhof. Dessen Einzugsbereich 
umfasst für Brandis die Stadt Brandis selbst und teilweise die Gemeinde Machern, für Naunhof die 
Stadt Naunhof selbst, die Gemeinde Belgershain und teilweise die Gemeinde Parthenstein. 
 
Die Stadt Brandis gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Brandis ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Von den insgesamt 3 039 Auspendlern aus der Stadt Brandis arbeiteten 1 580 in der Stadt Leipzig. 
Das entspricht mit einem Anteil von 52,0 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Stadt Brandis. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Brandis: 
4,9 % nach Machern (2. Position) 
2,2 % nach Naunhof (5.) 
1,9 % nach Bennewitz (6.) 
1,9 % nach Borsdorf (7.) 
0,5 % nach Trebsen (17) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 1 646 Beschäftigte in die Stadt Brandis, davon kamen 455 aus der 
Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 27,6 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Brandis. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Brandis: 
6,6 % aus Machern (4. Position) 
5,3 % aus Naunhof (5.) 
3,9 % aus Bennewitz (6.) 
3,8 % aus Borsdorf (7.) 
1,9 % aus Trebsen (9.) 
0,9 % aus Großpösna (17.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Wurzen und das Oberzentrum Leipzig aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zur Gemeinde Machern. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Reinhaltung der Parthe umfasst die Gemein-
den Borsdorf, Großpösna (teilweise), Parthenstein sowie die Städte Leipzig (Ortsteile Althen, Baalsdorf, 
Kleinpösna, Hirschfeld, Holzhausen), Brandis und Naunhof. 
 
In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium für die Stadt Brandis befinden sich in der Stadt selbst. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist die Kirchgemeinde Brandis-Polenz (Brandis, 
Polenz, Waldsteinberg) ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Beucha-Albrechtshain 
(Brandiser Ortsteil Beucha, Naunhofer Ortsteile Albrechtshain, Eicha) eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Brandis und Naunhof befindet sich der Naunhof-Brandiser Forst. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Brandis kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Brandis sind hauptsächlich auf die 
Stadt Leipzig und die Gemeinde Machern orientiert. 
 
Längerfristig wäre ein Zusammenschluss der Stadt Brandis mit der Gemeinde Machern durch enge 
nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Machern ist dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich der Stadt Brandis (Grundzentraler Verbund Brandis/Naunhof) teilweise zugeordnet. Eine Fusion 
würde zu einer Stärkung von Brandis im Grundzentralen Verbund Brandis/Naunhof beitragen. Ein 
Zusammenschluss der Stadt Brandis mit der Gemeinde Machern wird daher als besonders geeignet 
eingeschätzt. 
 
Zwischen der Stadt Brandis und der Gemeinde Borsdorf bestehen ebenfalls funktionsräumliche 
Verflechtungen. Für die Gemeinde Borsdorf besteht ebenfalls einwohnerbedingt kein kurzfristiger Hand-
lungsbedarf für eine Fusion, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungs-
raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) auch 
allein erreicht wird. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Grundzentrums Brandis bei-
tragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Brandis mit der Gemeinde Borsdorf wird daher als geeignet 
eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Brandis mit der Gemeinde Machern und der Gemeinde Borsdorf 
würde zu einer auch langfristig einwohnerstarken Gemeinde in Nachbarschaft zum Oberzentrum 
Leipzig führen. Alle drei Gemeinden sind dem mittelzentralen Verflechtungsbereich Leipzig zugeordnet. 
Ein Zusammenschluss der Stadt Brandis mit der Gemeinde Machern und der Gemeinde Borsdorf wird 
daher als geeignet eingeschätzt. Kurzfristig wäre mit einem derartigen Zusammenschluss eine Dispa-
rität zum Mittelzentrum Wurzen verbunden, die sich längerfristig durch Fusionen zugunsten der Stadt 
Wurzen ausgleichen könnten. 
 
Zur Gemeinde Bennewitz bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Die Gemeinde 
Bennewitz ist nahräumlich stark auf die Stadt Wurzen orientiert und dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Wurzen zugeordnet. Hier wird eine tragfähige Lösung für das Mittelzentrum 
Wurzen, das als Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum besonders auf Stärkung angewiesen ist, 
höher gewichtet. Ein Zusammenschluss der Stadt Brandis mit der Gemeinde Bennewitz wird daher als 
bedingt geeignet eingeschätzt. 
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Zwischen der Stadt Brandis und der Stadt Naunhof bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen, die auch der Ausweisung des Grundzentralen Verbunds mit der Stadt Naunhof zugrunde gelegt 
waren. 
 
Das Erfordernis für einen Zusammenschluss ist angesichts beiderseits gegebener Alternativen im 
jeweiligen Verflechtungsbereich nicht erkennbar. 
 
Zwischen der Stadt Brandis und der kreisfreien Stadt Leipzig bestehen ebenfalls enge funktionsräum-
liche Verflechtungen. Die Stadt Brandis ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums 
Leipzig zugeordnet. Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen“ sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahme 
fall dort möglich, wo bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies recht-
fertigen. Unter Berücksichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise 
des Freistaats Sachsen verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Leipzig aufgrund 
der demografischen Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften 
könnte. Eine Fusion mit der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausge-
schlossen. 
 
Zur Gemeinde Großpösna und zur Stadt Trebsen bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese 
Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Colditz 
 

Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Colditz gliederte im Jahr 1994 die Gemeinde Lastau ein. 2011 erfolgte die Vereinigung mit 
der Gemeinde Zschadraß sowie den ehemals selbstständigen Gemeinden Sermuth, Schönbach (ab 
1991 zur Gemeinde Sermuth-Schönbach zusammengeschlossen) und Leisenau, die von 1994 bis 2010 
Teile der Gemeinde Großbothen waren. Die Gemeinde Zschadraß hatte 1991 die Gemeinde Bockwitz, 
1995 die Gemeinden Hausdorf und Erlbach (ohne Ortsteil Mühlental) und 1996 die Gemeinde Tanndorf 
eingegliedert. 
 

Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Stadt Colditz einzelne Verwal-
tungsaufgaben an die Stadt Grimma übertragen (Straßenverkehrsaufgaben). 
 

Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Colditz im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 8 200 Einwohner, in der Variante 2 ca. 8 000 Einwohner erwarten. 

Damit liegt die Stadt Colditz deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 

Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Colditz ist als Grundzentrum ausgewiesen. Der grundzentrale Einzugsbereich umfasst die 
Stadt Colditz selbst. 

Die Stadt Colditz gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Grimma. 
 

Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Colditz ist die Stadt 
selbst. 
 

Aus der Stadt Colditz pendelten insgesamt 2 248 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 609 in die 
Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 27,1 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Colditz. 
 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Colditz: 
4,7 % nach Leisnig, Landkreis Mittelsachsen (3. Position) 
3,5 % nach Bad Lausick (5.) 
2,4 % nach Hartha, Landkreis Mittelsachsen (6.) 
1,8 % nach Zettlitz, Landkreis Mittelsachsen (10.) 
1,2 % nach Geringswalde, Landkreis Mittelsachsen (14.) 
0,9 % nach Königsfeld, Landkreis Mittelsachsen (18.) 
 

Aus anderen Gemeinden pendelten 964 Beschäftigte in die Stadt Colditz, davon kamen 304 aus der 
Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 31,5 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Colditz. 
 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Colditz: 
5,4 % aus Bad Lausick (2.) 
4,7 % aus Hartha, Landkreis Mittelsachsen (3.) 
4,1 % aus Leisnig, Landkreis Mittelsachsen (4.) 
3,7 % aus Königsfeld, Landkreis Mittelsachsen (6.) 
2,9 % aus Geringswalde, Landkreis Mittelsachsen (8.) 
1,6 % aus Zettlitz, Landkreis Mittelsachsen (14.) 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Grimma aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten geringere Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Colditz und der Stadt Bad Lausick. 
 

Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 
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Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Mittleres Erzgebirgsvorland umfasst die 
Stadt Colditz (teilweise) und Gemeinden des Landkreises Mittelsachsen. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg (nur OT Frauendorf), Geithain (teil-
weise), Grimma und Trebsen. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Mittleres Erzgebirgsvorland umfasst die Stadt 
Colditz (teilweise) und Gemeinden des Landkreises Mittelsachsen. 
 

In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 

Grund- und Mittelschule für die Stadt Colditz befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen das Gymnasium zum größeren Teil in Rochlitz. 

Mit der Stadt Grimma wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk für die Colditzer Ortsteile Leisenau, 
Schönbach, Sermuth und Zschetzsch vereinbart. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Colditzer Kirchgemeinden Colditz-
Lastau (Colditz, Hausdorf, Koltzschen, Lastau, Terpitzsch, Zollwitz), Collmen-Zschadraß (Collmen, 
Commichau, Erlln, Maaschwitz, Podelwitz, Skoplau, Tanndorf, Zschadraß) und Zschirla-Erlbach 
(Bockwitz, Erlbach, Kaltenborn, Meuselwitz, Raschütz, Zschirla) mit der Kirchgemeinde Schwarzbach-
Thierbaum (Colditzer Ortsteile Hohnbach, Möseln, Bad Lausicker Ortsteil Thierbaum) ein Schwester-
kirchverhältnis eingegangen. 

Die Colditzer Kirchgemeinde Schönbach (Leisenau, Schönbach, Sermuth, Zschetzsch), die Bad Lau-
sicker Kirchgemeinde Glasten und die Grimmaer Kirchgemeinde Großbothen (Förstgen, Großbothen, 
Kleinbothen, Kössern, Schaddel) sind ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Colditz und Bad Lausick befindet sich der Colditzer Forst. 

Die Stadt Colditz besteht aus einem größeren westmuldischen Teil und einem kleineren ostmuldischen 
Teil, die über die Brücken (Straße) in Colditz und Sermuth verbunden werden. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Colditz kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Colditz sind überwiegend auf die Städte 
Grimma und Bad Lausick orientiert. 
 

Zur Stadt Bad Lausick bestehen funktionsräumliche Verflechtungen. Die Stadt Bad Lausick ist als 
Grundzentrum ausgewiesen. Raumstrukturell wird ein Zusammenschluss der Stadt Colditz mit der 
Stadt Bad Lausick als bedingt geeignet eingeschätzt, da auch Bad Lausick als Grundzentrum im Länd-
lichen Raum zu sichern und zu stärken ist und die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum erreicht. 
 

Zum Mittelzentrum Grimma bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Hier wird ein 
Zusammenschluss raumstrukturell als wenig geeignet eingeschätzt, da die Stadt Colditz als Grund-
zentrum im Ländlichen Raum zu sichern und zu stärken ist. Eine Eingemeindung würde zum Verlust 
des Grundzentrums Colditz für den Verflechtungsbereich führen. Zudem wird die angestrebte Mindest-
einwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum erreicht. 
 

Zu den Städten Geringswalde, Hartha und Leisnig sowie den Gemeinden Königsfeld und Zettlitz 
(alle Landkreis Mittelsachsen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die 
einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Deutzen 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Deutzen hat seit 1990 keine Veränderung ihres Gemeindegebiets vollzogen. 
 
Die Gemeinde Deutzen gehört mit der Stadt Regis-Breitingen zur Verwaltungsgemeinschaft Regis-
Breitingen, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Regis-Breitingen wahrgenommen werden. 
Einzelne Verwaltungsaufgaben (Straßenverkehr) der Verwaltungsgemeinschaft wurden an die Stadt 
Borna übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Deutzen/Kohren-
Sahlis/Narsdorf/Regis-Breitingen werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 300 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 9 100 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemein-
degruppe entspricht das für die Gemeinde Deutzen im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 1 700 Einwoh-
nern, in der Variante 2 ca. 1 600 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Deutzen sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Deutzen ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Borna. 
 
Die Gemeinde Deutzen ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Borna 
zugeordnet, da Borna auch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Deutzen wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Deutzen ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Deutzen pendelten insgesamt 602 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 130 in 
die Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 21,6 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus 
der Gemeinde Deutzen. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Deutzen: 
4,8 % nach Regis-Breitingen (3. Position) 
2,3 % nach Neukieritzsch (10.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 69 Beschäftigte in die Gemeinde Deutzen, davon kamen jeweils 14 
aus der Stadt Borna und aus der Stadt Regis-Breitingen. Das entspricht mit einem Anteil von 20,3 % 
den stärksten Einpendlerströmen der Gemeinde Deutzen. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Deutzen: 
14,5 % aus Neukieritzsch (3. Position) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Deutzen und der Stadt Regis-Brei-
tingen. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Städte Borna (teil-
weise) und Regis-Breitingen sowie die Gemeinde Deutzen. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Deutzen befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschulen in Regis-Breitingen und Borna. Für die Grundschulen Deutzen 
und Regis sowie die Mittelschule Regis wurde durch die Stadt Regis-Breitingen und die Gemeinde 
Deutzen ein Schulzweckverband gegründet. 
 
Die Gymnasiasten besuchen überwiegend das Gymnasium in Borna. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen bilden die Kirchgemeinde Deutzen, die 
Groitzscher Kirchgemeinde Hohendorf (Hohendorf, Kleinhermsdorf, Langenhain, Oellschütz) und die 
Regis-Breitinger Kirchgemeinden Ramsdorf (Ramsdorf, Wildenhain) und Regis-Breitingen das Kirch-
spiel Regis-Breitingen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Deutzen bildet mit der Stadt Regis-Breitingen die Verwaltungsgemeinschaft Regis-
Breitingen. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regel-
fall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Deutzen sind hauptsächlich auf 
die Stadt Borna sowie auf die Stadt Regis-Breitingen orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Deutzen und der Stadt Regis-Breitingen wäre durch enge nah-
räumliche Verflechtungen und eine langfristig gesicherte SPNV-Verbindung zwischen beiden Gemein-
den gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Eine Fusion könnte 
zum Erhalt einer Kleinstadt im Ländlichen Raum beitragen, wobei die angestrebte Mindesteinwohner-
zahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemein-
den im Freistaat Sachsen“) nur knapp erreicht wird. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Deutzen und 
der Stadt Regis-Breitingen wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Borna bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Deutzen mit der Stadt Borna würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen ent-
sprechen. Die Gemeinde Deutzen ist dem grund- und mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittel-
zentrums Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna beitragen. 
 
Eine Eingliederung allein der Gemeinde Deutzen würde eine Auflösung der bestehenden Verwaltungs-
gemeinschaft Regis-Breitingen erfordern, wodurch eine nachhaltige Lösung für die Stadt Regis-Breitin-
gen ausgeschlossen wäre. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Deutzen mit der Stadt Borna wird 
daher als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Durch die engen funktionsräumlichen Verflechtungen wäre auch ein Zusammenschluss der Stadt 
Regis-Breitingen und der Gemeinde Deutzen mit der Stadt Borna gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Deutzen und Regis-Breitingen sind dem grund- und 
mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung 
des Mittelzentrums Borna beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Borna mit der Gemeinde Deutzen 
und der Stadt Regis-Breitingen wird daher als geeignet eingeschätzt. 
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Auch zur Gemeinde Neukieritzsch bestehen funktionsräumliche Verflechtungen. Eine Fusion allein der 
Gemeinde Deutzen mit der Gemeinde Neukieritzsch würde eine Auflösung der bestehenden Verwal-
tungsgemeinschaft Regis-Breitingen erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. Auch in 
diesem Fall wäre eine nachhaltige Lösung für die Stadt Regis-Breitingen erforderlich, die nur durch 
Fusion mit der Stadt Borna oder der Gemeinde Neukieritzsch erfolgen könnte. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Deutzen mit der Gemeinde Neukieritzsch wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Grundsätzlich würde ein Zusammenschluss der drei Kommunen Deutzen, Neukieritzsch und Regis-
Breitingen, der auch in zwei Zeitstufen erfolgen könnte, insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen 
entsprechen, als damit eine langfristig stabile Struktur im Ländlichen Raum westlich und nordwestlich 
von Borna geschaffen würde, ohne den Mittelbereich Borna zu beeinträchtigen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Deutzen, der Gemeinde Neukieritzsch und der Stadt Regis-Breitingen wird daher als 
geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Elstertrebnitz 
 
Verwaltungsstruktur  
Die Gemeinde Elstertrebnitz hat seit 1990 keine Veränderung ihres Gemeindegebiets vollzogen. 
 
Die Gemeinde Elstertrebnitz gehört mit der Stadt Pegau zur Verwaltungsgemeinschaft Pegau, deren 
Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Pegau wahrgenommen werden. Elstertrebnitz und Pegau 
haben ein gemeinsames Amtsblatt. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Pegau im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 7 100 Einwohner, in der Variante 2 ca. 6 900 
Einwohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an der Verwaltungsgemeinschaft ent-
spricht das für die Gemeinde Elstertrebnitz in beiden Varianten ca. 1 200 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Elstertrebnitz sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Elstertrebnitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen 
Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Borna als auch der Stadt Leipzig. 
 
Die Gemeinde Elstertrebnitz ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Pegau (Grundzen-
traler Verbund Groitzsch/Pegau) zugeordnet, da Pegau Teile der Grundversorgung für die Gemeinde 
Elstertrebnitz wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Elstertrebnitz ist 
die Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Elstertrebnitz pendelten insgesamt 512 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
53 in die Stadt Pegau. Das entspricht mit einem Anteil von 10,4 % dem zweitstärksten Auspendler-
strom aus der Gemeinde Elstertrebnitz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Elstertrebnitz: 
6,4 % nach Groitzsch (3. Position) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 73 Beschäftigte in die Gemeinde Elstertrebnitz, davon kamen 19 
aus der Stadt Pegau. Das entspricht mit einem Anteil von 26,0 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Elstertrebnitz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Elstertrebnitz: 
23,3 % aus Groitzsch (2. Position) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna und das Oberzentrum Leipzig aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten sehr enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde 
Elstertrebnitz und der Stadt Pegau. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Weiße Elster umfasst die Städte Groitzsch, 
Pegau, Zwenkau und die Gemeinde Elstertrebnitz. 
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In der ILE-Region Weiße Elster gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Elstertrebnitz, 
Groitzsch und Pegau. Träger ist die Lokale Aktionsgruppe >> Weiße Elster <<. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Elstertrebnitz befindet sich in Pegau, dafür wurde mit der Stadt 
Pegau ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. Die Mittelschüler besuchen überwiegend die 
Mittelschule in Pegau, die Gymnasiasten das Gymnasium in Groitzsch. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Kirchgemeinde Elstertrebnitz und die 
Pegauer Kirchgemeinden Großstorkwitz (Großstorkwitz, Weideroda) und Pegau im Kirchspiel Pegau 
zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die südliche und westliche Elstertrebnitzer Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land 
Sachsen-Anhalt (Burgenlandkreis: Stadt Hohenmölsen, Gemeinde Elsteraue). 
 
Die Ortslage Eulau der Gemeinde Elstertrebnitz grenzt direkt an die Stadt Pegau an. Insbesondere 
über das gemeinsame Wohngebiet „Am Wasserturm“ wurde ein baulicher Zusammenhang zwischen 
beiden Gemeinden hergestellt. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Gemeinde Elstertrebnitz an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind 
die Optionen für Gemeindezusammenschlüsse stark eingeschränkt. 
 
Die Gemeinde Elstertrebnitz bildet mit der Stadt Pegau die Verwaltungsgemeinschaft Pegau. Der 
Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Elstertrebnitz sind hauptsächlich 
auf die Stadt Pegau, teilweise auf die Stadt Groitzsch orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Elstertrebnitz mit der Stadt Pegau wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen und den baulichen Zusammenhang zwischen beiden Gemeinden gestützt und 
würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Elstertrebnitz ist dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Pegau (Grundzentraler Verbund Groitzsch/Pegau) 
zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung von Pegau im Grundzentralen Verbund Groitzsch/ 
Pegau beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Pegau mit der Gemeinde Elstertrebnitz wird daher als besonders 
geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Groitzsch bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die ein Heraus-
lösen aus der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Pegau begründen würde. Auch würde eine 
solche Fusion zulasten der Stadt Pegau gehen, die als Teil des Grundzentralen Verbunds Groitzsch/ 
Pegau in Randlage des Freistaats zu stärken ist. Diese Option wird als wenig geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Espenhain 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Espenhain gliederte im Jahr 1995 die ehemals selbstständige Gemeinde Pötzschau, im 
Jahr 1996 die Gemeinde Oelzschau und im Jahr 1999 die Gemeinde Mölbis ein. 
 
Die Gemeinde Espenhain gehört mit der Stadt Rötha zur Verwaltungsgemeinschaft Rötha, deren 
Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Rötha wahrgenommen werden. Es gibt ein gemeinsames 
Amtsblatt von Böhlen, Rötha und Espenhain. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Espenhain/Otter-
wisch/Rötha werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 7 000 Einwohner, in der Variante 2 ca. 6 800 
Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht 
das für die Gemeinde Espenhain im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 2 200 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Espenhain sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Espenhain ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen 
Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Borna als auch des Oberzentrums Leipzig. 
 
Die Gemeinde Espenhain ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich teilweise der Stadt Böhlen 
(Grundzentraler Verbund Böhlen/Zwenkau) und teilweise der Stadt Borna zugeordnet, da sowohl 
Böhlen als auch Borna Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Espenhain wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Espenhain ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Espenhain pendelten insgesamt 823 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 78 
in die Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 9,5 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus 
der Gemeinde Espenhain. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Espenhain: 
3,9 % nach Rötha (3. Position) 
3,5 % nach Großpösna (4.) 
1,3 % nach Kitzscher (11.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 1 050 Beschäftigte in die Gemeinde Espenhain, davon kamen 158 
aus der Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 15,0 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Espenhain. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Espenhain: 
9,4 % aus Kitzscher (3. Position) 
5,0 % aus Rötha (5.) 
2,9 % aus Neukieritzsch (7.) 
1,3 % aus Großpösna (14.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig und das Mittelzentrum Borna aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen der Gemeinde Espenhain zur 
Stadt Rötha und zur Stadt Kitzscher. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
 
Im Zweckverband Planung und Erschließung Witznitzer Seen sind die Gemeinden Espenhain und 
Neukieritzsch sowie die Städte Borna, Böhlen und Rötha Mitglied. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Zur Erschließung und Vermarktung der Industriestandorte Espenhain und Thierbach erfolgt eine 
Zusammenarbeit mit den Städten Borna und Kitzscher, im Bergbau-Technik-Park e. V. mit der Gemein-
de Großpösna und der Stadt Markkleeberg. 
 
Zur Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Wohnungsbestands betreiben die Stadt Rötha und die 
Gemeinde Espenhain eine gemeinsame Wohnungsverwaltung. 
 
Mit den Gemeinden Belgershain und Großpösna wird an einer gemeinsamen touristischen Entwicklung 
gearbeitet (Entwicklung Störmthaler See, Weiterentwicklung Naherholungsgebiet Oberholz, Radwege-
konzeption zur Anbindung des Leipziger Neuseenlands an das Muldental und die Parthenaue). 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Espenhain befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Kitzscher, die Gymnasiasten das Gymnasium in Borna. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Espenhainer Ortsteile Kömmlitz, 
Mölbis, Oelzschau, Pötzschau und Espenhain, die Kitzscherer Ortsteile Thierbach und Trages und der 
Großpösnaer Ortsteil Dreiskau-Muckern der selbstständigen Kirchgemeinde Mölbis zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Espenhain und Neukieritzsch befindet sich der Hainer See. Es besteht keine direkte Straßen-
verbindung. 
 
Die Gemeinden Espenhain und Otterwisch besitzen nur wenige Meter gemeinsame Gemeindegrenze. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Espenhain bildet mit der Stadt Rötha die Verwaltungsgemeinschaft Rötha. Der Zusam-
menschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Espenhain sind hauptsächlich auf 
die Stadt Borna, daneben auf die Stadt Rötha und die Stadt Kitzscher orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Espenhain mit der Stadt Rötha wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Bei einem Zusammenschluss würde die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen“) erreicht werden. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Espenhain mit der Stadt 
Rötha wird daher als geeignet eingeschätzt. 
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Aufgrund der engen funktionsräumlichen Verflechtungen und der räumlichen Nähe der Stadt Rötha mit 
der Stadt Böhlen wäre auch ein Zusammenschluss zwischen den drei Gemeinden gestützt und würde 
insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Rötha und die Gemeinde Espen-
hain sind voll bzw. anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Böhlen (Grundzentraler 
Verbund Böhlen/Zwenkau) zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung von Böhlen im Grund-
zentralen Verbund Böhlen/Zwenkau beitragen. 
 
Zur Stadt Borna bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Espenhain mit der Stadt Borna würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen 
entsprechen und zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna beitragen. 
 
Eine Fusion mit der Stadt Borna würde eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft 
Rötha erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht 
erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Espenhain mit der Stadt Borna wird daher als 
bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Kitzscher bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
allein der Gemeinde Espenhain mit der Stadt Kitzscher würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen, aber zugleich eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Rötha 
erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar 
ist. Ein Zusammenschluss der Verwaltungsgemeinschaft Rötha mit der Stadt Kitzscher wird als bedingt 
geeignet eingeschätzt, erschwert aber eine tragfähige Lösung für das auf Stärkung angewiesene 
Mittelzentrum Borna. 
 
Zur Gemeinde Großpösna bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Gemeinde Espenhain mit der Gemeinde Großpösna würde jedoch eine Auflösung der 
bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Rötha erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begrün-
dung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Espenhain mit 
der Gemeinde Großpösna wird als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Espenhain und der Gemeinde Belgershain bestehen keine derart engen funk-
tionsräumlichen Verflechtungen, die ein Herauslösen aus den bestehenden Verwaltungsgemein-
schaften Rötha und Naunhof begründen würden. Diese Option wird als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusionsvariante der Gemeinde Espenhain mit der Gemeinde Neukieritzsch wird hinsichtlich ihrer 
funktionsräumlichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Otterwisch bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Frohburg 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Frohburg gliederte im Jahr 1995 die ehemals selbstständige Gemeinde Greifenhain, im Jahr 
1997 die Gemeinde Benndorf und im Jahr 1999 die Gemeinden Eschefeld, Frauendorf, Nenkersdorf 
und Roda ein. 2009 erfolgte die Eingliederung der Gemeinde Eulatal, die im Jahr 1994 durch die 
Vereinigung der Gemeinden Flößberg, Frankenhain, Hopfgarten, Prießnitz und Tautenhain entstanden 
war. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Stadt Frohburg verschiedene 
Verwaltungsaufgaben (Schiedsstelle, Personenstands- und Meldewesen, Gaststätten- und Gewerbe-
recht) für die Stadt Kohren-Sahlis übernommen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Frohburg im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 300 Einwohner, in der Variante 2 ca. 8 900 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Frohburg deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Frohburg ist als Grundzentrum ausgewiesen. Der grundzentrale Einzugsbereich umfasst die 
Stadt Frohburg selbst und teilweise die Stadt Kohren-Sahlis. 
 
Die Stadt Frohburg gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Borna. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Frohburg ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Frohburg pendelten insgesamt 3 189 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 487 in 
die Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 15,3 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus 
der Stadt Frohburg. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Frohburg: 
10,6 % nach Geithain (3. Position) 
7,6 % nach Bad Lausick (4.) 
3,1 % nach Kohren-Sahlis (5.) 
1,4 % nach Kitzscher (11.) 
0,5 % nach Windischleuba, Thüringen (24.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 863 Beschäftigte in die Stadt Frohburg, davon kamen 149 aus der 
Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 17,3 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Frohburg. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Frohburg: 
11,7 % aus Geithain (2. Position) 
11,7 % aus Kohren-Sahlis (2.) 
7,6 % aus Bad Lausick (4.) 
3,1 % aus Kitzscher (7.) 
1,6 % aus Windischleuba, Thüringen (11.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Frohburg und der Stadt Geithain. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Wyhratal umfasst die Städte Frohburg (teil-
weise), Geithain (OT Syhra, Theusdorf) und Kohren-Sahlis sowie die Gemeinde Narsdorf. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg (nur OT Frauendorf), Geithain (teil-
weise), Grimma und Trebsen. 
 
In der LEADER-Region Land des Roten Porphyr gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Froh-
burg, Geithain, Kohren-Sahlis, Narsdorf im Landkreis Leipzig und den Gemeinden Penig, Lunzenau, 
Wechselburg, Rochlitz, Königsfeld, Zettlitz, Seelitz, Erlau, Claußnitz, Taura, Burgstädt, Mühlau, Königs-
hain-Wiederau im Landkreis Mittelsachsen. Träger ist die LAG Land des Roten Porphyr i. G. 
 
Im Rahmen eines ländergrenzenübergreifenden REK arbeiten die Kommunen Borna, Frohburg, 
Groitzsch, Kohren-Sahlis und Regis-Breitingen mit den Kommunen Altenburg, Fockendorf, Gersten-
berg, Haselbach, Kriebitzsch, Lödla, Lucka, Meuselwitz, Monstab, Nobitz, Rositz, Treben und Windisch-
leuba (Landkreis Altenburger Land, Freistaat Thüringen) seit 2010 zusammen. 
 
Mit den Thüringer Gemeinden Windischleuba und Fockendorf und der Stadt Altenburg besteht der Nah-
erholungszweckverband Pahna. 
 
Grund- und Mittelschule für die Stadt Frohburg befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen überwiegend das Gymnasium in Borna, teilweise in Rochlitz. 
 
Gemäß Zweckvereinbarung ist ab 2012 bei Bedarf die Bildung gemeinsamer Grundschulbezirke mit der 
Stadt Kohren-Sahlis möglich. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen bilden im Kirchenbezirk Leipziger Land die 
Kirchgemeinden Frohburg, Benndorf, Eschefeld, Greifenhain (Greifenhain, Streitwald) und Roda das 
Kirchspiel Frohburg. 
 
Die Frohburger Kirchgemeinden Schönau-Nenkersdorf und Prießnitz-Flößberg (Elbisbach, Flößberg, 
Prießnitz, Trebishain) sind ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Der Frohburger Ortsteil Bubendorf gehört mit den Bornaer Ortsteilen Neukirchen, Wyhra und Zedlitz zur 
selbstständigen Kirchgemeinde Wyhratal. 
 
Im Kirchenbezirk Rochlitz sind die Kirchgemeinden Frauendorf, Hopfgarten und Oberfrankenhain ein 
Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Tautenhain-Ebersbach-Nauenhain (Frohburger Orts-
teile Altottenhain, Ottenhain, Tautenhain, Geithainer Ortsteil Nauenhain, Bad Lausicker Ortsteil Ebers-
bach) eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die südwestliche Frohburger Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Freistaat Thüringen 
(Landkreis Altenburger Land: Gemeinden Fockendorf und Windischleuba). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Frohburg an der Landesgrenze Sachsen/Thüringen sind die Optionen für 
Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
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Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Frohburg kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Frohburg sind hauptsächlich auf die 
Stadt Geithain sowie die Stadt Kohren-Sahlis orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Frohburg mit der Stadt Kohren-Sahlis wäre durch nahräumliche Ver-
flechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen. Die Stadt Kohren-Sahlis ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Grundzentrums Frohburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums Froh-
burg beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Kohren-Sahlis mit dem Grundzentrum Frohburg wird 
als geeignet eingeschätzt, würde für das Grundzentrum Geithain durch den Verlust des Verflechtungs-
bereichs Kohren-Sahlis allerdings zu einer weiteren Schwächung führen. 
 
Dagegen würde ein Zusammenschluss der Stadt Kohren-Sahlis mit der Stadt Geithain und der Ge-
meinde Narsdorf zu einer auch langfristig tragfähigen Gemeinde in gleichgewichtiger Nachbarschaft zur 
Stadt Frohburg führen. 
 
Zwischen der Stadt Frohburg und den Städten Geithain und Bad Lausick bestehen ebenfalls funk-
tionsräumliche Verflechtungen. Alle drei Städte sind als Grundzentren ausgewiesen. Raumstrukturell 
werden diese Fusionsvarianten als bedingt geeignet eingeschätzt, da die Grundzentren im Ländlichen 
Raum zu sichern und zu stärken sind und sie die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum erreichen bzw. durch Fusionen mit Nachbargemeinden erreichen können. 
 
Mit Blick auf künftige Entwicklungen im Kohrener Land (insbesondere A 72) wird eine verstärkte 
Zusammenarbeit von Geithain und Frohburg empfohlen, um Potenziale gemeinsam zu nutzen. 
 
Zwischen der Stadt Frohburg und der Stadt Borna bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen. Raumstrukturell wird ein Zusammenschluss der Stadt Frohburg mit der Stadt Borna als wenig 
geeignet eingeschätzt, da die Stadt Frohburg als Grundzentrum im Ländlichen Raum zu sichern und zu 
stärken ist. Eine Eingemeindung würde zum Verlust des Grundzentrums Frohburg für den Verflech-
tungsbereich führen. Zudem wird die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen 
Raum erreicht. 
 
Zwischen der Stadt Frohburg und der Stadt Kitzscher bestehen geringere Verflechtungen. Auch hin-
sichtlich des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss als wenig geeignet einge-
schätzt. 
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Stadt Geithain 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Geithain gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständigen Gemeinden Niedergräfenhain 
und Syhra (ohne Ortsteil Eckardtsberg) und im Jahr 1995 die Gemeinde Nauenhain (ohne Ortsteil 
Thierbaum) ein. 
 
Die Stadt Geithain gehört mit der Gemeinde Narsdorf zur Verwaltungsgemeinschaft Geithain, deren 
Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Geithain wahrgenommen werden. Beide Gemeinden haben 
ein gemeinsames Amtsblatt. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Geithain im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 100 Einwohner, in der Variante 2 ca. 5 000 Einwohner erwarten. 
 
Damit erreicht die Stadt Geithain in etwa die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Geithain ist als Grundzentrum ausgewiesen. Der grundzentrale Einzugsbereich umfasst die 
Stadt Geithain selbst, die Gemeinde Narsdorf und teilweise die Stadt Kohren-Sahlis. Ursprünglich um-
fasste er auch teilweise die Gemeinde Eulatal, die zwischenzeitlich nach Frohburg eingemeindet wurde. 
 
Die Stadt Geithain gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Borna. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Geithain ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Geithain pendelten insgesamt 1 330 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 101 in die 
Stadt Frohburg. Das entspricht mit einem Anteil von 7,6 % dem drittstärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Geithain. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Geithain: 
6,5 % nach Bad Lausick (4. Position) 
4,1 % nach Rochlitz, Landkreis Mittelsachsen (7.) 
2,9 % nach Kohren-Sahlis (8.) 
1,7 % nach Narsdorf (10.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 1 129 Beschäftigte in die Stadt Geithain, davon kamen 338 aus der 
Stadt Frohburg. Das entspricht mit einem Anteil von 29,9 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Geithain. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Geithain: 
9,2 % aus Narsdorf (2. Position) 
6,7 % aus Kohren-Sahlis (3.) 
6,2 % aus Rochlitz, Landkreis Mittelsachsen (4.) 
6,1 % aus Bad Lausick (5.) 
3,7 % aus Königsfeld, Landkreis Mittelsachsen (7.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass Zentrale Orte höherer Stufe aufgrund ihrer Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Gemeinden besitzen. Hier belegen die genannten Daten 
sehr enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Geithain und der Stadt Frohburg. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg (nur OT Frauendorf), Geithain (teil-
weise), Grimma und Trebsen. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Wyhratal umfasst die Städte Frohburg (teil-
weise), Geithain (OT Syhra, Theusdorf) und Kohren-Sahlis sowie die Gemeinde Narsdorf. 
 
In der LEADER-Region Land des Roten Porphyr gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Froh-
burg, Geithain, Kohren-Sahlis, Narsdorf im Landkreis Leipzig und den Gemeinden Penig, Lunzenau, 
Wechselburg, Rochlitz, Königsfeld, Zettlitz, Seelitz, Erlau, Claußnitz, Taura, Burgstädt, Mühlau, Königs-
hain-Wiederau im Landkreis Mittelsachsen. Träger ist die LAG Land des Roten Porphyr i. G. 
 
Die Städte Geithain, Kohren-Sahlis, Rochlitz und die Gemeinde Wechselburg bearbeiten ein gemein-
sames Demografieprojekt. 
 
Grund- und Mittelschule für die Stadt Geithain befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen überwiegend das Gymnasium in Rochlitz. 
 
Mit der Gemeinde Narsdorf wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Kirchgemeinde Geithain-Wickershain 
(Geithain, Wickershain, Narsdorf), Rathendorf (Narsdorfer Ortsteile Oberpickenhain, Rathendorf), 
Syhra-Niedergräfenhain-Ossa (Geithainer Ortsteile Niedergräfenhain, Syhra, Theusdorf, Kohren-Sahli-
ser Ortsteil Eckersberg, Narsdorfer Ortsteile Bruchheim, Kolka, Niederpickenhain, Ossa, Wenigossa) 
und die Kohren-Sahliser Kirchgemeinde Jahnshain im Kirchspiel Geithainer Land zusammengefasst. 
 
Die Frohburger Kirchgemeinden Frauendorf, Hopfgarten und Oberfrankenhain sind ein Schwesterkirch-
verhältnis mit der Kirchgemeinde Tautenhain-Ebersbach-Nauenhain (Geithainer Ortsteil Nauenhain, 
Frohburger Ortsteile Altottenhain, Ottenhain, Tautenhain, Bad Lausicker Ortsteil Ebersbach) einge-
gangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Stadt Geithain erreicht gerade die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen 
Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“). Dies-
bezüglich wird kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion gesehen. Als Grundzentrum im Länd-
lichen Raum, das bereits durch die Eingemeindung des anteiligen grundzentralen Verflechtungs-
bereichs Eulatal nach Frohburg geschwächt wurde, sollte Geithain jedoch in seiner Leistungskraft 
gestärkt werden. 
 
Die Stadt Geithain bildet mit der Gemeinde Narsdorf die Verwaltungsgemeinschaft Geithain. Der 
Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Geithain sind hauptsächlich auf die 
Stadt Frohburg sowie die Gemeinde Narsdorf und die Stadt Kohren-Sahlis orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Geithain mit der Gemeinde Narsdorf wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Narsdorf ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Grundzentrums Geithain zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums Geit-
hain beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Geithain mit der Gemeinde Narsdorf wird daher als besonders 
geeignet eingeschätzt. 
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Auch ein Zusammenschluss der Stadt Geithain mit der Stadt Kohren-Sahlis wäre durch nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Stadt Kohren-Sahlis ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich 
des Grundzentrums Geithain zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums 
Geithain beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Kohren-Sahlis mit dem Grundzentrum Frohburg 
würde für das Grundzentrum Geithain durch den Verlust des Verflechtungsbereichs Kohren-Sahlis zu 
einer weiteren Schwächung führen. 
 
Dagegen würde ein Zusammenschluss der Stadt Geithain mit der Gemeinde Narsdorf und der Stadt 
Kohren-Sahlis zu einer auch langfristig tragfähigen Gemeinde in gleichgewichtiger Nachbarschaft zur 
Stadt Frohburg führen. Ein Zusammenschluss der Stadt Geithain mit der Stadt Kohren-Sahlis wird 
daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Stadt Geithain und den Städten Frohburg und Bad Lausick bestehen ebenfalls funk-
tionsräumliche Verflechtungen. Alle drei Städte sind als Grundzentren ausgewiesen. Raumstrukturell 
werden diese Fusionsvarianten als bedingt geeignet eingeschätzt, da die Grundzentren im Ländlichen 
Raum zu sichern und zu stärken sind und sie die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum erreichen bzw. durch Fusionen mit Nachbargemeinden erreichen können. 
 
Mit Blick auf künftige Entwicklungen im Kohrener Land (insbesondere A 72) wird eine verstärkte 
Zusammenarbeit von Geithain und Frohburg empfohlen, um Potenziale gemeinsam zu nutzen. 
 
Zur Stadt Rochlitz und zur Gemeinde Königsfeld (Landkreis Mittelsachsen) bestehen keine derart 
engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Optio-
nen werden daher als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Grimma 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Grimma gliederte im Jahr 1994 die Gemeinden Döben, Höfgen und Beiersdorf sowie im Jahr 
2006 die Gemeinde Großbardau ein. 2011 erfolgte die Eingliederung der Stadt Nerchau, der Gemeinde 
Thümmlitzwalde sowie der ehemals selbstständigen Gemeinden Großbothen und Kössern, die von 
1994 bis 2010 Teile der Gemeinde Großbothen waren. Die Stadt Nerchau hatte im Jahr 1994 die ehe-
mals selbstständigen Gemeinden Cannewitz (ohne Ortsteil Wagelwitz), Fremdiswalde und Golzern ein-
gegliedert. Die Gemeinde Thümmlitzwalde war 1994 aus der Vereinigung der ehemals selbstständigen 
Gemeinden Böhlen, Dürrweitzschen, Leipnitz, Ragewitz und Zschoppach entstanden. 2012 gliederte 
die Stadt Grimma die Stadt Mutzschen ein, die im Jahr 1993 die Gemeinde Prösitz und im Jahr 1994 
den Ortsteil Wagelwitz der Gemeinde Cannewitz eingegliedert hatte. 
 
Als Große Kreisstadt hat die Stadt Grimma einzelne Verwaltungsaufgaben für Kommunen des Alt-
kreises übernommen (Personenstandswesen für Trebsen, Straßenverkehrsaufgaben für Colditz). 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Grimma im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 26 100 Einwohner, in der Variante 2 ca. 25 500 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Grimma sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Grimma ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Zum mittelzentralen Einzugsbereich gehören die 
Stadt Grimma selbst, die Städte Bad Lausick, Colditz und Trebsen sowie teilweise die Stadt Naunhof 
und die Gemeinden Otterwisch und Parthenstein. 
 
Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Grimma wurden die Stadt Grimma 
selbst, teilweise die Gemeinden Parthenstein und Otterwisch sowie formal auch die Stadt Trebsen als 
Selbstversorger zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Grimma ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Grimma pendelten insgesamt 6 268 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 304 in die 
Stadt Colditz. Das entspricht mit einem Anteil von 4,9 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Grimma. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Grimma: 
4,6 % nach Wurzen (3. Position) 
4,3 % nach Trebsen (4.) 
3,1 % nach Leisnig, Landkreis Mittelsachsen (6.) 
2,5 % nach Bad Lausick (7.) 
2,4 % nach Naunhof (9.) 
1,8 % nach Parthenstein (10.) 
1,6 % nach Wermsdorf (13.) 
1,0 % nach Mügeln (20.) 
0,3 % nach Otterwisch (35.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 5 584 Beschäftigte in die Stadt Grimma, davon kamen 609 aus der 
Stadt Colditz. Das entspricht mit einem Anteil von 10,9 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Grimma. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Grimma: 
6,8 % aus Trebsen (3. Position) 
5,4 % aus Naunhof (4.) 
5,0 % aus Bad Lausick (5.) 
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5,0 % aus Wurzen (6.) 
4,1 % aus Parthenstein (7.) 
3,0 % aus Leisnig, Landkreis Mittelsachsen (8.) 
2,0 % aus Mügeln (11.) 
1,8 % aus Otterwisch (13.) 
1,7 % aus Wermsdorf (16.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Grimma aufgrund seiner Größe und Zentralität eine 
hohe Ausstrahlung auf seinen Verflechtungsbereich besitzt, die in den prozentualen Anteilen nicht ohne 
Weiteres erkennbar ist. Dennoch lassen sich Unterschiede in den Pendlerverflechtungen der Umland-
gemeinden erkennen. Die genannten Daten belegen etwas engere Pendlerverflechtungen zwischen 
der Stadt Grimma und den Städten Colditz und Trebsen. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg (nur OT Frauendorf), Geithain (teil-
weise), Grimma und Trebsen. 
 
In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 
In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland arbeiten Belgern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, 
Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schildau, Strehla, Wermsdorf und einige Orts-
teile der Stadt Torgau zusammen. Träger ist die Genossenschaft Regionalmanagement Sächsisches 
Zweistromland eG. 
 
Grund- und Mittelschulen sowie ein Gymnasium für die Stadt Grimma befinden sich in der Stadt selbst. 
Mit der Gemeinde Otterwisch wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk für die Grimmaer Ortsteile 
Großbardau, Bernbruch, Kleinbardau und Waldbardau vereinbart. 
 
Mit der Stadt Colditz wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk für die Colditzer Ortsteile Leisenau, 
Schönbach, Sermuth und Zschetzsch vereinbart. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Kirchgemeinden Grimma (Grimma, 
Parthensteiner Ortsteil Grethen), die Grimmaer Kirchgemeinden Döben-Höfgen (Bröhsen, Deditz, 
Döben, Dorna, Golzern, Grechwitz, Höfgen, Kaditzsch, Naundorf, Neunitz, Schkortitz), Nerchau (Gorne-
witz, Grottewitz, Nerchau, Schmorditz, Würschwitz) und Hohnstädt-Beiersdorf (Bahren, Beiersdorf, 
Hohnstädt) ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Die Grimmaer Kirchgemeinden Mutzschen (Gastewitz, Göttwitz, Jeesewitz, Köllmichen, Mutzschen, 
Prösitz, Roda, Wetteritz), Cannewitz (Cannewitz, Denkwitz, Löbschütz, Serka, Thümmlitz, Wagelwitz), 
Ragewitz (Haubitz, Pöhsig, Ragewitz, Zaschwitz) und Fremdiswalde (Fremdiswalde, Gaudichsroda) 
sind ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Zwischen den Grimmaer Kirchgemeinden Zschoppach-Dürrweitzschen-Leipnitz (Draschwitz, Dürrweitz-
schen, Frauendorf, Keiselwitz, Kuckeland, Leipnitz, Motterwitz, Nauberg, Ostrau, Papsdorf, Poischwitz, 
Zeunitz, Zschoppach) und Polditz (Böhlen, Muschau, Seidewitz) besteht ein Schwesterkirchverhältnis. 
 
Die Grimmaer Kirchgemeinde Großbardau-Kleinbardau-Bernbruch (Bernbruch, Großbardau, Kleinbar-
dau, Waldbardau), die Kirchgemeinde Otterwisch (Otterwisch, Bad Lausicker Ortsteil Stockheim) und 
die Otterwischer Kirchgemeinde Großbuch sind ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Die Grimmaer Kirchgemeinde Großbothen (Förstgen, Großbothen, Kleinbothen, Kössern, Schaddel), 
die Bad Lausicker Kirchgemeinde Glasten und die Colditzer Kirchgemeinde Schönbach (Leisenau, 
Schönbach, Sermuth, Zschetzsch) haben ein Schwesterkirchverhältnis vereinbart. 
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Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Stadt Grimma besteht aus einem größeren westmuldischen Teil und einem kleineren ost-
muldischen Teil, die über die Brücken in Grimma, Golzern und Kössern verbunden werden. Die direkte 
Verbindung nach Naunhof führt über Parthensteiner Ortsteile. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Grimma kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Grimma sind hauptsächlich auf die 
Gemeinden im mittelzentralen Verflechtungsbereich, insbesondere die Städte Trebsen und Colditz, 
orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss mit der Stadt Trebsen wäre durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen 
beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die 
Stadt Trebsen ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Grimma zugeordnet. 
Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums Grimma beitragen. Ein Zusam-
menschluss der Stadt Grimma mit der Stadt Trebsen wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Otterwisch bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Grimma mit der Gemeinde Otterwisch würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Otterwisch ist anteilig dem grund- und mittelzentralen Verflech-
tungsbereich des Mittelzentrums Grimma zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung 
des Mittelzentrums Grimma beitragen. 
 
Eine Eingliederung der Gemeinde Otterwisch würde eine Auflösung der bestehenden Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Lausick erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorlie-
genden Fall nicht erkennbar ist. Dagegen wird eine Fusion mit der Stadt Bad Lausick, die als Grund-
zentrum im Ländlichen Raum zu sichern und zu stärken ist, höher gewichtet. Ein Zusammenschluss der 
Stadt Grimma mit der Gemeinde Otterwisch wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Stadt Grimma und der Gemeinde Parthenstein bestehen funktionsräumliche Verflech-
tungen. Ein Zusammenschluss der Stadt Grimma mit der Gemeinde Parthenstein würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Parthenstein ist anteilig dem grund- und 
mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Grimma zugeordnet. Eine Fusion würde zu 
einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums Grimma beitragen. 
 
Eine Eingliederung der Gemeinde Parthenstein würde das Herauslösen der Gemeinde aus der beste-
henden Verwaltungsgemeinschaft Naunhof erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begründung, 
die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Stadt Grimma mit der Gemein-
de Parthenstein wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zu den Städten Bad Lausick, Colditz und Naunhof bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen. Alle drei Städte sind als Grundzentren ausgewiesen. Raumstrukturell werden diese Fusions-
varianten als wenig geeignet eingeschätzt, da die Grundzentren im Ländlichen Raum zu sichern und zu 
stärken sind. Eine Eingemeindung würde zum Verlust der Grundzentren Bad Lausick, Colditz bzw. 
Naunhof für den Verflechtungsbereich führen. Zudem wird die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum erreicht. 
 
Zwischen der Stadt Grimma und der Stadt Wurzen bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen. Beide Städte sind als Mittelzentren ausgewiesen, die für ihren Verflechtungsbereich alle mittel-
zentralen Funktionen im Ländlichen Raum sichern sollen. Raumstrukturell wird diese Fusionsvariante 
als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Wermsdorf und zur Stadt Mügeln (Landkreis Nordsachsen) sowie zur Stadt Leisnig 
(Landkreis Mittelsachsen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die einen 
Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Fusionsvarianten werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Groitzsch 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Groitzsch gliederte im Jahr 1996 die ehemals selbstständigen Gemeinden Audigast, Auligk, 
Berndorf und Großstolpen ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Stadt Groitzsch diese voll-
ständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Groitzsch im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 7 100 Einwohner, in der Variante 2 ca. 6 900 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Groitzsch deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Groitzsch ist Teil des Grundzentralen Verbunds Groitzsch/Pegau. Dessen Einzugsbereich 
umfasst für Groitzsch die Stadt Groitzsch selbst, für Pegau die Stadt Pegau selbst und die Gemeinde 
Elstertrebnitz. 
 
Die Stadt Groitzsch gehört zu den mittelzentralen Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Borna als 
auch des Oberzentrums Leipzig. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Groitzsch ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Aus der Stadt Groitzsch pendelten insgesamt 2 349 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 176 in 
die Stadt Zwenkau. Das entspricht mit einem Anteil von 7,5 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Groitzsch. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Groitzsch: 
4,2 % nach Pegau (6. Position) 
2,3 % nach Lucka, Thüringen (7.) 
1,6 % nach Elsteraue, Sachsen-Anhalt (12.) 
1,3 % nach Neukieritzsch (15.) 
0,7 % nach Elstertrebnitz (19.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 713 Beschäftigte in die Stadt Groitzsch, davon kamen 85 aus der 
Stadt Pegau. Das entspricht mit einem Anteil von 11,9 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Groitzsch. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Groitzsch: 
7,0 % aus Lucka, Thüringen (4. Position) 
6,7 % aus Elsteraue, Sachsen-Anhalt (5.) 
6,0 % aus Zwenkau (6.) 
4,6 % aus Elstertrebnitz (8.) 
4,2 % aus Neukieritzsch (9.) 
2,5 % aus Regis-Breitingen (10.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna und das Oberzentrum Leipzig aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Groitzsch 
und den Städten Pegau und Zwenkau. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Weiße Elster umfasst die Städte Groitzsch, 
Pegau, Zwenkau und die Gemeinde Elstertrebnitz. 
 
In der ILE-Region Weiße Elster gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Elstertrebnitz, 
Groitzsch und Pegau. Träger ist die Lokale Aktionsgruppe >> Weiße Elster <<. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. 
 
Im Rahmen eines ländergrenzenübergreifenden REK arbeiten die Kommunen Borna, Frohburg, 
Groitzsch, Kohren-Sahlis und Regis-Breitingen mit den Kommunen Altenburg, Fockendorf, Gersten-
berg, Haselbach, Kriebitzsch, Lödla, Lucka, Meuselwitz, Monstab, Nobitz, Rositz, Treben und Windisch-
leuba (Landkreis Altenburger Land, Freistaat Thüringen) seit 2010 zusammen. 
 
Im Rahmen des 2007 vereinbarten Städtebundes Groitzsch-Pegau erfolgen verschiedene Kooperatio-
nen mit der Nachbarstadt. 2010/11 erarbeiteten beide Städte eine Entwicklungsstrategie, die eine 
Reihe von Handlungsempfehlungen für eine engere Zusammenarbeit enthält. 
 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium für die Stadt Groitzsch befinden sich in der Stadt selbst. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Groitzscher Kirchgemeinden Auligk-
Gatzen-Michelwitz (Altengroitzsch, Auligk, Gatzen, Kleinprießligk, Löbnitz-Bennewitz, Maltitz, Methe-
witz, Michelwitz, Nöthnitz, Pautzsch, Saasdorf), Groitzsch (Brösen, Cöllnitz, Droßkau, Groitzsch, Groß-
priesligk, Großstolpen, Obertitz, Pödelwitz, Wischstauden) und Audigast (Audigast, Kobschütz, 
Schnaudertrebnitz) im Kirchspiel Groitzsch zusammengefasst. 
 
Die Groitzscher Kirchgemeinde Hohendorf (Hohendorf, Kleinhermsdorf, Langenhain, Oellschütz), die 
Regis-Breitinger Kirchgemeinden Ramsdorf (Ramsdorf, Wildenhain) und Regis-Breitingen und die 
Kirchgemeinde Deutzen bilden das Kirchspiel Regis-Breitingen. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Ortsteile Berndorf, Hemmendorf und Nehmitz der 
Kirchgemeinde Lucka im Altenburger Land zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die südliche Groitzscher Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Freistaat Thüringen 
(Landkreis Altenburger Land: Stadt Lucka) bzw. zum Land Sachsen-Anhalt (Burgenlandkreis: Gemein-
de Elsteraue). 
 
Zwischen Groitzsch und Regis-Breitingen befindet sich der Tagebau Vereinigtes Schleenhain. 
Zwischen beiden Städten besteht keine direkte Straßenverbindung, sie sind gegenseitig nur über Lucka 
oder Neukieritzsch erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Groitzsch im Dreiländereck Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen sind die 
Optionen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Groitzsch kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Groitzsch sind hauptsächlich auf die 
Stadt Pegau orientiert. 
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Zwischen der Stadt Groitzsch und der Stadt Pegau bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. 
Beide Städte sind als Grundzentraler Verbund Groitzsch/Pegau ausgewiesen und erreichen jeweils die 
angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum. Aufgrund der räumlichen 
Nähe und der engen Verflechtungen im Elsterland wird eine verstärkte Kooperation von Groitzsch und 
Pegau empfohlen. 
 
Grundsätzlich wäre auch eine Fusion geeignet, die grundzentrale Struktur im Ländlichen Raum zu 
sichern und zu stärken. 
 
Zwischen der Stadt Groitzsch und der Stadt Zwenkau bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen. Beide Städte sind als Teile verschiedener Grundzentraler Verbünde ausgewiesen. Raumstruk-
turell wird diese Fusionsvariante als bedingt geeignet eingeschätzt, da die Grundzentren im Ländlichen 
Raum zu sichern und zu stärken sind und sie die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum erreichen bzw. durch Fusionen mit Nachbargemeinden erreichen können. 
 
Eine Fusion der Stadt Groitzsch mit der Gemeinde Neukieritzsch wird hinsichtlich ihrer funktions-
räumlichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Elstertrebnitz bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die ein 
Herauslösen aus der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Pegau begründen würden. Auch würde 
eine solche Fusion zulasten der Stadt Pegau gehen, die als Teil des Grundzentralen Verbunds 
Groitzsch/Pegau in Randlage des Freistaats zu stärken ist. Diese Option wird als wenig geeignet ein-
geschätzt. 
 
Zur Stadt Regis-Breitingen bestehen geringere Verflechtungen, diese Option wird auch hinsichtlich 
des entstehenden Gemeindezuschnitts als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Großpösna 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Großpösna gliederte im Jahr 1996 die ehemals selbstständige Gemeinde Störmthal und 
im Jahr 1997 die Gemeinde Dreiskau-Muckern ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Gemeinde Großpösna diese 
vollständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Gemeinde Groß-
pösna im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 300 Einwohner, in der Variante 2 ca. 5 100 Einwohner 
erwarten. 
 
Damit liegt die Gemeinde Großpösna deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Großpösna ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen 
Verflechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Aufgrund ihrer Ausstattung wurde die Gemeinde Großpösna als Selbstversorger benannt und formal 
auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Großpösna ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Von den insgesamt 1 882 Auspendlern aus der Gemeinde Großpösna arbeiteten 1 177 in der Stadt 
Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 62,5 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Ge-
meinde Großpösna. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Großpösna: 
5,7 % nach Markkleeberg (2. Position) 
1,8 % nach Naunhof (4.) 
0,8 % nach Brandis (10.) 
0,7 % nach Espenhain (11.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 1 128 Beschäftigte in die Gemeinde Großpösna, davon kamen 501 
aus der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 44,4 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Großpösna. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Großpösna: 
5,1 % aus Naunhof (2. Position) 
4,4 % aus Belgershain (3.) 
3,5 % aus Markkleeberg (4.) 
2,6 % aus Espenhain (7.) 
1,2 % aus Böhlen (12.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zur Stadt Markkleeberg. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Bel-
gershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere ländliche 
Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), Zwen-
kau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
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Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Reinhaltung der Parthe umfasst die Gemein-
den Borsdorf, Großpösna (OT Großpösna, Seifertshain), Parthenstein sowie die Städte Leipzig (Orts-
teile Althen, Baalsdorf, Kleinpösna, Hirschfeld, Holzhausen), Brandis und Naunhof. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (OT Güldengossa, Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die Städte Leipzig 
(mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz (ohne 
OT Wolteritz) und Taucha. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
In örtlichen Vereinen wird eng mit der Gemeinde Belgershain zusammengearbeitet. Daneben gibt es 
eine Kooperationsvereinbarung des Soziokulturellen Zentrums Kuhstall e. V Großpösna mit der Ge-
meinde Belgershain zur Unterstützung der kulturellen Entwicklung. 
 
Mit den Gemeinden Belgershain und Espenhain wird an einer gemeinsamen touristischen Entwicklung 
gearbeitet (Entwicklung Störmthaler See, Weiterentwicklung Naherholungsgebiet Oberholz, Radwege-
konzeption zur Anbindung des Leipziger Neuseenlands an das Muldental und die Parthenaue). 
 
Im Bergbau-Technik-Park e. V. arbeitet die Gemeinde Großpösna mit der Gemeinde Espenhain und 
der Stadt Markkleeberg zusammen. Zur abgestimmten Entwicklung des Markkleeberger und Störm-
thaler Sees gibt es eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Markkleeberg. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Großpösna befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend Mittelschulen in Leipzig, die Gymnasiasten Gymnasien in Leipzig. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Großpösnaer Kirchgemeinden Sei-
fertshain und Großpösna, die Naunhofer Kirchgemeinde Fuchshain und die Leipziger Kirchgemeinde 
Kleinpösna ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Die Großpösnaer Ortsteile Gruna, Güldengossa und Störmthal gehören mit den Markkleeberger Orts-
teilen Auenhain und Wachau sowie den Leipziger Ortsteilen Probstheida und Meusdorf zur Kirch-
gemeinde Probstheida-Störmthal-Wachau, die mit den Leipziger Kirchgemeinden Holzhausen und 
Liebertwolkwitz ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen ist. 
 
Die Espenhainer Ortsteile Kömmlitz, Mölbis, Oelzschau, Pötzschau und Espenhain, die Kitzscherer 
Ortsteile Thierbach und Trages und der Großpösnaer Ortsteil Dreiskau-Muckern sind der selbst-
ständigen Kirchgemeinde Mölbis zugeordnet. 
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Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Großpösna und Böhlen befindet sich der Störmthaler See. Es besteht keine direkte Straßen-
verbindung, beide Gemeinden sind gegenseitig nur über Markkleeberg oder Espenhain erreichbar. 
 
Die Gemeinden Großpösna und Brandis besitzen nur wenige Meter gemeinsame Gemeindegrenze. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Großpösna sind hauptsächlich auf 
die Stadt Leipzig orientiert. 
 
Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Gemeinde Großpösna mit der kreisfreien Stadt Leipzig 
durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern 
raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Großpösna ist dem grund- und mittel-
zentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Leipzig aufgrund der demografischen 
Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine Fusion mit 
der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
 
Zwischen der Gemeinde Großpösna und der Stadt Markkleeberg bestehen funktionsräumliche Ver-
flechtungen und gemeinsame Entwicklungsoptionen am Markkleeberger und Störmthaler See. Ein 
Zusammenschluss der Gemeinde Großpösna mit der Stadt Markkleeberg würde insofern raumstruk-
turell sinnvollen Strukturen entsprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums 
Markkleeberg beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Großpösna und der Stadt Markkleeberg 
wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Großpösna und der Stadt Naunhof bestehen funktionsräumliche Verflech-
tungen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Großpösna mit der Stadt Naunhof würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung der Stadt Naunhof 
im Grundzentralen Verbund Brandis/Naunhof beitragen. Aufgrund des entstehenden Gemeinde-
zuschnitts wird ein Zusammenschluss jedoch als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Großpösna und der Gemeinde Belgershain entwickeln sich ebenfalls funk-
tionsräumliche Verflechtungen, insbesondere seit der Kreisfusion. Eine Fusion würde jedoch das 
Herauslösen der Gemeinde Belgershain aus der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Naunhof 
erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. Ansätze dazu liefern im vorliegenden Fall die 
neue räumliche Orientierung der Gemeinde Belgershain nach Wegfall der Kreisgrenze, die bereits in 
der Zugehörigkeit zum ILE-Gebiet Südraum Leipzig Ausdruck findet, und die langfristig gesicherte 
SPNV-Verbindung. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Großpösna mit der Gemeinde Belgershain 
wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Espenhain bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Gemeinde Großpösna mit der Gemeinde Espenhain würde jedoch eine Auflösung der 
bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Rötha erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begrün-
dung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Auch hinsichtlich Lage/Zuschnitt wird ein Zusam-
menschluss als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Gemeinde Großpösna mit der Stadt Böhlen wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen 
Beziehungen und des entstehenden Gemeindezuschnitts als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Brandis und zur Stadt Rötha bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Optionen 
werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Kitzscher 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Kitzscher gliederte im Jahr 1998 die ehemals selbstständige Gemeinde Hainichen ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Stadt Kitzscher diese voll-
ständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Kitzscher im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 800 Einwohner, in der Variante 2 ca. 4 700 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Kitzscher leicht unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Kitzscher ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Borna. 
 
Aufgrund ihrer Ausstattung wurde die Stadt Kitzscher als Selbstversorger benannt und formal auch dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Borna zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Kitzscher ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Aus der Stadt Kitzscher pendelten insgesamt 1 728 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 279 in 
die Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 16,1 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus 
der Stadt Kitzscher. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Kitzscher: 
5,7 % nach Espenhain (3. Position) 
4,8 % nach Bad Lausick (4.) 
1,6 % nach Frohburg (10.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 348 Beschäftigte in die Stadt Kitzscher, davon kamen 66 aus der 
Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 19,0 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Kitzscher. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Kitzscher: 
14,1 % aus Bad Lausick (2. Position) 
13,2 % aus Frohburg (3.) 
3,2 % aus Espenhain (6.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Kitzscher und der Stadt Bad Lausick. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

126 

Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Zur Erschließung und Vermarktung der Industriestandorte Espenhain und Thierbach erfolgt eine 
Zusammenarbeit mit der Stadt Borna und der Gemeinde Espenhain. 
 
Grund- und Mittelschule für die Stadt Kitzscher befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen überwiegend das Gymnasium in Borna. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist die Kirchgemeinde Kitzscher (Kitzscherer 
Ortsteile Braußwig, Dittmannsdorf, Kitzscher, Bornaer Ortsteile Eula, Gestewitz, Haubitz, Kesselshain) 
ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Steinbach (Bad Lausicker Ortsteile Beucha, Klein-
beucha, Lauterbach, Steinbach, Kitzscherer Ortsteil Hainichen) eingegangen. 
 

Der selbstständigen Kirchgemeinde Mölbis sind die Kitzscherer Ortsteile Thierbach und Trages, die 
Espenhainer Ortsteile Kömmlitz, Mölbis, Oelzschau, Pötzschau und Espenhain und der Großpösnaer 
Ortsteil Dreiskau-Muckern zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Kitzscher liegt 2025 wenig unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen“), könnte eventuell die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen. Deshalb wird diesbezüglich 
kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion gesehen. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Kitzscher sind hauptsächlich auf die 
Stadt Borna orientiert. 
 

Zur Stadt Borna bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der Stadt 
Kitzscher mit der Stadt Borna würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die 
Stadt Kitzscher ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Borna zugeordnet. 
Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna beitragen. Ein Zusammenschluss der 
Stadt Kitzscher und Stadt Borna wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Espenhain bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss allein der Gemeinde Espenhain mit der Stadt Kitzscher würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen, aber zugleich eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemein-
schaft Rötha erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht 
erkennbar ist. Eine Fusion der Stadt Kitzscher mit der Gemeinde Espenhain wird daher als bedingt 
geeignet eingeschätzt. 
 

Ein Zusammenschluss der Stadt Kitzscher mit der Verwaltungsgemeinschaft Rötha wird als bedingt 
geeignet eingeschätzt, erschwert aber eine tragfähige Lösung für das auf Stärkung angewiesene Mittel-
zentrum Borna. 
 
Zur Stadt Bad Lausick bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Beide Städte sind unter-
schiedlichen Mittelbereichen zugeordnet. Auch würde eine solche Fusion zulasten der Stadt Borna 
gehen, die als Mittelzentrum auf Stärkung angewiesen ist. Diese Option wird als wenig geeignet einge-
schätzt. 
 

Zwischen der Stadt Kitzscher und der Stadt Frohburg bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen, insbesondere die Altgemeinde Eulatal betreffend. Hinsichtlich des entstehenden Gemeinde-
zuschnitts wird ein Zusammenschluss mit der Stadt Frohburg als wenig geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Otterwisch bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Kohren-Sahlis 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Kohren-Sahlis gliederte im Jahr 1994 den Ortsteil Eckardtsberg der Gemeinde Syhra ein. Im 
Jahr 1996 gliederte sie die ehemals selbstständigen Gemeinden Altmörbitz, Dolsenhain und Gnand-
stein, im Jahr 1999 die Gemeinde Jahnshain ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Stadt Kohren-Sahlis ver-
schiedene Verwaltungsaufgaben (Schiedsstelle, Personenstands- und Meldewesen, Gaststätten- und 
Gewerberecht) an die Stadt Frohburg übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Deutzen/Kohren-
Sahlis/Narsdorf/Regis-Breitingen werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 300 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 9 100 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemein-
degruppe entspricht das für die Stadt Kohren-Sahlis im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 2 500 Ein-
wohnern, in der Variante 2 ca. 2 400 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Kohren-Sahlis sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Kohren-Sahlis ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Borna. 
 
Die Stadt Kohren-Sahlis ist den grundzentralen Verflechtungsbereichen der Grundzentren Frohburg 
und Geithain anteilig zugeordnet, da sowohl Frohburg als auch Geithain Teile der Grundversorgung für 
die Stadt Kohren-Sahlis wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Kohren-Sahlis ist die 
Stadt selbst. 
 
Aus der Stadt Kohren-Sahlis pendelten insgesamt 867 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 101 
in die Stadt Frohburg. Das entspricht mit einem Anteil von 11,6 % dem zweitstärksten Auspendler-
strom aus der Stadt Kohren-Sahlis. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Kohren-Sahlis: 
8,8 % nach Geithain (4. Position) 
5,2 % nach Penig, Landkreis Mittelsachsen (6.) 
2,2 % nach Narsdorf (10.) 
1,5 % nach Windischleuba, Thüringen (12.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 429 Beschäftigte in die Stadt Kohren-Sahlis, davon kamen 99 aus 
der Stadt Frohburg. Das entspricht mit einem Anteil von 23,1 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Kohren-Sahlis. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Kohren-Sahlis: 
8,9 % aus Geithain (2. Position) 
4,7 % aus Narsdorf (5.) 
4,0 % aus Penig, Landkreis Mittelsachsen (7.) 
3,0 % aus Windischleuba, Thüringen (8.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass Zentrale Orte höherer Stufe aufgrund ihrer Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Gemeinden besitzen. Hier belegen die genannten Daten 
sehr enge Pendlerverflechtungen der Stadt Kohren-Sahlis zur Stadt Frohburg, enge Pendlerverflech-
tungen auch zur Stadt Geithain. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Wyhratal umfasst die Städte Frohburg (teil-
weise), Geithain (OT Syhra, Theusdorf) und Kohren-Sahlis sowie die Gemeinde Narsdorf. 
 
In der LEADER-Region Land des Roten Porphyr gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Froh-
burg, Geithain, Kohren-Sahlis, Narsdorf im Landkreis Leipzig und den Gemeinden Penig, Lunzenau, 
Wechselburg, Rochlitz, Königsfeld, Zettlitz, Seelitz, Erlau, Claußnitz, Taura, Burgstädt, Mühlau, Königs-
hain-Wiederau im Landkreis Mittelsachsen. Träger ist die LAG Land des Roten Porphyr i. G. 
 
Im Rahmen eines ländergrenzenübergreifenden REK arbeiten die Kommunen Borna, Frohburg, 
Groitzsch, Kohren-Sahlis und Regis-Breitingen mit den Kommunen Altenburg, Fockendorf, Gersten-
berg, Haselbach, Kriebitzsch, Lödla, Lucka, Meuselwitz, Monstab, Nobitz, Rositz, Treben und Windisch-
leuba (Landkreis Altenburger Land, Freistaat Thüringen) seit 2010 zusammen. 
 
Die Städte Geithain, Kohren-Sahlis, Rochlitz und die Gemeinde Wechselburg bearbeiten ein gemein-
sames Demografieprojekt. 
 
Die Grundschule für die Stadt Kohren-Sahlis befindet sich in der Stadt selbst. Die Mittelschüler besu-
chen überwiegend die Mittelschule in Frohburg, teilweise in Geithain, die Gymnasiasten die Gymnasien 
in Rochlitz und Borna. Gemäß Zweckvereinbarung ist ab 2012 bei Bedarf die Bildung gemeinsamer 
Grundschulbezirke mit der Stadt Kohren-Sahlis möglich. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen bilden die Kohren-Sahliser Kirchgemeinden 
Kohren-Sahlis (Kohren-Sahlis, Linda, Meusdorf, Neuhof, Pflug, Rüdigsdorf, Terpitz, Walditz), Gnand-
stein (Dolsenhain, Gnandstein, Wüstenhain) und Altmörbitz das Kirchspiel Kohrener Land im Kirchen-
bezirk Leipziger Land. 
 
Die Kohren-Sahliser Kirchgemeinde Jahnshain, die Kirchgemeinde Syhra-Niedergräfenhain-Ossa (Geit-
hainer Ortsteile Niedergräfenhain, Syhra, Theusdorf, Kohren-Sahliser Ortsteil Eckersberg, Narsdorfer 
Ortsteile Bruchheim, Kolka, Niederpickenhain, Ossa, Wenigossa), die Kirchgemeinden Geithain-
Wickershain (Geithain, Wickershain, Narsdorf) und Rathendorf (Narsdorfer Ortsteile Oberpickenhain, 
Rathendorf) sind im Kirchspiel Geithainer Land im Kirchenbezirk Rochlitz zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die südwestliche Kohren-Sahliser Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Freistaat Thürin-
gen (Landkreis Altenburger Land: Gemeinden Windischleuba und Langenleuba-Niederhain). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Kohren-Sahlis an der Landesgrenze Sachsen/Thüringen sind die Optionen 
für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Kohren-Sahlis sind hauptsächlich auf 
die Stadt Frohburg sowie die Stadt Geithain orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Kohren-Sahlis und der Stadt Geithain wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Stadt Kohren-Sahlis ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich 
des Grundzentrums Geithain zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums 
Geithain beitragen, wobei die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
Ein Zusammenschluss der Stadt Kohren-Sahlis mit der Stadt Geithain wird daher als besonders 
geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Kohren-Sahlis und der Stadt Frohburg wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Kohren-Sahlis ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungs-
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bereich des Grundzentrums Frohburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grund-
zentrums Frohburg beitragen, wobei die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Länd-
lichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) 
erreicht wird. Ein Zusammenschluss der Stadt Kohren-Sahlis mit dem Grundzentrum Frohburg wird als 
geeignet eingeschätzt, würde für das Grundzentrum Geithain durch den Verlust des Verflechtungs-
bereichs Kohren-Sahlis allerdings zu einer weiteren Schwächung führen. 
 
Auch zur Gemeinde Narsdorf bestehen funktionsräumliche Verflechtungen. Bei einer Fusion der Stadt 
Kohren-Sahlis allein mit der Gemeinde Narsdorf wäre die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen“) jedoch nicht erreicht und eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemein-
schaft Geithain nicht zu begründen. Auch wäre keine tragfähige Lösung für die Stadt Geithain zu 
finden, die als Grundzentrum besonders auf Stärkung angewiesen ist. Diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
 
Dagegen würde ein Zusammenschluss der Stadt Kohren-Sahlis mit der Stadt Geithain und der 
Gemeinde Narsdorf zu einer auch langfristig tragfähigen Gemeinde in gleichgewichtiger Nachbarschaft 
zur Stadt Frohburg führen. 
 
Zur Stadt Penig (Landkreis Mittelsachsen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflech-
tungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird daher als nicht geeignet einge-
schätzt. 
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Gemeinde Lossatal 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Lossatal entstand 2012 durch die Vereinigung der Gemeinden Hohburg und Falkenhain. 
Die Gemeinde Hohburg hatte sich im Jahr 1993 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden Groß-
zschepa und Lüptitz zusammengeschlossen. Die Gemeinde Falkenhain hatte sich im Jahr 1997 mit den 
ehemals selbstständigen Gemeinden Dornreichenbach und Kühnitzsch und im Jahr 1999 mit den 
Gemeinden Meltewitz und Thammenhain zusammengeschlossen. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Lossatal einzelne 
Verwaltungsaufgaben an Nachbarkommunen (Personenstandswesen an die Stadt Wurzen, Straßen-
verkehrsaufgaben an die Gemeinde Bennewitz) übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Lossatal/Thallwitz 
werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 200 Einwohner, in der Variante 2 ca. 9 000 Einwohner 
erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht das für die 
Gemeinde Lossatal im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 900 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 5 800 
Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Lossatal über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Lossatal ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Wurzen. 
 
Die Gemeinde Lossatal ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Wurzen 
zugeordnet, da Wurzen Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Lossatal wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Lossatal ist die 
Stadt Wurzen. 
 
Von den insgesamt 2 039 Auspendlern aus der Gemeinde Lossatal arbeiteten 651 in der Stadt 
Wurzen. Das entspricht mit einem Anteil von 31,9 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemein-
de Lossatal. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Lossatal: 
3,6 % nach Thallwitz (4. Position) 
2,0 % nach Dahlen (11.) 
0,7 % nach Wermsdorf (13.) 
0,5 % nach Mockrehna (15.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 570 Beschäftigte in die Gemeinde Lossatal, davon kamen 184 aus 
der Stadt Wurzen. Das entspricht mit einem Anteil von 32,3 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Lossatal. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Lossatal: 
11,1 % aus Thallwitz (2. Position) 
6,3 % aus Dahlen (3.) 
2,6 % aus Schildau (7.) 
1,8 % aus Wermsdorf (9.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Wurzen aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen der Gemeinde Lossatal zur Gemeinde Thallwitz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
 
Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Lossatal wird durch die Gemeinde selbst wahrgenommen. 
 
In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 
Die Gemeinden Lossatal und Thallwitz entwickeln ein gemeinsames Touristisches Leitbild. In der 
Gebietsinitiative Wurzener Land arbeiten Bennewitz, Lossatal, Thallwitz und Wurzen zusammen. 
 
Die Grundschule und die Mittelschule für die Gemeinde Lossatal befinden sich in der Gemeinde selbst. 
Die Gymnasiasten besuchen das Gymnasium in Wurzen. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Lossataler Kirchgemeinden Müglenz 
(Hohburg, Müglenz, Watzschwitz, Zschorna), Falkenhain-Thammenhain (Falkenhain, Thammenhain, 
Voigtshain) und Kühnitzsch (Dornreichenbach, Heyda, Körlitz, Kühnitzsch) ein Schwesterkirchverhältnis 
mit der Kirchgemeinde Börln-Meltewitz (Lossataler Ortsteile Frauwalde, Mark Schönstädt, Meltewitz, 
Dahlener Ortsteile Börln, Bortewitz, Radegast, Schwarzer Kater) eingegangen. 
 
Die Lossataler Kirchgemeinde Lüptitz-Großzschepa (Großzschepa, Kleinzschepa, Lüptitz) und die 
Thallwitzer Kirchgemeinden Thallwitz-Nischwitz (Canitz, Kollau, Lossa, Nischwitz, Thallwitz, Wasewitz) 
und Röcknitz-Böhlitz (Böhlitz, Röcknitz, Zwochau) stehen in einem Schwesterkirchverhältnis. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Lossatal und Schildau befindet sich die Dahlener Heide, zwischen Lossatal und Wermsdorf 
der Wermsdorfer Forst. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Gemeinde Lossatal kein kurzfristiger Handlungsbedarf für 
eine Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Lossatal sind hauptsächlich auf 
die Stadt Wurzen und die Gemeinde Thallwitz orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Lossatal mit der Gemeinde Thallwitz wäre durch nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Beide Gemeinden gehören zum grund- und mittelzentralen Verflechtungs-
bereich der Stadt Wurzen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Lossatal mit der Gemeinde Thallwitz 
wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Alternativ wäre auch ein Zusammenschluss der Gemeinde Lossatal mit der Stadt Wurzen durch enge 
nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Lossatal ist dem mittel- und grundzentralen Verflech-
tungsbereich des Mittelzentrums Wurzen zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittel-
zentrums Wurzen beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Lossatal mit der Stadt Wurzen wird daher als geeignet einge-
schätzt. 
 
Zu den Städten Dahlen und Schildau und zu den Gemeinden Wermsdorf und Mockrehna (Landkreis 
Nordsachsen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die einen Kreis-
wechsel rechtfertigen würden. Diese Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Machern 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Machern schloss sich im Jahr 1994 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden 
Püchau und Gerichshain zusammen. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Machern einzelne 
Verwaltungsaufgaben an die Gemeinde Bennewitz übertragen (Straßenverkehrsaufgaben). 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Gemeinde 
Machern im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 6 300 Einwohner, in der Variante 2 ca. 6 100 Einwohner 
erwarten. 
 
Damit liegt die Gemeinde Machern deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Machern ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig. 
 
Die Gemeinde Machern ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich teilweise der Stadt Brandis 
(Grundzentraler Verbund Brandis/Naunhof) und teilweise des Oberzentrums Leipzig zugeordnet, da 
sowohl Brandis als auch Leipzig Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Machern wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Machern ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Machern pendelten insgesamt 2 362 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 113 
in die Gemeinde Bennewitz. Das entspricht mit einem Anteil von 4,8 % dem drittstärksten Auspendler-
strom aus der Gemeinde Machern. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Machern: 
4,6 % nach Brandis (4. Position) 
1,5 % nach Borsdorf (6.) 
1,1 % nach Taucha (9.) 
0,7 % nach Thallwitz (17.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 2 184 Beschäftigte in die Gemeinde Machern, davon kamen 150 
aus der Stadt Brandis. Das entspricht mit einem Anteil von 6,7 % dem drittstärksten Einpendlerstrom 
der Gemeinde Machern. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Machern: 
4,4 % aus Bennewitz (4. Position) 
4,2 % aus Borsdorf (5.) 
2,5 % aus Taucha (8.) 
1,9 % aus Thallwitz (9.) 
0,7 % aus Jesewitz (17.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zur Stadt Brandis. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (OT Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die Städte 
Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Schkeu-
ditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
 
In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Machern befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Brandis, die Gymnasiasten das Gymnasium in Brandis. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen besteht zwischen der Kirchgemeinde Machern 
(Ortsteil Machern, Bennewitzer Ortsteile Altenbach, Leulitz, Zeititz) und der Kirchgemeinde Püchau-
Bennewitz (Macherner Ortsteile Dögnitz, Püchau, Bennewitzer Ortsteile Bennewitz, Deuben, Grubnitz, 
Nepperwitz, Pausitz, Schmölen, Jesewitzer Ortsteil Kossen) ein Schwesterkirchverhältnis. 
 
Die Kirchgemeinde Gerichshain-Althen (Macherner Ortsteile Gerichshain, Lübschütz, Plagwitz, Post-
hausen, Leipziger Ortsteil Althen) ist ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Borsdorf-
Zweenfurth eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinde Thallwitz ist durch die Mulde eingeschränkt, da eine 
Querung nur über die Brücken (Straße, Schiene) Wurzen-Bennewitz und Wurzen-Grubnitz erfolgt. 
 
Zwischen Machern und Taucha besteht keine direkte Straßenverbindung, sie sind gegenseitig nur über 
die Gemeinde Borsdorf erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Gemeinde Machern kein kurzfristiger Handlungsbedarf für 
eine Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Machern sind hauptsächlich auf 
die Stadt Brandis orientiert. 
 
Längerfristig wäre ein Zusammenschluss der Gemeinde Machern mit der Stadt Brandis durch enge 
nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Machern ist dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich der Stadt Brandis (Grundzentraler Verbund Brandis/Naunhof) teilweise zugeordnet. Eine Fusion 
würde zu einer Stärkung von Brandis im Grundzentralen Verbund Brandis/Naunhof beitragen. Ein 
Zusammenschluss der Gemeinde Machern mit der Stadt Brandis wird daher als besonders geeignet 
eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Machern und der Gemeinde Borsdorf bestehen ebenfalls funktionsräumliche 
Verflechtungen. Für die Gemeinde Borsdorf besteht ebenfalls einwohnerbedingt kein kurzfristiger Hand-
lungsbedarf für eine Fusion, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungs-
raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) auch 
allein erreicht wird. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Machern mit der Gemeinde Borsdorf wird als 
geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Machern mit der Stadt Brandis und der Gemeinde Borsdorf 
würde zu einer auch langfristig einwohnerstarken Gemeinde in Nachbarschaft zum Oberzentrum 
Leipzig führen. Alle drei Gemeinden sind dem mittelzentralen Verflechtungsbereich Leipzig zugeordnet. 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Machern mit der Stadt Brandis und der Gemeinde Borsdorf wird 
daher als geeignet eingeschätzt. Kurzfristig wäre mit einem derartigen Zusammenschluss eine Dispa-
rität zum Mittelzentrum Wurzen verbunden, die sich längerfristig durch Fusionen zugunsten der Stadt 
Wurzen ausgleichen könnten. 
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Zur Gemeinde Bennewitz bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Die Gemeinde 
Bennewitz ist nahräumlich stark auf die Stadt Wurzen orientiert und dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Wurzen zugeordnet. Hier wird eine tragfähige Lösung für das Mittelzentrum 
Wurzen, das als Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum besonders auf Stärkung angewiesen ist, 
höher gewichtet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Machern mit der Gemeinde Bennewitz wird 
daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Thallwitz bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Jesewitz und zur Stadt Taucha (Landkreis Nordsachsen) bestehen keine derart engen 
funktionsräumlichen Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Optionen 
werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Markkleeberg 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Markkleeberg gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständige Gemeinde Wachau und im 
Jahr 1997 die Gemeinde Gaschwitz ein. 
 
Als Große Kreisstadt nimmt die Stadt Markkleeberg ihre Verwaltungsaufgaben selbst wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Markklee-
berg im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 23 800 Einwohner, in der Variante 2 ca. 22 800 Einwohner 
erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Markkleeberg sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Markkleeberg ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Der mittelzentrale Einzugsbereich umfasst 
teilweise die Stadt Markkleeberg selbst. Er wird teilweise vom mittelzentralen Einzugsbereich des Ober-
zentrums Leipzig überlagert. 
 
Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Markkleeberg wurde nur die Stadt 
Markkleeberg selbst zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Markkleeberg ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Von den insgesamt 6 981 Auspendlern aus der Stadt Markkleeberg arbeiteten 4 699 in der Stadt 
Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 67,3 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Stadt 
Markkleeberg. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Markkleeberg: 
2,0 % nach Zwenkau (3. Position) 
1,6 % nach Böhlen (5.) 
0,6 % nach Großpösna (11.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 4 935 Beschäftigte in die Stadt Markkleeberg, davon kamen 2 664 
aus der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 54,0 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Markkleeberg. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Markkleeberg: 
3,2 % aus Böhlen (2. Position) 
3,0 % aus Zwenkau (3.) 
2,2 % aus Großpösna (4.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten geringe Pendlerverflechtungen zur Stadt Zwenkau und zur Stadt Böhlen. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Bel-
gershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere ländliche 
Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), Zwen-
kau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (OT Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die Städte 
Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, 
Schkeuditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Zur abgestimmten Entwicklung des Markkleeberger und Störmthaler Sees gibt es eine Kooperations-
vereinbarung mit der Gemeinde Großpösna. 
 
Mit der Stadt Leipzig wurde eine Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung des agra-Parks ge-
troffen. 
 
Grund- und Mittelschule sowie das Gymnasium für die Stadt Markkleeberg befinden sich in der Stadt 
selbst. Ein Teil der Mittelschüler besucht Mittelschulen in Leipzig. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen hat die Kirchgemeinde Markkleeberg-Ost (mit 
Leipziger Ortsteil Dölitz-Dösen) ein Schwesterkirchverhältnis mit den Kirchgemeinden Leipzig-Marien-
brunn und Leipzig-Connewitz-Lößnig vereinbart. 
 
Die Kirchgemeinde Großstädteln-Großdeuben (Markkleeberger Ortsteil Gaschwitz, Böhlener Ortsteil 
Großdeuben) ist ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Markkleeberg-West eingegangen. 
 
Die Markkleeberger Ortsteile Auenhain und Wachau gehören mit den Großpösnaer Ortsteilen Gruna, 
Güldengossa und Störmthal sowie den Leipziger Ortsteilen Probstheida und Meusdorf zur Kirch-
gemeinde Probstheida-Störmthal-Wachau, die mit den Leipziger Kirchgemeinden Holzhausen und 
Liebertwolkwitz ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen ist. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Markkleeberg und Zwenkau befindet sich der Zwenkauer See. Es besteht keine direkte 
Straßenverbindung, beide Städte sind gegenseitig nur über die südlich Zwenkau verlaufende B 2 über 
den Böhlener Ortsteil Großdeuben erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Markkleeberg kein kurzfristiger Handlungsbedarf für 
eine Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Markkleeberg sind hauptsächlich auf 
die Stadt Leipzig orientiert. 
 
Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Stadt Markkleeberg mit der kreisfreien Stadt Leipzig 
durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern 
raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Markkleeberg ist anteilig dem mittel-
zentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Leipzig aufgrund der demografischen 
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Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine Fusion mit 
der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
 
Zwischen der Stadt Markkleeberg und der Gemeinde Großpösna bestehen funktionsräumliche Ver-
flechtungen und gemeinsame Entwicklungsoptionen am Markkleeberger und Störmthaler See. Ein 
Zusammenschluss der Stadt Markkleeberg mit der Gemeinde Großpösna könnte insofern raumstruk-
turell sinnvollen Strukturen entsprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums 
Markkleeberg beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Markkleeberg und der Gemeinde Großpösna 
wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Böhlen und zur Stadt Zwenkau bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. 
Beide Städte sind als Grundzentraler Verbund Böhlen/Zwenkau ausgewiesen. Raumstrukturell wird 
eine Fusion der Stadt Markkleeberg mit Böhlen oder Zwenkau als wenig geeignet eingeschätzt, da die 
Zentralen Orte zu sichern und zu stärken sind. Eine Eingemeindung würde zum Verlust des Grund-
zentralen Verbunds Böhlen/Zwenkau für den Verflechtungsbereich führen. Die angestrebte Mindest-
einwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum wird erreicht bzw. kann durch Fusionen mit Nach-
bargemeinden erreicht werden. 
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Stadt Markranstädt 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Markranstädt gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständigen Gemeinden Quesitz, Räpitz 
und Göhrenz ein, im Jahr 1997 die Gemeinde Frankenheim. Im Jahr 1999 wurde die Gemeinde Kulk-
witz aufgelöst und der Ortsteil Kulkwitz nach Markranstädt eingegliedert. Im Jahr 2000 wurde auch die 
Gemeinde Bienitz aufgelöst und der Ortsteil Pristäblich nach Markranstädt eingegliedert. 2006 erfolgte 
die Eingliederung der Gemeinde Großlehna. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Stadt Markranstädt diese 
vollständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Markranstädt 
im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 14 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 14 300 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Markranstädt sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Markranstädt ist als Grundzentrum ausgewiesen. Der grundzentrale Einzugsbereich umfasst 
nur die Stadt selbst. 
 
Die Stadt Markranstädt gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Markranstädt ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Von den insgesamt 4 839 Auspendlern aus der Stadt Markranstädt arbeiteten 3 125 in der Stadt 
Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 64,6 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Stadt 
Markranstädt. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Markranstädt: 
4,5 % nach Schkeuditz (2. Position) 
2,7 % nach Leuna, Sachsen-Anhalt (3.) 
0,9 % nach Lützen, Sachsen-Anhalt (9.) 
0,5 % nach Bad Dürrenberg, Sachsen-Anhalt (15.) 
0,3 % nach Pegau (20.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 3 365 Beschäftigte in die Stadt Markranstädt, davon kamen 1 471 
aus der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 43,7 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Markranstädt. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Markranstädt: 
3,6 % aus Lützen, Sachsen-Anhalt (2. Position) 
3,1 % aus Leuna, Sachsen-Anhalt (3.) 
2,8 % aus Schkeuditz (4.) 
2,2 % aus Pegau (6.) 
1,6 % aus Bad Dürrenberg, Sachsen-Anhalt (9) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten geringere Pendlerverflechtungen der Stadt Markranstädt zur Stadt Schkeuditz und zur Stadt 
Leuna. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Bel-
gershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere ländliche 
Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), Zwen-
kau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (OT Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die Städte 
Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Schkeu-
ditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbands Erholungsgebiet Kulkwitzer See umfasst die Städte Leipzig 
und Markranstädt. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium (Außenstelle des Gymnasiums Schkeuditz) für die Stadt 
Markranstädt befinden sich in der Stadt selbst. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Stadt Markranstädt mit ihren Ortsteilen 
Döhlen, Gärnitz, Göhrenz, Kulkwitz, Quesitz, Seebenisch und die Leipziger Ortsteile Lausen und Miltitz 
der Kirchgemeinde Markranstädter Land zugeordnet. 
 
Die Markranstädter Ortsteile Frankenheim, Lindennaundorf und Priesteblich, der Schkeuditzer Ortsteil 
Dölzig und der Leipziger Ortsteil Rückmarsdorf gehören zur Kirchgemeinde Rückmarsdorf-Dölzig. 
 
Der Ortsteil Albersdorf gehört mit den Leipziger Ortsteilen Knautnaundorf, Rehbach, Knautkleeberg-
Knauthain und Hartmannsdorf zur Kirchgemeinde Leipzig-Knauthain, die mit der Kirchgemeinde Groß-
zschocher ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen ist. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Kirchgemeinden Schkeitbar (Markranstädter Orts-
teile Altranstädt, Großlehna, Meyen, Räpitz, Schkeitbar, Schkölen, Thronitz) und Kitzen (alle Kitzener 
Ortsteile, Zwenkauer Ortsteil Zitzschen) dem Pfarrbereich Lützen-Bad Dürrenberg im Kirchenkreis 
Merseburg zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die westliche Markranstädter Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-
Anhalt (Burgenlandkreis: Stadt Lützen, Saalekreis: Stadt Bad Dürrenberg, Stadt Leuna). 
 
Zwischen Markranstädt und Leipzig befindet sich der Kulkwitzer See, der jedoch kein Hindernis für die 
Erreichbarkeit darstellt. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Markranstädt an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die 
Optionen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Markranstädt kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Markranstädt sind hauptsächlich auf die 
Stadt Leipzig orientiert. 
 
Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Stadt Markranstädt mit der kreisfreien Stadt Leipzig 
durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern 
raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Markranstädt ist dem mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
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Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Leipzig aufgrund der demografischen 
Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine Fusion mit 
der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
 
Zur Stadt Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. 
Für die Stadt Schkeuditz besteht ebenfalls einwohnerbedingt kein Handlungsbedarf für eine Fusion, da 
die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum („Grundsätze für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass aufgrund der demografischen Situation weder der Land-
kreis Leipzig noch der Landkreis Nordsachsen eine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung 
verkraften könnten. Eine Fusion mit der Stadt Schkeuditz ist unter den gegebenen Rahmenbedingun-
gen daher ausgeschlossen. 
 
Zwischen der Stadt Markranstädt und der Stadt Pegau bestehen geringere funktionsräumliche Ver-
flechtungen. Beide Städte sind als Grundzentrum bzw. Teil des Grundzentralen Verbunds Groitzsch/ 
Pegau ausgewiesen. Die Grundzentren im Ländlichen Raum sind zu sichern und zu stärken. Hinsicht-
lich des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Narsdorf 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Narsdorf schloss sich 1996 mit den ehemals selbständigen Gemeinden Ossa und 
Rathendorf zusammen. 
 

Die Gemeinde Narsdorf gehört mit der Stadt Geithain zur Verwaltungsgemeinschaft Geithain, deren 
Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Geithain wahrgenommen werden. Beide Gemeinden haben 
ein gemeinsames Amtsblatt. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Deutzen/Kohren-
Sahlis/Narsdorf/Regis-Breitingen werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 300 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 9 100 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemein-
degruppe entspricht das für die Gemeinde Narsdorf im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 1 600 Ein-
wohnern, in der Variante 2 ca. 1 500 Einwohnern. 
 

Damit liegt die Gemeinde Narsdorf sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Narsdorf ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Borna. 
 

Die Gemeinde Narsdorf ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Geithain zugeordnet, da 
Geithain Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Narsdorf wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Narsdorf ist die 
Stadt Geithain. 
 

Von den insgesamt 620 Auspendlern aus der Gemeinde Narsdorf arbeiteten 104 in der Stadt Geithain. 
Das entspricht mit einem Anteil von 16,8 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde 
Narsdorf. 
 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Narsdorf: 
9,8 % nach Penig, Landkreis Mittelsachsen (3. Position) 
3,5 % nach Rochlitz, Landkreis Mittelsachsen (7.) 
3,2 % nach Kohren-Sahlis (9.) 
 

Aus anderen Gemeinden pendelten 172 Beschäftigte in die Gemeinde Narsdorf, davon kamen 28 aus 
der Stadt Penig. Das entspricht mit einem Anteil von 16,3 % dem zweitstärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Narsdorf. 
 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Narsdorf: 
13,4 % aus Geithain (3. Position) 
11,0 % aus Kohren-Sahlis (4.) 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass Zentrale Orte höherer Stufe aufgrund ihrer Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Gemeinden besitzen. Daneben belegen die genannten 
Daten sehr enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Narsdorf und den Städten Geithain 
und Penig. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 
 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Wyhratal umfasst die Städte Frohburg (teil-
weise), Geithain (OT Syhra, Theusdorf) und Kohren-Sahlis sowie die Gemeinde Narsdorf. 
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In der LEADER-Region Land des Roten Porphyr gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Froh-
burg, Geithain, Kohren-Sahlis, Narsdorf im Landkreis Leipzig und den Gemeinden Penig, Lunzenau, 
Wechselburg, Rochlitz, Königsfeld, Zettlitz, Seelitz, Erlau, Claußnitz, Taura, Burgstädt, Mühlau, Königs-
hain-Wiederau im Landkreis Mittelsachsen. Träger ist die LAG Land des Roten Porphyr i. G. 
 

Die Grundschule für die Gemeinde Narsdorf befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Geithain, die Gymnasiasten das Gymnasium in Rochlitz. 
 

Mit der Stadt Geithain wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Kirchgemeinde Geithain-Wickershain 
(Geithain, Wickershain, Narsdorf), Rathendorf (Narsdorfer Ortsteile Oberpickenhain, Rathendorf), 
Syhra-Niedergräfenhain-Ossa (Geithainer Ortsteile Niedergräfenhain, Syhra, Theusdorf, Kohren-Sahli-
ser Ortsteil Eckersberg, Narsdorfer Ortsteile Bruchheim, Kolka, Niederpickenhain, Ossa, Wenigossa) 
und die Kohren-Sahliser Kirchgemeinde Jahnshain im Kirchspiel Geithainer Land zusammengefasst. 
 

Der Narsdorfer Ortsteil Dölitzsch ist der Kirchgemeinde Wechselburg im Kirchspiel Rochlitzer Land 
zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Narsdorf bildet mit der Stadt Geithain die Verwaltungsgemeinschaft Geithain. Der 
Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Narsdorf sind hauptsächlich auf 
die Stadt Geithain orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Narsdorf und der Stadt Geithain wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Narsdorf ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Grundzentrums Geithain zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums 
Geithain beitragen, wobei die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Narsdorf mit der Stadt Geithain wird daher als besonders 
geeignet eingeschätzt. 
 

Auch zur Stadt Kohren-Sahlis bestehen funktionsräumliche Verflechtungen. Bei einer alleinigen Fusion 
der Gemeinde Narsdorf mit der Stadt Kohren-Sahlis wäre die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen“) jedoch nicht erreicht und eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemein-
schaft Geithain nicht zu begründen. Auch wäre keine tragfähige Lösung für die Stadt Geithain zu 
finden, die als Grundzentrum besonders auf Stärkung angewiesen ist. Diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
 

Dagegen würde ein Zusammenschluss der Gemeinde Narsdorf mit der Stadt Kohren-Sahlis und der 
Stadt Geithain zu einer auch langfristig tragfähigen Gemeinde in gleichgewichtiger Nachbarschaft zur 
Stadt Frohburg führen. 
 

Zur Stadt Penig (Landkreis Mittelsachsen) bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein 
Zusammenschluss der Gemeinde Narsdorf mit der Stadt Penig würde sowohl eine Auflösung der 
bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Geithain als auch einen Kreiswechsel erfordern. Dazu bedürfte 
es besonderer Begründungen, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar sind. Dagegen wird eine Fusion 
mit der Stadt Geithain, die als Grundzentrum im Ländlichen Raum zu sichern und zu stärken ist, höher 
gewichtet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Narsdorf mit der Stadt Penig wird daher als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Stadt und Rochlitz und zur Gemeinde Wechselburg (Landkreis Mittelsachsen) bestehen keine 
derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese 
Optionen werden daher als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Naunhof 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Naunhof gliederte im Jahr 1993 die ehemals selbstständige Gemeinde Albrechtshain, im Jahr 
1994 die Gemeinde Ammelshain und im Jahr 1999 die Gemeinde Fuchshain ein. 
 
Die Stadt Naunhof gehört mit den Gemeinden Belgershain und Parthenstein zur Verwaltungsgemein-
schaft Naunhof, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Naunhof wahrgenommen werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Naunhof im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 14 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 
14 000 Einwohner erwarten. Für die Stadt Naunhof werden in der Variante 1 ca. 8 000 Einwohner, in 
der Variante 2 ca. 7 800 Einwohner prognostiziert. 
 
Damit liegt die Stadt Naunhof deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Naunhof ist Teil des Grundzentralen Verbunds Brandis/Naunhof. Dessen Einzugsbereich 
umfasst für die Stadt Naunhof die Stadt Naunhof selbst, die Gemeinde Belgershain und teilweise die 
Gemeinde Parthenstein, für die Stadt Brandis die Stadt Brandis selbst und teilweise die Gemeinde 
Machern. 
 
Die Stadt Naunhof gehört zu den mittelzentralen Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Grimma als 
auch der Stadt Leipzig. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Naunhof ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Aus der Stadt Naunhof pendelten insgesamt 2 712 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 299 in 
die Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 11,0 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Naunhof. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Naunhof: 
3,2 % nach Brandis (3. Position) 
2,1 % nach Parthenstein (4.) 
2,1 % nach Großpösna (4.) 
1,3 % nach Belgershain (11.) 
0,7 % nach Trebsen (17.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 1 288 Beschäftigte in die Stadt Naunhof, davon kamen 148 aus der 
Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 11,5 % dem zweitstärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Naunhof. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Naunhof: 
8,1 % aus Parthenstein (3. Position) 
5,1 % aus Brandis (4.) 
4,5 % aus Belgershain (5.) 
2,6 % aus Trebsen (8.) 
2,6 % aus Großpösna (9.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Grimma und das Oberzentrum Leipzig aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität naturgemäß eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten aber auch enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt 
Naunhof und der Gemeinde Parthenstein. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Die Wasserversorgung der Stadt Naunhof wird durch die Stadt selbst wahrgenommen. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Reinhaltung der Parthe umfasst die Gemein-
den Borsdorf, Großpösna (teilweise), Parthenstein sowie die Städte Leipzig (Ortsteile Althen, Baalsdorf, 
Kleinpösna, Hirschfeld, Holzhausen), Brandis und Naunhof. 
 
In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Grund- und Mittelschule für die Stadt Naunhof befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten (an 
öffentlichen Schulen) besuchen überwiegend die Gymnasien in Brandis und Grimma. 
 
In Naunhof gibt es seit 2010 ein freies Gymnasium, für das jedoch keine Angaben zum Einzugsbereich 
vorliegen. 
 
In örtlichen Vereinen wird mit den Gemeinden Parthenstein und Belgershain zusammengearbeitet. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche sind die Naunhofer Kirchgemeinden Erdmannshain und 
Naunhof und die Parthensteiner Kirchgemeinde Klinga ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Die Kirchgemeinde Beucha-Albrechtshain (Naunhofer Ortsteile Albrechtshain, Eicha, Brandiser Ortsteil 
Beucha) ist ein Schwesterkirchverhältnis mit der Brandiser Kirchgemeinde Brandis-Polenz (Brandis, 
Polenz, Waldsteinberg) eingegangen. 
 
Die Naunhofer Kirchgemeinde Fuchshain, die Großpösnaer Kirchgemeinden Großpösna und Seiferts-
hain und die Leipziger Kirchgemeinde Kleinpösna haben ein Schwesterkirchverhältnis vereinbart. 
 
Die Naunhofer Kirchgemeinde Ammelshain und die Trebsener Kirchgemeinden Altenhain und Seeling-
städt sind ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Trebsen-Neichen (Bennewitzer Ortsteile 
Bach, Neuweißenborn, Rothersdorf, Trebsener Ortsteile Neichen, Trebsen) eingegangen. 
 
Die Kirchgemeinden Köhra (Naunhofer Ortsteil Lindhardt, Belgershainer Ortsteil Köhra), Belgershain-
Rohrbach und Threna sind ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Pomßen-Großsteinberg 
eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die direkte Verbindung nach Grimma führt über Parthensteiner Ortsteile. Zwischen Naunhof und 
Brandis befindet sich der Naunhof-Brandiser Forst. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Naunhof kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die Stadt Naunhof bildet mit der Gemeinde Belgershain und der Gemeinde Parthenstein die Verwal-
tungsgemeinschaft Naunhof. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemein-
schaft ist als Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Naunhof sind hauptsächlich auf die 
Gemeinde Parthenstein orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Naunhof mit der Gemeinde Parthenstein wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Parthenstein ist anteilig dem grundzentralen Verflech-
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tungsbereich der Stadt Naunhof (Grundzentraler Verbund Brandis/Naunhof) zugeordnet. Eine Fusion 
würde zu einer Stärkung von Naunhof als Teil des Grundzentralen Verbunds beitragen. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Naunhof mit der Gemeinde Parthenstein wird daher als besonders geeignet einge-
schätzt. 
 
Auch ein Zusammenschluss der Stadt Naunhof mit der Gemeinde Belgershain wäre durch enge nah-
räumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Belgershain ist dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich der Stadt Naunhof (Grundzentraler Verbund Brandis/Naunhof) zugeordnet. Eine Fusion würde 
zu einer Stärkung von Naunhof als Teil des Grundzentralen Verbunds beitragen. Ein Zusammenschluss 
der Stadt Naunhof mit der Gemeinde Belgershain wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Zum Mittelzentrum Grimma bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Hier wird ein 
Zusammenschluss raumstrukturell als wenig geeignet eingeschätzt, da die Stadt Naunhof als Teil des 
Grundzentralen Verbunds Brandis/Naunhof zu sichern und zu stärken ist. Eine Eingemeindung würde 
zum Verlust der Stadt Naunhof im Grundzentralen Verbund Brandis/Naunhof für den Verflechtungs-
bereich führen. Zudem wird die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
erreicht. 
 
Zwischen der Stadt Naunhof und der Stadt Brandis bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen, die auch der Ausweisung des Grundzentralen Verbunds mit der Stadt Brandis zugrunde gelegt 
waren. 
 
Das Erfordernis für einen Zusammenschluss ist angesichts beiderseits gegebener Fusionsalternativen 
im jeweiligen Verflechtungsbereich nicht erkennbar. 
 
Eine Fusionsvariante mit der Gemeinde Großpösna wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Bezie-
hungen als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Trebsen bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen, die vorwiegend den Ortsteil 
Altenhain betreffen. Hinsichtlich des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss mit 
der Stadt Trebsen als wenig geeignet eingeschätzt. 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

150 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

151 

Gemeinde Neukieritzsch 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Neukieritzsch gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständige Gemeinde Breunsdorf, 
die inzwischen bergbaubedingt umgesiedelt wurde, und im Jahr 1996 die Gemeinde Lippendorf-
Kieritzsch ein. Im Jahr 2008 erfolgte die Eingliederung der Gemeinde Lobstädt, die sich 1994 mit den 
Gemeinden Großzössen und Kahnsdorf zusammengeschlossen hatte. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Gemeinde Neukieritzsch 
diese vollständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Gemeinde Neukie-
ritzsch im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 100 Einwohner, in der Variante 2 ca. 5 000 Einwohner 
erwarten. 
 
Damit erreicht die Gemeinde Neukieritzsch in etwa die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Neukieritzsch ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen 
Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Borna als auch des Oberzentrums Leipzig. 
 
Aufgrund ihrer Ausstattung wurde die Gemeinde Neukieritzsch als Selbstversorger benannt und formal 
auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Borna zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Neukieritzsch ist 
die Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Neukieritzsch pendelten insgesamt 1 785 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
310 in die Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 17,4 % dem zweitstärksten Auspendler-
strom aus der Gemeinde Neukieritzsch. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Neukieritzsch: 
8,7 % nach Böhlen (3. Position) 
4,0 % nach Zwenkau (4.) 
1,7 % nach Groitzsch (7.) 
1,7 % nach Espenhain (7.) 
1,3 % nach Rötha (10.) 
1,1 % nach Regis-Breitingen (12.) 
0,6 % nach Deutzen (21.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 492 Beschäftigte in die Gemeinde Neukieritzsch, davon kamen 92 
aus der Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 18,7 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Neukieritzsch. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Neukieritzsch: 
6,3 % nach Böhlen (3. Position) 
6,1 % aus Groitzsch (4.) 
4,1 % aus Regis-Breitingen (6.) 
3,0 % aus Rötha (7.) 
2,8 % aus Deutzen (8.) 
2,0 % aus Zwenkau (13.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna und das Oberzentrum Leipzig aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Neu-
kieritzsch und der Stadt Böhlen. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbands Planung und Erschließung Industriestandort Böhlen-Lippen-
dorf umfasst die Städte Böhlen und Zwenkau und die Gemeinde Neukieritzsch. 
 
Im Zweckverband Planung und Erschließung Witznitzer Seen sind die Gemeinden Espenhain und Neu-
kieritzsch sowie die Städte Borna, Böhlen und Rötha Mitglied. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Neukieritzsch befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittel-
schüler besuchen zum größeren Teil die Mittelschule in Groitzsch, teilweise in Regis. Die Gymnasias-
ten besuchen überwiegend das Gymnasium in Groitzsch, teilweise in Borna. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen bilden die Ortsteile der Gemeinde Neukie-
ritzsch die selbstständige Kirchgemeinde Lobstädt-Neukieritzsch. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Neukieritzsch erreicht die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Länd-
lichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“). 
Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke ist kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion erkennbar. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Neukieritzsch sind hauptsächlich 
auf die Stadt Borna sowie auf die Stadt Böhlen orientiert. 
 
Zur Stadt Borna bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der Ge-
meinde Neukieritzsch mit der Stadt Borna würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entspre-
chen. Die Gemeinde Neukieritzsch ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna beitragen. Ein Zu-
sammenschluss der Gemeinde Neukieritzsch mit der Stadt Borna wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Auch zur Gemeinde Deutzen bestehen funktionsräumliche Verflechtungen. Eine Fusion allein mit der 
Gemeinde Deutzen würde jedoch eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Regis-
Breitingen erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. In diesem Fall wäre eine nach-
haltige Lösung für die Stadt Regis-Breitingen erforderlich, die nur durch Fusion mit der Stadt Borna 
oder der Gemeinde Neukieritzsch erfolgen könnte. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Deutzen mit 
der Gemeinde Neukieritzsch wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Auch zur Stadt Regis-Breitingen bestehen funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
allein mit der Stadt Regis-Breitingen würde eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft 
Regis-Breitingen erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. In diesem Fall wäre eine 
nachhaltige Lösung für die Gemeinde Deutzen erforderlich, die nur durch Fusion mit der Stadt Borna 
oder der Gemeinde Neukieritzsch erfolgen könnte. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Neukieritzsch 
mit der Stadt Regis-Breitingen wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
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Grundsätzlich würde ein Zusammenschluss der drei Kommunen Deutzen, Neukieritzsch und Regis-
Breitingen, der auch in zwei Zeitstufen erfolgen könnte, insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen 
entsprechen, als damit eine langfristig stabile Struktur im Ländlichen Raum westlich und nordwestlich 
von Borna geschaffen würde, ohne den Mittelbereich Borna zu beeinträchtigen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Neukieritzsch, der Gemeinde Deutzen und der Stadt Regis-Breitingen wird daher als 
geeignet eingeschätzt. 
 
Auch zur Stadt Böhlen bestehen funktionsräumliche Verflechtungen, die in starkem Maße aus dem 
gemeinsamen Industriestandort resultieren. Aufgrund der unterschiedlichen grundzentralen Orientierun-
gen (Neukieritzsch in Richtung Borna, Böhlen im grundzentralen Verbund mit Zwenkau) wird ein Zu-
sammenschluss der Stadt Böhlen mit der Gemeinde Neukieritzsch als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Neukieritzsch und der Stadt Zwenkau bestehen geringere Verflechtungen. 
Auch hinsichtlich des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss als wenig geeignet 
eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Neukieritzsch mit der Stadt Groitzsch wird hinsichtlich ihrer 
funktionsräumlichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Fusionsvarianten der Gemeinde Neukieritzsch mit der Gemeinde Espenhain oder der Stadt Rötha 
werden hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Otterwisch 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Otterwisch hat seit 1990 keine Veränderung ihres Gemeindegebiets vollzogen. 
 
Die Gemeinde Otterwisch gehört mit der Stadt Bad Lausick zur Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick, 
deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Bad Lausick wahrgenommen werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Espenhain/Otter-
wisch/Rötha werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 7 000 Einwohner, in der Variante 2 ca. 6 800 
Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht 
das für die Gemeinde Otterwisch im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 1 300 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Otterwisch sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Otterwisch ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen 
Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Grimma als auch der Stadt Leipzig. 
 
Die Gemeinde Otterwisch ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Grundzentrums Bad Lau-
sick und des Mittelzentrums Grimma zugeordnet, da sowohl Bad Lausick als auch Grimma Teile der 
Grundversorgung für die Gemeinde Otterwisch wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Otterwisch ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Otterwisch pendelten insgesamt 563 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 101 
in die Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 17,9 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom 
aus der Gemeinde Otterwisch. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Otterwisch: 
8,3 % nach Bad Lausick (3. Position) 
2,8 % nach Parthenstein (6.) 
2,0 % nach Belgershain (8.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 101 Beschäftigte in die Gemeinde Otterwisch, davon kamen 17 aus 
der Stadt Bad Lausick. Das entspricht mit einem Anteil von 16,8 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Otterwisch. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Otterwisch: 
15,8 % aus Grimma (2. Position) 
9,9 % aus Parthenstein (3.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Grimma aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten sehr enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Otterwisch und der Stadt Bad 
Lausick. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
 

In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 

Die Grundschule für die Gemeinde Otterwisch befindet sich in der Gemeinde selbst. Mit der Stadt 
Grimma wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk für die Grimmaer Ortsteile Großbardau, Bernbruch, 
Kleinbardau und Waldbardau vereinbart. 
 

Die Mittelschüler besuchen überwiegend die Mittelschule in Bad Lausick, die Gymnasiasten das 
Gymnasium in Grimma. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Kirchgemeinde Otterwisch (Otter-
wisch, Bad Lausicker Ortsteil Stockheim), die Otterwischer Kirchgemeinde Großbuch und die Grimmaer 
Kirchgemeinde Großbardau-Kleinbardau-Bernbruch (Bernbruch, Großbardau, Kleinbardau, Waldbar-
dau) ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Gemeinden Otterwisch und Espenhain besitzen nur wenige Meter gemeinsame Gemeindegrenze. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Otterwisch bildet mit der Stadt Bad Lausick die Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick. 
Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzu-
sehen. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Otterwisch sind hauptsächlich auf 
die Stadt Bad Lausick und die Stadt Grimma orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Otterwisch mit der Stadt Bad Lausick wäre durch enge nah-
räumliche Verflechtungen und eine langfristig gesicherte SPNV-Verbindung zwischen beiden Gemein-
den gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde 
Otterwisch ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Grundzentrums Bad Lausick zuge-
ordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums Bad Lausick beitragen. Ein Zusam-
menschluss der Gemeinde Otterwisch mit der Stadt Bad Lausick wird daher als besonders geeignet 
eingeschätzt. 
 

Zur Stadt Grimma bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Otterwisch mit der Stadt Grimma würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen 
entsprechen. Die Gemeinde Otterwisch ist anteilig dem grund- und mittelzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Grimma zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des 
Mittelzentrums Grimma beitragen. 
 

Eine Eingliederung der Gemeinde Otterwisch würde eine Auflösung der bestehenden Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Lausick erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorlie-
genden Fall nicht erkennbar ist. 
 

Dagegen wird eine Fusion mit der Stadt Bad Lausick, die als Grundzentrum im Ländlichen Raum zu 
sichern und zu stärken ist, höher gewichtet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Otterwisch mit der 
Stadt Grimma wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Zwischen der Gemeinde Otterwisch und den Gemeinden Belgershain oder Parthenstein bestehen 
keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die ein Herauslösen aus den bestehenden 
Verwaltungsgemeinschaften Naunhof oder Bad Lausick begründen würden. Diese Optionen werden als 
wenig geeignet eingeschätzt. 
 

Zu den Gemeinden Espenhain und Kitzscher bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese 
Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Parthenstein 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Parthenstein entstand 1994 durch die Vereinigung der ehemals selbstständigen Ge-
meinden Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen. 
 
Die Gemeinde Parthenstein gehört mit der Gemeinde Belgershain und der Stadt Naunhof zur Verwal-
tungsgemeinschaft Naunhof, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Naunhof wahrgenommen 
werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Naunhof im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 14 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 
14 000 Einwohner erwarten. Nach Abzug der Werte für die Stadt Naunhof entspricht das für die 
Gemeinde Parthenstein entsprechend dem Einwohneranteil 2009 im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 
3 300 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 3 200 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Parthenstein deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Parthenstein ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen 
Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Grimma als auch des Oberzentrums Leipzig. 
 
Die Gemeinde Parthenstein ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich teilweise der Stadt Naunhof 
(Grundzentraler Verbund Brandis/Naunhof) und teilweise der Stadt Grimma zugeordnet, da sowohl 
Naunhof als auch Grimma Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Parthenstein wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Parthenstein ist 
die Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Parthenstein pendelten insgesamt 1 265 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
230 in die Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 18,2 % dem zweitstärksten Auspendler-
strom aus der Gemeinde Parthenstein. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Parthenstein: 
8,2 % nach Naunhof (3. Position) 
1,2 % nach Belgershain (8.) 
0,8 % nach Otterwisch (18.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 476 Beschäftigte in die Gemeinde Parthenstein, davon kamen 114 
aus der Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 23,9 % dem zweitstärksten Einpendler-
strom der Gemeinde Parthenstein. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Parthenstein: 
12,0 % aus Naunhof (3. Position) 
3,4 % aus Otterwisch (8.) 
2,9 % aus Belgershain (9.) 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Grimma und das Oberzentrum Leipzig aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität naturgemäß eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Parthen-
stein und der Stadt Naunhof. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Reinhaltung der Parthe umfasst die Gemein-
den Borsdorf, Großpösna (teilweise), Parthenstein sowie die Städte Leipzig (Ortsteile Althen, Baalsdorf, 
Kleinpösna, Hirschfeld, Holzhausen), Brandis und Naunhof. 
 

In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 

Die Grundschule für die Gemeinde Parthenstein befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Naunhof, die Gymnasiasten überwiegend das Gymnasium in 
Grimma, teilweise in Brandis. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Kirchgemeinden Grimma (Grimma, 
Parthensteiner Ortsteil Grethen), Döben-Höfgen (Bröhsen, Deditz, Döben, Dorna, Golzern, Grechwitz, 
Höfgen, Kaditzsch, Naundorf, Neunitz, Schkortitz), Nerchau (Gornewitz, Grottewitz, Nerchau, Schmor-
ditz, Würschwitz) und Hohnstädt-Beiersdorf (Bahren, Beiersdorf, Hohnstädt) ein Schwesterkirchverhält-
nis eingegangen. 
 

Zwischen den Kirchgemeinden Pomßen-Großsteinberg, Belgershain-Rohrbach, Köhra (Belgershainer 
Ortsteil Köhra, Naunhofer Ortsteil Lindhardt) und Threna besteht ein Schwesterkirchverhältnis. 
 

Die Parthensteiner Kirchgemeinde Klinga ist ein Schwesterkirchverhältnis mit den Naunhofer Kirch-
gemeinden Erdmannshain und Naunhof eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Parthenstein bildet mit der Stadt Naunhof und der Gemeinde Belgershain die Verwal-
tungsgemeinschaft Naunhof. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemein-
schaft ist als Regelfall anzusehen. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Parthenstein sind hauptsächlich 
auf die Stadt Naunhof und die Stadt Grimma orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Parthenstein mit der Stadt Naunhof wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Parthenstein ist anteilig dem grundzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Naunhof (Grundzentraler Verbund Brandis/Naunhof) zugeordnet. Eine Fusion 
würde zu einer Stärkung von Naunhof als Teil des Grundzentralen Verbunds beitragen. Ein Zusammen-
schluss der Gemeinde Parthenstein mit der Stadt Naunhof wird daher als besonders geeignet einge-
schätzt. 
 

Zur Stadt Grimma bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Parthenstein mit der Stadt Grimma würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen 
entsprechen. Die Gemeinde Parthenstein ist anteilig dem grund- und mittelzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Grimma zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des 
Mittelzentrums Grimma beitragen. Eine Eingliederung der Gemeinde Parthenstein würde das Heraus-
lösen der Gemeinde aus der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Naunhof erfordern. Dazu bedürfte 
es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Dagegen wird eine 
Fusion mit der Stadt Naunhof, die als Grundzentrum (Grundzentraler Verbund) im Ländlichen Raum zu 
sichern und zu stärken ist, höher gewichtet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Parthenstein mit der 
Stadt Grimma wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Belgershain, die auch zur Verwaltungsgemeinschaft Naunhof gehört, bestehen eben-
falls funktionsräumliche Verflechtungen. Der alleinige Zusammenschluss mit der Gemeinde Belgershain 
bei einem Verbleib in der Verwaltungsgemeinschaft Naunhof wird aus Gründen der Zweckmäßigkeit als 
wenig geeignet eingeschätzt. 
 

Zwischen der Gemeinde Parthenstein und der Gemeinde Otterwisch bestehen keine derart engen 
funktionsräumlichen Verflechtungen, die ein Herauslösen aus den Verwaltungsgemeinschaften 
Naunhof oder Bad Lausick begründen würden. Diese Option wird als wenig geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Pegau 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Pegau gliederte im Jahr 1994 die Gemeinde Wiederau ein. 2011 erfolgte die Eingliederung 
der Gemeinde Kitzen, die im Jahr 1994 die Gemeinden Scheidens und Schkorlopp eingegliedert hatte. 
 
Die Stadt Pegau gehört mit der Gemeinde Elstertrebnitz zur Verwaltungsgemeinschaft Pegau, deren 
Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Pegau wahrgenommen werden. Pegau und Elstertrebnitz 
haben ein gemeinsames Amtsblatt. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Pegau im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 7 100 Einwohner, in der Variante 2 ca. 6 900 
Einwohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an der Verwaltungsgemeinschaft ent-
spricht das für die Stadt Pegau in der Variante 1 ca. 5 800 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 5 700 
Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Pegau über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen 
Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von 
Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Pegau ist Teil des Grundzentralen Verbunds Groitzsch/Pegau. Dessen Einzugsbereich um-
fasst für Groitzsch die Stadt Groitzsch selbst, für Pegau die Stadt Pegau selbst und die Gemeinde 
Elstertrebnitz. 
 
Die Stadt Pegau gehört zu den mittelzentralen Verflechtungsbereichen sowohl der Stadt Borna als auch 
des Oberzentrums Leipzig. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Pegau ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Aus der Stadt Pegau pendelten insgesamt 2 019 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 856 in die 
Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 42,4 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Pegau. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Pegau: 
8,8 % nach Zwenkau (2. Position) 
4,2 % nach Groitzsch (4.) 
3,7 % nach Markranstädt (5.) 
0,9 % nach Elstertrebnitz (11.) 
0,6 % nach Lützen, Sachsen-Anhalt (15.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 620 Beschäftigte in die Stadt Pegau, davon kamen 104 aus der 
Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 16,8 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Pegau. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Pegau: 
16,0 % aus Groitzsch (2. Position) 
11,5 % aus Zwenkau (3.) 
8,5 % aus Elstertrebnitz (4.) 
2,1 % aus Markranstädt (9.) 
1,8 % aus Lützen, Sachsen-Anhalt (11.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna und das Oberzentrum Leipzig aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Pegau und der 
Stadt Groitzsch sowie der Stadt Zwenkau. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Bel-
gershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern), sowie die Städte Leipzig (mehrere ländliche 
Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), Zwen-
kau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Weiße Elster umfasst die Städte Groitzsch, 
Pegau, Zwenkau und die Gemeinde Elstertrebnitz. 
 
In der ILE-Region Weiße Elster gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Elstertrebnitz, 
Groitzsch und Pegau. Träger ist die Lokale Aktionsgruppe >> Weiße Elster <<. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. 
 
Im Rahmen des 2007 vereinbarten Städtebundes Groitzsch-Pegau erfolgen verschiedene Kooperatio-
nen mit der Nachbarstadt. 2010/11 erarbeiteten beide Städte eine Entwicklungsstrategie, die eine 
Reihe von Handlungsempfehlungen für eine engere Zusammenarbeit enthält. 
 
Die Grund- und die Mittelschule für die Stadt Pegau befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasias-
ten besuchen überwiegend das Gymnasium in Groitzsch. 
 
Mit der Gemeinde Elstertrebnitz wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Pegauer Kirchgemeinden Pegau und 
Großstorkwitz (Großstorkwitz, Weideroda) und die Kirchgemeinde Elstertrebnitz im Kirchspiel Pegau 
zusammengefasst. 
 
Die Kirchgemeinde Wiederau (Pegauer Ortsteil Wiederau, Zwenkauer Ortsteil Rüssen-Kleinstorkwitz) 
und die Zwenkauer Kirchgemeinden Großdalzig (Groß-, Kleindalzig), Tellschütz und Zwenkau (Zwen-
kau, Löbschütz) sind ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Kirchgemeinden Kitzen (Pegauer Ortsteile Eisdorf, 
Kitzen, Groß-, Kleinschkorlopp, Löben, Peißen, Scheidens, Seegel, Sittel, Thesau, Werben, Zwenkauer 
Ortsteil Zitzschen) und Schkeitbar (Markranstädter Ortsteile Altranstädt, Großlehna, Meyen, Räpitz, 
Schkeitbar, Schkölen, Thronitz) dem Pfarrbereich Lützen-Bad Dürrenberg im Kirchenkreis Merseburg 
zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die westliche Pegauer Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt (Bur-
genlandkreis: Stadt Hohenmölsen, Stadt Lützen). 
 
Die Ortslage Eulau der Gemeinde Elstertrebnitz grenzt direkt an die Stadt Pegau an. Insbesondere 
über das gemeinsame Wohngebiet „Am Wasserturm“ wurde ein baulicher Zusammenhang zwischen 
beiden Gemeinden hergestellt. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Pegau an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die Optionen 
für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Die Stadt Pegau bildet mit der Gemeinde Elstertrebnitz die Verwaltungsgemeinschaft Pegau. Der 
Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 
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Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Pegau sind hauptsächlich auf die Stadt 
Groitzsch und die Gemeinde Elstertrebnitz orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Pegau mit der Gemeinde Elstertrebnitz wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen und den baulichen Zusammenhang zwischen beiden Gemeinden gestützt und 
würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Elstertrebnitz ist dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Pegau (Grundzentraler Verbund Groitzsch/Pegau) 
zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung von Pegau im Grundzentralen Verbund Groitzsch/ 
Pegau beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Pegau mit der Gemeinde Elstertrebnitz wird daher 
als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Stadt Pegau und der Stadt Groitzsch bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. 
Beide Städte sind als Grundzentraler Verbund Groitzsch/Pegau ausgewiesen und erreichen jeweils die 
angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum. Aufgrund der räumlichen 
Nähe und der engen Verflechtungen im Elsterland wird eine verstärkte Kooperation von Groitzsch und 
Pegau empfohlen. 
 
Grundsätzlich wäre auch eine Fusion geeignet, die grundzentrale Struktur im Ländlichen Raum zu 
sichern und zu stärken. 
 
Zwischen der Stadt Pegau und der Stadt Zwenkau bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen. Beide Städte sind als Teil eines Grundzentralen Verbunds ausgewiesen. Raumstrukturell wird 
diese Fusionsvariante als bedingt geeignet eingeschätzt, da die Grundzentren im Ländlichen Raum zu 
sichern und zu stärken sind und sie die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Länd-
lichen Raum erreichen. 
 
Zwischen der Stadt Pegau und der Stadt Markranstädt bestehen geringere funktionsräumliche Ver-
flechtungen. Beide Städte sind als Grundzentrum bzw. Teil des Grundzentralen Verbunds Groitzsch/ 
Pegau ausgewiesen. Die Grundzentren im Ländlichen Raum sind zu sichern und zu stärken. Hinsicht-
lich des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Grundsätzlich wäre auch ein Zusammenschluss der Stadt Pegau mit der kreisfreien Stadt Leipzig 
durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern 
raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Pegau ist dem mittelzentralen Verflech-
tungsbereich des Oberzentrums Leipzig anteilig zugeordnet. Allerdings würde eine Eingliederung der 
Stadt Pegau in die Stadt Leipzig das Herauslösen aus der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft 
Pegau erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht 
erkennbar ist. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Leipzig aufgrund der demografischen 
Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte, zumal die Stadt 
Pegau im Grundzentralen Verbund Groitzsch/Pegau verortet ist. Eine Fusion mit der Stadt Leipzig ist 
unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
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Stadt Regis-Breitingen 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Regis-Breitingen gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständige Gemeinde Ramsdorf und 
im Jahr 2004 die Gemeinde Heuersdorf, die inzwischen bergbaubedingt umgesiedelt wurde, ein. 
 
Die Stadt Regis-Breitingen gehört mit der Gemeinde Deutzen zur Verwaltungsgemeinschaft Regis-
Breitingen, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Regis-Breitingen wahrgenommen werden. 
Einzelne Verwaltungsaufgaben (Straßenverkehr) der Verwaltungsgemeinschaft wurden an die Stadt 
Borna übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Deutzen/Kohren-
Sahlis/Narsdorf/Regis-Breitingen werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 300 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 9 100 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemein-
degruppe entspricht das für die Stadt Regis-Breitingen im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 3 600 Ein-
wohnern, in der Variante 2 ca. 3 500 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Regis-Breitingen deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Regis-Breitingen ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen 
Verflechtungsbereich der Stadt Borna. 
 
Aufgrund ihrer Ausstattung wurde die Stadt Regis-Breitingen als Selbstversorger benannt und formal 
auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Borna zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Regis-Breitingen ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Von den insgesamt 1 191 Auspendlern aus der Stadt Regis-Breitingen arbeiteten 251 in der Stadt 
Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 21,1 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus der Stadt 
Regis-Breitingen. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Regis-Breitingen: 
1,9 % nach Meuselwitz, Thüringen (9. Position) 
1,7 % nach Neukieritzsch (10.) 
1,6 % nach Lucka, Thüringen (11.) 
1,5 % nach Groitzsch (12.) 
1,2 % nach Deutzen (16.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 370 Beschäftigte in die Stadt Regis-Breitingen, davon kamen 46 
aus der Stadt Borna. Das entspricht mit einem Anteil von 12,4 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Regis-Breitingen. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Regis-Breitingen: 
7.8 % aus Deutzen (4. Position) 
5,1 % aus Neukieritzsch (5.) 
4,3 % aus Meuselwitz, Thüringen (7.) 
2,7 % aus Haselbach, Thüringen (9.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Borna aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Regis-Breitingen und der Gemeinde 
Deutzen. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Städte Borna (teil-
weise) und Regis-Breitingen sowie die Gemeinde Deutzen. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Im Rahmen eines ländergrenzenübergreifenden REK arbeiten die Kommunen Borna, Frohburg, 
Groitzsch, Kohren-Sahlis und Regis-Breitingen mit den Kommunen Altenburg, Fockendorf, Gersten-
berg, Haselbach, Kriebitzsch, Lödla, Lucka, Meuselwitz, Monstab, Nobitz, Rositz, Treben und Windisch-
leuba (Landkreis Altenburger Land, Freistaat Thüringen) seit 2010 zusammen. 
 
Grund- und Mittelschule für die Stadt Regis-Breitingen befinden sich in der Stadt selbst. Für die Grund-
schulen Deutzen und Regis sowie die Mittelschule Regis wurde durch die Stadt Regis-Breitingen und 
die Gemeinde Deutzen ein Schulzweckverband gegründet. 
 
Die Gymnasiasten besuchen überwiegend das Gymnasium in Groitzsch, teilweise in Borna. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen bilden die Regis-Breitinger Kirchgemeinden 
Ramsdorf (Ramsdorf, Wildenhain) und Regis-Breitingen, die Kirchgemeinde Deutzen und die Groitz-
scher Kirchgemeinde Hohendorf (Hohendorf, Kleinhermsdorf, Langenhain, Oellschütz) das Kirchspiel 
Regis-Breitingen. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat den Ortsteil Hagenest der Kirchgemeinde Lucka im 
Altenburger Land zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die südliche Regis-Breitinger Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Freistaat Thüringen 
(Landkreis Altenburger Land: Städte Lucka und Meuselwitz, Gemeinden Haselbach und Treben). 
 
Zwischen Regis-Breitingen und Groitzsch befindet sich der Tagebau Vereinigtes Schleenhain. Es be-
steht keine direkte Straßenverbindung, beide Städte sind gegenseitig nur über Lucka oder Neukie-
ritzsch erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Regis-Breitingen an der Landesgrenze Sachsen/Thüringen sind die 
Optionen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Die Stadt Regis-Breitingen bildet mit der Gemeinde Deutzen die Verwaltungsgemeinschaft Regis-
Breitingen. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regel-
fall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Regis-Breitingen sind hauptsächlich auf 
die Stadt Borna sowie auf die Gemeinde Deutzen orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Regis-Breitingen und der Gemeinde Deutzen wäre durch enge nah-
räumliche Verflechtungen und eine langfristig gesicherte SPNV-Verbindung zwischen beiden Gemein-
den gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Eine Fusion könnte 
zum Erhalt einer Kleinstadt im Ländlichen Raum beitragen, wobei die angestrebte Mindesteinwohner-
zahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemein-
den im Freistaat Sachsen“) nur knapp erreicht wird. Ein Zusammenschluss der Stadt Regis-Breitingen 
und der Gemeinde Deutzen wird daher als geeignet eingeschätzt. 
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Zur Stadt Borna bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Stadt Regis-Breitingen mit der Stadt Borna würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen 
entsprechen. Die Stadt Regis-Breitingen ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Borna 
zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Borna beitragen. 
 
Eine Eingliederung allein der Stadt Regis-Breitingen würde eine Auflösung der bestehenden Verwal-
tungsgemeinschaft Regis-Breitingen erfordern, wozu es einer besonderen Begründung und einer nach-
haltigen Lösung für die Gemeinde Deutzen bedarf. Ein Zusammenschluss der Stadt Regis-Breitingen 
mit der Stadt Borna wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Durch die engen funktionsräumlichen Verflechtungen wäre auch ein Zusammenschluss der Stadt 
Regis-Breitingen und der Gemeinde Deutzen mit der Stadt Borna gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Deutzen und Regis-Breitingen sind dem grund- und 
mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Borna zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung 
des Mittelzentrums Borna beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Borna mit der Gemeinde Deutzen 
und der Stadt Regis-Breitingen wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Regis-Breitingen allein mit der Gemeinde Neukieritzsch wird hinsicht-
lich ihrer funktionsräumlichen Beziehungen als bedingt geeignet eingeschätzt. Grundsätzlich würde ein 
Zusammenschluss der drei Kommunen Deutzen, Neukieritzsch und Regis-Breitingen, der auch in zwei 
Zeitstufen erfolgen könnte, insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen, als damit eine 
langfristig stabile Struktur im Ländlichen Raum westlich und nordwestlich von Borna geschaffen würde, 
ohne den Mittelbereich Borna zu beeinträchtigen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Deutzen, der 
Gemeinde Neukieritzsch und der Stadt Regis-Breitingen wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Groitzsch bestehen geringere Verflechtungen, diese Option wird auch hinsichtlich des 
entstehenden Gemeindezuschnitts als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Rötha 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Rötha hat seit 1990 keine Veränderung ihres Gemeindegebiets vollzogen. 
 
Die Stadt Rötha gehört mit der Gemeinde Espenhain zur Verwaltungsgemeinschaft Rötha, deren Auf-
gaben durch die erfüllende Gemeinde Rötha wahrgenommen werden. Es gibt ein gemeinsames Amts-
blatt von Böhlen, Rötha und Espenhain. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Espenhain/Otter-
wisch/Rötha werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 7 000 Einwohner, in der Variante 2 ca. 6 800 
Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht 
das für die Stadt Rötha im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 3 400 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Rötha sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Rötha ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen Verflech-
tungsbereichen sowohl der Stadt Borna als auch des Oberzentrums Leipzig. 
 
Die Stadt Rötha ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Böhlen (Grundzentraler Ver-
bund Böhlen/Zwenkau) zugeordnet, da Böhlen Teile der Grundversorgung für die Stadt Rötha wahr-
nimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Rötha ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Aus der Stadt Rötha pendelten insgesamt 1 194 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 122 in die 
Stadt Böhlen. Das entspricht mit einem Anteil von 10,2 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Rötha. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Rötha: 
4,4 % nach Espenhain (4. Position) 
1,3 % nach Neukieritzsch (9.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 551 Beschäftigte in die Stadt Rötha, davon kamen 72 aus der 
Stadt Böhlen. Das entspricht mit einem Anteil von 13,1 % dem zweitstärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Rötha. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Rötha: 
5,8 % aus Espenhain (4. Position) 
4,2 % aus Neukieritzsch (6.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig und das Mittelzentrum Borna aufgrund ihrer 
Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzen. 
Daneben belegen die genannten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Rötha und der 
Stadt Böhlen. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Bornaer Land umfasst die Gemeinden 
Deutzen, Elstertrebnitz, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau Muckern), Neukieritzsch sowie die Städte 
Bad Lausick (OT Steinbach, Beucha, Kleinbeucha, Stockheim), Böhlen (ohne Stadtteil Großdeuben), 
Borna, Groitzsch, Kitzscher, Pegau (teilweise), Regis-Breitingen und Rötha. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Espenhain umfasst die Gemeinden Belgers-
hain, Espenhain, Großpösna (OT Dreiskau-Muckern), Neukieritzsch, Otterwisch sowie die Städte Bad 
Lausick (mehrere Ortsteile), Böhlen (ohne OT Großdeuben), Borna (mehrere Ortsteile), Frohburg (teil-
weise), Kitzscher und Rötha. 
 

Im Zweckverband Planung und Erschließung Witznitzer Seen sind die Gemeinden Espenhain und Neu-
kieritzsch sowie die Städte Borna, Böhlen und Rötha Mitglied. 
 

Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 

Zur Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Wohnungsbestands betreiben die Stadt Rötha und die Ge-
meinde Espenhain eine gemeinsame Wohnungsverwaltung. 
 

Die Grundschule für die Stadt Rötha befindet sich in der Stadt selbst. Die Mittelschüler besuchen über-
wiegend die Mittelschule in Böhlen, die Gymnasiasten das Gymnasium in Borna. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Kirchgemeinden Böhlen und Rötha 
(Rötha, Böhlener Ortsteil Gaulis) ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Stadt Rötha bildet mit der Gemeinde Espenhain die Verwaltungsgemeinschaft Rötha. Der Zusam-
menschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Rötha sind hauptsächlich auf die Stadt 
Böhlen und die Gemeinde Espenhain orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Stadt Rötha mit der Gemeinde Espenhain wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Bei einem Zusammenschluss würde die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen“) erreicht werden. Ein Zusammenschluss der Stadt Rötha mit der Gemeinde Espen-
hain wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 

Ein Zusammenschluss der Stadt Rötha mit der Stadt Böhlen wäre durch enge funktionsräumliche Ver-
flechtungen und die räumliche Nähe zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Rötha ist dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich der Stadt Böhlen (Grundzentraler Verbund Böhlen/Zwenkau) zugeordnet. Eine Fusion würde zu 
einer Stärkung von Böhlen im Grundzentralen Verbund Böhlen/Zwenkau beitragen. Eine Fusion der 
Stadt Böhlen mit der Stadt Rötha sollte möglichst gemeinsam mit der Gemeinde Espenhain erfolgen, 
die Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Rötha und teilweise dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich der Stadt Böhlen (Grundzentraler Verbund Böhlen/ Zwenkau) zugeordnet ist. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Rötha allein mit der Stadt Böhlen würde eine Änderung der bestehenden Verwal-
tungsgemeinschaft Rötha erfordern, bei der die Rolle der erfüllenden Gemeinde auf die Stadt Böhlen 
übergeht. Ein solcher Zusammenschluss der Stadt Böhlen mit der Stadt Rötha wird als geeignet einge-
schätzt. 
 

Für eine Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft bedürfte es dagegen einer besonderen Begründung, 
die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein solcher Zusammenschluss der Stadt Böhlen mit der 
Stadt Rötha wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Eine Fusion der Stadt Rötha mit der Gemeinde Neukieritzsch wird hinsichtlich ihrer funktionsräum-
lichen Beziehungen und hinsichtlich ihrer Lage als wenig geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Großpösna bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Thallwitz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Thallwitz gliederte im Jahr 1993 die ehemals selbstständige Gemeinde Nischwitz ein. Im 
Jahr 1996 erfolgte der Zusammenschluss mit der Gemeinde Röcknitz-Böhlitz, die im Jahr 1992 durch 
die Vereinigung der ehemals selbstständigen Gemeinden Böhlitz und Röcknitz entstanden war. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Thallwitz einzelne 
Verwaltungsaufgaben an die Stadt Wurzen übertragen (Personenstandswesen). 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Lossatal/Thallwitz 
werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 200 Einwohner, in der Variante 2 ca. 9 000 Einwohner er-
wartet. Bei Abzug des Einwohneranteils der Gemeinde Lossatal entspricht das für die Gemeinde Thall-
witz im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 3 300 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 3 200 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Thallwitz sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Thallwitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Wurzen. 
 
Die Gemeinde Thallwitz ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Wurzen 
zugeordnet, da Wurzen Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Thallwitz wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Thallwitz ist die 
Stadt Wurzen. 
 
Von den insgesamt 1 291 Auspendlern aus der Gemeinde Thallwitz arbeiteten 330 in der Stadt 
Wurzen. Das entspricht mit einem Anteil von 25,6 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der 
Gemeinde Thallwitz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Thallwitz: 
7,0 % nach Eilenburg (3. Position) 
4,9 % nach Lossatal (4.) 
3,3 % nach Bennewitz (5.) 
3,3 % nach Machern (6.) 
1,8 % nach Mockrehna (11.) 
1,2 % nach Doberschütz (13.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 456 Beschäftigte in die Gemeinde Thallwitz, davon kamen 123 aus 
der Stadt Wurzen. Das entspricht mit einem Anteil von 27,0 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Thallwitz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Thallwitz: 
16,0 % aus Lossatal (2. Position) 
11,6 % aus Eilenburg (3.) 
5,5 % aus Bennewitz (5.) 
4,6 % aus Doberschütz (6.) 
3,5 % aus Machern (7.) 
2,9 % aus Mockrehna (8.) 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Wurzen aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt, die hier teilweise vom ebenfalls 
angrenzenden Mittelzentrum Eilenburg überlagert wird. Daneben belegen die genannten Daten enge 
Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Thallwitz und der Gemeinde Lossatal. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Thallwitz wird in Teilen durch die Gemeinde selbst wahrge-
nommen. Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Heidelbach umfasst die Städte 
Schildau und Torgau (OT Beckwitz und Staupitz) sowie die Gemeinden Thallwitz (OT Böhlitz und Röck-
nitz) und Mockrehna 

In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 

Die Gemeinden Lossatal und Thallwitz entwickeln ein gemeinsames Touristisches Leitbild. In der 
Gebietsinitiative Wurzener Land arbeiten Bennewitz, Lossatal, Thallwitz und Wurzen zusammen. 
 

Die Grundschule für die Gemeinde Thallwitz befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen zum größeren Teil die Mittelschulen in Mockrehna und Lossatal, teilweise in Wurzen, die 
Gymnasiasten besuchen überwiegend das Gymnasium in Wurzen. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Thallwitzer Kirchgemeinden Thallwitz-
Nischwitz (Canitz, Kollau, Lossa, Nischwitz, Thallwitz, Wasewitz) und Röcknitz-Böhlitz (Böhlitz, Röck-
nitz, Zwochau) ein Schwesterkirchverhältnis mit der Lossataler Kirchgemeinde Lüptitz-Großzschepa 
(Großzschepa, Kleinzschepa, Lüptitz) eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinden Machern und Jesewitz ist durch die Mulde einge-
schränkt, da eine Querung nur über die Brücken (Straße, Schiene) Wurzen-Bennewitz und Wurzen-
Grubnitz bzw. in Eilenburg erfolgt. 

Auch die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinde Bennewitz erfolgt nur über die Brücken Wurzen-
Bennewitz und Wurzen-Grubnitz. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Thallwitz sind hauptsächlich auf 
die Stadt Wurzen und die Gemeinde Lossatal orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Thallwitz mit der Stadt Wurzen wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Thallwitz ist dem mittel- und grundzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Wurzen zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittel-
zentrums Wurzen beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Thallwitz mit der Stadt Wurzen wird 
daher als geeignet eingeschätzt. 

In der Gemeinde Thallwitz ist insbesondere die Altgemeinde Nischwitz stark auf die Stadt Wurzen 
orientiert. Die Altgemeinde Röcknitz erreicht die Stadt Wurzen dagegen ohne Umweg nur über die 
Gemeinde Lossatal, daher könnte im Fall eines Zusammenschlusses der Gemeinde Thallwitz mit der 
Stadt Wurzen ausnahmsweise ein Anschluss der nordöstlichsten Ortsteile Röcknitz und Zwochau an 
die Gemeinde Lossatal geprüft werden. 

Alternativ wäre auch ein Zusammenschluss der Gemeinde Thallwitz mit der Gemeinde Lossatal durch 
enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Beide Gemeinden gehören zum grund- und mittelzentra-
len Verflechtungsbereich der Stadt Wurzen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Thallwitz mit der 
Gemeinde Lossatal wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 

Eine Fusion der Gemeinde Thallwitz mit den Gemeinden Bennewitz oder Machern wird hinsichtlich 
ihrer funktionsräumlichen Beziehungen und der eingeschränkten Erreichbarkeit als nicht geeignet ein-
geschätzt. 
 

Zur Stadt Eilenburg und zu den Gemeinden Doberschütz, Jesewitz und Mockrehna (Landkreis Nord-
sachsen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die einen Kreiswechsel 
rechtfertigen würden. Diese Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

171 

Stadt Trebsen 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Trebsen gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständigen Gemeinden Neichen und See-
lingstädt sowie im Jahr 1999 die Gemeinde Altenhain ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Stadt Trebsen einzelne Verwal-
tungsaufgaben von Nachbarkommunen übernommen (z. B. Gewerbeordnung von Bennewitz) und ein-
zelne Verwaltungsaufgaben an Nachbarkommunen übertragen (Personenstandswesen an die Stadt 
Grimma, Straßenverkehrsaufgaben an die Gemeinde Bennewitz). 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Mutzschen/Trebsen 
werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 5 300 Einwohner 
erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht das für die 
Stadt Trebsen im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 3 500 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Trebsen deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Trebsen ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Grimma. 
 
Aufgrund ihrer Ausstattung wurde die Stadt Trebsen als Selbstversorger benannt und formal auch dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Grimma zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Trebsen ist die Stadt 
Grimma. 
 
Von den insgesamt 1 218 Auspendlern aus der Stadt Trebsen arbeiteten 378 in der Stadt Grimma. Das 
entspricht mit einem Anteil von 31,0 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Stadt Trebsen. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Trebsen: 
4,0 % nach Wurzen (3. Position) 
2,8 % nach Naunhof (4.) 
2,6 % nach Brandis (5.) 
1,6 % nach Bennewitz (8.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 619 Beschäftigte in die Stadt Trebsen, davon kamen 269 aus der 
Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 43,5 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Trebsen. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Trebsen: 
10,2 % aus Wurzen (2. Position) 
4,2 % aus Bennewitz (4.) 
3,2 % aus Naunhof (5.) 
2,6 % aus Brandis (6.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Grimma aufgrund seiner Größe und Zentralität 
naturgemäß eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt, die hier teilweise vom 
ebenfalls angrenzenden Mittelzentrum Wurzen überlagert wird. Daneben belegen die genannten Daten 
nur geringe Pendlerverflechtungen zu den Gemeinden Naunhof, Bennewitz und Brandis. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg, Geithain, Grimma, Kohren-Sahlis, 
Trebsen sowie die Gemeinden, Narsdorf, Otterwisch und Parthenstein. 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Versorgungsverband Grimma-Geithain umfasst 
die Städte Bad Lausick (teilweise), Colditz (teilweise), Frohburg (nur OT Frauendorf), Geithain (teil-
weise), Grimma und Trebsen. 

In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 

Im Gewässerpflegeverband erfolgt eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bennewitz. 
 

Grund- und Mittelschule für die Stadt Trebsen befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen überwiegend das Gymnasium in Grimma. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Trebsener Kirchgemeinden Altenhain 
und Seelingstädt und die Naunhofer Kirchgemeinde Ammelshain ein Schwesterkirchverhältnis mit der 
Kirchgemeinde Trebsen-Neichen (Bennewitzer Ortsteile Bach, Neuweißenborn, Rothersdorf, Trebsener 
Ortsteile Neichen, Trebsen) eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Stadt Trebsen besteht aus einem größeren westmuldischen Teil und einem kleineren ostmuldi-
schen Teil, die über die Brücke in Trebsen (Straße) verbunden werden. 

Zwischen Trebsen und Brandis befinden sich der Naunhof-Brandiser Forst und der Planitzwald, 
zwischen Trebsen und Naunhof befinden sich der Naunhof-Brandiser Forst und der Curtswald. 

Zur Stadt Brandis besteht keine direkte Straßenverbindung; sie ist über Naunhofer oder Bennewitzer 
Ortsteile erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Trebsen sind hauptsächlich auf die 
Stadt Grimma orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Stadt Trebsen mit der Stadt Grimma wäre durch enge nahräumliche Ver-
flechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen. Die Stadt Trebsen ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Grimma zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums Grimma bei-
tragen, das durch die Eingliederung der Stadt Nerchau, der Gemeinde Thümmlitzwalde sowie der Orts-
teile Großbothen, Förstgen, Kleinbothen, Kössern und Schaddel der Gemeinde Großbothen zum 
01.01.2011 bereits eine deutliche Stärkung erfuhr. Ein Zusammenschluss der Stadt Trebsen mit der 
Stadt Grimma wird als geeignet eingeschätzt. 
 

Zwischen der Stadt Trebsen und der Gemeinde Bennewitz bestehen geringere funktionsräumliche 
Verflechtungen. Die Gemeinde Bennewitz ist jedoch nahräumlich stark auf die Stadt Wurzen orientiert 
und dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Wurzen zugeordnet. Hier wird eine 
tragfähige Lösung für das Mittelzentrum Wurzen, das als Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum be-
sonders auf Stärkung angewiesen ist, höher gewichtet. Zudem sind die Stadt Trebsen und die Gemein-
de Bennewitz unterschiedlichen mittelzentralen Verflechtungsbereichen zugeordnet. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Trebsen mit der Gemeinde Bennewitz wird als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Stadt Naunhof bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen, die vorwiegend den Ortsteil 
Altenhain betreffen. Hinsichtlich des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss mit 
der Stadt Naunhof als wenig geeignet eingeschätzt. 
 

Zum Mittelzentrum Wurzen bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Hier wird ein 
Zusammenschluss raumstrukturell als wenig geeignet eingeschätzt, da die Stadt Trebsen auf das 
Mittelzentrum Grimma orientiert und dessen mittelzentralem Verflechtungsbereich zugeordnet ist. 
 

Zur Stadt Brandis bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht geeignet 
eingeschätzt. 
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Stadt Wurzen 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Wurzen gliederte im Jahr 1993 die ehemals selbstständige Gemeinde Nemt ein. Im Jahr 2006 
erfolgte die Eingliederung der Gemeinde Kühren-Burkartshain, die im Jahr 1994 durch die Vereinigung 
der ehemals selbstständigen Gemeinden Kühren und Burkartshain entstanden war. 
 
Als Große Kreisstadt hat die Stadt Wurzen einzelne Verwaltungsaufgaben für benachbarte Kommunen 
(Personenstandswesen für Bennewitz, Lossatal, Thallwitz) übernommen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Wurzen im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 14 500 Einwohner, in der Variante 2 ca. 14 100 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Wurzen sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Wurzen ist als Mittelzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) ausgewiesen. Zum 
mittelzentralen Verflechtungsbereich gehören die Stadt Wurzen selbst, die Gemeinden Lossatal und 
Thallwitz sowie teilweise die Gemeinde Bennewitz. 
 
Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Wurzen wurden die Stadt Wurzen 
selbst, die Gemeinden Bennewitz, Lossatal und Thallwitz zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Wurzen ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Wurzen pendelten insgesamt 3 590 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 278 in die 
Stadt Grimma. Das entspricht mit einem Anteil von 7,7 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Wurzen. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Wurzen: 
7,6 % nach Bennewitz (3. Position) 
5,1 % nach Lossatal (4.) 
3,4 % nach Thallwitz (6.) 
1,8 % nach Trebsen (11.) 
0,6 % nach Wermsdorf (21.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 3 204 Beschäftigte in die Stadt Wurzen, davon kamen 651 aus der 
Gemeinde Lossatal. Das entspricht mit einem Anteil von 20,3 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Wurzen. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Wurzen: 
11,1 % aus Bennewitz (2. Position) 
10,3 % aus Thallwitz (3.) 
9,1 % aus Grimma (5.) 
1,5 % aus Trebsen (12.) 
1,4 % aus Wermsdorf (14.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Wurzen aufgrund seiner Größe und Zentralität eine 
hohe Ausstrahlung auf seinen Verflechtungsbereich besitzt, die in den prozentualen Anteilen nicht ohne 
Weiteres erkennbar ist. Dennoch lassen sich Unterschiede in den Pendlerverflechtungen der Umland-
gemeinden erkennen. Die genannten Daten belegen enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt 
Wurzen und den Gemeinden Lossatal, Bennewitz und Thallwitz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
 
Die Abwasserentsorgung der Stadt Wurzen wird durch die Stadt selbst wahrgenommen. 
 
In der LEADER-Region Leipziger Muldenland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad 
Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma, Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Par-
thenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen. Träger ist der Landschaftspflegeverband Muldenland e. V. 
 
In der Gebietsinitiative Wurzener Land arbeiten Bennewitz, Lossatal, Thallwitz und Wurzen zusammen. 
 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium für die Stadt Wurzen befinden sich in Wurzen selbst. Ein 
Teil der Mittelschüler besucht die Mittelschule in Lossatal. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Wurzener Kirchgemeinden Kühren-
Sachsendorf (Kühren, Sachsendorf, Streuben, Trebelshain, Wäldgen) und Nemt-Burkhartshain-Nitzsch-
ka (Birkenhof, Burkartshain, Kornhain, Mühlbach, Nemt, Nitzschka, Oelschütz, Pyrna) ein Schwester-
kirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Wurzen St. Wenceslai (Wurzen, Dehnitz, Roitzsch) eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinden Bennewitz und Trebsen erfolgt über die Brücken 
(Straße, Schiene) Wurzen-Bennewitz und Wurzen-Grubnitz bzw. in Trebsen. 
 
Zwischen Wurzen und Wermsdorf befindet sich der Wermsdorfer Forst. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Wurzen kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
Als Mittelzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) sollte die Stadt Wurzen jedoch gestärkt 
werden. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Wurzen sind hauptsächlich auf die 
Gemeinden im mittelzentralen Verflechtungsbereich Bennewitz, Lossatal und Thallwitz orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Wurzen mit der Gemeinde Bennewitz wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen, die räumliche Nähe und eine langfristig gesicherte SPNV-Verbindung zwischen beiden 
Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Ge-
meinde Bennewitz ist dem mittel- und grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Wurzen 
zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums Wurzen beitragen. Ein Zusam-
menschluss der Stadt Wurzen mit der Gemeinde Bennewitz wird daher als besonders geeignet einge-
schätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Wurzen mit der Gemeinde Thallwitz wäre gleichfalls durch enge nah-
räumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Thallwitz ist dem mittel- und grundzentralen Verflech-
tungsbereich des Mittelzentrums Wurzen zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittel-
zentrums Wurzen beitragen. In der Gemeinde Thallwitz ist insbesondere die Altgemeinde Nischwitz 
stark auf die Stadt Wurzen orientiert. Ein Zusammenschluss der Stadt Wurzen mit der Gemeinde Thall-
witz wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Auch ein Zusammenschluss der Stadt Wurzen mit der Gemeinde Lossatal wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen den Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Lossatal ist dem mittel- und grundzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Wurzen zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des 
Mittelzentrums Wurzen beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Wurzen mit der Gemeinde Lossatal 
wird daher als geeignet eingeschätzt. 
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Eine Fusion mit der Stadt Trebsen wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Beziehungen als wenig 
geeignet eingeschätzt. Die Stadt Trebsen ist auf das Mittelzentrum Grimma orientiert und dessen mittel-
zentralem Verflechtungsbereich zugeordnet. 
 
Zwischen der Stadt Wurzen und der Stadt Grimma bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflech-
tungen. Beide Städte sind als Mittelzentren ausgewiesen, die für ihren Verflechtungsbereich alle mittel-
zentralen Funktionen im Ländlichen Raum sichern sollen. Raumstrukturell wird diese Fusionsvariante 
als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen 
Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird als nicht geeignet ein-
geschätzt. 
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Stadt Zwenkau 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Zwenkau gliederte im Jahr 1993 die ehemals selbstständige Gemeinde Großdalzig und im 
Jahr 1996 die Gemeinde Rüssen-Kleinstorkwitz ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Stadt Zwenkau diese voll-
ständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Zwenkau im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 8 100 Einwohner, in der Variante 2 ca. 7 900 Einwohner erwarten. 
 
Damit erreicht die Stadt Zwenkau in etwa die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Zwenkau ist Teil des Grundzentralen Verbunds Böhlen/Zwenkau. Dessen Einzugsbereich 
umfasst für Zwenkau die Stadt Zwenkau selbst, für Böhlen die Stadt Böhlen selbst, die Stadt Rötha und 
teilweise die Gemeinde Espenhain. 
 
Die Stadt Zwenkau gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Zwenkau ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Von den insgesamt 2 508 Auspendlern aus der Stadt Zwenkau arbeiteten 1 263 in der Stadt Leipzig. 
Das entspricht mit einem Anteil von 50,4 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Stadt Zwenkau. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Zwenkau: 
5,9 % nach Markkleeberg (2. Position) 
4,7 % nach Böhlen (3.) 
2,8 % nach Pegau (4.) 
1,7 % nach Groitzsch (9.) 
0,4 % nach Neukieritzsch (21.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 2 819 Beschäftigte in die Stadt Zwenkau, davon kamen 1 080 aus 
der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 38,1 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Zwenkau. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Zwenkau: 
6,3 % aus Pegau (2. Position) 
6,2 % aus Groitzsch (3.) 
5,1 % aus Markkleeberg (4.) 
3,2 % aus Böhlen (5.) 
2,5 % aus Neukieritzsch (8.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Zwenkau und der Stadt Markkleeberg. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Bel-
gershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere ländliche 
Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), Zwen-
kau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Weiße Elster umfasst die Städte Groitzsch, 
Pegau, Zwenkau und die Gemeinde Elstertrebnitz. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (OT Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die Städte 
Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Schkeu-
ditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbands Planung und Erschließung Industriestandort Böhlen-Lippen-
dorf umfasst die Städte Böhlen und Zwenkau und die Gemeinde Neukieritzsch. 
 
Der Zweckverband Planung und Erschließung „Neue Harth“ umfasst Gebiete der Städte Leipzig und 
Zwenkau. 
 
Im Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig gibt es eine Kooperation zwischen Böhlen, 
Borna, Deutzen, Espenhain, Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Leipzig (anteilig), Markkleeberg, Pegau, 
Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau. Dieser Zweckverband ist zugleich Träger der 
ILE-Region Südraum Leipzig, in der Belgershain, Böhlen, Borna, Deutzen, Espenhain, Großpösna, 
Kitzscher, Markkleeberg, Neukieritzsch, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau zusammenarbeiten. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Im Rahmen des 2009 vereinbarten Städteverbunds Zwenkau-Böhlen erfolgt eine Kooperation zwischen 
beiden Städten (u. a. Radweg, Sportvereine). 
 
Die Grundschule für die Stadt Zwenkau befindet sich in der Stadt selbst. Die Mittelschüler besuchen 
überwiegend die Mittelschule in Pegau, die Gymnasiasten (an öffentlichen Schulen) das Gymnasium in 
Groitzsch. In Zwenkau gibt es seit 2006 ein freies Gymnasium, für das jedoch keine Angaben zum Ein-
zugsbereich vorliegen. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Zwenkauer Kirchgemeinden Groß-
dalzig (Groß-, Kleindalzig), Tellschütz und Zwenkau (Zwenkau, Löbschütz) und die Kirchgemeinde 
Wiederau (Pegauer Ortsteil Wiederau, Zwenkauer Ortsteil Rüssen-Kleinstorkwitz) ein Schwesterkirch-
verhältnis eingegangen. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Kirchgemeinden Kitzen (Pegauer Ortsteile Eisdorf, 
Kitzen, Groß-, Kleinschkorlopp, Löben, Peißen, Scheidens, Seegel, Sittel, Thesau, Werben, Zwenkauer 
Ortsteil Zitzschen) und Schkeitbar (Markranstädter Ortsteile Altranstädt, Großlehna, Meyen, Räpitz, 
Schkeitbar, Schkölen, Thronitz) dem Pfarrbereich Lützen-Bad Dürrenberg im Kirchenkreis Merseburg 
zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Stadt Zwenkau besitzt aufgrund des ehemaligen Tagebaus nur eine Südanbindung. Nördlich und 
östlich von Zwenkau befindet sich nunmehr der Zwenkauer See, der eine Zäsur in der Erreichbarkeit 
der benachbarten Gemeinden Leipzig und Markkleeberg darstellt. Beide Städte sind nur über die süd-
lich Zwenkau verlaufende B 2 bzw. B 186 erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Zwenkau kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Zwenkau sind hauptsächlich auf die 
Stadt Leipzig orientiert. 
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Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Stadt Zwenkau mit der kreisfreien Stadt Leipzig durch 
enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Zwenkau ist dem mittelzentralen Verflechtungs-
bereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. Allerdings erfolgt die direkte Verbindung zur Stadt 
Leipzig über das Gebiet der Städte Böhlen und Markkleeberg. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Leipzig aufgrund der demografischen 
Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine Fusion mit 
der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
 
Zwischen der Stadt Zwenkau und der Stadt Böhlen bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. 
Beide Städte sind als Grundzentraler Verbund Böhlen/Zwenkau ausgewiesen und erreichen jeweils die 
angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum bzw. können sie durch Fusio-
nen mit Nachbargemeinden erreichen. 
 
Aufgrund der räumlichen Nähe und der engen Verflechtungen wird eine verstärkte Kooperation von 
Zwenkau und Böhlen empfohlen. Grundsätzlich wäre auch eine Fusion geeignet, die grundzentrale 
Struktur im Verdichtungsraum zu sichern und zu stärken. 
 
Zur Stadt Markkleeberg bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Raumstrukturell wird 
eine Fusion der Stadt Zwenkau mit der Stadt Markkleeberg als wenig geeignet eingeschätzt, da die 
Zentralen Orte zu sichern und zu stärken sind. Eine Eingemeindung würde zum Verlust des Grund-
zentrums Zwenkau für den Verflechtungsbereich führen. Zudem wird die angestrebte Mindestein-
wohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum erreicht. 
 
Zwischen der Stadt Zwenkau und den Städten Groitzsch und Pegau bestehen ebenfalls funktions-
räumliche Verflechtungen. Die drei Städte sind als Teile verschiedener Grundzentraler Verbünde aus-
gewiesen. Raumstrukturell wird diese Fusionsvariante als bedingt geeignet eingeschätzt, da die Grund-
zentren im Ländlichen Raum zu sichern und zu stärken sind und sie die angestrebte Mindestein-
wohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum erreichen. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Zwenkau und der Gemeinde Neukieritzsch wird hinsichtlich ihrer 
funktionsräumlichen Beziehungen und des entstehenden Gemeindezuschnitts als wenig geeignet ein-
geschätzt. 
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4.2 LANDKREIS NORDSACHSEN 
4.2.1 GEMEINDEÜBERSICHTEN 
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Gemeinde Arzberg

Beilrode (LK Nordsachsen)

Belgern (LK Nordsachsen)

Torgau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Torgau

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2018

19

58,22

2 064

35

1 800 / 1 800

- 8,0

- 15,1 / - 17,8 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Beilrode
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Stadt Bad Düben

Laußig (LK Nordsachsen)

Löbnitz (LK Nordsachsen)

Schönwölkau (LK Nordsachsen)

Zschepplin (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Eilenburg

Fremdenverkehr/ Medizinische Versorg

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2014

5

45,46

8 150

179

7 200 / 6 900

- 6,3

- 13,8 / - 17,3
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Gemeinde Beilrode

Arzberg (LK Nordsachsen)

Elsnig (LK Nordsachsen)

Torgau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Torgau

-

erfüllende Gemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2018

11

92,71

4 439

48

3 900 / 3 800

- 5,5

- 15,1 / - 17,8 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Beilrode
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Stadt Belgern

Arzberg (LK Nordsachsen)

Cavertitz (LK Nordsachsen)

Dahlen (LK Nordsachsen)

Schildau  (LK Nordsachsen)

Torgau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Torgau

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

14

83,69

4 735

57

4 000 / 3 900

- 6,7

- 17,3 / - 19,4 (Gemeindegruppe)

186



Gemeinde Cavertitz

Belgern (LK Nordsachsen)

Dahlen (LK Nordsachsen)

Liebschützberg (LK Nordsachsen)

Strehla (LK Meißen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Oschatz

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

12

68,9

2 346

34

2 000 / 1 900

- 8,0

- 18,7 / - 20,1 (Gemeindegruppe)
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Stadt Dahlen

Belgern (LK Nordsachsen)

Cavertitz (LK Nordsachsen)

Liebschützberg (LK Nordsachsen)

Lossatal (LK Leipzig)

Oschatz (LK Nordsachsen)

Schildau (LK Nordsachsen)

Wermsdorf (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Oschatz

Fremdenverkehr

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

10

71,68

4 568

64

3 900 / 3 800

- 8,3

- 17,3 / - 19,4 (Gemeindegruppe)
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Stadt Delitzsch

Löbnitz (LK Nordsachsen)

Neukyhna (LK Nordsachsen)

Rackwitz (LK Nordsachsen)

Schönwölkau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Mittelzentrum

Delitzsch

-

Einheitsgemeinde

Oberbürgermeister / 2015

14

83,58

26 035

311

22 900 / 22 000

- 5,4

- 13,6 / - 17,2
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Gemeinde Doberschütz

Eilenburg (LK Nordsachsen)

Laußig (LK Nordsachsen)

Mockrehna (LK Nordsachsen)

Thallwitz (LK Leipzig)

Zschepplin (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Eilenburg

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2017

11

77,24

4 262

55

3 700 / 3 500

- 4,1

- 16,3 / - 18,9 (Gemeindegruppe)

190



Stadt Dommitzsch

Elsnig (LK Nordsachsen)

Trossin (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Torgau

-

erfüllende Gemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

5

30,2

2 638

87

2 300 / 2 300

- 11,4

- 15,9 / - 18,3 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Dommitzsch

191



Gemeinde Dreiheide

Elsnig (LK Nordsachsen)

Mockrehna  (LK Nordsachsen)

Torgau  (LK Nordsachsen)

Trossin (LK Nordsachsen)

Zinna  (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Torgau

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2014

3

33,52

2 307

69

2 000 / 2 000

- 5,3

- 14,5 / - 17,0 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Torgau
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Stadt Eilenburg

Doberschütz (LK Nordsachsen)

Jesewitz (LK Nordsachsen)

Krostitz (LK Nordsachsen)

Schönwölkau (LK Nordsachsen)

Thallwitz (LK Leipzig)

Zschepplin (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Mittelzentrum

Eilenburg

-

Einheitsgemeinde

Oberbürgermeister / 2015

7

46,8

16 334

349

15 000 / 14 800

- 5,9

- 10,4 / - 11,9

193



Gemeinde Elsnig

Beilrode (LK Nordsachsen)

Dommitzsch (LK Nordsachsen)

Dreiheide  (LK Nordsachsen)

Torgau (LK Nordsachsen)

Trossin (LK Nordsachsen)

Zinna (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Torgau

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

8

36,78

1 586

43

1 400 / 1 300

- 5,3

- 15,9 / - 18,3 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Dommitzsch

194



Gemeinde Jesewitz

Eilenburg (LK Nordsachsen)

Krostitz (LK Nordsachsen)

Leipzig

Machern (LK Leipzig)

Taucha (LK Nordsachsen)

Thallwitz (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Leipzig Eilenburg

-

Mitgliedsgemeinde des

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

15

52,29

3 053

58

2 700 / 2 700

- 3,2

- 11,3 / - 12,9 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsverbandes Eilenburg-West
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Gemeinde Krostitz

Eilenburg (LK Nordsachsen)

Jesewitz (LK Nordsachsen)

Leipzig

Rackwitz (LK Nordsachsen)

Schönwölkau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Leipzig

-

erfüllende Gemeinde der

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

12

43,08

3 766

87

3 400 / 3 400

- 5,7

- 11,3 / - 12,9 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Krostitz
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Gemeinde Laußig

Bad Düben (LK Nordsachsen)

Doberschütz (LK Nordsachsen)

Mockrehna (LK Nordsachsen)

Trossin (LK Nordsachsen)

Zschepplin (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Eilenburg

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2014

8

102,71

4 070

40

3 500 / 3 400

- 8,4

- 16,3 / - 18,9 (Gemeindegruppe)
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Gemeinde Liebschützberg

Cavertitz (LK Nordsachsen)

Dahlen (LK Nordsachsen)

Naundorf (LK Nordsachsen)

Oschatz (LK Nordsachsen)

Riesa (LK Meißen)

Strehla (LK Meißen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Oschatz

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

17

68,42

3 193

47

2 700 / 2 600

- 7,6

- 18,7 / - 20,1 (Gemeindegruppe)
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Gemeinde Löbnitz

Bad Düben (LK Nordsachsen)

Delitzsch (LK Nordsachsen)

Schönwölkau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Delitzsch

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

4

37,22

2 140

57

1 900 / 1 800

- 5,5

- 16,3 / - 18,9 (Gemeindegruppe)
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Gemeinde Mockrehna

Dreiheide (LK Nordsachsen)

Doberschütz (LK Nordsachsen)

Laußig (LK Nordsachsen)

Lossatal (LK Leipzig)

Schildau  (LK Nordsachsen)

Thallwitz (LK Leipzig)

Torgau (LK Nordsachsen)

Trossin (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Torgau

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2013

9

115,26

5 230

45

4 500 / 4 400

- 5,4

- 15,4 / - 17,9
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Stadt Mügeln

Grimma (LK Leipzig)

Naundorf (LK Nordsachsen)

Oschatz (LK Nordsachsen)

Wermsdorf (LK Nordsachsen)

Großweitzschen (LK Mittelsachsen)

Leisnig (LK Mittelsachsen)

Ostrau (LK Mittelsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Grundzentrum

Oschatz

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2018

29

54,95

6 478

118

5 500 / 5 400

- 8,4

- 18,1 / - 19,5 (Mügeln neu)
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Gemeinde Naundorf

Liebschützberg (LK Nordsachsen)

Mügeln (LK Nordsachsen)

Oschatz (LK Nordsachsen)

Ostrau (LK Mittelsachsen)

Riesa (LK Meißen)

Stauchitz (LK Meißen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Oschatz

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

14

36,89

2 488

67

2 100 / 2 000

- 4,8

- 18,7 / - 20,1 (Gemeindegruppe)
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Gemeinde Neukyhna

Delitzsch (LK Nordsachsen)

Rackwitz (LK Nordsachsen)

Wiedemar (LK Nordsachsen)

Zwochau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Delitzsch

-

Mitgliedsgemeinde des

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

8

40,26

2 379

59

2 100 / 2 000

- 6,1

- 13,5 / - 16,9 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsverbandes Wiedemar

203



Stadt Oschatz

Dahlen (LK Nordsachsen)

Liebschützberg (LK Nordsachsen)

Mügeln (LK Nordsachsen)

Naundorf (LK Nordsachsen)

Wermsdorf (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Mittelzentrum

Oschatz

-

Einheitsgemeinde

Oberbürgermeister / 2015

11

55,31

15 014

271

12 700 / 12 400

- 6,2

- 18,0 / - 19,5
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Gemeinde Rackwitz

Delitzsch (LK Nordsachsen)

Krostitz (LK Nordsachsen)

Leipzig

Neukyhna (LK Nordsachsen)

Schkeuditz (LK Nordsachsen)

Schönwölkau (LK Nordsachsen)

Zwochau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Leipzig

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

7

39,48

5 025

127

4 600 / 4 500

- 5,8

- 10,1 / - 11,4
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Stadt Schildau, Gneisenaustadt

Belgern (LK Nordsachsen)

Dahlen (LK Nordsachsen)

Lossatal (LK Leipzig)

Mockrehna (LK Nordsachsen)

Torgau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Torgau

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

5

74,61

3 522

47

2 900 / 2 900

- 5,6

- 17,3 / - 19,4 (Gemeindegruppe)
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Stadt Schkeuditz

Leipzig

Markranstädt (LK Leipzig)

Rackwitz (LK Nordsachsen)

Wiedemar (LK Nordsachsen)

Zwochau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Verdichtungsraum

Mittelzentrum

Leipzig/Schkeuditz

-

Einheitsgemeinde

Oberbürgermeister / 2017

10

80,92

17 463

216

17 400 / 16 700

- 5,3

- 1,9 /  - 5,8
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Gemeinde Schönwölkau

Bad Düben (LK Nordsachsen)

Delitzsch (LK Nordsachsen)

Eilenburg (LK Nordsachsen)

Krostitz (LK Nordsachsen)

Löbnitz (LK Nordsachsen)

Rackwitz (LK Nordsachsen)

Zschepplin (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Delitzsch

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2016

11

49,16

2 532

52

2 300 / 2 200

- 6,7

- 11,3 / - 12,9 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Krostitz
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Stadt Taucha

Borsdorf (LK Leipzig)

Jesewitz (LK Nordsachsen)

Leipzig

Machern (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Verdichtungsraum

Grundzentrum

Leipzig

-

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

9

33,13

14 340

433

13 900 / 13 400

- 0,9

- 2,7 /  - 6,6
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Stadt Torgau

Arzberg (LK Nordsachsen)

Beilrode (LK Nordsachsen)

Belgern (LK Nordsachsen)

Dreiheide (LK Nordsachsen)

Elsnig (LK Nordsachsen)

Mockrehna  (LK Nordsachsen)

Schildau  (LK Nordsachsen)

Zinna (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

Mittelzentrum

Torgau

-

erfüllende Gemeinde der

Oberbürgermeister / 2015

11

90,35

19 412

215

17 100 / 16 400

- 6,7

- 14,1 / - 17,6

Verwaltungsgemeinschaft Torgau
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Gemeinde Trossin

Dommitzsch (LK Nordsachsen)

Dreiheide (LK Nordsachsen)

Elsnig (LK Nordsachsen)

Laußig (LK Nordsachsen)

Mockrehna (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Torgau

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2018

4

79,6

1 351

17

1 200 / 1 100

- 9,8

- 15,9 / - 18,3 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsgemeinschaft Dommitzsch
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Gemeinde Wermsdorf

Dahlen (LK Nordsachsen)

Grimma (LK Leipzig)

Lossatal (LK Leipzig)

Mügeln (LK Nordsachsen)

Oschatz (LK Nordsachsen)

Wurzen (LK Leipzig)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Oschatz

Medizinische Versorgung

Einheitsgemeinde

hauptamtlicher Bürgermeister / 2015

11

104,41

5 519

53

4 600 / 4 500

- 6,5

- 17,8 / - 19,3
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Gemeinde Wiedemar

Neukyhna (LK Nordsachsen)

Schkeuditz (LK Nordsachsen)

Zwochau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Leipzig/Delitzsch

-

Mitgliedsgemeinde des

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

7

34,42

2 114

61

1 900 / 1 800

- 5,6

- 13,5 / - 16,9 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsverbandes Wiedemar
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Gemeinde Zinna

Dreiheide (LK Nordsachsen)

Elsnig (LK Nordsachsen)

Torgau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Torgau

-

Mitgliedsgemeinde der

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

2

12,2

1 475

121

1 300 / 1 300

- 11,0

- 14,5 / - 17,0 (Gemeindegruppe)

VerwaltungsgemeinschaftTorgau
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Gemeinde Zschepplin

Bad Düben (LK Nordsachsen)

Doberschütz (LK Nordsachsen)

Eilenburg (LK Nordsachsen)

Laußig (LK Nordsachsen)

Schönwölkau (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Eilenburg

-

Mitgliedsgemeinde des

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2013

8

68,01

3 053

45

2 700 / 2 700

- 6,5

- 11,3 / - 12,9 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsverbandes Eilenburg-West
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Gemeinde Zwochau

Neukyhna (LK Nordsachsen)

Rackwitz (LK Nordsachsen)

Schkeuditz (LK Nordsachsen)

Wiedemar (LK Nordsachsen)

Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen
Stand: 06/ 2012

Landkreis:

Raumkategorie:

Zentralörtlicher Status:

Zuordnung zu Mittelbereichen:

Besondere Gemeindefunktionen:

Verwaltungsart:

Gemeindeoberhaupt/Amtszeit bis:

Anzahl Gemeindeteile:

Gemeindefläche in km²:

Einwohnerzahl (Stand 31.12.2011):

Einwohnerdichte (Einwohner/km²):

Einwohnerzahl (Prognose 2025):

Bevölkerungsentwicklung 2006-2011 in %:

Bevölkerungsentwicklung 2009-2025 in %:

Nachbargemeinden im Freistaat Sachsen:

Nordsachsen

Ländlicher Raum

-

Leipzig/Schkeuditz

-

Mitgliedsgemeinde des

ehrenamtlicher Bürgermeister / 2015

2

18,84

1 080

57

900 / 900

- 3,4

- 13,5 / - 16,9 (Gemeindegruppe)

Verwaltungsverbandes Wiedemar
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4.2.2 BEWERTUNGEN 
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Gemeinde Arzberg 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Arzberg gliederte im Jahr 1993 die ehemals selbstständige Gemeinde Blumberg ein. 
 
Die Gemeinde Arzberg bildet mit der Gemeinde Beilrode die Verwaltungsgemeinschaft Beilrode, deren 
Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Beilrode wahrgenommen werden. Beide Gemeinden haben 
ein gemeinsames Amtsblatt. Einzelne Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen) der Verwaltungs-
gemeinschaft wurden an die Stadt Torgau übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Beilrode im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 700 Einwohner, in der Variante 2 ca. 5 500 
Einwohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an der Verwaltungsgemeinschaft ent-
spricht das für die Gemeinde Arzberg in beiden Varianten ca. 1 800 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Arzberg sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Arzberg ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Die Gemeinde Arzberg ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau 
zugeordnet, da Torgau auch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Arzberg wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Arzberg ist die 
Stadt Torgau. 
 
Von den insgesamt 629 Auspendlern aus der Gemeinde Arzberg arbeiteten 214 in der Stadt Torgau. 
Das entspricht mit einem Anteil von 34,0 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Arz-
berg. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Arzberg: 
8,1 % nach Beilrode (2. Position) 
2,4 % nach Belgern (6.) 
1,6 % nach Falkenberg/Elster, Brandenburg (11.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 152 Beschäftigte in die Gemeinde Arzberg, davon kamen 29 aus 
der Gemeinde Beilrode. Das entspricht mit einem Anteil von 19,1 % dem stärksten Einpendlerstrom 
der Gemeinde Arzberg. 
 
Aus weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Arzberg: 
18,4 % aus Torgau (2. Position) 
7,9 % aus Mühlberg, Brandenburg (3.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten sehr enge Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeinden Arzberg und Beilrode. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im ZV Beilrode-Arzberg 
umfasst die Gemeinden Arzberg, Beilrode und den ostelbischen Ortsteil Graditz der Stadt Torgau. 
 
In der ILE-Region Ostelbien – Brücke im Dreiländereck gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Arzberg, Beilrode und Torgau. Träger ist der Verein zur Bewahrung und Förderung des länd-
lichen Raumes Ostelbien e. V., in dem die Gemeinden Arzberg, Beilrode, die ostelbischen Ortsteile der 
Stadt Torgau Graditz und Werdau, Vereine, Unternehmen und Private Mitglieder sind. 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

 
220 

Die Grundschule für die Gemeinde Arzberg befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Beilrode, die Gymnasiasten das Gymnasium in Torgau. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Arzberger Kirchgemeinden Arzberg, Blumberg 
und Triestewitz mit den Beilroder Kirchgemeinden Beilrode, Döbrichau, Kreischau, Rosenfeld und 
Zwethau im Pfarrbereich Beilrode-Arzberg zusammengefasst. Dieser gehört zum Kirchenkreis Torgau-
Delitzsch. Die Kirchgemeinde Stehla ist dem Pfarrbereich Koßdorf im Kirchenkreis Bad Liebenwerda 
zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Etwa ein Drittel der Arzberger Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Brandenburg 
(Landkreis Elbe-Elster: Stadt Falkenberg und Stadt Mühlberg). 
 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Stadt Belgern ist durch die Elbe eingeschränkt, da eine Querung 
nur über die Brücken in Torgau (Straße, Schiene) oder Mühlberg (Straße) bzw. eingeschränkt über die 
Fähre Belgern erfolgt. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Gemeinde Arzberg zwischen der Landesgrenze Brandenburg/Sachsen einer-
seits und der Elbe andererseits existieren nur begrenzte Optionen für einen Gemeindezusammen-
schluss. 
 
Die Gemeinde Arzberg bildet mit der Gemeinde Beilrode die Verwaltungsgemeinschaft Beilrode. Der 
Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Arzberg sind hauptsächlich auf die 
Gemeinde Beilrode und die Stadt Torgau orientiert. 
 
Die Bildung einer ländlichen Gemeinde aus den Gemeinden Arzberg und Beilrode wäre durch enge 
nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Länd-
lichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) 
würde erreicht werden. Beide Gemeinden, östlich der Elbe gelegen, gehören zum mittel- und grund-
zentralen Verflechtungsbereich der Stadt Torgau. Ein Zusammenschluss der Gemeinden Arzberg und 
Beilrode wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Torgau bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Arzberg mit der Stadt Torgau würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen ent-
sprechen. Die Gemeinde Arzberg ist dem grund- und mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittel-
zentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums 
Torgau beitragen. 
 
Eine Eingliederung allein der Gemeinde Arzberg würde die Auflösung der bestehenden Verwaltungs-
gemeinschaft Beilrode erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden 
Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Arzberg mit der Stadt Torgau wird daher 
als bedingt geeignet eingeschätzt. Er würde Fusionsalternativen zum Erhalt einer ländlichen Gemeinde 
in Ostelbien jedoch ausschließen. 
 
Zur Stadt Belgern bestehen aufgrund der Elb-Barriere keine signifikanten Verflechtungen, diese Option 
wird als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Bad Düben 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Bad Düben gliederte im Jahr 1992 die ehemals selbstständige Gemeinde Wellaune, im Jahr 
1999 die Gemeinden Schnaditz und Tiefensee ein. 

Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Stadt Bad Düben einzelne Ver-
waltungsaufgaben (Personenstands- und Meldewesen) für die Gemeinde Laußig übernommen. 
 

Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Bad Düben 
im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 7 200 Einwohner, in der Variante 2 ca. 6 900 Einwohner erwarten. 

Damit liegt die Stadt Bad Düben deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 

Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Bad Düben ist als Grundzentrum ausgewiesen. Ihr grundzentraler Einzugsbereich umfasst 
die Stadt selbst, die Gemeinde Laußig, und teilweise die Gemeinden Löbnitz und Zschepplin. 

Die Stadt Bad Düben gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Eilenburg. 
 

Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Bad Düben ist die Stadt 
selbst. 

Aus der Stadt Bad Düben pendelten insgesamt 1 737 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 85 in 
die Gemeinde Laußig. Das entspricht mit einem Anteil von 4,9 % dem viertstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Bad Düben. 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Bad Düben: 
2,7 % nach Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt (6. Position) 
1,7 % nach Löbnitz (8.) 
1,1 % nach Zschepplin (16.) 
1,1 % nach Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt (16.) 
0,8 % nach Muldestausee, Sachsen-Anhalt (21.) 

Aus anderen Gemeinden pendelten 1 795 Beschäftigte in die Stadt Bad Düben, davon kamen 352 aus 
der Gemeinde Laußig. Das entspricht mit einem Anteil von 19,6 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Bad Düben. 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Bad Düben: 
7,1 % aus Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt (4. Position) 
6,6 % aus Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt (5.) 
6,5 % aus Muldestausee, Sachsen-Anhalt (6.) 
5,2 % aus Zschepplin (7.) 
1,5 % aus Löbnitz (14.) 
1,3 % aus Schönwölkau (15.) 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Eilenburg aufgrund seiner Größe und Zentralität in 
der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die ge-
nannten Daten sehr enge Pendlerverflechtungen der Stadt Bad Düben mit der Gemeinde Laußig. 
 

Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZAW Dübener Heide umfasst die Stadt Bad Düben 
sowie die Gemeinden Laußig (teilweise) und Zschepplin (teilweise). 

In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
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Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 

Die Stadt Bad Düben gehört mit den Städten Dommitzsch, Bad Schmiedeberg, Gräfenhainichen, Kem-
berg, Pretzsch und Prettin zum Städtebund Dübener Heide. 
 

Grund- und Mittelschule für die Stadt Bad Düben befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen überwiegend das Gymnasium in Eilenburg. 
 

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Bad Dübener Kirchgemeinden Bad Düben, 
Schnaditz, Tiefensee und Wellaune im Pfarrbereich Bad Düben zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die nördliche Bad Dübener Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt 
(Landkreis Wittenberg: Stadt Bad Schmiedeberg, Stadt Gräfenhainichen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld: 
Gemeinde Muldestausee). 
 

Das Stadtgebiet Bad Düben besteht aus einem westmuldischen Teil und einem ostmuldischen Teil, die 
über die Brücke in Bad Düben verbunden werden. 
 

Zwischen Bad Düben und Schönwölkau befindet sich die Noitzscher Heide. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Bad Düben an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die Optio-
nen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 

Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Bad Düben kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Bad Düben sind hauptsächlich auf die 
Gemeinde Laußig orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Stadt Bad Düben mit der Gemeinde Laußig wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Laußig ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Grundzentrums Bad Düben zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums Bad 
Düben beitragen. Ein Zusammenschluss mit der Gemeinde Laußig wird als besonders geeignet einge-
schätzt. 
 

Zur Gemeinde Zschepplin bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Die Gemeinde 
Zschepplin ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Bad Düben zugeordnet. Ein 
Zusammenschluss der Stadt Bad Düben mit der Gemeinde Zschepplin würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums Bad 
Düben beitragen, aber zugleich eine Auflösung des bestehenden Verwaltungsverbands Eilenburg-West 
erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. Einen Ansatz dafür liefert im vorliegenden 
Fall das zweigeteilte Verbandsgebiet des Verwaltungsverbands Eilenburg-West. Hier wird jedoch eine 
tragfähige Lösung für das Mittelzentrum Eilenburg, das als Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum 
besonders auf Stärkung angewiesen ist, höher gewichtet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde 
Zschepplin mit der Stadt Bad Düben wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Löbnitz bestehen geringere funktionsräumliche Verflechtungen. Die Gemeinde Löbnitz 
ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Bad Düben zugeordnet. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Bad Düben mit der Gemeinde Löbnitz würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums Bad Düben bei-
tragen. Beide Gemeinden sind jedoch unterschiedlichen Mittelbereichen zugeordnet. Ein Zusammen-
schluss der Gemeinde Löbnitz mit der Stadt Bad Düben wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Gemeinde Schönwölkau bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Beilrode 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Beilrode gliederte im Jahr 1999 die ehemals selbstständige Gemeinde Döbrichau ein. 
2011 erfolgte der Zusammenschluss mit der Gemeinde Großtreben-Zwethau, die 1994 durch die Ver-
einigung der Gemeinden Großtreben und Zwethau entstanden war. 
 
Die Gemeinde Beilrode bildet mit der Gemeinde Arzberg die Verwaltungsgemeinschaft Beilrode, deren 
Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Beilrode wahrgenommen werden. Beide Gemeinden haben 
ein gemeinsames Amtsblatt. Einzelne Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen) der Verwaltungs-
gemeinschaft wurden an die Stadt Torgau übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Beilrode im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 700 Einwohner, in der Variante 2 ca. 5 500 
Einwohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an der Verwaltungsgemeinschaft ent-
spricht das für die Gemeinde Beilrode in der Variante 1 ca. 3 900 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 
3 800 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Beilrode deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Beilrode ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Die Gemeinde Beilrode ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau 
zugeordnet, da Torgau auch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Beilrode wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Beilrode ist die 
Stadt Torgau. 
 
Von den insgesamt 1 342 Auspendlern aus der Gemeinde Beilrode arbeiteten 545 in der Stadt Torgau. 
Das entspricht mit einem Anteil von 40,6 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Beil-
rode. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Beilrode: 
2,8 % nach Herzberg/Elster, Brandenburg (3. Position) 
2,5 % nach Annaburg, Brandenburg (5.) 
2,2 % nach Arzberg (6.) 
1,5 % nach Falkenberg/Elster, Brandenburg (9.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 365 Beschäftigte in die Gemeinde Beilrode, davon kamen 101 aus 
der Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 27,7 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Beilrode. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Beilrode: 
14,0 % aus Arzberg (2. Position) 
9,9 % aus Annaburg, Brandenburg (3.) 
4,1 % aus Falkenberg/Elster, Brandenburg (5.) 
3,8 % aus Herzberg/Elster, Brandenburg (6.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeinden Beilrode und Arzberg. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im ZV Beilrode-Arzberg 
umfasst die Gemeinden Arzberg, Beilrode und den ostelbischen Ortsteil Graditz der Stadt Torgau. 
 

In der ILE-Region Ostelbien – Brücke im Dreiländereck gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Arzberg, Beilrode und Torgau. Träger ist der Verein zur Bewahrung und Förderung des länd-
lichen Raumes Ostelbien e. V., in dem die Gemeinden Arzberg, Beilrode, die ostelbischen Ortsteile der 
Stadt Torgau Graditz und Werdau, Vereine, Unternehmen und Private Mitglieder sind. 
 

Grund- und Mittelschule für die Gemeinde Beilrode befinden sich in der Gemeinde selbst. Die Gymna-
siasten besuchen überwiegend das Gymnasium in Torgau. 
 

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Beilroder Kirchgemeinden Beilrode, Döbrichau, 
Kreischau, Rosenfeld und Zwethau mit den Arzberger Kirchgemeinden Arzberg, Blumberg und Trieste-
witz im Pfarrbereich Beilrode-Arzberg im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch zusammengefasst. 
 

Die nördliche Kirchgemeinde Großtreben-Dautzschen ist dem Pfarrbereich Prettin im Kirchenkreis 
Wittenberg zugeordnet. 
 

Raumstrukturelle Besonderheiten 
Etwa die Hälfte der Beilroder Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Brandenburg 
(Landkreis Elbe-Elster: Stadt Herzberg und Stadt Falkenberg) bzw. zum Land Sachsen-Anhalt (Land-
kreis Wittenberg: Stadt Annaburg). 
 

Die Erreichbarkeit von Torgau erfolgt nur über die Brücken (Straße, Schiene) in Torgau. Die Erreichbar-
keit der benachbarten Gemeinde Elsnig ist durch die Elbe eingeschränkt, da eine Querung nur über die 
Brücken in Torgau bzw. eingeschränkt über die Fähre Dommitzsch-Prettin erfolgt. 
 

Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Gemeinde Beilrode an der Landesgrenze Brandenburg/Sachsen existieren be-
grenzte Optionen für einen Gemeindezusammenschluss. 
 

Die Gemeinde Beilrode bildet mit der Gemeinde Arzberg die Verwaltungsgemeinschaft Beilrode. Der 
Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzusehen. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Beilrode sind sowohl auf die Ge-
meinde Arzberg als auch auf die Stadt Torgau orientiert. 
 

Die Bildung einer ländlichen Gemeinde aus den Gemeinden Beilrode und Arzberg wäre durch enge 
nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Länd-
lichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) 
würde erreicht werden. Beide Gemeinden, östlich der Elbe gelegen, gehören zum mittel- und grund-
zentralen Verflechtungsbereich der Stadt Torgau. Ein Zusammenschluss der Gemeinden Arzberg und 
Beilrode wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Stadt Torgau bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Beilrode mit der Stadt Torgau würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen ent-
sprechen. Die Gemeinde Beilrode ist dem grund- und mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittel-
zentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums Tor-
gau beitragen. 
 

Eine Eingliederung allein der Gemeinde Beilrode würde die Änderung der bestehenden Verwaltungs-
gemeinschaft Beilrode erfordern, bei der die Rolle der erfüllenden Gemeinde auf die Stadt Torgau über-
geht. Für eine Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft bedürfte es dagegen einer besonderen Begrün-
dung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein solcher Zusammenschluss wird daher als be-
dingt geeignet eingeschätzt. 

Eine Eingliederung allein der Gemeinde Beilrode würde Fusionsalternativen zum Erhalt einer ländlichen 
Gemeinde in Ostelbien jedoch ausschließen. 
 

Zur Gemeinde Elsnig bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht geeignet 
eingeschätzt. 
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Stadt Belgern 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Belgern gliederte im Jahr 1993 die ehemals selbstständige Gemeinde Mahitzschen, im Jahr 
1994 die Gemeinden Bockwitz, Liebersee und Wohlau, im Jahr 1996 die Gemeinde Staritz, im Jahr 
1999 die Gemeinden Lausa und Neußen ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Stadt Belgern diese voll-
ständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Belgern/Dahlen/ 
Schildau werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 10 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 10 600 Ein-
wohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht das 
für die Stadt Belgern im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 000 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 3 900 
Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Belgern deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Belgern ist als Grundzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) ausgewiesen. Der 
grundzentrale Einzugsbereich umfasste ursprünglich die Stadt Belgern selbst und teilweise die Gemein-
de Pflückuff, die zwischenzeitlich nach Torgau eingemeindet wurde. 
 
Die Stadt Belgern gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Belgern ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Belgern pendelten insgesamt 1 191 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 454 in die 
Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 38,1 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Belgern. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Belgern: 
2,6 % nach Schildau (7. Position) 
2,0 % nach Dahlen (8.) 
1,7 % nach Cavertitz (11.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 354 Beschäftigte in die Stadt Belgern, davon kamen 105 aus der 
Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 29,7 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Belgern. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Belgern: 
7,3 % aus Schildau (2. Position) 
4,2 % aus Arzberg (5.) 
4,2 % aus Cavertitz (5.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten geringere Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Belgern und der Stadt Schildau. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, Mock-
rehna (Ortsteile), Trossin, Zinna. 
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Die Abwasserentsorgung der Stadt Belgern wird durch die Stadt selbst wahrgenommen. 
 
Zum Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbands Torgau zählen die Städte Torgau und Belgern 
sowie die Gemeinden Dreiheide, Mockrehna, Trossin, Zinna. 
 
In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 
Die Grundschule für die Stadt Belgern befindet sich in der Stadt selbst. Die Mittelschüler besuchen 
überwiegend die Mittelschule in Strehla (Landkreis Meißen), die Gymnasiasten das Gymnasium in 
Torgau. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Belgerner Kirchgemeinden Belgern, Lausa, 
Neußen und Staritz mit der Cavertitzer Kirchgemeinde Schirmenitz sowie der Torgauer Kirchgemeinde 
Weßnig im Pfarrbereich Belgern zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die östliche Belgerner Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Brandenburg (Land-
kreis Elbe-Elster: Stadt Mühlberg). 
 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinde Arzberg ist durch die Elbe eingeschränkt, da eine 
Querung nur über die Brücken in Torgau (Straße, Schiene) oder Mühlberg (Straße) bzw. eingeschränkt 
über die Fähre Belgern erfolgt. 
 
Zwischen Belgern und Schildau befindet sich die Dahlener Heide. Zwischen beiden Städten besteht 
keine direkte Straßenverbindung, sie sind gegenseitig nur über Torgauer oder Dahlener Ortsteile er-
reichbar. Auch zwischen Belgern und Dahlen befindet sich die Dahlener Heide. Beide besitzen nur 
wenige Meter gemeinsame Gemeindegrenze. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Belgern an der Landesgrenze Brandenburg/Sachsen und der Elbe sind 
die Optionen für einen Gemeindezusammenschluss eingeschränkt. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Belgern sind hauptsächlich auf die 
Stadt Torgau orientiert. 
 
Als Grundzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) in Randlage des Freistaats ist die Stadt 
Belgern besonders auf Stärkung angewiesen. Durch die Eingemeindung der Gemeinde Pflückuff in die 
Stadt Torgau verfügt die Stadt Belgern jedoch nicht mehr über einen übergemeindlichen Verflechtungs-
bereich. 
 
Geeignete Fusionskandidaten sind nicht erkennbar. Die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Frei-
staat Sachsen“) wird allein nicht erreicht. 
 
Aufgrund ihrer Funktion als Grundzentrum (Ergänzungsstandort) im strukturschwachen Ländlichen 
Raum und der Randlage im Freistaat Sachsen wäre für die Stadt Belgern eine zeitweilige Inanspruch-
nahme der Ausnahmeregelung für die angestrebte Mindesteinwohnerzahl zu begründen. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Belgern mit der Stadt Torgau wäre durch enge nahräumliche Ver-
flechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt. Die Stadt Belgern ist dem mittelzentralen Verflech-
tungsbereich des Mittelzentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung 
des Mittelzentrums Torgau beitragen, aber im Gegenzug die Aufgabe eines Grundzentrums im Länd-
lichen Raum bedeuten. 
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Ein Zusammenschluss der Stadt Belgern mit der Stadt Torgau wird in diesem Fall als geeignet 
eingeschätzt, da die Stadt Belgern die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Länd-
lichen Raum nicht erreicht und auch nicht durch geeignete Zusammenschlüsse mit anderen Ge-
meinden erreichen kann. 
 
Eine Fusion der Stadt Belgern mit der Stadt Schildau wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Bezie-
hungen als wenig geeignet eingeschätzt. Insbesondere die sehr eingeschränkte Erreichbarkeit wirkt 
sich negativ auf die Verflechtungen aus. 
 
Fusionsvarianten mit der Stadt Dahlen oder der Gemeinde Cavertitz werden hinsichtlich ihrer funk-
tionsräumlichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. Zudem sind die Gemeinden unter-
schiedlichen mittelzentralen Verflechtungsbereichen zugeordnet. 
 
Zur Gemeinde Arzberg bestehen aufgrund der Elb-Barriere keine signifikanten Verflechtungen, diese 
Option wird als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Cavertitz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Cavertitz schloss sich im Jahr 1994 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden 
Bucha, Schirmenitz und Sörnewitz sowie im Jahr 1998 mit der Gemeinde Lampertswalde zusammen. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Cavertitz einzelne 
Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen, Schiedsstelle und Rechnungsprüfung) an die Stadt 
Oschatz übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Cavertitz/Lieb-
schützberg/Naundorf werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 6 700 Einwohner, in der Variante 2 ca. 
6 600 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe ent-
spricht das für die Gemeinde Cavertitz im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 2 000 Einwohnern, in der 
Variante 2 ca. 1 900 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Cavertitz sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Cavertitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Oschatz. 
 
Die Gemeinde Cavertitz ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Grundzentrums Dahlen zu-
geordnet, da Dahlen Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Cavertitz wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Cavertitz ist die 
Stadt Oschatz. 
 
Aus der Gemeinde Cavertitz pendelten insgesamt 834 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 84 in 
die Stadt Dahlen. Das entspricht mit einem Anteil von 10,1 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom aus 
der Gemeinde Cavertitz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Cavertitz: 
5,6 % nach Liebschützberg (6. Position) 
2,6 % nach Strehla, Landkreis Meißen (8.) 
1,8 % nach Belgern (10.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 331 Beschäftigte in die Gemeinde Cavertitz, davon kamen 41 aus 
der Stadt Dahlen. Das entspricht mit einem Anteil von 12,4 % dem zweitstärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Cavertitz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Cavertitz: 
7,9 % aus Liebschützberg (3. Position) 
6,0 % aus Belgern (4.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Oschatz aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten sehr enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Cavertitz und der Stadt Dahlen. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Wasserverband Döbeln-Oschatz umfasst die 
Städte Dahlen, Mügeln und Oschatz, die Gemeinden Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf, Wermsdorf 
sowie den Altkreis Döbeln. 
 
Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Cavertitz wird durch die Gemeinde selbst wahrgenommen. 
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In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Cavertitz befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Strehla, teilweise in Oschatz, die Gymnasiasten besuchen 
überwiegend das Gymnasium in Oschatz. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist die Kirchgemeinde Cavertitz (Cavertitz, Klin-
genhain, Olganitz, Reudnitz, Schöna, Treptitz) ein Schwesterkirchverhältnis mit den Kirchgemeinden 
Lampertswalde (Cavertitzer Ortsteil Lampertswalde, Liebschützberger Ortsteil Leisnitz), Laas (Lieb-
schützberger Ortsteile Klötitz, Laas) und Sörnewitz eingegangen. 
 
Der Kirchgemeinde Schmannewitz-Bucha sind Ortsteile der Gemeinde Cavertitz (Bucha, Zeuckritz) und 
der Stadt Dahlen (Ochsensaal, Schmannewitz) zugeordnet. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Cavertitzer Kirchgemeinde Schirmenitz mit den 
Belgerner Kirchgemeinden Belgern, Lausa, Neußen und Staritz und der Torgauer Kirchgemeinde 
Weßnig im Pfarrbereich Belgern zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Ein Teil der östlichen Cavertitzer Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Branden-
burg (Landkreis Elbe-Elster: Stadt Mühlberg). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Cavertitz sind hauptsächlich auf 
die Stadt Dahlen orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Cavertitz mit der Stadt Dahlen wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Cavertitz ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Grundzentrums Dahlen zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums beitra-
gen; die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde gemeinsam erreicht werden. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Cavertitz mit der Stadt Dahlen wird daher als besonders geeignet 
eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Liebschützberg, die stark auf die Stadt Oschatz orientiert ist, bestehen ebenfalls funk-
tionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Cavertitz mit der Gemeinde Lieb-
schützberg wird als wenig geeignet eingeschätzt, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Frei-
staat Sachsen“) nicht erreicht werden würde. 
 
Demgegenüber wird eine Fusionsvariante mit der Stadt Belgern hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen 
Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. Zudem sind die Gemeinde Cavertitz und die Stadt Bel-
gern unterschiedlichen mittelzentralen Verflechtungsbereichen zugeordnet. 
 
Zur Stadt Strehla (Landkreis Meißen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtun-
gen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Dahlen 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Dahlen gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständigen Gemeinden Börln, Großböhla und 
Schmannewitz ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Stadt Dahlen einzelne Verwal-
tungsaufgaben (Schiedsstelle) an die Stadt Oschatz übertragen. In den Bereichen Personenstands- 
und Meldewesen arbeiten die Städte Dahlen, Mügeln und die Gemeinde Wermsdorf vertretungsweise 
zusammen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Belgern/Dahlen/ 
Schildau werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 10 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 10 600 
Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht 
das für die Stadt Dahlen im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 3 900 Einwohnern, in der Variante 2 
ca. 3 800 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Dahlen deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Dahlen ist als Grundzentrum ausgewiesen. Der grundzentrale Einzugsbereich umfasst die 
Stadt Dahlen selbst und die Gemeinde Cavertitz. 
 
Die Stadt Dahlen gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Oschatz. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Dahlen ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Dahlen pendelten insgesamt 1 322 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 270 in die 
Stadt Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 20,4 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Dahlen. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Dahlen: 
5,9 % nach Wermsdorf (4. Position) 
3,1 % nach Cavertitz (6.) 
2,7 % nach Lossatal (8.) 
2,5 % nach Schildau (10.) 
2,1 % nach Liebschützberg (11.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 801 Beschäftigte in die Stadt Dahlen, davon kamen 132 aus der 
Stadt Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 16,5 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Dahlen. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Dahlen: 
10,5 % aus Cavertitz (2. Position) 
9,5 % aus Wermsdorf (3.) 
5,0 % aus Lossatal (7.) 
4,2 % aus Liebschützberg (8.) 
3,1 % aus Schildau (10.) 
3,0 % aus Belgern (11.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Oschatz aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Dahlen und den Gemeinden Wermsdorf und 
Cavertitz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Wasserverband Döbeln-Oschatz umfasst die 
Städte Dahlen, Mügeln und Oschatz, die Gemeinden Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf, Wermsdorf 
sowie den Altkreis Döbeln. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Abwasserverband Untere Döllnitz umfasst die 
Städte Dahlen und Oschatz sowie die Gemeinden Liebschützberg und Naundorf. 
 
In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 
Es besteht eine Zusammenarbeit zwischen Dahlen und Cavertitz auf dem Gebiet der Feuerwehr und 
der Nutzung der Cavertitzer Sporthalle durch Dahlener Vereine. 
 
Die Grundschule für die Stadt Dahlen befindet sich in der Stadt selbst. Die Mittelschüler besuchen seit 
der Schließung der Mittelschule Dahlen überwiegend die Mittelschule in Oschatz, teilweise in Falken-
hain, die Gymnasiasten besuchen überwiegend das Gymnasium in Oschatz. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz die Dahle-
ner Kirchgemeinde Dahlen-Großböhla (Dahlen, Großböhla, Kleinböhla, Neuböhla) ein Schwesterkirch-
verhältnis mit den Wermsdorfer Kirchgemeinden Calbitz-Malkwitz und Luppa eingegangen. Der Kirch-
gemeinde Schmannewitz-Bucha sind Ortsteile der Stadt Dahlen (Ochsensaal, Schmannewitz) und der 
Gemeinde Cavertitz (Bucha, Zeuckritz) zugeordnet. 
 
Im Kirchenbezirk Leipziger Land ist die Kirchgemeinde Börln-Meltewitz (Lossataler Ortsteile Frauwalde, 
Mark Schönstädt, Meltewitz, Dahlener Ortsteile Börln, Bortewitz, Radegast, Schwarzer Kater) mit den 
Lossataler Kirchgemeinden Falkenhain-Thammenhain (Falkenhain, Thammenhain, Voigtshain), Küh-
nitzsch (Dornreichenbach, Heyda, Körlitz, Kühnitzsch) und Müglenz (Hohburg, Müglenz, Watzschwitz, 
Zschorna) ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Dahlen, Schildau und Belgern befindet sich die Dahlener Heide. Dahlen und Belgern besitzen 
nur wenige Meter gemeinsame Gemeindegrenze. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Dahlen sind hauptsächlich auf die Stadt 
Oschatz sowie die Gemeinden Cavertitz und Wermsdorf orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Dahlen mit der Gemeinde Cavertitz wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Cavertitz ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Grundzentrums Dahlen zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums beitra-
gen; die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde gemeinsam erreicht werden. 
Ein Zusammenschluss der Stadt Dahlen mit der Gemeinde Cavertitz wird daher als besonders geeignet 
eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Wermsdorf bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Insbesondere 
die Altgemeinde Luppa ist auch auf die Stadt Dahlen ausgerichtet. Eine Fusion würde zu einer Stär-
kung der grundzentralen Struktur in diesem Raum beitragen. In diesem Fall wäre jedoch keine trag-
fähige Lösung für die Gemeinde Cavertitz zu finden. Ein Zusammenschluss der Stadt Dahlen mit der 
Gemeinde Wermsdorf wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion von Dahlen, Cavertitz und Wermsdorf wird hinsichtlich des entstehenden Gemeinde-
zuschnitts als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Zwischen der Stadt Dahlen und der Stadt Oschatz bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Ver-
flechtungen. Raumstrukturell wird ein Zusammenschluss der Stadt Dahlen mit der Stadt Oschatz als 
wenig geeignet eingeschätzt, da die Stadt Dahlen als Grundzentrum im Ländlichen Raum zu sichern 
und zu stärken ist. Eine Eingemeindung würde zum Verlust des Grundzentrums Dahlen für den Ver-
flechtungsbereich führen. Dagegen könnte durch eine Fusion mit der Gemeinde Cavertitz die ange-
strebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum erreicht werden. 
 
Eine Fusion der Stadt Dahlen mit der Gemeinde Liebschützberg, die stark auf die Stadt Oschatz 
orientiert ist, wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Beziehungen und des entstehenden Gemeinde-
zuschnitts als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Fusionsvarianten mit den Städten Schildau oder Belgern werden hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen 
Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. Zudem sind die Stadt Dahlen und die Städte Schildau 
und Belgern unterschiedlichen mittelzentralen Verflechtungsbereichen zugeordnet. 
 
Zur Gemeinde Lossatal (Landkreis Leipzig) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflech-
tungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Delitzsch 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Delitzsch gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständigen Gemeinden Benndorf und 
Laue, im Jahr 1997 die Gemeinden Schenkenberg und Spröda ein. 2004 erfolgte die Eingliederung der 
Gemeinde Döbernitz, die sich im Jahr 1994 mit den Gemeinden Beerendorf, Brodau und Selben 
zusammengeschlossen hatte. 
 
Als Große Kreisstadt hat die Stadt Delitzsch einzelne Verwaltungsaufgaben für Nachbarkommunen 
übernommen (Rechnungsprüfung für die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Rackwitz, Schönwölkau). 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Delitzsch im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 22 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 22 000 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Delitzsch sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Delitzsch ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Zum mittelzentralen Einzugsbereich gehören die 
Stadt Delitzsch selbst, die Gemeinden Löbnitz, Neukyhna, Schönwölkau und teilweise die Gemeinde 
Wiedemar. 
 
Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Delitzsch wurden die Stadt Delitzsch 
selbst, die Gemeinden Neukyhna und Schönwölkau und teilweise die Gemeinden Löbnitz, Wiedemar 
und Zwochau zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Delitzsch ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Delitzsch pendelten insgesamt 5 956 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 337 in 
die Stadt Bitterfeld-Wolfen, Land Sachsen-Anhalt. Das entspricht mit einem Anteil von 5,6 % dem 
zweitstärksten Auspendlerstrom aus der Stadt Delitzsch. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Delitzsch: 
3,7 % nach Rackwitz (4. Position) 
2,5 % nach Sandersdorf-Brehna, Sachsen-Anhalt (8.) 
1,8 % nach Löbnitz (11.) 
0,9 % nach Neukyhna (18.) 
0,7 % nach Schönwölkau (19.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 3 673 Beschäftigte in die Stadt Delitzsch, davon kamen 207 aus 
der Gemeinde Neukyhna. Das entspricht mit einem Anteil von 5,6 % dem zweitstärksten Einpendler-
strom der Stadt Delitzsch. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Delitzsch: 
5,3 % aus Rackwitz (4. Position) 
4,9 % aus Schönwölkau (5.) 
4,8 % aus Löbnitz (6.) 
3,8 % aus Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt (8.) 
3,8 % aus Sandersdorf-Brehna, Sachsen-Anhalt (8.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Delitzsch aufgrund seiner Größe und Zentralität eine 
hohe Ausstrahlung auf seinen Verflechtungsbereich besitzt, die in den prozentualen Anteilen nicht ohne 
Weiteres erkennbar ist. Dennoch lassen sich Unterschiede in den Pendlerverflechtungen der Umland-
gemeinden erkennen. Die genannten Daten belegen etwas engere Pendlerverflechtungen zwischen 
der Stadt Delitzsch und der Gemeinde Rackwitz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, 
Gerbisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Delitzsch umfasst die Gemeinde Neukyhna 
und die Stadt Delitzsch (ohne OT Spröda, Poßdorf). 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Unteres Leinetal umfasst die Gemeinden 
Löbnitz, Schönwölkau und die Stadt Delitzsch (OT Spröda, Poßdorf). 
 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbands Industrie- und Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest umfasst 
Teile der Stadt Delitzsch und der Gemeinde Neukyhna. 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Grund- und zwei Mittelschulen sowie ein Gymnasium für die Stadt Delitzsch befinden sich in der Stadt 
Delitzsch. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Delitzscher Kirchgemeinden Beerendorf, Brodau, 
Döbernitz, Selben und Zschepen mit den Rackwitzer Kirchgemeinden Kreuma und Zschortau sowie mit 
der Schkeuditzer Kirchgemeinde Wolteritz und der Krostitzer Kirchgemeinde Kletzen im Pfarrbereich 
Zschortau zusammengefasst. 
 
Die Delitzscher Kirchgemeinden Laue und Spröda gehören mit der Krostitzer Kirchgemeinde Krensitz, 
den Löbnitzer Kirchgemeinden Löbnitz, Reibitz und Sausedlitz und den Schönwölkauer Kirchgemein-
den Brinnis und Hohenroda zum Pfarrbereich Löbnitz. 
 
Die Delitzscher Kirchgemeinden Benndorf und Schenkenberg sind mit den Wiedemarer Kirchgemein-
den Klitschmar, Kölsa und Wiedemar und den Neukyhnaer Kirchgemeinden Kyhna, Lissa, Zaasch und 
Zschernitz im Pfarrbereich Schenkenberg zusammengefasst. 
 
Die Kirchgemeinde Delitzsch bildet einen eigenen Pfarrbereich. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die nördliche Delitzscher Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt 
(Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Stadt Bitterfeld-Wolfen, Gemeinde Sandersdorf-Brehna). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Delitzsch an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die Optio-
nen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Delitzsch kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Delitzsch sind auf die Umlandgemein-
den gestreut, etwas stärker auf die Gemeinden Neukyhna und Rackwitz orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Delitzsch mit der Gemeinde Löbnitz wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Löbnitz ist dem mittelzentralen und anteilig dem grundzentralen 
Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Delitzsch zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung 
des Mittelzentrums Delitzsch beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Löbnitz mit der Stadt 
Delitzsch wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
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Zur Gemeinde Rackwitz bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Delitzsch mit der Gemeinde Rackwitz würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen, wobei die Gemeinde Rackwitz dem grund- und mittelzentralen Verflechtungsbereich 
des Oberzentrums Leipzig zugeordnet ist. Ein Zusammenschluss der Stadt Delitzsch mit der Gemeinde 
Rackwitz wird als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Delitzsch mit der Gemeinde Neukyhna wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. 
Die Gemeinde Neukyhna ist dem mittel- und dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittel-
zentrums Delitzsch zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums 
Delitzsch beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Delitzsch mit der Gemeinde Neukyhna würde jedoch das Herauslösen 
der Gemeinde aus dem bestehenden Verwaltungsverband Wiedemar erfordern. Dafür bedürfte es einer 
besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Stadt 
Delitzsch mit der Gemeinde Neukyhna wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Delitzsch mit der Gemeinde Schönwölkau wäre durch enge nah-
räumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Schönwölkau ist dem mittel- und dem grundzentralen 
Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Delitzsch zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung 
des Mittelzentrums Delitzsch beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Delitzsch mit der Gemeinde Schönwölkau würde jedoch eine Auf-
lösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Krostitz erfordern. Dafür bedürfte es einer beson-
deren Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Stadt 
Delitzsch mit der Gemeinde Schönwölkau wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Doberschütz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Doberschütz schloss sich im Jahr 1996 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden 
Battaune, Mörtitz, Paschwitz, Sprotta und Wöllnau zusammen. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Doberschütz einzel-
ne Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen) an die Stadt Eilenburg übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Doberschütz/Laußig/ 
Löbnitz werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 000 Einwohner, in der Variante 2 ca. 8 700 Ein-
wohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht das 
für die Gemeinde Doberschütz im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 3 700 Einwohnern, in der Variante 2 
ca. 3 500 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Doberschütz deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Doberschütz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Eilenburg. 
 
Die Gemeinde Doberschütz ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Eilenburg zugeordnet, da das Mittelzentrum Eilenburg Teile der Grundversorgung für die Gemeinde 
Doberschütz wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Doberschütz ist 
die Stadt Eilenburg. 
 
Von den insgesamt 1 487 Auspendlern aus der Gemeinde Doberschütz arbeiteten 374 in der Stadt 
Eilenburg. Das entspricht mit einem Anteil von 25,2 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der 
Gemeinde Doberschütz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Doberschütz: 
5,4 % nach Mockrehna (4. Position) 
2,5 % nach Laußig (8.) 
1,5 % nach Zschepplin (10.) 
1,4 % nach Thallwitz (11.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 523 Beschäftigte in die Gemeinde Doberschütz, davon kamen 150 
aus der Stadt Eilenburg. Das entspricht mit einem Anteil von 28,7 % dem stärksten Einpendlerstrom 
der Gemeinde Doberschütz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Doberschütz: 
17,2 % aus Mockrehna (2. Position) 
6,7 % aus Laußig (3.) 
3,1 % aus Zschepplin (6.) 
2,9 % aus Thallwitz (8.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Eilenburg aufgrund seiner Größe und Zentralität in 
der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die ge-
nannten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Doberschütz und der Gemeinde 
Mockrehna. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Mittlere Mulde umfasst die Stadt Eilenburg 
und die Gemeinden Doberschütz, Krostitz, Zschepplin (teilweise). 
 
In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
 
Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 
Eine Grundschule für die Gemeinde Doberschütz befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittel-
schüler besuchen überwiegend die Mittelschule in Mockrehna, die Gymnasiasten das Gymnasium in 
Eilenburg. 
 
Durch die Gemeinden Doberschütz und Laußig wurde für die Grundschulen Doberschütz, Laußig und 
Authausen der Schulzweckverband Mulde-Ost gegründet. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Doberschützer Kirchgemeinden Battaune, Dober-
schütz, Mörtitz, Paschwitz, Sprotta und Wöllnau mit den Laußiger Kirchgemeinden Gruna und Laußig 
sowie der Mockrehnaer Kirchgemeinde Strelln im Pfarrbereich Sprotta zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinde Zschepplin ist durch die Mulde eingeschränkt, da eine 
Querung nur über die Brücken in Eilenburg (Straße, Schiene) bzw. eingeschränkt über die Fähre Gruna 
erfolgt. 
 
Zwischen Doberschütz und Laußig befinden sich Waldgebiete der Dübener Heide. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Doberschütz sind hauptsächlich 
auf die Stadt Eilenburg und die Gemeinde Mockrehna orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Doberschütz mit der Stadt Eilenburg wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Doberschütz ist dem grund- und mittelzentralen Verflech-
tungsbereich des Mittelzentrums Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung 
des Mittelzentrums Eilenburg beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Doberschütz mit der 
Stadt Eilenburg wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Auch zur Gemeinde Mockrehna bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen, die einen Zusam-
menschluss der Gemeinde Doberschütz mit der Gemeinde Mockrehna begründen könnten. Die ange-
strebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde bei einer Fusion erreicht werden. Die 
Gemeinde Mockrehna ist einerseits mehr auf das Mittelzentrum Torgau orientiert und dessen mittel-
zentralen Verflechtungsbereich zugeordnet, andererseits bestehen durch die frühere Zugehörigkeit 
größerer Teile der Gemeinde zum Altkreis Eilenburg noch spürbare Beziehungen in den Mittelbereich 
Eilenburg. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Doberschütz mit der Gemeinde Mockrehna wird daher 
als geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Laußig bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Die angestrebte Min-
desteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse 
von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde bei einer Fusion erreicht werden. Beide Gemeinden sind 
jedoch unterschiedlichen Nahbereichen zugeordnet. Zudem wird eine Stärkung des Grundzentrums 
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Bad Düben höher gewichtet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Doberschütz mit der Gemeinde 
Laußig wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinden Doberschütz, Laußig und Mockrehna wird aufgrund unter-
schiedlicher raumstruktureller Orientierungen als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Zschepplin bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Die angestrebte 
Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde bei einer Fusion erreicht werden. Ein Zusam-
menschluss der Gemeinde Zschepplin mit der Gemeinde Doberschütz würde jedoch eine Auflösung 
des bestehenden Verwaltungsverbands Eilenburg-West erfordern, wozu es einer besonderen Begrün-
dung bedarf. Auch aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit wird diese Fusionsvariante als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Thallwitz (Landkreis Leipzig) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Ver-
flechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird als nicht geeignet einge-
schätzt. 
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Stadt Dommitzsch 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Dommitzsch gliederte im Jahr 1999 die ehemals selbstständige Gemeinde Wörblitz ein. 
 
Die Stadt Dommitzsch bildet mit den Gemeinden Elsnig und Trossin die Verwaltungsgemeinschaft 
Dommitzsch, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Dommitzsch wahrgenommen werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Dommitzsch im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 
4 700 Einwohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an der Verwaltungsgemeinschaft 
entspricht das für die Stadt Dommitzsch in beiden Varianten ca. 2 300 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Dommitzsch sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Dommitzsch ist als Grundzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) ausgewiesen. 
Ihr grundzentraler Einzugsbereich umfasst die Stadt Dommitzsch selbst, die Gemeinde Trossin und teil-
weise die Gemeinde Elsnig. 
 
Die Stadt Dommitzsch gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Dommitzsch ist die 
Stadt selbst. 
 
Aus der Stadt Dommitzsch pendelten insgesamt 724 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 43 in 
die Gemeinde Trossin. Das entspricht mit einem Anteil von 5,9 % dem drittstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Dommitzsch. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Dommitzsch: 
5,8 % nach Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt (4. Position) 
2,1 % nach Elsnig (7.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 499 Beschäftigte in die Stadt Dommitzsch, davon kamen jeweils 48 
aus den Gemeinden Elsnig und Trossin. Das entspricht mit einem Anteil von jeweils 9,6 % den zweit-
stärksten Einpendlerströmen der Stadt Dommitzsch. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Dommitzsch: 
5,6 % aus Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt (4. Position) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Trossin. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, Mock-
rehna (Ortsteile), Trossin und Zinna. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Sachsen-Nord Dommitzsch umfasst die Stadt 
Dommitzsch und die Gemeinde Trossin. 
 
In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
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Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 
Die Stadt Dommitzsch gehört mit den Städten Bad Düben, Bad Schmiedeberg, Gräfenhainichen, Kem-
berg, Pretzsch und Prettin zum Städtebund Dübener Heide. 
 
Die Grundschule für die Stadt Dommitzsch befindet sich in der Stadt selbst. Die Mittelschüler besuchen 
seit der Schließung der Dommitzscher Mittelschule überwiegend die Mittelschule in Torgau, die Gymna-
siasten das Gymnasium in Torgau. Mit den Gemeinden Elsnig und Trossin wurde ein gemeinsamer 
Grundschulbezirk vereinbart. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Dommitzscher Kirchgemeinden Dommitzsch, 
Greudnitz und Wörblitz mit den Elsniger Kirchgemeinden Drebligar und Elsnig sowie den Trossiner 
Kirchgemeinden Dahlenberg, Falkenberg, Roitzsch und Trossin im Pfarrbereich Dommitzsch zusam-
mengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Große Teile der Dommitzscher Gemeindegrenze sind gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-
Anhalt (Landkreis Wittenberg: Stadt Bad Schmiedeberg, Stadt Annaburg). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Dommitzsch an der Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Sachsen sind die 
Optionen für einen Gemeindezusammenschluss eingeschränkt, insbesondere die Beziehungen zur 
Stadt Bad Schmiedeberg können nicht berücksichtigt werden. 
 
Die Stadt Dommitzsch bildet mit den Gemeinden Elsnig und Trossin die Verwaltungsgemeinschaft 
Dommitzsch. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als 
Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Dommitzsch sind in Sachsen auf die 
Gemeinden Trossin und Elsnig orientiert. 
 
Die Bildung einer ländlichen Kleinstadt-Gemeinde aus der Stadt Dommitzsch und den Gemeinden 
Elsnig und Trossin wäre durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen den drei Gemeinden 
gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Eine Fusion würde zu 
einer Stärkung des Grundzentrums Dommitzsch beitragen. Die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen“) wird gemeinsam nur leicht unterschritten, so dass ein Zusammenschluss dieser 
drei Gemeinden als besonders geeignet eingeschätzt wird. 
 
Die Altgemeinde Döbern der Gemeinde Elsnig ist stark auf die Stadt Torgau ausgerichtet, daher könnte 
ausnahmsweise ein Anschluss des Gemeindeteils Döbern an die Stadt Torgau geprüft werden. Dies 
hätte jedoch einen weiteren Bevölkerungsverlust der Verwaltungseinheit Dommitzsch zur Folge. 
 
Aufgrund ihrer Funktion als Grundzentrum (Ergänzungsstandort) im strukturschwachen Ländlichen 
Raum und der Randlage im Freistaat Sachsen wäre für einen Zusammenschluss der Stadt Dommitzsch 
mit den Gemeinden Elsnig und Trossin die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für die ange-
strebte Mindesteinwohnerzahl zu begründen. 
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Gemeinde Dreiheide 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Dreiheide entstand 1994 durch die Vereinigung der ehemals selbstständigen Gemein-
den Großwig, Süptitz und Weidenhain. 
 
Die Gemeinde Dreiheide bildet mit der Gemeinde Zinna und der Stadt Torgau die Verwaltungsgemein-
schaft Torgau, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Torgau wahrgenommen werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Torgau im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 20 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 19 600 
Einwohner erwarten. Nach Abzug der Werte für die Stadt Torgau entspricht das für die Gemeinde Drei-
heide entsprechend dem Einwohneranteil 2009 im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 2 000 Einwoh-
nern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Dreiheide sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Dreiheide ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Die Gemeinde Dreiheide ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau 
zugeordnet, da Torgau Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Dreiheide wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Dreiheide ist die 
Stadt Torgau. 
 
Von den insgesamt 758 Auspendlern aus der Gemeinde Dreiheide arbeiteten 369 in der Stadt Torgau. 
Das entspricht mit einem Anteil von 48,7 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Drei-
heide. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Dreiheide: 
3,3 % nach Mockrehna (3. Position) 
1,5 % nach Zinna (7.) 
1,3 % nach Trossin (8.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 444 Beschäftigte in die Gemeinde Dreiheide, davon kamen 126 
aus der Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 28,4 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Dreiheide. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Dreiheide: 
6,5 % aus Mockrehna (4. Position) 
5,2 % aus Zinna (5.) 
4,5 % aus Elsnig (8.) 
4,3 % aus Trossin (9.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten geringere Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeinden Dreiheide und Mockrehna. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, Mock-
rehna (Ortsteile), Trossin, Zinna. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Gemeinden 
Dreiheide, Elsnig und Zinna sowie Bereiche der Stadt Torgau. 
 
Zum Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbands Torgau zählen die Städte Torgau und Belgern 
sowie die Gemeinden Dreiheide, Mockrehna, Trossin, Zinna. 
 
In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
 
Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Dreiheide befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschulen in Torgau und Mockrehna, die Gymnasiasten das Gymnasium 
in Torgau. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Dreiheider Kirchgemeinden Großwig, Süptitz und 
Weidenhain mit den Elsniger Kirchgemeinden Döbern, Mockritz und Neiden sowie den Zinnaer Kirch-
gemeinden Welsau und Zinna im Pfarrbereich Süptitz zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Alle drei Gemeindeteile liegen an der B 183 und erreichen die Stadt Torgau nur über die Ortslage 
Zinna, die fast an die Kernstadt Torgau angrenzt. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Dreiheide bildet mit der Stadt Torgau und der Gemeinde Zinna die Verwaltungsgemein-
schaft Torgau. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als 
Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Dreiheide sind stark auf die Stadt 
Torgau orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Dreiheide mit der Stadt Torgau wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Dreiheide ist dem mittel- und grundzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des 
Mittelzentrums Torgau beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Dreiheide mit der Stadt Torgau wird daher als besonders geeig-
net eingeschätzt. Er sollte möglichst gemeinsam mit der Gemeinde Zinna erfolgen, die ebenfalls stark 
auf Torgau orientiert und auf dem Weg nach Torgau zu passieren ist. 
 
Zur Gemeinde Zinna, die ebenfalls stark auf die Stadt Torgau orientiert ist, bestehen ebenfalls funk-
tionsräumliche Verflechtungen. Der alleinige Zusammenschluss mit der Gemeinde Zinna bei einem 
Verbleib in der Verwaltungsgemeinschaft Torgau wird aus Gründen der Zweckmäßigkeit als wenig ge-
eignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Mockrehna bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die ein 
Herauslösen der Gemeinde Dreiheide aus der Verwaltungsgemeinschaft Torgau begründen würden. 
Diese Option wird als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Auch zu den Gemeinden Elsnig und Trossin bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Ver-
flechtungen, die ein Herauslösen aus den Verwaltungsgemeinschaften Dommitzsch oder Torgau be-
gründen würden. Auch wäre bei einer solchen Fusion keine tragfähige Lösung für die Stadt Dom-
mitzsch zu finden, die als Grundzentrum in Randlage des Freistaats besonders auf Stärkung ange-
wiesen ist. Diese Optionen werden als wenig geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Eilenburg 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Eilenburg gliederte im Jahr 1997 die ehemals selbstständige Gemeinde Kospa-Pressen ein. 
 
Als Große Kreisstadt hat die Stadt Eilenburg einzelne Verwaltungsaufgaben für Nachbarkommunen 
übernommen (Personenstandswesen für die Gemeinde Doberschütz und den Verwaltungsverband 
Eilenburg-West). 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Eilenburg im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 15 000 Einwohner, in der Variante 2 ca. 14 800 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Eilenburg sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Eilenburg ist als Mittelzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) ausgewiesen. Zum 
mittelzentralen Einzugsbereich gehören die Stadt Eilenburg selbst, die Stadt Bad Düben, die Gemein-
den Doberschütz, Laußig, Zschepplin und teilweise Jesewitz. 
 
Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Eilenburg wurden die Stadt Eilenburg 
selbst, die Gemeinde Doberschütz und teilweise die Gemeinden Jesewitz und Zschepplin zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Eilenburg ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Eilenburg pendelten insgesamt 3 566 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 163 in 
die Gemeinde Jesewitz. Das entspricht mit einem Anteil von 4,6 % dem viertstärksten Auspendler-
strom aus der Stadt Eilenburg. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Eilenburg: 
4,2 % nach Doberschütz (5. Position) 
2,3 % nach Zschepplin (8.) 
1,9 % nach Krostitz (10.) 
1,5 % nach Thallwitz (13.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 2 809 Beschäftigte in die Stadt Eilenburg, davon kamen 374 aus 
der Gemeinde Doberschütz. Das entspricht mit einem Anteil von 13,3 % dem stärksten Einpendler-
strom der Stadt Eilenburg. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Eilenburg: 
7,9 % aus Zschepplin (3. Position) 
4,5 % aus Jesewitz (7.) 
3,2 % aus Thallwitz (9.) 
1,6 % aus Krostitz (13.) 
1,2 % aus Schönwölkau (15.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Eilenburg aufgrund seiner Größe und Zentralität eine 
hohe Ausstrahlung auf seinen Verflechtungsbereich besitzt, die in den prozentualen Anteilen nicht ohne 
Weiteres erkennbar ist. Die genannten Daten belegen etwas engere Pendlerverflechtungen zwischen 
der Stadt Eilenburg und den Gemeinden Doberschütz, Jesewitz und Zschepplin. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Mittlere Mulde umfasst die Stadt Eilenburg 
und die Gemeinden Doberschütz, Krostitz, Zschepplin (teilweise). 
 
In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
 
Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium für die Stadt Eilenburg befinden sich in der Stadt selbst. 
 
In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland bildet die Kirchgemeinde Eilenburg, zu der auch die 
Ortsteile Hainichen und Kospa gehören, einen eigenen Pfarrbereich. 
 
Die Eilenburger Kirchgemeinde Behlitz ist mit den Jesewitzer Kirchgemeinden Gostemitz, Pehritzsch, 
Weltewitz, Wöllmen und Wölpern, der Kirchgemeinde Liemehna (Jesewitzer Ortsteile Liemehna, Ochel-
mitz, Krostitzer Ortsteil Mutschlena, Tauchaer Ortsteil Pönitz), und den Krostitzer Kirchgemeinden Kros-
titz und Priester im Pfarrbereich Krostitz zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Das Stadtgebiet Eilenburg besteht aus einem westmuldischen Teil und einem ostmuldischen Teil, die 
über die Brücken in Eilenburg (Straße, Schiene) verbunden werden. 
 
Eilenburg und Schönwölkau besitzen nur wenige Meter gemeinsame Gemeindegrenze. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Eilenburg kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
Als Mittelzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) sollte die Stadt Eilenburg jedoch gestärkt 
werden. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Eilenburg sind hauptsächlich auf die 
Gemeinden Doberschütz, Jesewitz und Zschepplin orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Eilenburg mit der Gemeinde Jesewitz wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Ge-
meinde Jesewitz ist anteilig dem mittelzentralen und anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich 
des Mittelzentrums Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittel-
zentrums Eilenburg beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Eilenburg mit der Gemeinde Jesewitz 
wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Eilenburg mit der Gemeinde Zschepplin wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. 
Die Gemeinde Zschepplin ist dem mittelzentralen und anteilig dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des 
Mittelzentrums Eilenburg beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Eilenburg mit der Gemeinde 
Zschepplin wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss allein der Gemeinde Jesewitz oder der Gemeinde Zschepplin mit der Stadt 
Eilenburg würde eine Auflösung des bestehenden Verwaltungsverbands Eilenburg-West erfordern, 
wozu es einer besonderen Begründung bedarf. Einen Ansatz dafür liefert im vorliegenden Fall das 
zweigeteilte Verbandsgebiet des Verwaltungsverbands Eilenburg-West, das 1997 durch die Eingemein-
dung der Gemeinde Kospa-Pressen in die Stadt Eilenburg entstand. 
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Durch die engen funktionsräumlichen Verflechtungen und den vorhandenen Sitz der Verbandsverwal-
tung in Eilenburg wäre auch ein Zusammenschluss der Gemeinden Jesewitz und Zschepplin mit der 
Stadt Eilenburg gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die 
Gemeinden Jesewitz und Zschepplin sind anteilig bzw. voll dem mittelzentralen und jeweils anteilig dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stär-
kung des Mittelzentrums Eilenburg beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Eilenburg mit den Ge-
meinden Zschepplin und Jesewitz wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Doberschütz bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusam-
menschluss der Stadt Eilenburg mit der Gemeinde Doberschütz würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Doberschütz ist dem grund- und mittelzentralen Verflech-
tungsbereich des Mittelzentrums Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des 
Mittelzentrums Eilenburg beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Eilenburg mit der Gemeinde 
Doberschütz wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Zu den Gemeinden Krostitz und Schönwölkau bestehen geringe funktionsräumliche Beziehungen. 
Sie sind zudem anderen Mittelbereichen zugeordnet. Eine Fusion der Stadt Eilenburg mit der Gemein-
de Krostitz oder Schönwölkau wird daher als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Thallwitz (Landkreis Leipzig) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Ver-
flechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird als nicht geeignet einge-
schätzt. 
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Gemeinde Elsnig 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Elsnig schloss sich im Jahr 1994 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden Döbern 
und Neiden zusammen. 
 
Die Gemeinde Elsnig bildet mit der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Trossin die Verwaltungsge-
meinschaft Dommitzsch, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Dommitzsch wahrgenommen 
werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Dommitzsch im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 
4 700 Einwohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an der Verwaltungsgemeinschaft 
entspricht das für die Gemeinde Elsnig in der Variante 1 ca. 1 400 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 
1 300 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Elsnig sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Elsnig ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Die Gemeinde Elsnig ist anteilig den grundzentralen Verflechtungsbereichen des Grundzentrums Dom-
mitzsch und des Mittelzentrums Torgau zugeordnet, da sowohl Dommitzsch als auch Torgau Teile der 
Grundversorgung für die Gemeinde Elsnig wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Elsnig ist die Stadt 
Torgau. 
 
Von den insgesamt 550 Auspendlern aus der Gemeinde Elsnig arbeiteten 234 in der Stadt Torgau. 
Das entspricht mit einem Anteil von 42,5 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Elsnig. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Elsnig: 
8,7 % nach Dommitzsch (2. Position) 
3,6 % nach Dreiheide (4.) 
1,8 % nach Trossin (8.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 74 Beschäftigte in die Gemeinde Elsnig, davon kamen 17 aus der 
Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 23,0 % dem stärksten Einpendlerstrom der Gemein-
de Elsnig. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Elsnig: 
20,3 % aus Dommitzsch (2. Position) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Elsnig und der Stadt Dommitzsch. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, Mock-
rehna (Ortsteile), Trossin, Zinna. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Gemeinden 
Dreiheide, Elsnig und Zinna sowie Bereiche der Stadt Torgau. 
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In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
 
Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Elsnig befindet sich in Dommitzsch, dafür wurde mit der Stadt Dom-
mitzsch ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. Die Mittelschüler besuchen überwiegend die 
Mittelschule in Torgau, die Gymnasiasten besuchen das Gymnasium in Torgau. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Elsniger Kirchgemeinden Döbern, Mockritz und 
Neiden mit den Dreiheider Kirchgemeinden Großwig, Süptitz und Weidenhain sowie den Zinnaer Kirch-
gemeinden Welsau und Zinna im Pfarrbereich Süptitz zusammengefasst. Die nördlichen Kirchgemein-
den Drebligar und Elsnig sind mit den Trossiner Kirchgemeinden Dahlenberg, Falkenberg, Roitzsch und 
Trossin und den Dommitzscher Kirchgemeinden Dommitzsch, Greudnitz und Wörblitz dem Pfarrbereich 
Dommitzsch zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die nördliche Elsniger Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt 
(Landkreis Wittenberg: Stadt Bad Schmiedeberg, Stadt Annaburg). 
 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinde Beilrode ist durch die Elbe eingeschränkt, da eine Que-
rung nur über die Brücken (Straße, Schiene) in Torgau bzw. eingeschränkt über die Fähre Dommitzsch-
Prettin erfolgt. 
 
Zur Gemeinde Trossin besteht keine direkte Straßenverbindung, sie ist über die Stadt Dommitzsch er-
reichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Gemeinde Elsnig an der Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Sachsen und an der 
Elbe sind die Optionen für einen Gemeindezusammenschluss eingeschränkt. 
 
Die Gemeinde Elsnig bildet mit der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Trossin die Verwaltungsge-
meinschaft Dommitzsch. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft 
ist als Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Elsnig sind hauptsächlich auf die 
Stadt Dommitzsch und die Stadt Torgau orientiert. 
 
Die Bildung einer ländlichen Kleinstadt-Gemeinde aus der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde 
Elsnig wäre durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde 
insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Elsnig ist anteilig dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich des Grundzentrums Dommitzsch zugeordnet. Eine Fusion würde 
zu einer Stärkung des Grundzentrums Dommitzsch beitragen, wobei die angestrebte Mindestein-
wohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von 
Gemeinden im Freistaat Sachsen“) nicht erreicht wird. 
 
Es bestehen allerdings Verflechtungen der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Elsnig in der Verwal-
tungsgemeinschaft und der evangelischen Kirchgemeinde mit der Gemeinde Trossin sowie enge funk-
tionsräumliche Beziehungen zwischen der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Trossin, so dass ein 
Zusammenschluss dieser drei Gemeinden als besonders geeignet eingeschätzt wird. 
 
Aufgrund ihrer Funktion als Grundzentrum (Ergänzungsstandort) im strukturschwachen Ländlichen 
Raum und der Randlage im Freistaat Sachsen wäre für einen Zusammenschluss der Stadt Dommitzsch 
mit den Gemeinden Elsnig und Trossin die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für die ange-
strebte Mindesteinwohnerzahl zu begründen. 
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Der alleinige Zusammenschluss der Gemeinde Elsnig mit der Gemeinde Trossin bei einem Verbleib in 
der Verwaltungsgemeinschaft Dommitzsch wird aus Gründen der Zweckmäßigkeit als wenig geeignet 
eingeschätzt, zumal die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) nicht erreicht 
wird. 
 
Zur Stadt Torgau bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Elsnig mit der Stadt Torgau würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen ent-
sprechen. Die Gemeinde Elsnig ist dem mittel- und anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich 
des Mittelzentrums Torgau zugeordnet. Insbesondere die Altgemeinde Döbern ist stark auf die Stadt 
Torgau ausgerichtet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums Torgau bei-
tragen. 
 
Eine Eingliederung der Gemeinde Elsnig würde das Herauslösen der Gemeinde aus der bestehenden 
Verwaltungsgemeinschaft Dommitzsch erfordern. Dazu bedürfte es einer besonderen Begründung, die 
im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Hier wäre zudem keine tragfähige Lösung für die Stadt Dom-
mitzsch zu finden, die als Grundzentrum in Randlage des Freistaats besonders auf Stärkung ange-
wiesen ist. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Elsnig mit der Stadt Torgau wird daher als wenig 
geeignet eingeschätzt. Ausnahmsweise könnte ein Anschluss des Gemeindeteils Döbern an die Stadt 
Torgau geprüft werden. Dies hätte jedoch einen weiteren Bevölkerungsverlust der Verwaltungseinheit 
Dommitzsch zur Folge. 
 
Auch zu den Gemeinden Dreiheide oder Zinna bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Ver-
flechtungen, die ein Herauslösen aus den bestehenden Verwaltungsgemeinschaften Dommitzsch oder 
Torgau begründen würden. Auch wäre bei einer solchen Fusion keine tragfähige Lösung für die Stadt 
Dommitzsch zu finden, die als Grundzentrum in Randlage des Freistaats besonders auf Stärkung ange-
wiesen ist. Diese Optionen werden als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Beilrode bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht geeig-
net eingeschätzt. 
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Gemeinde Jesewitz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Jesewitz vereinigte sich im Jahr 1994 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden 
Gotha, Liemehna und Pehritzsch. 
 
Die Gemeinde Jesewitz gehört mit der Gemeinde Zschepplin zum Verwaltungsverband Eilenburg-West, 
der seit der Eingemeindung der Gemeinde Kospa-Pressen in die Stadt Eilenburg 1997 nicht mehr über 
ein zusammenhängendes Territorium verfügt. 
 
Die Aufgaben des Verwaltungsverbands werden durch die Verbandsverwaltung mit Sitz in Eilenburg 
wahrgenommen. Einzelne Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen) wurden an die Stadt Eilen-
burg übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Jesewitz/Krostitz/ 
Schönwölkau/Zschepplin werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 11 200 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 11 000 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemein-
degruppe entspricht das für die Gemeinde Jesewitz im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 2 700 Ein-
wohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Jesewitz sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Jesewitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen Ver-
flechtungsbereichen sowohl der Stadt Eilenburg als auch des Oberzentrums Leipzig. 
 
Die Gemeinde Jesewitz ist anteilig den grundzentralen Verflechtungsbereichen des Grundzentrums 
Taucha und des Mittelzentrums Eilenburg zugeordnet, da sowohl Taucha als auch Eilenburg Teile der 
Grundversorgung für die Gemeinde Jesewitz wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Jesewitz ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Von den insgesamt 1 156 Auspendlern aus der Gemeinde Jesewitz arbeiteten 534 in der Stadt Leipzig. 
Das entspricht mit einem Anteil von 46,2 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Jese-
witz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Jesewitz: 
10,9 % nach Eilenburg (2. Position) 
7,0 % nach Taucha (3.) 
1,7 % nach Krostitz (5.) 
1,4 % nach Machern (7.) 
 
Der Auspendlerstrom nach Zschepplin betrug 1,0 % (13.). 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 548 Beschäftigte in die Gemeinde Jesewitz, davon kamen 163 aus 
der Stadt Eilenburg. Das entspricht mit einem Anteil von 29,7 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Jesewitz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Jesewitz: 
17,2 % aus Leipzig (2. Position) 
10,8 % aus Taucha (3.) 
 
Der Einpendlerstrom aus Zschepplin betrug 4,6 % (4. Position). 
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Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Eilenburg und das Oberzentrum Leipzig aufgrund 
ihrer Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besit-
zen. Daneben belegen die genannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde 
Jesewitz und der Stadt Taucha. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (Ortsteile Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die 
Städte Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, 
Schkeuditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Jesewitz befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Taucha, die Gymnasiasten das Gymnasium in Taucha. 
 
Mit der Gemeinde Krostitz wurde ab 2011 ein gemeinsamer Grundschulbezirk für den Krostitzer Ortsteil 
Mutschlena vereinbart. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Jesewitzer Kirchgemeinden Gostemitz, Peh-
ritzsch, Weltewitz, Wöllmen und Wölpern mit der Kirchgemeinde Liemehna (Jesewitzer Ortsteile Lie-
mehna, Ochelmitz, Krostitzer Ortsteil Mutschlena, Tauchaer Ortsteil Pönitz), der Eilenburger Kirch-
gemeinde Behlitz und den Krostitzer Kirchgemeinden Krostitz und Priester im Pfarrbereich Krostitz 
zusammengefasst. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen besteht zwischen der Kirchgemeinde Püchau-
Bennewitz (Macherner Ortsteile Dögnitz, Püchau, Bennewitzer Ortsteile Bennewitz, Deuben, Grubnitz, 
Nepperwitz, Pausitz, Schmölen, Jesewitzer Ortsteil Kossen) und der Kirchgemeinde Machern (Ortsteil 
Machern und Bennewitzer Ortsteile Altenbach, Leulitz, Zeititz) ein Schwesterkirchverhältnis. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinde Thallwitz ist durch die Mulde eingeschränkt, da eine 
Querung nur über die Brücken in Eilenburg (Straße, Schiene) erfolgt. 
 
Die direkte Verbindung in die Stadt Leipzig führt über Taucha. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Jesewitz bildet mit der Gemeinde Zschepplin den Verwaltungsverband Eilenburg-West. 
Der Zusammenschluss innerhalb eines bestehenden Verwaltungsverbands ist als Regelfall anzusehen. 
Allerdings erschwert im vorliegenden Fall das zweigeteilte Verbandsgebiet eine Fusion. Die funktions-
räumlichen Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden sind relativ schwach ausgeprägt. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Jesewitz sind hauptsächlich auf 
die Städte Eilenburg, Leipzig und Taucha orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Jesewitz mit der Stadt Eilenburg wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Jesewitz ist anteilig dem mittelzentralen und anteilig dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu 
einer Stärkung des Mittelzentrums Eilenburg beitragen. 
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Ein Zusammenschluss allein der Gemeinde Jesewitz mit der Stadt Eilenburg würde eine Auflösung des 
bestehenden Verwaltungsverbands Eilenburg-West erfordern, wozu es einer besonderen Begründung 
bedarf. Einen Ansatz dafür liefert im vorliegenden Fall das zweigeteilte Verbandsgebiet des Verwal-
tungsverbands Eilenburg-West. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Jesewitz mit der Stadt Eilenburg 
wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Durch die engen funktionsräumlichen Verflechtungen und den vorhandenen Sitz der Verbandsverwal-
tung in Eilenburg wäre auch ein Zusammenschluss der Gemeinden Jesewitz und Zschepplin mit der 
Stadt Eilenburg gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die 
Gemeinden Jesewitz und Zschepplin sind anteilig bzw. voll dem mittelzentralen und jeweils anteilig dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stär-
kung des Mittelzentrums Eilenburg beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinden Jesewitz und 
Zschepplin mit der Stadt Eilenburg wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Auch der Zusammenschluss der Gemeinde Jesewitz mit der Stadt Taucha wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Jesewitz ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungs-
bereich des Grundzentrums Taucha zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzen-
trums Taucha beitragen, aber zugleich eine Auflösung des bestehenden Verwaltungsverbands Eilen-
burg-West erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. Einen Ansatz dafür liefert im 
vorliegenden Fall das zweigeteilte Verbandsgebiet des Verwaltungsverbands Eilenburg-West. 
 
Hier wird jedoch eine tragfähige Lösung für das Mittelzentrum Eilenburg, das als Ergänzungsstandort 
im Ländlichen Raum besonders auf Stärkung angewiesen ist, höher gewichtet. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Jesewitz mit der Stadt Taucha wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Gemeinde Jesewitz mit der Gemeinde Krostitz wird hinsichtlich ihrer funktionsräum-
lichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zu den Gemeinden Machern und Thallwitz (Landkreis Leipzig) bestehen keine derart engen funktions-
räumlichen Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Optionen werden als 
nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Grundsätzlich wäre auch ein Zusammenschluss der Gemeinde Jesewitz mit der kreisfreien Stadt 
Leipzig durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt. Eine Einglie-
derung der Gemeinde Jesewitz in die Stadt Leipzig würde jedoch das Herauslösen der Gemeinde aus 
dem bestehenden Verwaltungsverband Eilenburg-West erfordern, wozu es einer besonderen Begrün-
dung bedarf. Hinsichtlich des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss jedoch als 
nicht geeignet eingeschätzt. Zudem wäre eine Teilung des Landkreises Nordsachsen unter Berücksich-
tigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen ver-
folgten Ziele nicht zulässig. 
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Gemeinde Krostitz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Krostitz gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständigen Gemeinden Krensitz und 
Mutschlena sowie im Jahr 1997 die Gemeinde Priester ein. Im Jahr 1999 wurde die Gemeinde Kletzen-
Zschölkau eingegliedert, die 1994 durch die Vereinigung der Gemeinden Zschölkau und Kletzen ent-
standen war. 
 
Die Gemeinde Krostitz gehört mit der Gemeinde Schönwölkau zur Verwaltungsgemeinschaft Krostitz, 
deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Krostitz wahrgenommen werden. Einzelne Verwal-
tungsaufgaben (Personenstandswesen) hat die Gemeinde Krostitz für die Gemeinde Rackwitz über-
nommen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Jesewitz/Krostitz/ 
Schönwölkau/Zschepplin werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 11 200 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 11 000 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemein-
degruppe entspricht das für die Gemeinde Krostitz im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 3 400 Ein-
wohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Krostitz deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Krostitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Die Gemeinde Krostitz wurde auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums Leip-
zig zugeordnet, da die Stadt Leipzig als Oberzentrums auch Teile der Grundversorgung für die Gemein-
de Krostitz wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Krostitz ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Von den insgesamt 1 267 Auspendlern aus der Gemeinde Krostitz arbeiteten 630 in der Stadt Leipzig. 
Das entspricht mit einem Anteil von 49,7 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Krostitz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Krostitz: 
5,2 % nach Rackwitz (3. Position) 
3,5 % nach Eilenburg (4.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 1 148 Beschäftigte in die Gemeinde Krostitz, davon kamen 341 aus 
der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 29,7 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Krostitz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Krostitz: 
7,4 % aus Schönwölkau (3. Position) 
5,9 % aus Eilenburg (4.) 
5,6 % aus Rackwitz (5.) 
1,7 % aus Jesewitz (9.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Krostitz und der Gemeinde Rack-
witz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, Ger-
bisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Mittlere Mulde umfasst die Gemeinden 
Doberschütz, Krostitz, Zschepplin (teilweise) und die Stadt Eilenburg. 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Grund- und Mittelschule für die Gemeinde Krostitz befinden sich in der Gemeinde selbst. Die Gymna-
siasten besuchen überwiegend das Gymnasium in Taucha. 
 
Mit der Gemeinde Jesewitz wurde ab 2011 ein gemeinsamer Grundschulbezirk für den Krostitzer Orts-
teil Mutschlena vereinbart. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Krostitzer Kirchgemeinden Krostitz und Priester, 
die Kirchgemeinde Liemehna (Jesewitzer Ortsteile Liemehna, Ochelmitz, Krostitzer Ortsteil Mutschlena, 
Tauchaer Ortsteil Pönitz), die Eilenburger Kirchgemeinde Behlitz und die Jesewitzer Kirchgemeinden 
Gostemitz, Pehritzsch, Weltewitz, Wöllmen und Wöllpern im Pfarrbereich Krostitz zusammengefasst. 
 
Die Krostitzer Kirchgemeinde Krensitz gehört mit den Löbnitzer Kirchgemeinden Löbnitz, Reibitz und 
Sausedlitz, den Delitzscher Kirchgemeinden Laue und Spröda und den Schönwölkauer Kirchgemein-
den Brinnis und Hohenroda zum Pfarrbereich Löbnitz. 
 
Die Krostitzer Kirchgemeinde Kletzen ist mit den Delitzscher Kirchgemeinden Beerendorf, Brodau, 
Döbernitz, Selben und Zschepen, den Rackwitzer Kirchgemeinden Kreuma und Zschortau und der 
Schkeuditzer Kirchgemeinde Wolteritz dem Pfarrbereich Zschortau zugeordnet. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen steht die Kirchgemeinde Wiederitzsch 
(Krostitzer Ortsteile Hohenossig, Zschölkau, Rackwitzer Ortsteile Podelwitz, Rackwitz, Leipziger Ortsteil 
Wiederitzsch) mit den Kirchgemeinden Leipzig-Gohlis und Leipzig-Eutritzsch in einem Schwesterkirch-
verhältnis. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Krostitz bildet mit der Gemeinde Schönwölkau die Verwaltungsgemeinschaft Krostitz. 
Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzu-
sehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Krostitz sind hauptsächlich auf die 
Stadt Leipzig, daneben auf die Gemeinden Rackwitz und Schönwölkau orientiert. 
 
Zur Gemeinde Schönwölkau bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Gemeinde Krostitz mit der Gemeinde Schönwölkau würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen 
Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde 
erreicht werden, wobei beide Gemeinden unterschiedlichen Mittel- und Nahbereichen zugeordnet sind. 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Krostitz mit der Gemeinde Schönwölkau wird als geeignet einge-
schätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Krostitz und der Gemeinde Rackwitz bestehen ebenfalls enge funktionsräum-
liche Verflechtungen. Beide Gemeinden gehören zum mittel- und grundzentralen Verflechtungsbereich 
des Oberzentrums Leipzig. Ein Zusammenschluss würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen 
entsprechen. Ein Zusammenschluss allein der Gemeinde Krostitz mit der Gemeinde Rackwitz würde 
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eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Krostitz erfordern. Dafür bedürfte es einer 
besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Ge-
meinde Krostitz mit der Gemeinde Rackwitz wird als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Verwaltungsgemeinschaft Krostitz mit der Gemeinde Rackwitz wird auf-
grund der unterschiedlichen funktionsräumlichen Beziehungen im entstehenden Gemeindegebiet als 
bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Gemeinde Krostitz mit der Gemeinde Jesewitz wird hinsichtlich ihrer funktionsräum-
lichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Krostitz und der Stadt Eilenburg bestehen geringe funktionsräumliche Bezie-
hungen. Beide Gemeinden sind zudem unterschiedlichen Mittelbereichen zugeordnet. Eine Fusion der 
Gemeinde Schönwölkau mit der Stadt Eilenburg wird daher als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Gemeinde Krostitz mit der kreisfreien Stadt Leipzig 
durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern 
raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Krostitz ist dem mittel- und grund-
zentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Nordsachsen aufgrund der demografi-
schen Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine 
Fusion mit der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
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Gemeinde Laußig 
 

Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Laußig vereinigte sich im Jahr 2007 mit der Gemeinde Kossa, die sich 1996 mit der 
ehemals selbstständigen Gemeinde Authausen und 1999 mit der Gemeinde Pressel zusammenge-
schlossen hatte. 

Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Laußig einzelne Ver-
waltungsaufgaben (Personenstands- und Meldewesen) an die Stadt Bad Düben übertragen. 
 

Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Doberschütz/Laußig/ 
Löbnitz werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 000 Einwohner, in der Variante 2 ca. 8 700 Ein-
wohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht das 
für die Gemeinde Laußig im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 3 500 Einwohnern, in der Variante 2 
ca. 3 400 Einwohnern. 

Damit liegt die Gemeinde Laußig deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 

Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Laußig ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Eilenburg. 

Die Gemeinde Laußig ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Grundzentrums Bad Düben zu-
geordnet, da Bad Düben Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Laußig wahrnimmt. 
 

Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Laußig ist die 
Stadt Bad Düben. 

Von den insgesamt 1 330 Auspendlern aus der Gemeinde Laußig arbeiteten 352 in der Stadt Bad 
Düben. Das entspricht mit einem Anteil von 26,5 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde 
Laußig. 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Laußig: 
2,6 % nach Doberschütz (7. Position) 
2,2 % nach Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt (8.) 
1,5 % nach Mockrehna (9.) 
1,1 % nach Zschepplin (12.) 

Aus anderen Gemeinden pendelten 326 Beschäftigte in die Gemeinde Laußig, davon kamen 85 aus 
der Stadt Bad Düben. Das entspricht mit einem Anteil von 26,1 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Laußig. 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Laußig: 
11,3 % aus Doberschütz (3. Position) 
4,6 % aus Zschepplin (5.) 
3,7 % aus Mockrehna (8.) 
3,4 % aus Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt (9.) 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Eilenburg aufgrund seiner Größe und Zentralität in 
der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Hier belegen die genannten 
Daten sehr enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Laußig und der Stadt Bad Düben. 
 

Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Laußig wird in Teilen durch die Gemeinde selbst wahrgenom-
men. Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZAW Dübener Heide umfasst die Stadt Bad 
Düben sowie die Gemeinden Laußig (teilweise) und Zschepplin (teilweise). 
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In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 

Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 

Die Grundschule für die Gemeinde Laußig befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Bad Düben, die Gymnasiasten das Gymnasium in Eilenburg. 

Durch die Gemeinden Doberschütz und Laußig wurde für die Grundschulen Doberschütz, Laußig und 
Authausen der Schulzweckverband Mulde-Ost gegründet. 

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Laußiger Kirchgemeinden Authausen, Durch-
wehna, Görschlitz, Kossa und Pressel dem Pfarrbereich Authausen zugeordnet. 

Die Laußiger Kirchgemeinden Laußig und Gruna sind mit der Mockrehnaer Kirchgemeinde Strelln 
sowie den Doberschützer Kirchgemeinden Battaune, Doberschütz, Mörtitz, Paschwitz, Sprotta und 
Wöllnau im Pfarrbereich Sprotta zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die nördliche Laußiger Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt 
(Landkreis Wittenberg: Stadt Bad Schmiedeberg). 

Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinde Zschepplin ist durch die Mulde eingeschränkt, da eine 
Querung nur über die Brücken in Eilenburg (Straße, Schiene) oder Bad Düben (Straße) bzw. einge-
schränkt über die Fähre Gruna erfolgt. Zwischen Laußig, Trossin und Mockrehna sowie zwischen 
Laußig und Doberschütz befinden sich Waldgebiete der Dübener Heide. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Gemeinde Laußig an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die 
Optionen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Laußig sind hauptsächlich auf die 
Stadt Bad Düben orientiert. 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Laußig mit der Stadt Bad Düben wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Laußig ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Grundzentrums Bad Düben zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums bei-
tragen. Ein Zusammenschluss mit der Stadt Bad Düben wird daher als besonders geeignet einge-
schätzt. 

Zur Gemeinde Doberschütz bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Die angestrebte 
Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde erreicht werden. Beide Gemeinden sind jedoch 
unterschiedlichen Nahbereichen zugeordnet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Laußig mit der Ge-
meinde Doberschütz wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 

Eine Fusion der Gemeinde Laußig mit der Gemeinde Mockrehna wird hinsichtlich ihrer funktionsräum-
lichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. 

Ein Zusammenschluss der Gemeinden Laußig, Doberschütz und Mockrehna wird aufgrund unter-
schiedlicher raumstruktureller Orientierungen und des entstehenden Gemeindezuschnitts als nicht ge-
eignet eingeschätzt. 

Eine Fusion der Gemeinde Laußig mit der Gemeinde Zschepplin wird hinsichtlich ihrer funktionsräum-
lichen Beziehungen und eingeschränkten Erreichbarkeit als nicht geeignet eingeschätzt. 

Zur Gemeinde Trossin bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht geeig-
net eingeschätzt. Ein Herauslösen der Gemeinde Trossin aus der bestehenden Verwaltungsgemein-
schaft Dommitzsch wäre damit nicht zu begründen. 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

 
265 

Gemeinde Liebschützberg 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Liebschützberg entstand im Jahr 1994 durch die Vereinigung der ehemals selbststän-
digen Gemeinden Gaunitz, Laas und Wellerswalde. Im Jahr 1997 schloss sie sich mit der Gemeinde 
Borna, die 1994 die Gemeinde Ganzig eingegliedert hatte, zusammen. 
 

Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Liebschützberg 
einzelne Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen, Schiedsstelle) an die Stadt Oschatz über-
tragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Cavertitz/Lieb-
schützberg/Naundorf werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 6 700 Einwohner, in der Variante 2 
ca. 6 600 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe 
entspricht das für die Gemeinde Liebschützberg im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 2 700 Einwohnern, 
in der Variante 2 ca. 2 600 Einwohnern. 
 

Damit liegt die Gemeinde Liebschützberg sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl 
für Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Liebschützberg ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen 
Verflechtungsbereich der Stadt Oschatz. 
 

Die Gemeinde Liebschützberg ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Oschatz zugeordnet, da Oschatz auch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Liebschützberg 
wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Liebschützberg ist 
die Stadt Oschatz. 
 
Von den insgesamt 1 189 Auspendlern aus der Gemeinde Liebschützberg arbeiteten 398 in der Stadt 
Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 33,5 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemein-
de Liebschützberg. 
 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Liebschützberg: 
12,8 % nach Riesa, Landkreis Meißen (2. Position) 
2,9 % nach Dahlen (7.) 
2,3 % nach Strehla, Landkreis Meißen (8.) 
2,2 % nach Cavertitz (9.) 
1,2 % nach Naundorf (14.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 414 Beschäftigte in die Gemeinde Liebschützberg, davon kamen 
136 aus der Stadt Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 32,9 % dem stärksten Einpendlerstrom 
der Gemeinde Liebschützberg. 
 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Liebschützberg: 
11,4 % aus Cavertitz (2. Position) 
6,8 % aus Dahlen (3.) 
6,3 % aus Riesa, Landkreis Meißen (4.) 
5,3 % aus Naundorf (7.) 
3,6 % aus Strehla, Landkreis Meißen (8.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Oschatz aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt, die hier teilweise vom Mittel-
zentrum Riesa überlagert wird. Daneben belegen die genannten Daten merkliche Pendlerverflechtun-
gen zwischen der Gemeinde Liebschützberg und der Gemeinde Cavertitz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Wasserverband Döbeln-Oschatz umfasst die 
Städte Dahlen, Mügeln und Oschatz, die Gemeinden Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf, Wermsdorf 
sowie den Altkreis Döbeln. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Abwasserverband Untere Döllnitz umfasst die 
Städte Dahlen und Oschatz sowie die Gemeinden Liebschützberg und Naundorf. 
 
In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Liebschützberg befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittel-
schüler besuchen überwiegend die Mittelschule in Oschatz, teilweise in Strehla, die Gymnasiasten 
besuchen überwiegend das Gymnasium in Oschatz. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Liebschützberger Kirchgemeinden 
Ganzig (Ganzig, Kleinragewitz), Wellerswalde und Zaußwitz ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirch-
gemeinde Borna-Canitz (Liebschützberger Ortsteile Borna, Bornitz, Schönnewitz, Wadewitz und 
Riesaer Ortsteile) eingegangen. 
 
Die Kirchgemeinden Lampertswalde (Liebschützberger Ortsteil Leisnitz, Cavertitzer Ortsteil Lamperts-
walde), Laas (Liebschützberger Ortsteile Klötitz, Laas) und Sörnewitz (Cavertitzer Ortsteil) sind ein 
Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Cavertitz eingegangen. 
 
Darüber hinaus besteht ein Schwesterkirchverhältnis zwischen den Kirchgemeinden Terpitz-Lieb-
schütz-Schmorkau (Liebschützberger Ortsteile Gaunitz, Liebschütz, Terpitz, Oschatzer Ortsteile Mann-
schatz, Schmorkau) und der Kirchgemeinde Strehla (Liebschützberger Ortsteile Clanzschwitz, Leck-
witz, Sahlassan, Strehlaer Ortsteile). 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Liebschützberg sind hauptsächlich 
auf die Stadt Oschatz orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Liebschützberg mit der Stadt Oschatz wäre durch enge nah-
räumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Liebschützberg ist dem mittel- und grundzentralen 
Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Oschatz zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung 
des Mittelzentrums Oschatz beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Liebschützberg mit der Stadt Oschatz wird daher als besonders 
geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Cavertitz, die stark auf die Stadt Dahlen orientiert ist, bestehen ebenfalls funktionsräum-
liche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Liebschützberg mit der Gemeinde Cavertitz 
wird als wenig geeignet eingeschätzt, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen“) nicht erreicht werden würde. 
 
Fusionsvarianten der Gemeinde Liebschützberg mit der Stadt Dahlen oder der Gemeinde Naundorf 
werden hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. Insbeson-
dere wären einige Ortsteile untereinander nur über die Stadt Oschatz erreichbar. 
 
Zu den Städten Riesa und Strehla (Landkreis Meißen) bestehen keine derart engen funktionsräum-
lichen Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Optionen werden als nicht 
geeignet eingeschätzt. 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

 
267 

Gemeinde Löbnitz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Löbnitz gliederte im Jahr 1993 die ehemals selbstständige Gemeinde Reibitz sowie im 
Jahr 1994 die Gemeinde Sausedlitz ein. 
 

Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Gemeinde Löbnitz diese 
vollständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Doberschütz/Laußig/ 
Löbnitz werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 9 000 Einwohner, in der Variante 2 ca. 8 700 Ein-
wohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht das 
für die Gemeinde Löbnitz im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 1 900 Einwohnern, in der Variante 2 
ca. 1 800 Einwohnern. 
 

Damit liegt die Gemeinde Löbnitz sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Löbnitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Delitzsch. 
 

Die Gemeinde Löbnitz ist anteilig den grundzentralen Verflechtungsbereichen des Grundzentrums Bad 
Düben und des Mittelzentrums Delitzsch zugeordnet, da sowohl Bad Düben als auch Delitzsch Teile 
der Grundversorgung für die Gemeinde Löbnitz wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Löbnitz ist die 
Stadt Delitzsch. 
 

Von den insgesamt 700 Auspendlern aus der Gemeinde Löbnitz arbeiteten 175 in der Stadt Delitzsch. 
Das entspricht mit einem Anteil von 25,0 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Löbnitz. 
 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Löbnitz: 
10,0 % nach Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt (3. Position) 
3,9 % nach Bad Düben (4.) 
2,0 % nach Muldestausee, Sachsen-Anhalt (8.) 
 

Aus anderen Gemeinden pendelten 339 Beschäftigte in die Gemeinde Löbnitz, davon kamen 109 aus 
der Stadt Delitzsch. Das entspricht mit einem Anteil von 32,2 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Löbnitz. 
 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Löbnitz: 
8,8 % aus Bad Düben (2. Position) 
7,7 % aus Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt (3.) 
6,5 % aus Schönwölkau (4.) 
6,2 % aus Muldestausee, Sachsen-Anhalt (5.) 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Delitzsch aufgrund seiner Größe und Zentralität in 
der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die ge-
nannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Löbnitz und den Städten Bad 
Düben und Bitterfeld-Wolfen. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, Ger-
bisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Unteres Leinetal umfasst die Gemeinden 
Löbnitz, Schönwölkau und die Stadt Delitzsch (OT Spröda, Poßdorf). 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Träger des länderübergreifenden Aktionsraums Dübener Heide sind der Landkreis Nordsachsen sowie 
aus Sachsen-Anhalt die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören 
Bad Düben, Doberschütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Löbnitz, Mockrehna, Tor-
gau, Trossin und Zinna zum Aktionsraum. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Löbnitz befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Delitzsch, die Gymnasiasten überwiegend das Gymnasium 
in Delitzsch. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Löbnitzer Kirchgemeinden Löbnitz, Reibitz und 
Sausedlitz, die Delitzscher Kirchgemeinden Laue und Spröda, die Schönwölkauer Kirchgemeinden 
Brinnis und Hohenroda und die Krostitzer Kirchgemeinde Krensitz im Pfarrbereich Löbnitz zusam-
mengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die nördliche Löbnitzer Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt 
(Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Stadt Bitterfeld-Wolfen, Gemeinde Muldestausee). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Gemeinde Löbnitz an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die 
Optionen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Löbnitz sind hauptsächlich auf die 
Stadt Delitzsch orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Löbnitz mit der Stadt Delitzsch wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Löbnitz ist dem mittelzentralen und anteilig dem grundzentralen 
Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Delitzsch zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung 
des Mittelzentrums Delitzsch beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Löbnitz mit der Stadt 
Delitzsch wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Löbnitz mit der Stadt Bad Düben wäre durch nahräumliche Ver-
flechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen. Die Gemeinde Löbnitz ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Grundzentrums Bad Düben zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums Bad 
Düben beitragen. Beide Gemeinden sind jedoch unterschiedlichen Mittelbereichen zugeordnet. Ein 
Zusammenschluss der Gemeinde Löbnitz mit der Stadt Bad Düben wird daher als bedingt geeignet ein-
geschätzt. 
 
Zur Gemeinde Schönwölkau bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammen-
schluss der Gemeinde Löbnitz allein mit der Gemeinde Schönwölkau würde jedoch eine Auflösung der 
bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Krostitz erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begrün-
dung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist, zumal die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen“) nicht erreicht werden würde. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Löbnitz mit der 
Gemeinde Schönwölkau wird daher als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss mit der Verwaltungsgemeinschaft Krostitz wird aufgrund der Entfernung, des 
Zuschnitts und der Zuordnung zu unterschiedlichen Mittelbereichen als wenig geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Mockrehna 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Mockrehna schloss sich 1999 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden Schöna, 
Strelln, Wildenhain, Wildschütz sowie Audenhain, die sich im Jahr 1994 mit den Gemeinden Klitzschen 
und Langenreichenbach vereinigt hatte, zusammen. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Gemeinde Mockrehna diese 
vollständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Gemeinde Mock-
rehna im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 500 Einwohner, in der Variante 2 ca. 4 400 Einwohner er-
warten. 
 
Damit liegt die Gemeinde Mockrehna leicht unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Mockrehna ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Aufgrund seiner Ausstattung wurde die Gemeinde Mockrehna als Selbstversorger benannt und formal 
auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Mockrehna ist die 
Gemeinde selbst. 
 
Aus der Gemeinde Mockrehna pendelten insgesamt 1 545 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
332 in die Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 21,5 % dem stärksten Auspendlerstrom 
aus der Gemeinde Mockrehna. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Mockrehna: 
5,8 % nach Doberschütz (4. Position) 
3,2 % nach Schildau (5.) 
1,9 % nach Dreiheide (8.) 
0,8 % nach Thallwitz (15.) 
0,8 % nach Laußig (17.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 859 Beschäftigte in die Gemeinde Mockrehna, davon kamen 116 
aus der Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 13,5 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Mockrehna. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Mockrehna: 
11,8 % aus Schildau (2. Position) 
9,4 % aus Doberschütz (3.) 
2,9 % aus Dreiheide (6.) 
2,7 % aus Thallwitz (7.) 
2,3 % aus Laußig (8.) 
1,9 % aus Trossin (11.) 
1,3 % aus Lossatal (17.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Mockrehna und der Stadt Schildau 
sowie der Gemeinde Doberschütz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
 

Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, Mock-
rehna (Ortsteile), Trossin, Zinna. 
 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Heidelbach umfasst die Städte Schildau und 
Torgau (OT Beckwitz und Staupitz) sowie die Gemeinden Thallwitz (OT Böhlitz und Röcknitz) und 
Mockrehna. 
 

In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
 

Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 
Grund- und Mittelschule für die Gemeinde Mockrehna befinden sich in der Gemeinde selbst. Die Gym-
nasiasten besuchen überwiegend die Gymnasien in Torgau und Eilenburg. 
 

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Mockrehnaer Kirchgemeinden Audenhain, Klitz-
schen, Mockrehna, Schöna, Wildenhain und Wildschütz mit der Torgauer Kirchgemeinde Melpitz im 
Pfarrbereich Audenhain zusammengefasst. 
 

Die Mockrehnaer Kirchgemeinde Langenreichenbach gehört mit den Schildauer Kirchgemeinden 
Kobershain, Probsthain, Schildau, Sitzenroda und Taura sowie den Torgauer Kirchgemeinden Beckwitz 
und Staupitz zum Pfarrbereich Schildau. 
 

Die Mockrehnaer Kirchgemeinde Strelln ist mit den Doberschützer Kirchgemeinden Battaune, Dober-
schütz, Mörtitz, Paschwitz, Sprotta und Wöllnau und den Laußiger Kirchgemeinden Gruna und Laußig 
dem Pfarrbereich Sprotta zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Mockrehna, Laußig und Trossin befindet sich die Dübener Heide, zwischen Mockrehna und 
Dreiheide ebenso (Waldgebiet Der Lange Furt). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Mockrehna liegt 2025 wenig unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen“), könnte eventuell die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen. Deshalb wird diesbezüglich 
kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion gesehen. 
 

Die Gemeinde Mockrehna besteht aus ursprünglich 2 Gemeinden des Altkreises Torgau und 6 Gemein-
den des Altkreises Eilenburg, die 1994 dem neu gebildeten Altkreis Torgau-Oschatz zugeordnet wur-
den. Es bestehen daher Verflechtungen nach Torgau, die sich seit der Zuordnung zum Altkreis Torgau-
Oschatz erkennbar verstärkt haben, während sich die Verflechtungen nach Eilenburg gelockert haben. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Mockrehna sind hauptsächlich auf 
die Stadt Torgau sowie die Stadt Schildau und die Gemeinde Doberschütz orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Mockrehna mit der Stadt Schildau wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen 
Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde 
erreicht werden. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Mockrehna mit der Stadt Schildau wird daher als 
geeignet eingeschätzt. 
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Auch zur Gemeinde Doberschütz bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen, die einen 
Zusammenschluss der Gemeinde Mockrehna mit der Gemeinde Doberschütz begründen könnten. Die 
angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde bei einer Fusion erreicht werden. 
Die Gemeinde Mockrehna ist einerseits mehr auf das Mittelzentrum Torgau orientiert und dessen mittel-
zentralen Verflechtungsbereich zugeordnet, andererseits bestehen durch die frühere Zugehörigkeit 
größerer Teile der Gemeinde zum Altkreis Eilenburg noch spürbare Beziehungen in den Mittelbereich 
Eilenburg. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Mockrehna mit der Gemeinde Doberschütz wird daher 
als geeignet eingeschätzt. 
 
Auch ein Zusammenschluss der Gemeinde Mockrehna mit der Stadt Torgau wäre durch nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Mockrehna ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des 
Mittelzentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums 
Torgau beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Mockrehna mit der Stadt Torgau wird daher 
als geeignet eingeschätzt. 
 
Zu den Gemeinden Dreiheide oder Trossin bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Ver-
flechtungen, die ein Herauslösen aus den bestehenden Verwaltungsgemeinschaften Torgau oder Dom-
mitzsch begründen würden. Auch wäre bei einer Fusion mit Trossin keine tragfähige Lösung für die 
Stadt Dommitzsch zu finden, die als Grundzentrum in Randlage des Freistaats besonders auf Stärkung 
angewiesen ist. Diese Optionen werden als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Laußig bestehen kaum signifikante Verflechtungen, diese Option wird als wenig geeig-
net eingeschätzt. 
 
Zu den Gemeinden Lossatal und Thallwitz (Landkreis Leipzig) bestehen keine derart engen funktions-
räumlichen Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Optionen werden als 
nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Mügeln 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Mügeln schloss sich 1994 mit der ehemals selbstständigen Gemeinde Schweta (bis 1991 
Niedergoseln) zusammen. 2011 erfolgte die Vereinigung mit der Gemeinde Sornzig-Ablaß, die 1994 
durch Zusammenschluss der Gemeinde Sornzig mit der Gemeinde Ablaß, die sich bereits 1993 mit den 
Gemeinden Glossen und Kemmlitz vereinigt hatte, entstanden war. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Stadt Mügeln einzelne Verwal-
tungsaufgaben (Schiedsstelle) an die Stadt Oschatz übertragen. In den Bereichen Personenstands- 
und Meldewesen arbeiten die Städte Dahlen, Mügeln und die Gemeinde Wermsdorf vertretungsweise 
zusammen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Mügeln im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 5 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 5 500 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Mügeln leicht über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Mügeln ist als Grundzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) ausgewiesen. Der 
grundzentrale Einzugsbereich umfasst die Stadt Mügeln selbst. 
 
Die Stadt Mügeln gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Oschatz. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Mügeln ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Mügeln pendelten insgesamt 1 662 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 354 in die 
Stadt Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 21,3 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der 
Stadt Mügeln. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Mügeln: 
6,7 % nach Grimma (3. Position) 
6,1 % nach Wermsdorf (4.) 
3,9 % nach Naundorf (7.) 
3,3 % nach Leisnig, Landkreis Mittelsachsen (8.) 
2,0 % nach Ostrau, Landkreis Mittelsachsen (11.) 
1,0 % nach Großweitzschen, Landkreis Mittelsachsen (15.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 777 Beschäftigte in die Stadt Mügeln, davon kamen 154 aus der 
Stadt Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 19,8 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Mügeln. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Mügeln: 
13,5 % aus Wermsdorf (2. Position) 
8,0 % aus Grimma (3.) 
7,3 % aus Naundorf (4.) 
6,4 % aus Leisnig, Landkreis Mittelsachsen (5.) 
4,0 % aus Ostrau, Landkreis Mittelsachsen (7.) 
3,2 % aus Großweitzschen, Landkreis Mittelsachsen (9.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Oschatz aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Mügeln und der Gemeinde Wermsdorf. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Wasserverband Döbeln-Oschatz umfasst die 
Städte Dahlen, Mügeln und Oschatz, die Gemeinden Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf, Wermsdorf 
sowie den Altkreis Döbeln. 
 

Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Oberes Döllnitztal umfasst die Stadt Mügeln 
sowie Teile der Gemeinde Wermsdorf. 
 

In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 

Die Städte Mügeln und Oschatz arbeiten mit der Gemeinde Naundorf im ZV Döllnitzbahn zusammen. 
 
Grund- und Mittelschule für die Stadt Mügeln befinden sich in der Stadt selbst. Die Gymnasiasten 
besuchen das Gymnasium in Oschatz. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Mügelner Kirchgemeinden Altmügeln 
(Berntitz, Gaudlitz, Glossen, Nebitzschen, Oetzsch, Paschkowitz, Poppitz, Schleben, Seelitz, Wetitz,), 
Schweta (Ockritz, Schweta) und Mügeln (Lüttnitz, Mahris, Mügeln, Niedergoseln, Zschannewitz) im 
Kirchspiel Mügeln zusammengefasst. 
 

Die Mügelner Kirchgemeinden Ablaß (Ablaß, Grauschwitz, Pommlitz, Querbitzsch, Remsa) und Sornzig 
(Baderitz, Kemmlitz, Lichteneichen, Neubaderitz, Neusornzig, Sornzig, Zävertitz) bilden das Kirchspiel 
Sornzig. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Mügeln sind hauptsächlich auf die Stadt 
Oschatz sowie die Gemeinde Wermsdorf orientiert. 
 

Die Stadt Mügeln erfüllt die angestrebte Mindesteinwohnerzahl 2025 für Gemeinden im Ländlichen 
Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen), diesbe-
züglich wird kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion gesehen. 
 

Zur Gemeinde Wermsdorf bestehen funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der 
Stadt Mügeln mit der Gemeinde Wermsdorf würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen ent-
sprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung der grundzentralen Struktur in diesem Raum beitragen. 
Ein Zusammenschluss der Stadt Mügeln mit der Gemeinde Wermsdorf wird als bedingt geeignet einge-
schätzt. 
 

Zwischen der Stadt Mügeln und der Stadt Oschatz bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. 
Die Stadt Mügeln ist jedoch als Grundzentrum ausgewiesen. Raumstrukturell wird ein Zusammen-
schluss der Stadt Mügeln mit der Stadt Oschatz als wenig geeignet eingeschätzt, da die Stadt Mügeln 
als Grundzentrum im Ländlichen Raum zu sichern und zu stärken ist. Eine Eingemeindung würde zum 
Verlust des Grundzentrums Mügeln für den Verflechtungsbereich führen. 
 

Zur Gemeinde Naundorf bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Eine Fusion würde zu 
einer weiteren Stärkung des Grundzentrums Mügeln beitragen. Die Gemeinde Naundorf ist jedoch nah-
räumlich intensiver auf die Stadt Oschatz orientiert und dem grundzentralen Verflechtungsbereich des 
Mittelzentrums Oschatz zugeordnet. Hier wird eine tragfähige Lösung für das Mittelzentrum Oschatz, 
das als Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum besonders auf Stärkung angewiesen ist, höher ge-
wichtet. Ein Zusammenschluss der Stadt Mügeln mit der Gemeinde Naundorf wird daher als wenig 
geeignet eingeschätzt. 
 

Zur Stadt Leisnig, den Gemeinden Ostrau und Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen) sowie zur 
Stadt Grimma (Landkreis Leipzig) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, 
die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

 
275 

Gemeinde Naundorf 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Naundorf schloss sich im Jahr 1994 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden Hof 
und Hohenwussen zusammen. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Naundorf einzelne 
Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen, Schiedsstelle und Rechnungsprüfungsamt) an die Stadt 
Oschatz übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Cavertitz/Lieb-
schützberg/Naundorf werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 6 700 Einwohner, in der Variante 2 
ca. 6 600 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe 
entspricht das für die Gemeinde Naundorf im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 2 100 Einwohnern, in der 
Variante 2 ca. 2 000 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Naundorf sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Naundorf ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Oschatz. 
 
Die Gemeinde Naundorf ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Oschatz zugeordnet, da Oschatz auch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Naundorf wahr-
nimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Naundorf ist die 
Stadt Oschatz. 
 
Von den insgesamt 852 Auspendlern aus der Gemeinde Naundorf arbeiteten 220 in der Stadt Oschatz. 
Das entspricht mit einem Anteil von 25,8 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Naun-
dorf. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Naundorf: 
8,5 % nach Riesa, Landkreis Meißen (2. Position) 
6,7 % nach Mügeln (3.) 
4,6 % nach Ostrau, Landkreis Mittelsachsen (6.) 
2,6 % nach Liebschützberg (9.) 
2,2 % nach Stauchitz, Landkreis Meißen (10.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 503 Beschäftigte in die Gemeinde Naundorf, davon kamen 67 aus 
der Stadt Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 13,3 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Naundorf. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Naundorf: 
13,1 % aus Stauchitz, Landkreis Meißen (2. Position) 
12,9 % aus Mügeln (3.) 
5,4 % aus Riesa, Landkreis Meißen (4.) 
5,2 % aus Ostrau, Landkreis Mittelsachsen (5.) 
2,8 % aus Liebschützberg (7.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Oschatz aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt, die hier teilweise vom Mittel-
zentrum Riesa überlagert wird. Daneben belegen die genannten Daten enge Pendlerverflechtungen 
zwischen der Gemeinde Naundorf und der Stadt Mügeln. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Wasserverband Döbeln-Oschatz umfasst die 
Städte Dahlen, Mügeln und Oschatz, die Gemeinden Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf, Wermsdorf 
sowie den Altkreis Döbeln. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Abwasserverband Untere Döllnitz umfasst die 
Städte Dahlen und Oschatz sowie die Gemeinden Liebschützberg und Naundorf. 
 
In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 
Die Städte Mügeln und Oschatz arbeiten mit der Gemeinde Naundorf im ZV Döllnitzbahn zusammen. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Naundorf befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschulen in Stauchitz, die Gymnasiasten das Gymnasium in Oschatz. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist die Kirchgemeinde Naundorf (Naundorfer 
Ortsteile Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Naundorf, Neu-Casabra, 
Raitzen, Stennschütz, Zeicha und Oschatzer Ortsteile Leuben, Limbach, Rechau, Zöschau) ein 
Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchgemeinde Oschatz eingegangen. 
 
Der Ortsteil Reppen gehört zur östlich gelegenen Kirchgemeinde Bloßwitz-Mautitz (im Schwesterkirch-
verhältnis mit Staucha), der Ortsteil Salbitz zur südlich gelegenen Kirchgemeinde Jahnatal. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
keine 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Naundorf sind hauptsächlich auf 
die Stadt Oschatz orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Naundorf mit der Stadt Oschatz wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Naundorf ist dem mittel- und grundzentralen Verflechtungs-
bereich des Mittelzentrums Oschatz zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittel-
zentrums Oschatz beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Naundorf mit der Stadt Oschatz 
wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Mügeln bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Eine Fusion würde zu einer 
Stärkung des Grundzentrums Mügeln beitragen. Die Gemeinde Naundorf ist jedoch nahräumlich inten-
siver auf die Stadt Oschatz orientiert und dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Oschatz zugeordnet. Hier wird eine tragfähige Lösung für das Mittelzentrum Oschatz, das als Ergän-
zungsstandort im Ländlichen Raum besonders auf Stärkung angewiesen ist, höher gewichtet. Ein Zu-
sammenschluss der Gemeinde Naundorf mit der Stadt Mügeln wird demgegenüber als wenig geeignet 
eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Gemeinde Naundorf mit der Gemeinde Liebschützberg wird hinsichtlich ihrer funk-
tionsräumlichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. Insbesondere wären einige Ortsteile 
untereinander nur über die Stadt Oschatz erreichbar. 
 
Zur Stadt Riesa (Landkreis Meißen) und zu den Gemeinden Stauchitz (Landkreis Meißen) und Ostrau 
(Landkreis Mittelsachsen) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die einen 
Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Neukyhna 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Neukyhna entstand im Jahr 1994 durch die Vereinigung der ehemals selbstständigen 
Gemeinden Kyhna, Lissa, Pohritzsch, Zaasch und Zschernitz. 
 
Die Gemeinde Neukyhna gehört mit den Gemeinden Wiedemar und Zwochau zum Verwaltungs-
verband Wiedemar, deren Aufgaben durch die Verbandsverwaltung mit Sitz in Kyhna wahrgenommen 
werden. 
 
Mit der Gemeinde Rackwitz besteht eine Zweckvereinbarung zur Verwaltungszusammenarbeit. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für den Verwaltungs-
verband Wiedemar im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 4 700 Ein-
wohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 am Verwaltungsverband entspricht das für 
die Gemeinde Neukyhna in der Variante 1 ca. 2 100 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 2 000 Ein-
wohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Neukyhna sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Neukyhna ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Delitzsch. 
 
Die Gemeinde Neukyhna ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Delitzsch zugeordnet, da das Mittelzentrum Delitzsch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde 
Neukyhna wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Neukyhna ist die 
Stadt Delitzsch. 
 
Von den insgesamt 924 Auspendlern aus der Gemeinde Neukyhna arbeiteten 207 in der Stadt 
Delitzsch. Das entspricht mit einem Anteil von 22,4 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Ge-
meinde Neukyhna. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Neukyhna: 
6,2 % nach Sandersdorf-Brehna, Sachsen-Anhalt (3. Position) 
4,3 % nach Wiedemar (7.) 
3,7 % nach Landsberg, Sachsen-Anhalt (8.) 
1,4 % nach Rackwitz (9.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 187 Beschäftigte in die Gemeinde Neukyhna, davon kamen 54 aus 
der Stadt Delitzsch. Das entspricht mit einem Anteil von 28,9 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Neukyhna. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Neukyhna: 
8,0 % aus Sandersdorf-Brehna, Sachsen-Anhalt (3. Position) 
7,5 % aus Wiedemar (4.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Delitzsch aufgrund seiner Größe und Zentralität in 
der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die ge-
nannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Neukyhna und der Gemeinde 
Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, Ger-
bisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Delitzsch umfasst die Stadt Delitzsch (ohne 
OT Spröda, Poßdorf) und die Gemeinde Neukyhna. 
 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbands Industrie- und Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest umfasst 
Teile der Stadt Delitzsch und der Gemeinde Neukyhna. 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Neukyhna befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Delitzsch, die Gymnasiasten das Gymnasium in Delitzsch. 
Im Verwaltungsverband Wiedemar wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Neukyhnaer Kirchgemeinden Kyhna, Lissa, 
Zaasch und Zschernitz mit den Delitzscher Kirchgemeinden Benndorf und Schenkenberg sowie den 
Wiedemarer Kirchgemeinden Klitschmar, Kölsa und Wiedemar im Pfarrbereich Schenkenberg zusam-
mengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die nördliche und westliche Neukyhnaer Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land 
Sachsen-Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Sandersdorf-Brehna, Saalekreis: Gemeinde Landsberg). 
 
Zwischen Neukyhna und Rackwitz befindet sich der Werbeliner See. Zwischen beiden Gemeinden 
besteht keine direkte Straßenverbindung, sie sind gegenseitig nur über Schkeuditzer oder Delitzscher 
Ortsteile erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Gemeinde Neukyhna an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die 
Optionen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Neukyhna sind hauptsächlich auf 
die Stadt Delitzsch orientiert. 
 
Die Gemeinde Neukyhna bildet mit den Gemeinden Wiedemar und Zwochau den Verwaltungsverband 
Wiedemar. Der Zusammenschluss innerhalb des bestehenden Verwaltungsverbands ist als Regelfall 
anzusehen. 
 
Nach der Prognose liegt der Verwaltungsverband Wiedemar leicht unter der angestrebten Mindestein-
wohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grund-
sätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Aufgrund seiner Lage an der Landesgrenze und seiner wirtschaftlichen Stärke wäre für den Verwal-
tungsverband eine Ausnahmeregelung für die angestrebte Mindesteinwohnerzahl zu begründen. 
 
Zu den Gemeinden Wiedemar und Zwochau im Verwaltungsverband Wiedemar bestehen funktions-
räumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der Gemeinden Wiedemar, Neukyhna und Zwochau 
würde zu einer stabilen Gemeinde im Ländlichen Raum führen, wobei die Gemeinden aufgrund der 
unterschiedlichen Orientierungen verschiedenen mittel- und grundzentralen Verflechtungsbereichen 
zugeordnet sind. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Neukyhna mit den Gemeinden Wiedemar und 
Zwochau wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Neukyhna mit der Stadt Delitzsch wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
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vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Neukyhna ist dem mittelzentralen und dem grundzentra-
len Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Delitzsch zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stär-
kung des Mittelzentrums Delitzsch beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss allein der Gemeinde Neukyhna mit der Stadt Delitzsch würde ein Herauslösen 
der Gemeinde aus dem bestehenden Verwaltungsverband Wiedemar erfordern. Dafür bedürfte es einer 
besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Ge-
meinde Neukyhna mit der Stadt Delitzsch wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Gemeinde Neukyhna mit der Gemeinde Rackwitz wird hinsichtlich ihrer funktionsräum-
lichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. Ein Zusammenschluss würde zudem das Heraus-
lösen der betreffenden Gemeinde aus dem bestehenden Verwaltungsverband Wiedemar erfordern. 
Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. 
 
Aufgrund der geringen funktionsräumlichen Verflechtungen, der unterschiedlichen raumstrukturellen 
Orientierungen und des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss des Verwal-
tungsverbands Wiedemar mit der Gemeinde Rackwitz als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Oschatz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Oschatz gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständige Gemeinde Limbach ein. 
 

Als Große Kreisstadt hat die Stadt Oschatz einzelne Verwaltungsaufgaben für Kommunen des Alt-
kreises Oschatz übernommen (Personenstandswesen für Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf; Rech-
nungsprüfung für Cavertitz, Naundorf; Schiedsstelle für Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, 
Naundorf, Wermsdorf). 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Oschatz im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 12 700 Einwohner, in der Variante 2 ca. 12 400 Einwohner erwarten. 
 

Damit liegt die Stadt Oschatz sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zu-
sammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Oschatz ist als Mittelzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) ausgewiesen. Zum 
mittelzentralen Einzugsbereich gehören die Stadt Oschatz selbst, die Städte Dahlen und Mügeln, die 
Gemeinden Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf und Wermsdorf. 
 

Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Oschatz wurden die Stadt Oschatz 
selbst, die Gemeinden Liebschützberg und Naundorf sowie formal auch der Selbstversorger Wermsdorf 
zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Oschatz ist die Stadt 
selbst. 
 

Aus der Stadt Oschatz pendelten insgesamt 3 040 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 166 in die 
Gemeinde Wermsdorf. Das entspricht mit einem Anteil von 5,5 % dem viertstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Oschatz. 
 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Oschatz: 
5,1 % nach Mügeln (6. Position) 
4,5 % nach Liebschützberg (7.) 
4,3 % nach Dahlen (8.) 
2,2 % nach Naundorf (12.) 
 

Aus anderen Gemeinden pendelten 3 330 Beschäftigte in die Stadt Oschatz, davon kamen 403 aus der 
Gemeinde Wermsdorf. Das entspricht mit einem Anteil von 12,1 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Oschatz. 
 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Oschatz: 
12,0 % aus Liebschützberg (2. Position) 
10,6 % aus Mügeln (3.) 
8,1 % aus Dahlen (4.) 
6,6 % aus Naundorf (5.) 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Oschatz aufgrund seiner Größe und Zentralität eine 
hohe Ausstrahlung auf seinen gesamten Verflechtungsbereich besitzt, die in den prozentualen Anteilen 
nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Dennoch lassen sich Unterschiede in den Pendlerverflechtungen der 
Umlandgemeinden erkennen. Die genannten Daten belegen engere Pendlerverflechtungen zwischen 
der Stadt Oschatz und den Gemeinden Wermsdorf, Liebschützberg sowie der Stadt Mügeln. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Wasserverband Döbeln-Oschatz umfasst die 
Städte Dahlen, Mügeln und Oschatz, die Gemeinden Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf, Wermsdorf 
sowie den Altkreis Döbeln. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im Abwasserverband Untere Döllnitz umfasst die 
Städte Dahlen und Oschatz sowie die Gemeinden Liebschützberg und Naundorf. 
 

In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 

Die Städte Mügeln und Oschatz arbeiten mit der Gemeinde Naundorf im ZV Döllnitzbahn zusammen. 
 

Grund- und Mittelschulen sowie das Gymnasium für die Stadt Oschatz befinden sich in der Stadt selbst. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen ist die Kirchgemeinde St. Aegidien Oschatz 
(Fliegerhorst, Lonnewitz, Merkwitz, Oschatz, Thalheim) ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirch-
gemeinde Naundorf (Oschatzer Ortsteile Leuben, Limbach, Rechau, Zöschau, Naundorfer Ortsteile 
Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Naundorf, Neu-Casabra, Raitzen, 
Stennschütz. Zeicha) eingegangen. 
 

Die Kirchgemeinde Terpitz-Liebschütz-Schmorkau (Oschatzer Ortsteile Mannschatz, Schmorkau, Lieb-
schützberger Ortsteile Gaunitz, Liebschütz, Terpitz) ist ein Schwesterkirchverhältnis mit der Kirchge-
meinde Strehla (Liebschützberger Ortsteile Clanzschwitz, Leckwitz, Sahlassan, Strehlaer Ortsteile) 
eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Oschatz und Wermsdorf befindet sich der Wermsdorfer Forst. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Oschatz kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
Als Mittelzentrum (Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum) sollte die Stadt Oschatz jedoch gestärkt 
werden. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Oschatz sind auf die Gemeinden im 
mittelzentralen Verflechtungsbereich orientiert. 
 

Ein Zusammenschluss der Stadt Oschatz mit der Gemeinde Liebschützberg und der Gemeinde Naun-
dorf wäre durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen den Gemeinden gestützt und würde 
insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Beide Gemeinden sind dem mittel- und 
grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Oschatz zugeordnet. Eine Fusion würde zu 
einer Stärkung des Mittelzentrums Oschatz beitragen. 
 

Zusammenschlüsse der Stadt Oschatz mit der Gemeinde Liebschützberg und mit der Gemeinde Naun-
dorf werden daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 

Zu den Städten Dahlen und Mügeln bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. 
Raumstrukturell wird ein Zusammenschluss der Stadt Oschatz mit der Stadt Dahlen oder der Stadt 
Mügeln als wenig geeignet eingeschätzt, da beide Städte als Grundzentrum im Ländlichen Raum zu 
sichern und zu stärken sind. Eine Eingemeindung würde zum Verlust des Grundzentrums Dahlen bzw. 
Mügeln für den Verflechtungsbereich führen. Die Stadt Mügeln erreicht die angestrebte Mindestein-
wohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum. Durch eine Fusion der Stadt Dahlen mit der Gemein-
de Cavertitz würde die Mindesteinwohnerzahl ebenfalls erreicht werden. 
 

Auch die Gemeinde Wermsdorf ist auf die Stadt Oschatz orientiert. Ein Zusammenschluss mit der 
Stadt Oschatz wäre durch nahräumliche Verflechtungen zwischen den Gemeinden gestützt und würde 
insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde ist dem mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich des Mittelzentrums Oschatz zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stär-
kung des Mittelzentrums Oschatz beitragen. 
 

Ein Zusammenschluss der Stadt Oschatz mit der Gemeinde Wermsdorf wird daher als geeignet 
eingeschätzt. Es bestehen hier auch alternative Fusionsvarianten. 
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Gemeinde Rackwitz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Rackwitz gliederte im Jahr 1999 die ehemals selbstständige Gemeinde Podelwitz (ohne 
Podelwitz-Süd) ein. Im Jahr 2004 wurde die Gemeinde Zschortau eingegliedert, die sich 1994 mit der 
Gemeinde Lemsel zusammengeschlossen hatte. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Rackwitz einzelne 
Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen) an die Gemeinde Krostitz übertragen. Mit dem Verwal-
tungsverband Wiedemar besteht eine Zweckvereinbarung zur Verwaltungszusammenarbeit. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Gemeinde Rack-
witz im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 600 Einwohner, in der Variante 2 ca. 4 500 Einwohner er-
warten. 
 
Damit liegt die Gemeinde Rackwitz leicht unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Rackwitz ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Die Gemeinde Rackwitz wurde auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums 
Leipzig zugeordnet, da die Stadt Leipzig als Oberzentrum auch Teile der Grundversorgung für die 
Gemeinde Rackwitz wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Rackwitz ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Von den insgesamt 1 670 Auspendlern aus der Gemeinde Rackwitz arbeiteten 828 in der Stadt 
Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 49,6 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemein-
de Rackwitz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Rackwitz: 
11,7 % nach Delitzsch (2. Position) 
4,1 % nach Schkeuditz (3.) 
3,8 % nach Krostitz (4.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 955 Beschäftigte in die Gemeinde Rackwitz, davon kamen 263 aus 
der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 27,5 % dem stärksten Einpendlerstrom der Ge-
meinde Rackwitz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Rackwitz: 
22,8 % aus Delitzsch (2. Position) 
6,9 % aus Krostitz (3.) 
5,1 % aus Schkeuditz (4.) 
3,1 % aus Schönwölkau (5.) 
1,4 % aus Neukyhna (8.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen der Gemeinde Rackwitz zur Stadt Delitzsch sowie merkliche 
Pendlerverflechtungen zur Gemeinde Krostitz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, Ger-
bisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Oberer Lober umfasst die Städte Leipzig (OT 
Podelwitz-Süd) und Schkeuditz (OT Wolteritz) sowie die Gemeinde Rackwitz. 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Rackwitz befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Krostitz, die Gymnasiasten das Gymnasium in Delitzsch. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen steht die Kirchgemeinde Wiederitzsch (Rack-
witzer Ortsteile Podelwitz, Rackwitz, Krostitzer Ortsteile Hohenossig, Zschölkau, Leipziger Ortsteil Wie-
deritzsch) mit den Kirchgemeinden Leipzig-Gohlis und Leipzig-Eutritzsch in einem Schwesterkirch-
verhältnis. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Rackwitzer Kirchgemeinden Kreuma und 
Zschortau mit der Krostitzer Kirchgemeinde Kletzen, den Delitzscher Kirchgemeinden Beerendorf, Bro-
dau, Döbernitz, Selben und Zschepen und der Schkeuditzer Kirchgemeinde Wolteritz dem Pfarrbereich 
Zschortau zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Rackwitz und Neukyhna sowie zwischen Rackwitz und Zwochau befindet sich der Werbeliner 
See. Zwischen den Gemeinden besteht jeweils keine direkte Straßenverbindung, sie sind gegenseitig 
nur über Schkeuditzer oder Delitzscher Ortsteile erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Rackwitz sind hauptsächlich auf 
die Stadt Leipzig, daneben auf die Stadt Delitzsch und die Gemeinde Krostitz orientiert. 
 
Die Gemeinde Rackwitz liegt 2025 wenig unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen“), könnte eventuell die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen. Deshalb wird diesbezüglich 
kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine Fusion gesehen. 
 
Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Gemeinde Rackwitz mit der kreisfreien Stadt Leipzig 
durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern 
raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Rackwitz ist dem mittel- und grund-
zentralen Verflechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Nordsachsen aufgrund der demogra-
fischen Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine 
Fusion mit der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
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Ein Zusammenschluss der Gemeinde Rackwitz mit der Stadt Delitzsch wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen, wobei beide Gemeinden unterschiedlichen grund- und mittelzentralen Ver-
flechtungsbereichen zugeordnet sind. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Rackwitz mit der Stadt 
Delitzsch wird als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Rackwitz und der Gemeinde Krostitz bestehen ebenfalls enge funktionsräum-
liche Verflechtungen. Beide Gemeinden gehören zum mittel- und grundzentralen Verflechtungsbereich 
des Oberzentrums Leipzig. Ein Zusammenschluss würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen 
entsprechen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Rackwitz allein mit der Gemeinde Krostitz würde 
eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Krostitz erfordern. Dafür bedürfte es einer 
besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Ge-
meinde Rackwitz mit der Gemeinde Krostitz wird als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Gemeinde Rackwitz mit der Gemeinde Schönwölkau ist hinsichtlich ihrer funktions-
räumlichen Beziehungen als wenig geeignet zu bewerten. Ein Zusammenschluss allein der Gemeinde 
Schönwölkau mit der Gemeinde Rackwitz würde zudem eine Auflösung der bestehenden Verwaltungs-
gemeinschaft Krostitz erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden 
Fall nicht erkennbar ist. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Rackwitz mit der Verwaltungsgemeinschaft Krostitz wird auf-
grund der unterschiedlichen funktionsräumlichen Beziehungen im entstehenden Gemeindegebiet als 
bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Rackwitz und der Stadt Schkeuditz bestehen ebenfalls funktionsräumliche 
Verflechtungen. Beide Gemeinden gehören voll bzw. anteilig zum mittelzentralen Verflechtungsbereich 
des Oberzentrums Leipzig. Aufgrund des entstehenden Gemeindezuschnitts wird diese Fusions-
variante als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Gemeinde Rackwitz allein mit der Gemeinde Neukyhna oder der Gemeinde Zwochau 
wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. Ein Zusam-
menschluss würde zudem das Herauslösen der betreffenden Gemeinde aus dem bestehenden Verwal-
tungsverband Wiedemar erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegen-
den Fall nicht erkennbar ist. 
 
Aufgrund der geringen funktionsräumlichen Verflechtungen, der unterschiedlichen raumstrukturellen 
Orientierungen und des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss der Gemeinde 
Rackwitz mit dem Verwaltungsverband Wiedemar als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Schildau 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Schildau schloss sich im Jahr 1994 mit den ehemals selbstständigen Gemeinde Probsthain 
und Sitzenroda sowie im Jahr 1999 mit den Gemeinden Kobershain und Taura zusammen. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Stadt Schildau diese voll-
ständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Belgern/Dahlen/ 
Schildau werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 10 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 10 600 Ein-
wohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemeindegruppe entspricht das 
für die Stadt Schildau im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 2 900 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Stadt Schildau sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemein-
den im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Schildau ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Aufgrund seiner Ausstattung wurde die Stadt Schildau als Selbstversorger benannt und formal auch 
dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Schildau ist die Stadt 
Torgau. 
 
Von den insgesamt 1 061 Auspendlern aus der Stadt Schildau arbeiteten 363 in der Stadt Torgau. Das 
entspricht mit einem Anteil von 34,2 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Stadt Schildau. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Schildau: 
9,5 % nach Mockrehna (3. Position) 
2,5 % nach Belgern (6.) 
2,4 % nach Dahlen (7.) 
1,4 % nach Lossatal (10.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 429 Beschäftigte in die Stadt Schildau, davon kamen 78 aus der 
Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 18,2 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Schildau. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Schildau: 
11,4 % aus Mockrehna (2. Position) 
7,7 % aus Dahlen (3.) 
7,2 % aus Belgern (4.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Schildau und der Gemeinde Mockrehna. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, 
Mockrehna (Ortsteile), Trossin, Zinna. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Heidelbach umfasst die Städte Schildau und 
Torgau (OT Beckwitz und Staupitz) sowie die Gemeinden Thallwitz (OT Böhlitz und Röcknitz) und 
Mockrehna. 
 
In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 
Die Grundschule für die Stadt Schildau befindet sich in der Stadt selbst. Die Mittelschüler besuchen 
überwiegend die Mittelschule in Falkenhain, die Gymnasiasten das Gymnasium in Torgau. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Schildauer Kirchgemeinden Kobershain, Probst-
hain, Schildau, Sitzenroda und Taura mit der Mockrehnaer Kirchgemeinde Langenreichenbach und den 
Torgauer Kirchgemeinden Beckwitz und Staupitz im Pfarrbereich Schildau zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Schildau und Belgern und Dahlen befindet sich die Dahlener Heide. Zwischen den Städten 
Schildau und Belgern besteht keine direkte Straßenverbindung, sie sind gegenseitig nur über Torgauer 
oder Dahlener Ortsteile erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Schildau sind hauptsächlich auf die 
Stadt Torgau und die Gemeinde Mockrehna orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Schildau mit der Gemeinde Mockrehna wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen 
Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde 
erreicht werden. Ein Zusammenschluss der Stadt Schildau mit der Gemeinde Mockrehna wird daher als 
geeignet eingeschätzt. 
 
Auch ein Zusammenschluss der Stadt Schildau mit der Stadt Torgau wäre durch enge nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Die Stadt Schildau ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittel-
zentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums 
Torgau beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Schildau mit der Stadt Torgau wird daher als geeig-
net eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Stadt Schildau mit der Stadt Belgern wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Bezie-
hungen als wenig geeignet eingeschätzt. Insbesondere die nicht vorhandene Erreichbarkeit wirkt sich 
negativ auf die Verflechtungen aus. 
 
Auch eine Fusion mit der Stadt Dahlen wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen Beziehungen als 
wenig geeignet eingeschätzt. Zudem sind die Städte Schildau und Dahlen unterschiedlichen mittel-
zentralen Verflechtungsbereichen zugeordnet. 
 
Zur Gemeinde Lossatal (Landkreis Leipzig) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflech-
tungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Schkeuditz 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Schkeuditz gliederte im Jahr 1999 die ehemals selbstständigen Gemeinden Kursdorf, Glesien 
sowie Radefeld, die sich 1994 mit den Gemeinden Freiroda und Wolteritz zusammengeschlossen hatte, 
ein. Bei der Auflösung der Gemeinde Bienitz im Jahr 2000 wurde die Altgemeinde Dölzig (ohne Ortsteil 
Pristeblich) nach Schkeuditz eingegliedert. 
 
Als Große Kreisstadt hat die Stadt Schkeuditz einzelne Verwaltungsaufgaben (Personenstandswesen) 
für den Verwaltungsverband Wiedemar übernommen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Schkeuditz 
im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 17 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 16 700 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Schkeuditz sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Schkeuditz ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Der mittelzentrale Einzugsbereich umfasst teil-
weise die Stadt Schkeuditz selbst und teilweise die Gemeinde Zwochau. Er wird teilweise vom mittel-
zentralen Einzugsbereich des Oberzentrums Leipzig überlagert. 
 
Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Schkeuditz wurden die Stadt 
Schkeuditz selbst und teilweise die Gemeinden Wiedemar und Zwochau zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Schkeuditz ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Von den insgesamt 4 602 Auspendlern aus der Stadt Schkeuditz arbeiteten 2 692 in der Stadt Leipzig. 
Das entspricht mit einem Anteil von 58,5 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Stadt Schkeuditz. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Schkeuditz: 
2,0 % nach Markranstädt (4. Position) 
1,9 % nach Leuna, Sachsen-Anhalt (5.) 
1,7 % nach Wiedemar (6.) 
1,1 % nach Rackwitz (9.) 
1,0 % nach Kabelsketal, Sachsen-Anhalt (12.) 
0,6 % nach Schkopau, Sachsen-Anhalt (16.) 
0,3 % nach Zwochau (27.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 10 268 Beschäftigte in die Stadt Schkeuditz, davon kamen 4 300 
aus der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 41,9 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Schkeuditz. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Schkeuditz: 
2,7 % aus Schkopau, Sachsen-Anhalt (4. Position) 
2,1 % aus Markranstädt (5.) 
2,1 % aus Kabelsketal, Sachsen-Anhalt (6.) 
1,6 % aus Leuna, Sachsen-Anhalt (7.) 
1,2 % aus Wiedemar (9.) 
0,8 % aus Zwochau (15.) 
0,7 % aus Rackwitz (18.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten keine ausgeprägten Pendlerverflechtungen der Stadt Schkeuditz zu einer Nachbargemeinde. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Bel-
gershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere ländliche 
Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), Zwen-
kau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, Ger-
bisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (Ortsteile Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die 
Städte Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, 
Schkeuditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Oberer Lober umfasst die Städte Leipzig (OT 
Podelwitz-Süd) und Schkeuditz (OT Wolteritz) sowie die Gemeinde Rackwitz. 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Der Aktionsraum Grüner Ring Leipzig zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit zwischen Böhlen, 
Leipzig, Markkleeberg, Markranstädt, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau, Belgershain, Borsdorf, Brandis, 
Großpösna und Rackwitz aus. 
 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium für die Stadt Schkeuditz befinden sich in der Stadt 
selbst. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Kirchgemeinden Schkeuditz-Altstadt, Schkeuditz-
Papitz und Schkeuditz-Wehlitz zum Pfarrbereich Schkeuditz zusammengefasst. 
 
Die Schkeuditzer Kirchgemeinden Freiroda, Gerbisdorf, Hayna, Kursdorf und Radefeld, die Kirchge-
meinde Glesien (Schkeuditzer Ortsteil Glesien, Wiedemarer Ortsteile Rabutz, Werlitzsch) und die Zwo-
chauer Kirchgemeinden Grebehna und Zwochau sind dem Pfarrbereich Zwochau zugeordnet. 
 
Die Schkeuditzer Kirchgemeinde Wolteritz, die Delitzscher Kirchgemeinden Beerendorf, Brodau, Döber-
nitz, Selben und Zschepen, die Rackwitzer Kirchgemeinden Kreuma und Zschortau und die Krostitzer 
Kirchgemeinde Kletzen sind dem Pfarrbereich Zschortau zugeordnet. 
 
Der Ortsteil Kleinliebenau gehört zur Kirchgemeinde Horburg-Maßlau im Kirchenkreis Merseburg. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen gehören der Schkeuditzer Ortsteil Dölzig, die 
Markranstädter Ortsteile Frankenheim, Lindennaundorf und Priesteblich und der Leipziger Ortsteil 
Rückmarsdorf zur Kirchgemeinde Rückmarsdorf-Dölzig. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die westliche Schkeuditzer Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt 
(Saalekreis: Stadt Schkopau, Stadt Leuna, Gemeinde Kabelsketal). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Stadt Schkeuditz an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die Optio-
nen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Schkeuditz kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
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Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Schkeuditz sind hauptsächlich auf die 
Stadt Leipzig orientiert. 
 
Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Stadt Schkeuditz mit der kreisfreien Stadt Leipzig durch 
enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Schkeuditz ist anteilig dem mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Nordsachsen aufgrund der demogra-
fischen Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine 
Fusion mit der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Schkeuditz mit der Gemeinde Zwochau wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Zwochau ist anteilig dem mittel- und grundzentralen 
Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Schkeuditz zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung 
des Mittelzentrums Schkeuditz beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss mit der Gemeinde Zwochau würde ein Herauslösen der Gemeinde aus dem be-
stehenden Verwaltungsverband Wiedemar erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, 
die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Stadt Schkeuditz mit der Ge-
meinde Zwochau wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Schkeuditz mit der Gemeinde Wiedemar wäre durch nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittel-
zentrums Schkeuditz beitragen. Ein Zusammenschluss mit der Gemeinde Wiedemar würde jedoch ein 
Herauslösen der Gemeinde aus dem bestehenden Verwaltungsverband Wiedemar erfordern. Dafür be-
dürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammen-
schluss der Stadt Schkeuditz mit der Gemeinde Wiedemar wird daher als bedingt geeignet einge-
schätzt. 
 
Zwischen der Stadt Schkeuditz und der Gemeinde Rackwitz bestehen ebenfalls funktionsräumliche 
Verflechtungen. Beide Gemeinden gehören voll bzw. anteilig zum mittelzentralen Verflechtungsbereich 
des Oberzentrums Leipzig. Aufgrund des entstehenden Gemeindezuschnitts wird diese Fusions-
variante als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Markranstädt (Landkreis Leipzig) bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Für 
die Stadt Markranstädt besteht ebenfalls einwohnerbedingt kein Handlungsbedarf für eine Fusion, da 
die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum („Grundsätze für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass aufgrund der demografischen Situation weder der 
Landkreis Leipzig noch der Landkreis Nordsachsen eine Schwächung durch eine derartige Gebiets-
abtretung verkraften könnte. Eine Fusion mit der Stadt Markranstädt ist unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen daher ausgeschlossen. 
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Gemeinde Schönwölkau 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Schönwölkau entstand im Jahr 1995 durch die Vereinigung der ehemals selbstständigen 
Gemeinden Badrina, Brinnis, Hohenroda, Lindenhayn und Wölkau. Im Jahr 1999 wurde der Ortsteil 
Göritz der Gemeinde Krippehna eingegliedert. 
 
Die Gemeinde Schönwölkau gehört mit der Gemeinde Krostitz zur Verwaltungsgemeinschaft Krostitz, 
deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Krostitz wahrgenommen werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Jesewitz/Krostitz/ 
Schönwölkau/Zschepplin werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 11 200 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 11 000 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemein-
degruppe entspricht das für die Gemeinde Schönwölkau im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 2 300 Ein-
wohnern, in der Variante 2 ca. 2 200 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Schönwölkau sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Schönwölkau ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen 
Verflechtungsbereich der Stadt Delitzsch. 
 
Die Gemeinde Schönwölkau ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums 
Delitzsch zugeordnet, da das Mittelzentrums Delitzsch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde 
Schönwölkau wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Schönwölkau ist 
die Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Schönwölkau pendelten insgesamt 945 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
181 in die Stadt Delitzsch. Das entspricht mit einem Anteil von 19,2 % dem zweitstärksten Auspendler-
strom aus der Gemeinde Schönwölkau. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Schönwölkau: 
9,0 % nach Krostitz (3. Position) 
3,7 % nach Eilenburg (4.) 
3,2 % nach Rackwitz (6.) 
2,4 % nach Bad Düben (7.) 
2,3 % nach Löbnitz (8.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 126 Beschäftigte in die Gemeinde Schönwölkau, davon kamen 40 
aus der Stadt Delitzsch. Das entspricht mit einem Anteil von 31,7 % dem stärksten Einpendlerstrom 
der Gemeinde Schönwölkau. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden gab es keine signifikanten Einpendlerströme. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Delitzsch aufgrund seiner Größe und Zentralität in 
der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die ge-
nannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Schönwölkau und der Ge-
meinde Krostitz. 
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Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, Ger-
bisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Unteres Leinetal umfasst die Stadt Delitzsch 
(OT Spröda, Poßdorf) sowie die Gemeinden Löbnitz und Schönwölkau. 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Schönwölkau befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittel-
schüler besuchen überwiegend die Mittelschule in Krostitz, die Gymnasiasten besuchen überwiegend 
das Gymnasium in Delitzsch, teilweise in Taucha. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Schönwölkauer Kirchgemeinden Badrina, Linden-
hayn und Wölkau mit den Zscheppliner Kirchgemeinden Nieder- und Oberglaucha, Hohenprießnitz, 
Naundorf, Rödgen und Zschepplin und der Kirchgemeinde Krippehna (Schönwölkauer Ortsteil Göritz, 
Zscheppliner Ortsteil Krippehna) im Pfarrbereich Krippehna zusammengefasst. 
 
Die Schönwölkauer Kirchgemeinden Brinnis und Hohenroda gehören mit den Löbnitzer Kirchgemein-
den Löbnitz, Reibitz und Sausedlitz, den Delitzscher Kirchgemeinden Laue und Spröda und der Krostit-
zer Kirchgemeinde Krensitz zum Pfarrbereich Löbnitz. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Schönwölkau und Bad Düben befindet sich die Noitzscher Heide. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Schönwölkau bildet mit der Gemeinde Krostitz die Verwaltungsgemeinschaft Krostitz. 
Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzu-
sehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Schönwölkau sind hauptsächlich 
auf die Stadt Delitzsch, teilweise auf die Gemeinde Krostitz orientiert. 
 
Zur Gemeinde Krostitz bestehen enge funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der 
Gemeinde Schönwölkau mit der Gemeinde Krostitz würde insofern raumstrukturell sinnvollen Struk-
turen entsprechen. Die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde erreicht 
werden, wobei beide Gemeinden unterschiedlichen Mittel- und Nahbereichen zugeordnet sind. Ein 
Zusammenschluss der Gemeinde Schönwölkau mit der Gemeinde Krostitz wird als geeignet einge-
schätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Schönwölkau mit der Stadt Delitzsch wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Schönwölkau ist dem mittel- und dem grundzentralen 
Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Delitzsch zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung 
des Mittelzentrums Delitzsch beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Schönwölkau mit der 
Stadt Delitzsch würde jedoch eine Auflösung der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft Krostitz er-
fordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Schönwölkau mit der Stadt Delitzsch wird daher als bedingt 
geeignet eingeschätzt. 
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Zur Gemeinde Löbnitz bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Löbnitz mit der Gemeinde Schönwölkau würde jedoch eine Auflösung der bestehenden 
Verwaltungsgemeinschaft Krostitz erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die im 
vorliegenden Fall nicht erkennbar ist, zumal die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im 
Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat 
Sachsen“) nicht erreicht werden würde. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Schönwölkau mit der 
Gemeinde Löbnitz wird daher als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Verwaltungsgemeinschaft Krostitz mit der Gemeinde Löbnitz wird aufgrund 
der Entfernung, des Zuschnitts und der Zuordnung zu unterschiedlichen Mittelbereichen als wenig ge-
eignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion allein der Gemeinde Schönwölkau mit der Gemeinde Rackwitz wird hinsichtlich ihrer funk-
tionsräumlichen Beziehungen und der entstehenden Gemeindezuschnitte als wenig geeignet einge-
schätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Verwaltungsgemeinschaft Krostitz mit der Gemeinde Rackwitz wird auf-
grund der unterschiedlichen funktionsräumlichen Beziehungen im entstehenden Gemeindegebiet als 
bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zwischen der Gemeinde Schönwölkau und der Stadt Eilenburg bestehen geringe funktionsräumliche 
Beziehungen. Beide Gemeinden sind zudem unterschiedlichen Mittelbereichen zugeordnet. Eine 
Fusion der Gemeinde Schönwölkau mit der Stadt Eilenburg wird daher als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Stadt Bad Düben und zur Gemeinde Zschepplin bestehen keine signifikanten Verflechtungen, 
diese Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Stadt Taucha 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Taucha gliederte im Jahr 1991 die ehemals selbstständige Gemeinde Pönitz sowie im Jahr 
1992 die Gemeinde Merkwitz ein. 
 
Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz nimmt die Stadt Taucha diese voll-
ständig wahr. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Stadt Taucha im 
Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 13 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 13 400 Einwohner erwarten. 
 
Damit liegt die Stadt Taucha sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Verdichtungsraum (8 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Taucha ist als Grundzentrum ausgewiesen. Ihr grundzentraler Einzugsbereich umfasst die 
Stadt Taucha selbst und anteilig die Gemeinde Jesewitz. 
 
Die Stadt Taucha gehört zum mittelzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Leipzig. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Taucha ist die Stadt 
Leipzig. 
 
Von den insgesamt 4 472 Auspendlern aus der Stadt Taucha arbeiteten 3 020 in der Stadt Leipzig. 
Das entspricht mit einem Anteil von 67,5 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Stadt Taucha. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Taucha: 
1,4 % nach Borsdorf (3. Position) 
1,3 % nach Jesewitz (4.) 
1,2 % nach Machern (7.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 2 885 Beschäftigte in die Stadt Taucha, davon kamen 1 243 aus 
der Stadt Leipzig. Das entspricht mit einem Anteil von 43,1 % dem stärksten Einpendlerstrom der Stadt 
Taucha. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Taucha: 
3,1 % aus Borsdorf (3. Position) 
2,8 % aus Jesewitz (4.) 
0,9 % aus Machern (13.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Oberzentrum Leipzig aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten nur geringe Pendlerverflechtungen zwischen der Stadt Taucha und den Gemeinden Borsdorf 
und Jesewitz. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Bel-
gershain, Borsdorf, Großpösna (ohne Dreiskau-Muckern) sowie die Städte Leipzig (mehrere ländliche 
Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, Pegau (nördliche Ortsteile), Zwen-
kau, Schkeuditz (Schkeuditz, Kursdorf, Dölzig, Kleinliebenau) und Taucha. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (Ortsteile Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die 
Städte Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, 
Schkeuditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
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Das Verbandsgebiet des Zweckverbands Parthenaue umfasst die Gemeinde Borsdorf sowie die Städte 
Leipzig und Taucha. 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Grund- und Mittelschule sowie ein Gymnasium für die Stadt Taucha befinden sich in der Stadt selbst. 
 
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die Stadt Taucha und ihre Ortsteile Crade-
feld, Dewitz/Döbitz, Graßdorf, Plösitz und Sehlis der selbstständigen Kirchgemeinde Taucha-Dewitz-
Sehlis zugeordnet. 
 
Die Tauchaer Ortsteile Merkwitz und Seegeritz und die Leipziger Ortsteile Plaußig-Portitz und See-
hausen gehören zur Kirchgemeinde Plaußig-Hohenheida. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Kirchgemeinde Liemehna (Tauchaer Ortsteil 
Pönitz, Jesewitzer Ortsteile Liemehna, Ochelmitz, Krostitzer Ortsteil Mutschlena) mit den Jesewitzer 
Kirchgemeinden Gostemitz, Pehritzsch, Weltewitz, Wöllmen und Wölpern, der Eilenburger Kirch-
gemeinde Behlitz und den Krostitzer Kirchgemeinden Krostitz und Priester im Pfarrbereich Krostitz 
zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Taucha und Machern besteht keine direkte Straßenverbindung, beide sind gegenseitig nur 
über die Gemeinde Borsdorf erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Taucha kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Verdichtungsraum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Taucha sind hauptsächlich auf die 
Stadt Leipzig orientiert. 
 
Grundsätzlich wäre ein Zusammenschluss der Stadt Taucha mit der kreisfreien Stadt Leipzig durch 
enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Stadt Taucha ist dem mittelzentralen Verflechtungs-
bereich des Oberzentrums Leipzig zugeordnet. 
 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass der Landkreis Nordsachsen aufgrund der demogra-
fischen Situation keine Schwächung durch eine derartige Gebietsabtretung verkraften könnte. Eine 
Fusion mit der Stadt Leipzig ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen daher ausgeschlossen. 
 
Zur Gemeinde Jesewitz bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Die Gemeinde Jese-
witz ist anteilig dem grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Taucha zugeordnet. Ein Zusam-
menschluss der Stadt Taucha mit der Gemeinde Jesewitz würde insofern raumstrukturell sinnvollen 
Strukturen entsprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Grundzentrums Taucha beitragen, 
aber zugleich eine Auflösung des bestehenden Verwaltungsverbands Eilenburg-West erfordern, wozu 
es einer besonderen Begründung bedarf. Einen Ansatz dafür liefert im vorliegenden Fall das zweige-
teilte Verbandsgebiet des Verwaltungsverbands Eilenburg-West. Hier wird jedoch eine tragfähige 
Lösung für das Mittelzentrum Eilenburg, das als Ergänzungsstandort im Ländlichen Raum besonders 
auf Stärkung angewiesen ist, höher gewichtet. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Jesewitz mit der 
Stadt Taucha wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
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Zur Gemeinde Borsdorf (Landkreis Leipzig) bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. 
Gemäß den „Grundsätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ 
sind landkreisgrenzenüberschreitende Gemeindezusammenschlüsse im Ausnahmefall dort möglich, wo 
bestehende enge funktionsräumliche Verflechtungen und Beziehungen dies rechtfertigen. Unter Berück 
sichtigung der mit dem Gesetz zur Neugliederung des Gebiets der Landkreise des Freistaats Sachsen 
verfolgten Ziele ist jedoch einzuschätzen, dass aufgrund der demografischen Situation weder der 
Landkreis Leipzig noch der Landkreis Nordsachsen eine Schwächung durch eine derartige Gebiets-
abtretung verkraften könnte. Eine Fusion mit der Gemeinde Borsdorf ist unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen daher ausgeschlossen. 
 
Zur Gemeinde Machern (Landkreis Leipzig) bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Ver-
flechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. Diese Option wird als nicht geeignet einge-
schätzt. 
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Stadt Torgau 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Stadt Torgau gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständigen Gemeinden Graditz und Melpitz 
ein. Im Jahr 2009 wurde die Gemeinde Pflückuff, die 1994 durch die Vereinigung der Gemeinden Beck-
witz, Loßwig, Mehderitzsch, Staupitz und Weßnig entstanden war, eingegliedert. 
 
Die Stadt Torgau ist Große Kreisstadt. Sie bildet mit den Gemeinden Dreiheide und Zinna die Verwal-
tungsgemeinschaft Torgau, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Torgau wahrgenommen 
werden. Die Bewirtschaftung des gemeinsamen Industrie- und Gewerbegebiets „Torgau Nord“ (Torgau 
und Zinna) erfolgt durch die Stadt Torgau. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Torgau im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 20 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 19 600 
Einwohner erwarten. Für die Stadt Torgau werden in der Variante 1 ca. 17 100 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 16 400 Einwohner prognostiziert. 
 
Damit liegt die Stadt Torgau sehr deutlich über der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden 
im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige Zusam-
menschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Stadt Torgau ist als Mittelzentrum ausgewiesen. Zum mittelzentralen Einzugsbereich gehören die 
Stadt Torgau selbst, die Städte Belgern, Dommitzsch, Schildau, die Gemeinden Arzberg, Beilrode, 
Dreiheide, Elsnig, Mockrehna, Trossin und Zinna. 
 
Dem grundzentralen Verflechtungsbereich (Nahbereich) der Stadt Torgau wurden die Stadt Torgau 
selbst, die Gemeinden Arzberg, Beilrode, Dreiheide, Zinna und teilweise die Gemeinde Elsnig sowie 
formal auch die Stadt Schildau und die Gemeinde Mockrehna als Selbstversorger zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt Torgau ist die Stadt 
selbst. 
 
Aus der Stadt Torgau pendelten insgesamt 2 730 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 126 in die 
Gemeinde Dreiheide. Das entspricht mit einem Anteil von 4,6 % dem drittstärksten Auspendlerstrom 
aus der Stadt Torgau. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Stadt Torgau: 
4,2 % nach Mockrehna (4. Position) 
3,8 % nach Belgern (5.) 
3,7 % nach Beilrode (6.) 
2,9 % nach Schildau (8.) 
1,0 % nach Arzberg (17.) 
1,0 % nach Zinna (19.) 
0,6 % nach Elsnig (28.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 5 694 Beschäftigte in die Stadt Torgau, davon kamen 545 aus der 
Gemeinde Beilrode. Das entspricht mit einem Anteil von 9,6 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Stadt Torgau. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Stadt Torgau: 
8,0 % aus Belgern (2. Position) 
6,5 % aus Dreiheide (3.) 
6,4 % aus Schildau (4.) 
5,8 % aus Mockrehna (5.) 
4,4 % aus Zinna (7.) 
4,1 % aus Elsnig (8.) 
3,8 % aus Arzberg (10.) 
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Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität eine 
hohe Ausstrahlung auf seinen gesamten Verflechtungsbereich besitzt, die in den prozentualen Anteilen 
nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Dennoch lassen sich leichte Unterschiede in den Pendlerverflech-
tungen der Umlandgemeinden erkennen. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, 
Mockrehna (Ortsteile), Trossin, Zinna. 
 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im ZV Beilrode-Arzberg 
umfasst die Gemeinden Arzberg, Beilrode und den ostelbischen Ortsteil Graditz der Stadt Torgau. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Gemeinden 
Dreiheide, Elsnig und Zinna sowie große Bereiche der Stadt Torgau. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Heidelbach umfasst die Städte Schildau und 
Torgau (OT Beckwitz und Staupitz) sowie die Gemeinden Thallwitz (OT Böhlitz und Röcknitz) und 
Mockrehna. 
 
Zum Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbands Torgau zählen die Städte Torgau und Belgern 
sowie die Gemeinden Dreiheide, Mockrehna, Trossin, Zinna. 
 
In der ILE-Region Ostelbien – Brücke im Dreiländereck gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Arzberg, Beilrode und Torgau. Träger ist der Verein zur Bewahrung und Förderung des länd-
lichen Raumes Ostelbien e. V., in dem die Gemeinden Arzberg, Beilrode, die ostelbischen Ortsteile der 
Stadt Torgau Graditz und Werdau, Vereine, Unternehmen und Private Mitglieder sind. 
 
In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 
Träger des länderübergreifenden Aktionsraums Dübener Heide sind der Landkreis Nordsachsen sowie 
aus Sachsen-Anhalt die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören 
Bad Düben, Doberschütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Löbnitz, Mockrehna, 
Torgau, Trossin und Zinna zum Aktionsraum. 
 
Grund- und Mittelschulen sowie ein Gymnasium für die Stadt Torgau befinden sich in der Stadt selbst. 
Mit der Gemeinde Zinna wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Kirchgemeinden Torgau, Torgau Nordwest und 
Loßwig im Pfarrbereich Torgau zusammengefasst. 
 
Die Torgauer Kirchgemeinde Weßnig ist mit den Belgerner Kirchgemeinden Belgern, Lausa, Neußen 
und Staritz sowie der Cavertitzer Kirchgemeinde Schirmenitz dem Pfarrbereich Belgern zugeordnet. 
 
Die Torgauer Kirchgemeinden Beckwitz und Staupitz gehören mit den Schildauer Kirchgemeinden 
Kobershain, Probsthain, Schildau, Sitzenroda und Taura und der Mockrehnaer Kirchgemeinde Langen-
reichenbach zum Pfarrbereich Schildau. 
 
Die Torgauer Kirchgemeinde Melpitz ist mit den Mockrehnaer Kirchgemeinden Audenhain, Klitzschen, 
Mockrehna, Schöna, Wildenhain und Wildschütz dem Pfarrbereich Audenhain zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Stadt Torgau besteht aus einem größeren westelbischen Teil und einem kleineren ostelbischen 
Teil. Der ostelbische Bereich der Region wird durch die Brücken (Straße, Schiene) in Torgau ange-
bunden. 
 
Die Ortslagen Zinna und Welsau der Gemeinde Zinna grenzen an die Kernstadt Torgau an. 
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Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Stadt Torgau bildet mit den Gemeinden Dreiheide und Zinna die Verwaltungsgemeinschaft Torgau. 
Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als Regelfall anzu-
sehen. 
 
Bezüglich der Einwohnerzahl wird für die Stadt Torgau kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) erreicht wird. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Stadt Torgau sind auf die Gemeinden im 
mittelzentralen Verflechtungsbereich, insbesondere die Gemeinde Dreiheide orientiert. Mit der Gemein-
de Zinna besteht ein enger baulicher Zusammenhang. 
 
Ein Zusammenschluss der Stadt Torgau mit der Gemeinde Dreiheide und der Gemeinde Zinna wäre 
durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen den Gemeinden gestützt und würde insofern raum-
strukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittelzentrums 
Torgau beitragen. Zusammenschlüsse der Stadt Torgau mit der Gemeinde Dreiheide und mit der Ge-
meinde Zinna werden als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
In der Gemeinde Elsnig ist insbesondere die Altgemeinde Döbern stark auf Torgau orientiert. Im Fall 
einer Eingemeindung der Gemeinde Elsnig nach Torgau wäre jedoch keine tragfähige Lösung für die 
Stadt Dommitzsch zu finden, die als Grundzentrum in Randlage des Freistaats besonders auf Stärkung 
angewiesen ist. Daher wird diese Variante als wenig geeignet eingeschätzt. Ausnahmsweise könnte ein 
Anschluss des Gemeindeteils Döbern an die Stadt Torgau geprüft werden. 
 
Die Stadt Schildau und die Gemeinde Mockrehna sind ebenfalls auf die Stadt Torgau orientiert. Ein 
Zusammenschluss mit der Stadt Torgau wäre durch nahräumliche Verflechtungen zwischen den Ge-
meinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Beide Gemein-
den sind dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion 
würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums Torgau beitragen. 
 
Diese Zusammenschlüsse wären geeignete Optionen, es bestehen jedoch auch alternative Fusions-
varianten. 
 
Zu den Gemeinden Arzberg und Beilrode bestehen ebenfalls enge funktionsräumliche Verflechtungen. 
Ein Zusammenschluss der Stadt Torgau mit diesen Gemeinden würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die ostelbischen Gemeinden sind dem grund- und mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau zugeordnet. Fusionen würden zu einer weiteren Stärkung 
des Mittelzentrums Torgau beitragen. 
 
Eine Eingliederung allein der Gemeinde Beilrode würde die Änderung der bestehenden Verwaltungs-
gemeinschaft Beilrode erfordern, bei der die Rolle der erfüllenden Gemeinde auf die Stadt Torgau über-
geht. Für eine Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft bedürfte es dagegen einer besonderen Begrün-
dung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein solcher Zusammenschluss wird daher als 
bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Eingliederung allein der Gemeinde Arzberg oder Beilrode würde Fusionsalternativen zum Erhalt 
einer ländlichen Gemeinde in Ostelbien jedoch ausschließen. 
 
Ein Zusammenschluss mit der Stadt Belgern wäre durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen 
beiden Gemeinden gestützt. Die Stadt Belgern ist dem mittelzentralen Verflechtungsbereich des Mittel-
zentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer weiteren Stärkung des Mittelzentrums Tor-
gau beitragen, aber im Gegenzug die Aufgabe eines Grundzentrums im Ländlichen Raum bedeuten. 
Ein Zusammenschluss der Stadt Torgau mit der Stadt Belgern wird in diesem Fall als geeignet einge-
schätzt, da die Stadt Belgern die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen 
Raum nicht erreicht und auch nicht durch geeignete Zusammenschlüsse mit anderen Gemeinden 
erreichen kann. 
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Gemeinde Trossin 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Trossin gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständige Gemeinde Falkenberg ein. 
 
Die Gemeinde Trossin bildet mit der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Elsnig die Verwaltungsge-
meinschaft Dommitzsch, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Dommitzsch wahrgenommen 
werden. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Dommitzsch im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 
4 700 Einwohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an der Verwaltungsgemeinschaft 
entspricht das für die Gemeinde Trossin in der Variante 1 ca. 1 200 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 
1 100 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Trossin sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Trossin ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Die Gemeinde Trossin ist dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Grundzentrums Dommitzsch 
zugeordnet, da Dommitzsch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Trossin wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Trossin ist die 
Stadt Torgau. 
 
Aus der Gemeinde Trossin pendelten insgesamt 425 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 48 in 
die Stadt Dommitzsch.. Das entspricht mit einem Anteil von 11,3 % dem zweitstärksten Auspendler-
strom aus der Gemeinde Trossin. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Trossin: 
4,5 % nach Dreiheide (4. Position) 
3,8 % nach Mockrehna (5.) 
3,5 % nach Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt (6.) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 144 Beschäftigte in die Gemeinde Trossin, davon kamen 43 aus 
der Stadt Dommitzsch. Das entspricht mit einem Anteil von 29,9 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Trossin. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Trossin: 
7,6 % aus Bad Schmiedeberg, Sachsen-Anhalt, (3. Position) 
6,9 % aus Dreiheide (4.) 
6,9 % aus Elsnig (4.) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten sehr enge Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeinden Trossin und der Stadt Dom-
mitzsch. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, Mock-
rehna (Ortsteile), Trossin, Zinna. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Sachsen-Nord Dommitzsch umfasst die Stadt 
Dommitzsch und die Gemeinde Trossin. 
 
Zum Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbands Torgau zählen die Städte Torgau und Belgern 
sowie die Gemeinden Dreiheide, Mockrehna, Trossin, Zinna. 
 
In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
 
Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Trossin befindet sich in Dommitzsch, dafür wurde mit der Stadt 
Dommitzsch ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. Die Mittelschüler besuchen überwiegend 
die Mittelschule in Mockrehna, teilweise in Torgau, die Gymnasiasten besuchen überwiegend das Gym-
nasium in Torgau. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Trossiner Kirchgemeinden Dahlenberg, Falken-
berg, Roitzsch und Trossin mit den Dommitzscher Kirchgemeinden Dommitzsch, Greudnitz und 
Wörblitz sowie den Elsniger Kirchgemeinden Drebligar und Elsnig im Pfarrbereich Dommitzsch zusam-
mengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die nördliche Trossiner Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt 
(Landkreis Wittenberg: Stadt Bad Schmiedeberg). 
 
Zur Gemeinde Elsnig besteht keine direkte Straßenverbindung, sie ist über die Stadt Dommitzsch er-
reichbar. 
 
Zwischen Trossin und Laußig und Mockrehna befindet sich die Dübener Heide. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Trossin bildet mit der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Elsnig die Verwaltungs-
gemeinschaft Dommitzsch. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemein-
schaft ist als Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Trossin sind hauptsächlich auf die 
Stadt Dommitzsch orientiert. 
 
Die Bildung einer ländlichen Kleinstadt-Gemeinde aus der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Tros-
sin wäre durch enge nahräumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde 
insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Trossin ist dem grundzen-
tralen Verflechtungsbereich des Grundzentrums Dommitzsch zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer 
Stärkung des Grundzentrums Dommitzsch beitragen, wobei die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im 
Freistaat Sachsen“) nicht erreicht wird. 
 
Es bestehen allerdings Verflechtungen der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Trossin in der Ver-
waltungsgemeinschaft und der evangelischen Kirchgemeinde mit der Gemeinde Elsnig sowie enge 
funktionsräumliche Beziehungen zwischen der Stadt Dommitzsch und der Gemeinde Elsnig, so dass 
ein Zusammenschluss dieser drei Gemeinden als besonders geeignet eingeschätzt wird. 
 
Aufgrund ihrer Funktion als Grundzentrum (Ergänzungsstandort) im strukturschwachen Ländlichen 
Raum und der Randlage im Freistaat Sachsen wäre für einen Zusammenschluss der Stadt Dommitzsch 
mit den Gemeinden Elsnig und Trossin die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für die ange-
strebte Mindesteinwohnerzahl zu begründen. 
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Der alleinige Zusammenschluss der Gemeinde Trossin mit der Gemeinde Elsnig bei einem Verbleib in 
der Verwaltungsgemeinschaft Dommitzsch wird aus Gründen der Zweckmäßigkeit als wenig geeignet 
eingeschätzt, zumal die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) nicht erreicht 
wird. 
 
Begrenzte funktionsräumliche Beziehungen bestehen zur Gemeinde Mockrehna. Bei einer Fusion der 
Gemeinden Trossin und Mockrehna wäre keine tragfähige Lösung für die Stadt Dommitzsch zu finden, 
die als Grundzentrum in Randlage des Freistaats besonders auf Stärkung angewiesen ist. Daher wird 
diese Variante als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Dreiheide bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die ein 
Herauslösen aus den bestehenden Verwaltungsgemeinschaften Dommitzsch oder Torgau begründen 
würden. Auch wäre bei einer solchen Fusion keine tragfähige Lösung für die Stadt Dommitzsch zu 
finden, die als Grundzentrum in Randlage des Freistaats besonders auf Stärkung angewiesen ist. Diese 
Option wird als wenig geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Laußig bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht geeig-
net eingeschätzt. 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

 
308 



 
Raumstrukturelle Analyse zu freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen 
Stand 06/2012 

 
 

 
309 

Gemeinde Wermsdorf 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Wermsdorf gliederte im Jahr 1994 die ehemals selbstständige Gemeinde Mahlis, im 
Jahr 1995 die Gemeinden Liptitz und Collm sowie im Jahr 1999 die Gemeinde Luppa ein. 
 

Als Einheitsgemeinde mit umfassender Verwaltungskompetenz hat die Gemeinde Wermsdorf einzelne 
Verwaltungsaufgaben (Schiedsstelle) an die Stadt Oschatz übertragen. In den Bereichen Personen-
stands- und Meldewesen arbeiten die Städte Dahlen, Mügeln und die Gemeinde Wermsdorf vertre-
tungsweise zusammen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Gemeinde Werms-
dorf im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 600 Einwohner, in der Variante 2 ca. 4 500 Einwohner er-
warten. 
 

Damit liegt die Gemeinde Wermsdorf leicht unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Wermsdorf ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Oschatz. 
 

Aufgrund seiner Ausstattung wurde die Gemeinde Wermsdorf als Selbstversorger benannt und formal 
auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Oschatz zugeordnet. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Wermsdorf ist die 
Gemeinde selbst. 
 

Aus der Gemeinde Wermsdorf pendelten insgesamt 1 593 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
403 in die Stadt Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 25,3 % dem stärksten Auspendlerstrom 
aus der Gemeinde Wermsdorf. 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Wermsdorf: 
6,6 % nach Mügeln (3. Position) 
5,9 % nach Grimma (4.) 
4,8 % nach Dahlen (5.) 
2,8 % nach Wurzen (8.) 
0,6 % nach Lossatal (16.) 
 

Aus anderen Gemeinden pendelten 922 Beschäftigte in die Gemeinde Wermsdorf, davon kamen 166 
aus der Stadt Oschatz. Das entspricht mit einem Anteil von 18,0 % dem stärksten Einpendlerstrom der 
Gemeinde Wermsdorf. 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Wermsdorf: 
11,2 % aus Grimma (2. Position.) 
11,0 % aus Mügeln (3.) 
8,5 % aus Dahlen (5.) 
2,4 % aus Wurzen (9.) 
1,5 % aus Lossatal (11.) 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Oschatz aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Wermsdorf und den Städten 
Mügeln und Grimma. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Wasserverband Döbeln-Oschatz umfasst die 
Städte Dahlen, Mügeln und Oschatz, die Gemeinden Cavertitz, Liebschützberg, Naundorf, Wermsdorf 
sowie den Altkreis Döbeln. 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Oberes Döllnitztal umfasst die Gemeinde die 
Stadt Mügeln sowie Teile der Gemeinde Wermsdorf. Die Abwasserentsorgung der nördlichen und öst-
lichen Gemeindeteile wird durch die Gemeinde selbst wahrgenommen. 
 

In der ILE-Region Sächsisches Zweistromland gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bel-
gern, Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Grimma (OT Mutzschen), Naundorf, Oschatz, Schil-
dau, Strehla, Wermsdorf und einigen Ortsteilen der Stadt Torgau. Träger ist die Genossenschaft Regio-
nalmanagement Sächsisches Zweistromland eG. 
 

Grund- und Mittelschule für die Gemeinde Wermsdorf befinden sich in der Gemeinde selbst. Die Gym-
nasiasten besuchen das Gymnasium in Oschatz. 
 

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen bilden die Wermsdorfer Kirchgemeinden 
Wermsdorf, Collm-Lampersdorf und Mahlis-Liptitz (Gröppendorf, Liptitz, Mahlis, Wadewitz, Wiederoda) 
das Kirchspiel Wermsdorf. Die Wermsdorfer Kirchgemeinden Luppa und Calbitz-Malkwitz (Wermsdorfer 
Ortsteile Calbitz, Malkwitz) sind mit der Kirchgemeinde Dahlen-Großböhla (Dahlener Ortsteile Dahlen, 
Großböhla, Kleinböhla, Neuböhla) ein Schwesterkirchverhältnis eingegangen. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Der Kernort Wermsdorf ist von drei Seiten vom Wermsdorfer Forst umgeben, der sowohl in der Ge-
meinde selbst eine Zäsur zu den nördlichen und östlichen Ortsteilen (Altgemeinden Luppa und Collm) 
als auch zu den Städten Oschatz, Dahlen und Wurzen darstellt. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Wermsdorf sind hauptsächlich auf 
die Stadt Oschatz, daneben auf die Städte Dahlen und Mügeln orientiert. 
 

Die Gemeinde Wermsdorf ist eine relativ große Flächengemeinde, die als Selbstversorger keinem 
echten Nahbereich zugeordnet ist. Diesbezüglich wird kein kurzfristiger Handlungsbedarf für eine 
Fusion gesehen, da die angestrebte Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum 
(„Grundsätze für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) nur leicht 
unterschritten wird. 
 

Aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung und der besonderen Gemeindefunktion Medizinische Ver-
sorgung wäre für die Gemeinde Wermsdorf eine Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für die 
angestrebte Mindesteinwohnerzahl zu begründen. Mittelfristig bestehen mehrere Optionen. 
 

Zur Stadt Mügeln bestehen funktionsräumliche Verflechtungen. Eine Fusion der Gemeinde Wermsdorf 
mit der Stadt Mügeln würde zu einer weiteren Stärkung der grundzentralen Struktur in diesem Raum 
beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Wermsdorf mit der Stadt Mügeln wird als bedingt ge-
eignet eingeschätzt. 
 

Zur Stadt Dahlen bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Insbesondere die Altgemein-
de Luppa ist auch auf die Stadt Dahlen ausgerichtet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung der grund-
zentralen Struktur in diesem Raum beitragen. In diesem Fall wäre jedoch keine tragfähige Lösung für 
die Gemeinde Cavertitz zu finden. Ein Zusammenschluss der Stadt Dahlen mit der Gemeinde Werms-
dorf wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 

Eine Fusion von Dahlen, Cavertitz und Wermsdorf wird hinsichtlich des entstehenden Gemeinde-
zuschnitts als nicht geeignet eingeschätzt. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Wermsdorf mit der Stadt Oschatz wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt. Die Gemeinde Wermsdorf ist dem mittel-
zentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Oschatz zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer 
weiteren Stärkung des Mittelzentrums Oschatz beitragen. Ein Zusammenschluss der Stadt Oschatz mit 
der Gemeinde Wermsdorf wird daher als geeignet eingeschätzt. Es bestehen hier auch alternative 
Fusionsvarianten. 
 

Zu den Städten Grimma und Wurzen sowie zur Gemeinde Lossatal (Landkreis Leipzig) bestehen 
keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die einen Kreiswechsel rechtfertigen würden. 
Diese Optionen werden als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Wiedemar 
 

Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Wiedemar schloss sich im Jahr 1994 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden 
Klitschmar, Kölsa und Wiesenena zusammen. 
 

Die Gemeinde Wiedemar gehört mit den Gemeinden Zwochau und Neukyhna zum Verwaltungs-
verband Wiedemar, deren Aufgaben durch die Verbandsverwaltung mit Sitz in Kyhna wahrgenommen 
werden. Mit der Gemeinde Rackwitz besteht eine Zweckvereinbarung zur Verwaltungszusammenarbeit. 
 

Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für den Verwaltungsver-
band Wiedemar im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 4 700 Ein-
wohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 am Verwaltungsverband entspricht das für 
die Gemeinde Wiedemar in der Variante 1 ca. 1 900 Einwohnern, in der Variante 2 ca. 1 800 Ein-
wohnern. 

Damit liegt die Gemeinde Wiedemar sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 

Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Wiedemar ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen Ver-
flechtungsbereichen sowohl der Stadt Delitzsch als auch des Oberzentrums Leipzig. 

Die Gemeinde Wiedemar ist anteilig den grundzentralen Verflechtungsbereichen der Mittelzentren 
Delitzsch und Schkeuditz zugeordnet, da sowohl Delitzsch als auch Schkeuditz Teile der Grund-
versorgung für die Gemeinde Wiedemar wahrnehmen. 
 

Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Wiedemar ist die 
Stadt Leipzig. 
 

Aus der Gemeinde Wiedemar pendelten insgesamt 842 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 121 
in die Stadt Schkeuditz. Das entspricht mit einem Anteil von 14,4 % dem zweitstärksten Auspendler-
strom aus der Gemeinde Wiedemar. 

In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Wiedemar: 
6,8 % nach Landsberg, Sachsen-Anhalt (4. Position) 
1,7 % nach Neukyhna (7.) 
1,2 % nach Zwochau (9.) 
1,2 % nach Kabelsketal, Sachsen-Anhalt (9.) 
 

Aus anderen Gemeinden pendelten 1 472 Beschäftigte in die Gemeinde Wiedemar, davon kamen 79 
aus der Stadt Schkeuditz. Das entspricht mit einem Anteil von 5,4 % dem viertstärksten Einpendler-
strom der Gemeinde Wiedemar. 

Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Wiedemar: 
4,6 % aus Landsberg, Sachsen-Anhalt (5. Position) 
2,9 % aus Kabelsketal, Sachsen-Anhalt (6.) 
2,7 % aus Neukyhna (7.) 
1,5 % aus Zwochau (11.) 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Delitzsch und das Oberzentrum Leipzig aufgrund 
ihrer Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besit-
zen. Daneben belegen die genannten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Wie-
demar und der Stadt Schkeuditz. 
 

Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, Ger-
bisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
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Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (Ortsteile Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die 
Städte Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, 
Schkeuditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
 

In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 

Die Grundschule für die Gemeinde Wiedemar befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschule in Delitzsch, die Gymnasiasten die Gymnasien in Delitzsch und 
Schkeuditz. Im Verwaltungsverband Wiedemar wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. 
 

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Wiedemarer Kirchgemeinden Klitschmar, Kölsa 
und Wiedemar mit den Neukyhnaer Kirchgemeinden Kyhna, Lissa, Zaasch und Zschernitz sowie den 
Delitzscher Kirchgemeinden Benndorf und Schenkenberg im Pfarrbereich Schenkenberg zusammen-
gefasst. 
 

Die Kirchgemeinde Glesien (Schkeuditzer Ortsteil Glesien, Wiedemarer Ortsteile Rabutz, Werlitzsch), 
die Schkeuditzer Kirchgemeinden Freiroda, Gerbisdorf, Hayna, Kursdorf und Radefeld und die Zwo-
chauer Kirchgemeinden Grebehna und Zwochau sind dem Pfarrbereich Zwochau zugeordnet. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die westliche Wiedemarer Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zum Land Sachsen-Anhalt 
(Saalekreis: Gemeinden Landsberg, Kabelsketal). 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Aufgrund der Lage der Gemeinde Wiedemar an der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-Anhalt sind die 
Optionen für Gemeindezusammenschlüsse eingeschränkt. 
 

Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Wiedemar sind hauptsächlich auf 
die Stadt Schkeuditz orientiert. 
 

Die Gemeinde Wiedemar bildet mit den Gemeinden Neukyhna und Zwochau den Verwaltungsverband 
Wiedemar. Der Zusammenschluss innerhalb des bestehenden Verwaltungsverbands ist als Regelfall 
anzusehen. 
 

Nach der Prognose liegt der Verwaltungsverband Wiedemar leicht unter der angestrebten Mindestein-
wohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grund-
sätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 

Aufgrund seiner Lage an der Landesgrenze und seiner wirtschaftlichen Stärke wäre für den Verwal-
tungsverband eine Ausnahmeregelung für die angestrebte Mindesteinwohnerzahl zu begründen. 
 

Zu den Gemeinden Neukyhna und Zwochau im Verwaltungsverband Wiedemar bestehen funktions-
räumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der Gemeinden Wiedemar, Neukyhna und Zwochau 
würde zu einer stabilen Gemeinde im Ländlichen Raum führen, wobei die Gemeinden aufgrund der 
unterschiedlichen Orientierungen verschiedenen mittel- und grundzentralen Verflechtungsbereichen 
zugeordnet sind. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Wiedemar mit den Gemeinden Neukyhna und 
Zwochau wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 

Ein Zusammenschluss der Gemeinde Wiedemar mit der Stadt Schkeuditz wäre durch nahräumliche 
Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des Mittel-
zentrums Schkeuditz beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Wiedemar mit der Stadt Schkeu-
ditz würde jedoch ein Herauslösen der Gemeinde aus dem bestehenden Verwaltungsverband Wiede-
mar erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkenn-
bar ist. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Wiedemar mit der Stadt Schkeuditz wird daher als be-
dingt geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Zinna 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Zinna hat seit 1990 keine Veränderung ihres Gemeindegebiets vollzogen. 
 
Die Gemeinde Zinna bildet mit der Gemeinde Dreiheide und der Stadt Torgau die Verwaltungsgemein-
schaft Torgau, deren Aufgaben durch die erfüllende Gemeinde Torgau wahrgenommen werden. Die 
Bewirtschaftung des gemeinsamen Industrie- und Gewerbegebiets „Torgau Nord“ (Torgau und Zinna) 
erfolgt durch die Stadt Torgau. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für die Verwaltungs-
gemeinschaft Torgau im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 20 400 Einwohner, in der Variante 2 ca. 19 600 
Einwohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an der Verwaltungsgemeinschaft ent-
spricht das für die Gemeinde Zinna in beiden Varianten ca. 1 300 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Zinna sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Zinna ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Verflech-
tungsbereich der Stadt Torgau. 
 
Die Gemeinde Zinna ist auch dem grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau 
zugeordnet, da Torgau auch Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Zinna wahrnimmt. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Zinna ist die Stadt 
Torgau. 
 
Von den insgesamt 507 Auspendlern aus der Gemeinde Zinna arbeiteten 252 in der Stadt Torgau. Das 
entspricht mit einem Anteil von 49,7 % dem stärksten Auspendlerstrom aus der Gemeinde Zinna. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Zinna: 
4,5 % nach Dreiheide (3. Position) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 91 Beschäftigte in die Gemeinde Zinna, davon kamen 27 aus der 
Stadt Torgau. Das entspricht mit einem Anteil von 29,7 % dem stärksten Einpendlerstrom der Gemein-
de Zinna. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Zinna: 
12,1 % aus Dreiheide (2. Position) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Torgau aufgrund seiner Größe und Zentralität in der 
Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die genann-
ten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeinden Zinna und Dreiheide. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Städte Bel-
gern, Dommitzsch, Schildau und Torgau (ohne Graditz) sowie die Gemeinden Dreiheide, Elsnig, Mock-
rehna (Ortsteile), Trossin, Zinna. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Torgau-Westelbien umfasst die Gemeinden 
Dreiheide, Elsnig und Zinna sowie Bereiche der Stadt Torgau. 
 
Zum Verbandsgebiet des Wasser- und Bodenverbands Torgau zählen die Städte Torgau und Belgern 
sowie die Gemeinden Dreiheide, Mockrehna, Trossin, Zinna. 
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In der ILE-Region Dübener Heide gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bad Düben, Dober-
schütz, Dommitzsch, Dreiheide, Eilenburg, Elsnig, Laußig, Mockrehna, Trossin und Zinna. Träger ist 
der Verein Dübener Heide e. V., der auch Träger des Naturparks Dübener Heide ist. 
 
Diese Zusammenarbeit wird durch den Aktionsraum Dübener Heide ergänzt. Träger dieses länderüber-
greifenden Aktionsraums sind der Landkreis Nordsachsen sowie aus Sachsen-Anhalt die Landkreise 
Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Auf sächsischer Seite gehören neben den Gemeinden des ILE-
Gebiets Dübener Heide zusätzlich die Stadt Torgau und die Gemeinde Löbnitz zum Aktionsraum. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Zinna befindet sich in Torgau, dafür wurde mit der Stadt Torgau ein 
gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. Die Mittelschüler besuchen überwiegend die Mittelschule in 
Torgau, die Gymnasiasten das Gymnasium in Torgau. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Zinnaer Kirchgemeinden Welsau und Zinna mit 
den Dreiheider Kirchgemeinden Großwig, Süptitz und Weidenhain sowie den Elsniger Kirchgemeinden 
Döbern, Mockritz und Neiden im Pfarrbereich Süptitz zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Ortslagen Zinna und Welsau grenzen an die Kernstadt Torgau an. Über das gemeinsame Gewer-
begebiet „Torgau Nord“ wurde ein baulicher Zusammenhang zwischen Welsau und Torgau hergestellt. 
Die Ortslage Zinna beginnt in ca. 200 m Entfernung zum Torgauer Baugebiet Nordwest. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Zinna bildet mit der Stadt Torgau und der Gemeinde Dreiheide die Verwaltungsgemein-
schaft Torgau. Der Zusammenschluss innerhalb der bestehenden Verwaltungsgemeinschaft ist als 
Regelfall anzusehen. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Zinna sind sehr stark auf die Stadt 
Torgau orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Zinna mit der Stadt Torgau wäre durch enge nahräumliche Ver-
flechtungen und den baulichen Zusammenhang zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde inso-
fern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Zinna ist dem mittel- und grund-
zentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Torgau zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer 
weiteren Stärkung des Mittelzentrums Torgau beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Zinna mit der Stadt Torgau wird daher als besonders geeignet 
eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Dreiheide, die ebenfalls stark auf die Stadt Torgau orientiert ist, bestehen auch funk-
tionsräumliche Verflechtungen. Der alleinige Zusammenschluss mit der Gemeinde Dreiheide bei einem 
Verbleib in der Verwaltungsgemeinschaft Torgau wird aus Gründen der Zweckmäßigkeit als wenig ge-
eignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Elsnig bestehen keine derart engen funktionsräumlichen Verflechtungen, die ein 
Herauslösen aus den bestehenden Verwaltungsgemeinschaften Dommitzsch oder Torgau begründen 
würden. Auch wäre bei einer solchen Fusion keine tragfähige Lösung für die Stadt Dommitzsch zu 
finden, die als Grundzentrum in Randlage des Freistaats besonders auf Stärkung angewiesen ist. Diese 
Option wird als wenig geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Zschepplin 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Zschepplin schloss sich im Jahr 1999 mit den ehemals selbstständigen Gemeinden 
Glaucha, Hohenprießnitz, Krippehna (ohne Ortsteil Göritz) und Naundorf zusammen. 
 
Die Gemeinde Zschepplin gehört mit der Gemeinde Jesewitz zum Verwaltungsverband Eilenburg-West, 
der seit der Eingemeindung der Gemeinde Kospa-Pressen in die Stadt Eilenburg 1997 nicht mehr über 
ein zusammenhängendes Territorium verfügt. Die Aufgaben des Verwaltungsverbands werden durch 
die Verbandsverwaltung mit Sitz in Eilenburg wahrgenommen. Einzelne Verwaltungsaufgaben (Perso-
nenstandswesen) hat der Verwaltungsverband an die Stadt Eilenburg übertragen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
In der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen werden für Gemeinden 
unter 5 000 Einwohnern keine Einzeldaten veröffentlicht. Für die Gemeindegruppe Jesewitz/Krostitz/ 
Schönwölkau/Zschepplin werden im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 11 200 Einwohner, in der 
Variante 2 ca. 11 000 Einwohner erwartet. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 an dieser Gemein-
degruppe entspricht das für die Gemeinde Zschepplin im Jahr 2025 in beiden Varianten ca. 2 700 Ein-
wohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Zschepplin sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für 
Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für frei-
willige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Zschepplin ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zum mittelzentralen Ver-
flechtungsbereich der Stadt Eilenburg. 
 
Die Gemeinde Zschepplin ist anteilig den grundzentralen Verflechtungsbereichen des Grundzentrums 
Bad Düben und des Mittelzentrums Eilenburg zugeordnet, da sowohl Bad Düben als auch Eilenburg 
Teile der Grundversorgung für die Gemeinde Zschepplin wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Zschepplin ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Zschepplin pendelten insgesamt 1 050 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 
221 in die Stadt Eilenburg. Das entspricht mit einem Anteil von 21,0 % dem zweitstärksten Auspend-
lerstrom aus der Gemeinde Zschepplin. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Zschepplin: 
8,9 % nach Bad Düben (3. Position) 
1,5 % nach Doberschütz (10.) 
1,4 % nach Laußig (11.) 
 
Aus der Gemeinde Zschepplin pendelten 2,4 % (7. Position) nach Jesewitz. 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 320 Beschäftigte in die Gemeinde Zschepplin, davon kamen 81 
aus der Stadt Eilenburg. Das entspricht mit einem Anteil von 25,3 % dem stärksten Einpendlerstrom 
der Gemeinde Zschepplin. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Zschepplin: 
7,2 % aus Doberschütz (3. Position) 
5,9 % aus Bad Düben (4.) 
4,4 % aus Laußig (5.) 
 
Der Einpendlerstrom aus der Gemeinde Jesewitz betrug 3,4 % (8. Position). 
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Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Eilenburg aufgrund seiner Größe und Zentralität in 
der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden besitzt. Daneben belegen die ge-
nannten Daten merkliche Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde Zschepplin und der Stadt Bad 
Düben. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen umfasst 
die Gemeinden Bad Düben, Bennewitz, Brandis, Doberschütz, Eilenburg, Lossatal, Jesewitz, Laußig, 
Machern, Mockrehna (teilweise), Schönwölkau (nur OT Göritz), Thallwitz, Wurzen und Zschepplin. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im AZV Mittlere Mulde umfasst die Gemeinden 
Doberschütz, Krostitz, Zschepplin (teilweise) und die Stadt Eilenburg. 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZAW Dübener Heide umfasst die Stadt Bad Düben 
sowie die Gemeinden Laußig (teilweise) und Zschepplin (teilweise). 
 
In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Zschepplin befindet sich in der Gemeinde selbst. Die Mittelschüler 
besuchen überwiegend die Mittelschulen in Eilenburg und Bad Düben, die Gymnasiasten das Gymna-
sium in Eilenburg. 
 
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat die Zscheppliner Kirchgemeinden Nieder- und Ober-
glaucha, Hohenprießnitz, Naundorf, Rödgen und Zschepplin mit der Kirchgemeinde Krippehna (Schön-
wölkauer Ortsteil Göritz, Zscheppliner Ortsteil Krippehna) und den Schönwölkauer Kirchgemeinden 
Badrina, Lindenhayn und Wölkau im Pfarrbereich Krippehna zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Die Erreichbarkeit der benachbarten Gemeinden Laußig und Doberschütz ist durch die Mulde einge-
schränkt, da eine Querung nur über die Brücken in Eilenburg (Straße, Schiene) oder Bad Düben 
(Straße) bzw. eingeschränkt über die Fähre Gruna erfolgt. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die Gemeinde Zschepplin bildet mit der Gemeinde Jesewitz den Verwaltungsverband Eilenburg-West. 
Der Zusammenschluss innerhalb eines bestehenden Verwaltungsverbands ist als Regelfall anzusehen. 
Allerdings erschwert im vorliegenden Fall das zweigeteilte Verbandsgebiet eine Fusion. Die funktions-
räumlichen Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden sind relativ schwach ausgeprägt. 
 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Zschepplin sind hauptsächlich auf 
die Stadt Eilenburg und die Stadt Bad Düben orientiert. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Zschepplin mit der Stadt Eilenburg wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Zschepplin ist dem mittelzentralen und anteilig dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu 
einer Stärkung des Mittelzentrums Eilenburg beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss allein der Gemeinde Zschepplin mit der Stadt Eilenburg würde eine Auflösung 
des bestehenden Verwaltungsverbands Eilenburg-West erfordern, wozu es einer besonderen Begrün-
dung bedarf. Einen Ansatz dafür liefert im vorliegenden Fall das zweigeteilte Verbandsgebiet des Ver-
waltungsverbands Eilenburg-West. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Zschepplin mit der Stadt 
Eilenburg wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Durch die engen funktionsräumlichen Verflechtungen und den vorhandenen Sitz der Verbandsverwal-
tung in Eilenburg wäre auch ein Zusammenschluss der Gemeinden Zschepplin und Jesewitz mit der 
Stadt Eilenburg gestützt und würde insofern raumstrukturell sinnvollen Strukturen entsprechen. Die 
Gemeinden Zschepplin und Jesewitz sind voll bzw. anteilig dem mittelzentralen und jeweils anteilig dem 
grundzentralen Verflechtungsbereich der Stadt Eilenburg zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stär-
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kung des Mittelzentrums Eilenburg beitragen. Ein Zusammenschluss der Gemeinden Zschepplin und 
Jesewitz mit der Stadt Eilenburg wird daher als besonders geeignet eingeschätzt. 
 
Auch der Zusammenschluss der Gemeinde Zschepplin mit der Stadt Bad Düben wäre durch enge nah-
räumliche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell 
sinnvollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Zschepplin ist anteilig dem grundzentralen Verflech-
tungsbereich des Grundzentrums Bad Düben zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des 
Grundzentrums Bad Düben beitragen, aber zugleich eine Auflösung des bestehenden Verwaltungs-
verbands Eilenburg-West erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. Einen Ansatz dafür 
liefert im vorliegenden Fall das zweigeteilte Verbandsgebiet des Verwaltungsverbands Eilenburg-West. 
Hier wird jedoch eine tragfähige Lösung für das Mittelzentrum Eilenburg, das als Ergänzungsstandort 
im Ländlichen Raum besonders auf Stärkung angewiesen ist, höher gewichtet. Ein Zusammenschluss 
der Gemeinde Zschepplin mit der Stadt Bad Düben wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Doberschütz bestehen ebenfalls funktionsräumliche Verflechtungen. Die angestrebte 
Mindesteinwohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum („Grundsätze für freiwillige Zusammen-
schlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“) würde erreicht werden. Ein Zusammenschluss der 
Gemeinde Zschepplin mit der Gemeinde Doberschütz würde jedoch eine Auflösung des bestehenden 
Verwaltungsverbands Eilenburg-West erfordern, wozu es einer besonderen Begründung bedarf. Auch 
aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit wird diese Fusionsvariante als nicht geeignet einge-
schätzt. 
 
Auch eine Fusionsvariante mit der Gemeinde Laußig wird hinsichtlich ihrer funktionsräumlichen 
Beziehungen und der eingeschränkten Erreichbarkeit als nicht geeignet eingeschätzt. 
 
Zur Gemeinde Schönwölkau bestehen keine signifikanten Verflechtungen, diese Option wird als nicht 
geeignet eingeschätzt. 
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Gemeinde Zwochau 
 
Verwaltungsstruktur 
Die Gemeinde Zwochau hat seit 1990 keine Veränderung ihres Gemeindegebiets vollzogen. 
 
Die Gemeinde Zwochau gehört mit den Gemeinden Wiedemar und Neukyhna zum Verwaltungsver-
band Wiedemar, deren Aufgaben durch die Verbandsverwaltung mit Sitz in Kyhna wahrgenommen 
werden. Mit der Gemeinde Rackwitz besteht eine Zweckvereinbarung zur Verwaltungszusammenarbeit. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen lässt für den Verwaltungs-
verband Wiedemar im Jahr 2025 in der Variante 1 ca. 4 900 Einwohner, in der Variante 2 ca. 4 700 Ein-
wohner erwarten. Entsprechend dem Einwohneranteil 2009 am Verwaltungsverband entspricht das für 
die Gemeinde Zwochau in beiden Varianten ca. 900 Einwohnern. 
 
Damit liegt die Gemeinde Zwochau sehr deutlich unter der angestrebten Mindesteinwohnerzahl für Ge-
meinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grundsätzen für freiwillige 
Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Raumordnerische Verflechtungsbereiche 
Die Gemeinde Zwochau ist nicht als Zentraler Ort ausgewiesen. Sie gehört zu den mittelzentralen Ver-
flechtungsbereichen sowohl der Stadt Schkeuditz als auch des Oberzentrums Leipzig. 
 
Die Gemeinde Zwochau ist anteilig den grundzentralen Verflechtungsbereichen der Mittelzentren 
Delitzsch und Schkeuditz zugeordnet, da sowohl Delitzsch als auch Schkeuditz Teile der Grundver-
sorgung für die Gemeinde Wiedemar wahrnehmen. 
 
Pendlereinzugsbereiche 2011 
Der Hauptarbeitsort für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Gemeinde Zwochau ist die 
Stadt Leipzig. 
 
Aus der Gemeinde Zwochau pendelten insgesamt 422 Beschäftigte in andere Gemeinden, davon 87 in 
die Stadt Schkeuditz. Das entspricht mit einem Anteil von 20,6 % dem zweitstärksten Auspendlerstrom 
aus der Gemeinde Zwochau. 
 
In die weiteren Umlandgemeinden pendelten aus der Gemeinde Zwochau: 
5,2 % nach Wiedemar (4. Position) 
 
Aus anderen Gemeinden pendelten 215 Beschäftigte in die Gemeinde Zwochau, davon kamen 14 aus 
der Stadt Schkeuditz. Das entspricht mit einem Anteil von 6,5 % dem drittstärksten Einpendlerstrom 
der Gemeinde Zwochau. 
 
Aus den weiteren Umlandgemeinden pendelten in die Gemeinde Zwochau: 
4,7 % aus Wiedemar (4. Position) 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass das Mittelzentrum Delitzsch und das Oberzentrum Leipzig aufgrund 
ihrer Größe und Zentralität in der Regel eine höhere Ausstrahlung als andere Umlandgemeinden be-
sitzen. Daneben belegen die genannten Daten enge Pendlerverflechtungen zwischen der Gemeinde 
Zwochau und der Stadt Schkeuditz. 
 
Markante räumliche Verflechtungen 
Das Verbandsgebiet für die Trinkwasserversorgung im ZV Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung um-
fasst die Gemeinden Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau (ohne OT Göritz), Wiedemar, 
Zwochau sowie die Städte Leipzig (GVZ, Podelwitz-Süd), Delitzsch und Schkeuditz (OT Freiroda, Ger-
bisdorf, Glesien, Hayna, Radefeld und Wolteritz). 
 
Das Verbandsgebiet für die Abwasserentsorgung im ZV Leipzig-Land umfasst die Gemeinden Groß-
pösna (Ortsteile Güldengossa und Störmthal), Wiedemar, Zwochau, Machern, Jesewitz sowie die 
Städte Leipzig (mehrere ländliche Ortsteile), Böhlen (OT Großdeuben), Markkleeberg, Markranstädt, 
Schkeuditz (ohne OT Wolteritz) und Taucha. 
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In der LEADER-Region Delitzscher Land gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Delitzsch, 
Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Neukyhna, Rackwitz, Schönwölkau, Wiedemar, Zschepplin, Zwochau sowie 
Ortsteilen der Städte Taucha und Schkeuditz. Träger ist der Verein Delitzscher Land e. V. 
 
Die Grundschule für die Gemeinde Zwochau befindet sich in der Gemeinde Neukyhna oder Wiedemar, 
dafür wurde mit dem Verwaltungsverband Wiedemar ein gemeinsamer Grundschulbezirk vereinbart. 
Die Mittelschüler besuchen überwiegend die Mittelschule in Delitzsch, die Gymnasiasten das Gymna-
sium in Delitzsch. 
 
Die Zwochauer Kirchgemeinden Grebehna und Zwochau, die Kirchgemeinde Glesien (Schkeuditzer 
Ortsteil Glesien, Wiedemarer Ortsteile Rabutz, Werlitzsch) und die Schkeuditzer Kirchgemeinden Frei-
roda, Gerbisdorf, Hayna, Kursdorf und Radefeld sind im Pfarrbereich Zwochau zusammengefasst. 
 
Raumstrukturelle Besonderheiten 
Zwischen Zwochau und Rackwitz befindet sich der Werbeliner See. Zwischen beiden Gemeinden be-
steht keine direkte Straßenverbindung, sie sind gegenseitig nur über Schkeuditzer Ortsteile erreichbar. 
 
Empfehlungen aus regionalplanerischer Sicht/Auswirkungen auf Dritte 
Die funktionsräumlichen Nachbarschaftsbeziehungen der Gemeinde Zwochau sind hauptsächlich auf 
die Stadt Schkeuditz orientiert. 
 
Die Gemeinde Zwochau bildet mit den Gemeinden Wiedemar und Neukyhna den Verwaltungsverband 
Wiedemar. Der Zusammenschluss innerhalb des bestehenden Verwaltungsverbands ist als Regelfall 
anzusehen. 
 
Nach der Prognose liegt der Verwaltungsverband Wiedemar leicht unter der angestrebten Mindestein-
wohnerzahl für Gemeinden im Ländlichen Raum (5 000 Einwohner im Jahr 2025), die in den „Grund-
sätzen für freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden im Freistaat Sachsen“ benannt ist. 
 
Aufgrund seiner Lage an der Landesgrenze und seiner wirtschaftlichen Stärke wäre für den Verwal-
tungsverband eine Ausnahmeregelung für die angestrebte Mindesteinwohnerzahl zu begründen. 
 
Zu den Gemeinden Wiedemar und Neukyhna im Verwaltungsverband Wiedemar bestehen funktions-
räumliche Verflechtungen. Ein Zusammenschluss der Gemeinden Wiedemar, Neukyhna und Zwochau 
würde zu einer stabilen Gemeinde im Ländlichen Raum führen, wobei die Gemeinden aufgrund der 
unterschiedlichen Orientierungen verschiedenen mittel- und grundzentralen Verflechtungsbereichen 
zugeordnet sind. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Zwochau mit den Gemeinden Neukyhna und 
Wiedemar wird daher als geeignet eingeschätzt. 
 
Ein Zusammenschluss der Gemeinde Zwochau mit der Stadt Schkeuditz wäre durch enge nahräum-
liche Verflechtungen zwischen beiden Gemeinden gestützt und würde insofern raumstrukturell sinn-
vollen Strukturen entsprechen. Die Gemeinde Zwochau ist anteilig dem mittel- und grundzentralen Ver-
flechtungsbereich des Mittelzentrums Schkeuditz zugeordnet. Eine Fusion würde zu einer Stärkung des 
Mittelzentrums Schkeuditz beitragen. 
 
Ein Zusammenschluss mit der Stadt Schkeuditz würde ein Herauslösen der Gemeinde aus dem beste-
henden Verwaltungsverband Wiedemar erfordern. Dafür bedürfte es einer besonderen Begründung, die 
im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Ein Zusammenschluss der Gemeinde Zwochau mit der Stadt 
Schkeuditz wird daher als bedingt geeignet eingeschätzt. 
 
Eine Fusion der Gemeinde Zwochau mit der Gemeinde Rackwitz wird hinsichtlich ihrer funktionsräum-
lichen Beziehungen als wenig geeignet eingeschätzt. Ein Zusammenschluss würde zudem das Heraus-
lösen der Gemeinde Zwochau aus dem bestehenden Verwaltungsverband Wiedemar erfordern. Dafür 
bedürfte es einer besonderen Begründung, die im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. 
 
Aufgrund der geringen funktionsräumlichen Verflechtungen, der unterschiedlichen raumstrukturellen 
Orientierungen und des entstehenden Gemeindezuschnitts wird ein Zusammenschluss des Verwal-
tungsverbands Wiedemar mit der Gemeinde Rackwitz als nicht geeignet eingeschätzt. 
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Anlage 3

Entwicklung der Verwaltungsgliederung in der Planungsregion Leipzig-Westsachsen 1990-2012

Städte in VG in VV

03.10.1990 x    x    x      323     35   x    x    

31.12.1990 x    x    x      323     35   x    x    

31.12.1991 x    x    x      321     35   x    x    

31.12.1992 x    x    x      315     35   x    x    

31.12.1993 x    x    x      299     35   x    x    

01.01.1994 x    x    x      190     35   x    x    

01.01.1995   123     11     4     182     35     35     24   

01.01.1996   101     14     3     164     35     45     18   

01.01.1997   82     16     3     144     35     45     17   

01.01.1998   77     16     3     137     35     45     15   

01.01.1999   67     7     2     89     35     17     5   

01.01.2000   43     17     2     88     35     40     5   

01.01.2001   43     17     2     89     35     41     5   

01.01.2002   43     17     2     89     35     41     5   

01.01.2003   43     17     2     89     35     41     5   

01.01.2004   44     16     2     88     35     39     5   

01.01.2005   46     14     2     85     35     34     5   

01.01.2006   48     12     2     83     35     30     5   

01.01.2007   47     12     2     82     35     30     5   

01.01.2008   46     12     2     81     35     30     5   

01.01.2009   48     10     2     78     35     25     5   

01.01.2010   48     10     2     78     35     25     5   

01.01.2011   43     10     2     72     34     24     5   

01.01.2012   41     10     2     69     33     23     5   

_____
1) Entsprechend § 78 Sächsisches Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit mussten alle bestehenden Verwaltungs-

gemeinschaften und -verbände ihre Rechtsverhältnisse bis zum 31. Dezember 1994 nach diesem Gesetz ordnen. 

Bereits vor diesem Stichtag bestehende Verwaltungsgemeinschaften und -verbände werden deshalb in dieser Übersicht 

nicht abgebildet. 

Stichtag

Verwaltungseinheiten 
1) Gemeinden

Einheits-

gemeinden

Verwaltungs-

gemeinschaften

Verwaltungs-

verbände
insgesamt

darunter

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 



Anlage 4

Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2

14 Sachsen 4 168 732 4 137 051 3 777 500 3 646 700 -9,4 -12,5

14 7 Planungsregion Leipzig-Westsachsen  997 217 1 001 220  962 400  922 600 -3,5 -7,5

14 7 13 Stadt Leipzig  518 862  531 809  538 600  512 000 3,8 -1,3

14 7 29 Landkreis Leipzig  269 694  265 250  241 800  234 200 -10,3 -13,2

14 7 30 Landkreis Nordsachsen  208 661  204 161  182 000  176 500 -12,8 -15,4

14 7 29 010 Bad Lausick, Stadt  8 553  8 364  7 300  7 100 -14,4 -17,0

14 7 29 030 Bennewitz  5 165  5 024  4 400  4 300 -14,4 -16,0

14 7 29 040 Böhlen, Stadt  6 899  6 904  5 800  5 600 -16,1 -18,5

14 7 29 050 Borna, Stadt  20 920  20 405  17 900  17 100 -14,7 -18,3

14 7 29 060 Borsdorf  8 224  8 202  8 300  7 900 0,6 -3,3

14 7 29 070 Brandis, Stadt  9 567  9 482  8 900  8 600 -7,0 -9,8

14 7 29 080 Colditz, Stadt  9 495  9 283  8 300  8 100 -12,8 -14,5

14 7 29 140 Frohburg, Stadt  11 024  10 732  9 300  8 900 -15,5 -19,2

14 7 29 150 Geithain, Stadt  5 876  5 657  5 100  5 000 -13,8 -15,6

14 7 29 160 Grimma, Stadt  30 385  29 779  26 100  25 500 -14,0 -16,1

14 7 29 170 Groitzsch, Stadt  8 155  7 967  7 100  6 900 -12,8 -15,1

14 7 29 190 Großpösna  5 458  5 447  5 300  5 100 -2,6 -6,4

14 7 29 220 Kitzscher, Stadt  5 615  5 466  4 800  4 700 -14,4 -16,8

14 7 29 245 Lossatal  6 600  6 434  5 700  5 600 -14,0 -15,7

14 7 29 250 Machern  6 723  6 643  6 300  6 100 -6,3 -9,1

14 7 29 260 Markkleeberg, Stadt  24 254  24 402  23 800  22 800 -2,1 -6,1

14 7 29 270 Markranstädt, Stadt  15 081  14 941  14 900  14 300 -1,1 -5,0

14 7 29 300 Naunhof, Stadt  8 567  8 486  8 000  7 800 -6,3 -9,2

14 7 29 320 Neukieritzsch  5 740  5 514  5 100  5 000 -11,0 -13,5

14 7 29 350 Pegau, Stadt  6 567  6 432  5 800  5 600 -11,6 -14,1

14 7 29 410 Wurzen, Stadt  16 959  16 680  14 500  14 100 -14,6 -17,1

14 7 29 430 Zwenkau, Stadt  8 776  8 721  8 100  7 900 -7,2 -10,0

Ergebnisse der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2025 für die Gemeinden der 

Planungsregion Leipzig-Westsachsen 

Gebietsstand 01.01.2012 Für Gemeinden unter 5 000 Einwohnern wurden keine Einzeldaten veröffentlicht. 

Kursive Angabe: berechnete Einwohnerzahl, die entsprechend dem Einwohneranteil 2009 der Gemeinde 

an der betreffenden Gruppe im Jahr 2025 zu erwarten ist (vgl. Kap. 3.2.1)

Schlüssel- 

nummer

Gemeinde 

Verwaltungseinheit 

Gemeindegruppe

31.12.2009

(Prognose-

basis)

31.12.2011

Prognose 2025
Veränderung 

2025 zu 2009 in %



Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2

Schlüssel- 

nummer

Gemeinde 

Verwaltungseinheit 

Gemeindegruppe

31.12.2009

(Prognose-

basis)

31.12.2011

Prognose 2025
Veränderung 

2025 zu 2009 in %

VG Pegau  7 962  7 811  7 100  6 900 -11,2 -13,7

14 7 29 100 Elstertrebnitz  1 395  1 379  1 300  1 200 -9,7 -12,0

VG Naunhof  15 689  15 480  14 400  14 000 -8,3 -11,0

Belgershain/Parthenstein  7 122  6 994  6 400  6 200 -10,7 -13,2

14 7 29 020 Belgershain  3 414  3 388  3 000  3 000

14 7 29 340 Parthenstein  3 708  3 606  3 300  3 200

Deutzen/Kohren-Sahlis/Narsdorf/Regis-Br.  10 737  10 367  9 300  9 100 -13,2 -15,5

14 7 29 090 Deutzen  1 904  1 807  1 700  1 600

14 7 29 230 Kohren-Sahlis, Stadt  2 876  2 789  2 500  2 400

14 7 29 290 Narsdorf  1 812  1 757  1 600  1 500

14 7 29 360 Regis-Breitingen, Stadt  4 145  4 014  3 600  3 500

Espenhain/Otterwisch/Rötha  7 945  7 828  7 000  6 800 -12,4 -14,8

14 7 29 110 Espenhain  2 536  2 453  2 200  2 200

14 7 29 330 Otterwisch  1 475  1 464  1 300  1 300

14 7 29 370 Rötha, Stadt  3 934  3 911  3 400  3 400

Lossatal/Thallwitz  10 328  10 117  9 200  9 000 -10,8 -12,9

14 7 29 380 Thallwitz  3 728  3 683  3 500  3 400 -5,2 -7,9

14 7 29 400 Trebsen/Mulde, Stadt  4 164  4 034  3 600  3 500 -14,7 -16,4

14 7 30 020 Bad Düben, Stadt  8 356  8 150  7 200  6 900 -13,8 -17,3

14 7 30 070 Delitzsch, Stadt  26 532  26 035  22 900  22 000 -13,6 -17,2

14 7 30 110 Eilenburg, Stadt  16 777  16 334  15 000  14 800 -10,4 -11,9

14 7 30 190 Mockrehna  5 367  5 230  4 500  4 400 -15,4 -17,9

14 7 30 200 Mügeln, Stadt  6 701  6 478  5 500  5 400 -18,1 -19,5

14 7 30 230 Oschatz, Stadt  15 465  15 014  12 700  12 400 -18,0 -19,5

14 7 30 250 Rackwitz  5 088  5 025  4 600  4 500 -10,1 -11,4

14 7 30 270 Schkeuditz, Stadt  17 692  17 463  17 400  16 700 -1,9 -5,8

14 7 30 300 Taucha, Stadt  14 338  14 340  13 900  13 400 -2,7 -6,6

14 7 30 310 Torgau, Stadt 19 894  19 412  17 100  16 400 -14,1 -17,6

14 7 30 330 Wermsdorf  5 613  5 519  4 600  4 500 -17,8 -19,3



Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2

Schlüssel- 

nummer

Gemeinde 

Verwaltungseinheit 

Gemeindegruppe

31.12.2009

(Prognose-

basis)

31.12.2011

Prognose 2025
Veränderung 

2025 zu 2009 in %

VG Beilrode  6 713  6 503  5 700  5 500 -15,1 -17,8

14 7 30 010 Arzberg  2 140  2 064  1 800  1 800

14 7 30 030 Beilrode  4 573  4 439  3 900  3 800

VG Dommitzsch  5 781  5 575  4 900  4 700 -15,9 -18,3

14 7 30 090 Dommitzsch, Stadt  2 770  2 638  2 300  2 300

14 7 30 120 Elsnig  1 620  1 586  1 400  1 300

14 7 30 320 Trossin  1 391  1 351  1 200  1 100

VG Torgau  23 780  23 194  20 400  19 600 -14,2 -17,5

Dreiheide/Zinna  3 886  3 782  3 300  3 200 -14,5 -17,0

14 7 30 100 Dreiheide  2 357  2 307  2 000  2 000

14 7 30 350 Zinna  1 529  1 475  1 300  1 300

VV Wiedemar  5 627  5 573  4 900  4 700 -13,5 -16,9

14 7 30 340 Wiedemar  2 148  2 114  1 900  1 800

14 7 30 220 Neukyhna  2 410  2 379  2 100  2 000

14 7 30 370 Zwochau  1 069  1 080   900   900

Belgern/Dahlen/Schildau  13 194  12 825  10 900  10 600 -17,3 -19,4

14 7 30 040 Belgern, Stadt  4 868  4 735  4 000  3 900

14 7 30 060 Dahlen, Stadt  4 772  4 568  3 900  3 800

14 7 30 260 Schildau, Gneisenaustadt, Stadt  3 554  3 522  2 900  2 900

Cavertitz/Liebschützberg/Naundorf  8 242  8 027  6 700  6 600 -18,7 -20,1

14 7 30 050 Cavertitz  2 401  2 346  2 000  1 900

14 7 30 170 Liebschützberg  3 298  3 193  2 700  2 600

14 7 30 210 Naundorf  2 543  2 488  2 100  2 000

Doberschütz/Laußig/Löbnitz  10 779  10 472  9 000  8 700 -16,3 -18,9

14 7 30 080 Doberschütz  4 366  4 262  3 700  3 500

14 7 30 160 Laußig  4 189  4 070  3 500  3 400

14 7 30 180 Löbnitz  2 224  2 140  1 900  1 800

Jesewitz/Krostitz/Schönwölkau/Zschepplin  12 616  12 404  11 200  11 000 -11,3 -12,9

14 7 30 140 Jesewitz  3 083  3 053  2 700  2 700

14 7 30 150 Krostitz  3 883  3 766  3 400  3 400

14 7 30 280 Schönwölkau  2 568  2 532  2 300  2 200

14 7 30 360 Zschepplin  3 082  3 053  2 700  2 700

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2010, 2011, 2012  und eigene Berechnungen (kursiv)



                ANLAGE 5 
 

 REGIONALER 
 PLANUNGSVERBAND 

WESTSACHSEN 
- Regionale Planungsstelle - 
 

FRAGEBOGEN ZUR GEMEINDEBEFRAGUNG 
 
Kooperationen und sozialräumliche Beziehungen der Gemeinde  
 
Welche Aufgaben (z. B. Meldebehörde, Personenstandswesen, Schiedsstelle, Straßen-
verkehrsaufgaben) haben Sie an Nachbargemeinden übertragen bzw. von diesen 
übertragen bekommen? 
 

Aufgabenübertragungen  an/von Nachbargemeinde 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Welche Zusammenarbeit haben Sie mit Ihren Nachbargemeinden vereinbart (z. B. 
Gemeinsames Amtsblatt, interkommunales Leitbild, gemeinsame Benutzung von 
Einrichtungen, Schulzweckverbände, Planungszweckverbände)? 
 

Vereinbarungen über Zusammenarbeit mit Nachbargemeinde 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 REGIONALER 
 PLANUNGSVERBAND 

WESTSACHSEN 
- Regionale Planungsstelle - 
 
 

Welche weiteren Kooperationen oder sozialräumlichen Beziehungen zu Nachbar-
gemeinden bestehen (z. B. gemeinsame Vereine, Traditionen)? 
 
Sofern diese Beziehungen nur Teile der Gemeinden betreffen, bitten wir darum, diese Gemeinde-
teile zu benennen. 
 

Weitere Kooperationen Nachbargemeinde 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Gibt es in Ihrer Gemeinde bereits Überlegungen oder Aktivitäten zu einem Gemeinde-
zusammenschluss (wenn ja, bitte Angaben zum Sachstand und zu möglichen Partnern)? 
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 REGIONALER 
 PLANUNGSVERBAND 

WESTSACHSEN 
- Regionale Planungsstelle - 
 
 

Welche Aspekte sollten evtl. zusätzlich berücksichtigt werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner für Rückfragen: 
 
Tel.: 
 
E-Mail: 
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